
NAbg. GGR Ing. Christian Höbart 
Gewerbegasse 4 
2353 Guntramsdorf 
 
 
 
An den 
Bürgermeister der 
Marktgemeinde Guntramsdorf 
Rathaus Viertel 1/1 
2353 Guntramsdorf 

 

 

Guntramsdorf, am 28.01.2016 

Betreff: Nachbesetzung Gemeinderatsmandat 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 

 

als zustellungsbevollmächtigter Vertreter der Wahlpartei „Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)“ 

nominiere ich entsprechend § 114 NÖ Gemeindeordnung für das durch den Mandatsverzicht der Eva 

Parzer freigewordene Gemeinderatsmandat folgendes Ersatzmitglied zur Einberufung: 

 

Oberst Wolfgang Preiszler, geb. 1963, Franz Grillparzer-Straße 26, 2353 Guntramsdorf 
 

 

Mit der Bitte um Kenntnisnahme und Bestätigung per E-Mail verbleibe ich, 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

NAbg. GGR Ing. Christian Höbart 

christian.hoebart@fpoe.at  

mailto:christian.hoebart@fpoe.at
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2. ao. Prüfungsauschuss vom 23.11.2015 Seite 1 ID/Träxler 

NIEDERSCHRIFT 
 

über die zweite außerordentliche Sitzung zur Causa Rathausplatz des 

 

Prüfungsausschusses 

Zeit:  Montag, am 23.11.2015, um 18:00 Uhr 
 

Ort: im Rathaus R4G, 2. Stock, Besprechungsraum der Buchhaltung 

 
Anwesende:  
 

Name Funktion Anwesend Entschuldigt 

GR Ing. Dominic Gattermaier Mitglied Ja  

GR Martin Kowatsch Vorsitzender Ja  

GR Mag. Christoph Lehner Mitglied Ja  

GR Gabriela Müllner Mitglied Ja, bis 19 Uhr  

GR Mag. Hatice Tugrul-Kartal Mitglied Nein Ja 

GR Kasim Qurban Ali Mitglied Ja  

GR Mag. Stephan Waniek Vors.-Stv. Ja  

 

Name Funktion Anwesend Entschuldigt 

AL Michael Fajkis Verwaltung Ja  

B.Dir. Gabriela Träxler, MSc Verwaltung Ja  

AL-Stv. Mag. Alexander 
Weber 

Verwaltung Ja, bis 19:30 Uhr  

 

Der Vorsitzende GR Martin Kowatsch eröffnet die Sitzung um 18:05 Uhr und 

stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
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2. ao. Prüfungsauschuss vom 23.11.2015 Seite 2 ID/Träxler 

 

Tagesordnung: 
 
TOP 1: Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung:  

 
Gegen das Protokoll der Sitzung vom 16.10.2015 wird kein Einwand 

erhoben, es ist somit genehmigt. 
 

 
TOP 1: Beantwortung der Antworten auf die zuletzt gestellten 

Fragen an den AL Michael Fajkis zur Causa Rathaus: 

 

AL Fajkis hat gemeinsam mit RA Dr. Beck Antworten zu den offenen 

Fragen schriftlich dargelegt. Dieser Text wird vorgelesen und diskutiert.  

Diese schriftliche Beantwortung von offenen Fragen wird dem Protokoll 

beigelegt. 

 

 ? Wie wurde der Verkaufspreis ermittelt? 

Die Preisermittlung für die Grundstückstransaktion war Gegenstand einer 

Aufsichtsbeschwerde und wird auch bei der laufenden Gebarungsprüfung 

thematisiert.  

 

Der Verkaufspreis wurde mittels Gutachten durch den Sachverständigen 

DI Trojan ermittelt. AL Fajkis legt das gegenständliche Gutachten vor, 

Teile davon werden vorgelesen. 

Aus den bisherigen Erkenntnissen wird folgendes festgestellt: 

Die ursprüngliche geplante Nettonutzfläche betrug 7.200 m2 (oberirdische 

Nettonutzfläche). Im Verlauf des Projektes wurde eine Grundteilung 

vorgenommen, dadurch konnten 1.473m2 an die Mödlinger 

Baugenossenschaft verkauft werden.  

Die Nutzfläche auf dem verbleibenden Grundstück beträgt tatsächlich 

etwas 7.500m2 und liegt damit gleich bzw. geringfügig höher als die in 

dem Schätzgutachten von DI Trojan kalkulierte Nutzfläche für das 

ungeteilte Grundstück. 
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Aus dem Verkauf des Grundteiles von der EPS an die Mödlinger 

Baugenossenschaft resultiert ein Sondernutzen iHv € 471.000,--. 

 

 ? Gab es eine Ausschreibung in Hinblick auf den Verkauf oder gab es 

nur einen Interessenten? 

Nein, es gab keine Ausschreibung 

 

 ? Ist eine Ausschreibung von Gesetzes wegen erforderlich? 

Nein 

 

 ? ist die Firma Porr an die Marktgemeinde Guntramsdorf 

herangetreten oder vice versa? 

Nach der Erinnerung von AL Fajkis ist die Porr an die Marktgemeinde 

Guntramsdorf herangetreten. 

 

 ? Der Kaufvertrag für das Grundstück soll dem Prüfungsausschuss 

vorgelegt werden 

Der Kaufvertrag und der Sideletter wurde vorgelegt und verlesen. 

Dem Gemeinderatsprotokoll vom 26.3.2009 wurden der gegenständliche 

Kaufvertrag und ein dazugehöriger Sideletter beigelegt, es existieren dazu 

keine weiteren Vereinbarungen. Diese Beilagen werden auch diesem 

Protokoll beigelegt.  

 

 ? War zum Zeitpunkt des Verkaufes schon klar, dass der Verkauf des 

Grundstückes letztendlich in den Neubau und darauffolgende Miete 

des Rathauses münden wird, was wurde seinerzeit alles mit der Porr 

vereinbart? 

Rechtsverbindliche Vereinbarungen können seitens der Gemeinde nur mit 

einem Gemeinderatsbeschluss abgeschlossen werden (eine Einzelperson, 

z.B. der Bürgermeister, kann eine derartige Vereinbarung nicht alleine 

abschließen). 
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Die Verkaufsverhandlungen wurden nach der Erinnerung von AL Fajkis von 

Bgm. Sonnweber alleine geführt, es gibt dazu keine weiteren 

Aufzeichnungen. 

 

 ? ist der damalige Verkauf des Grundstückes und die Einmietung in 

das neue Rathaus bzw. der geplante Rückkauf des Gebäudes 

vorteilhaft? 

Diese Frage wird zurückgestellt 

 

 ? Welche Nebenabsprachen (Side Letters) exisitieren zum 

Kaufvertrag? 

Das existierende Side Letter zum Kaufvertrag wurde seinerzeit vom 

Gemeinderat gemeinsam mit dem Kaufvertrag beschlossen und wird 

diesem Protokoll beigelegt. 

 

 ? Gibt es von damals schriftliche Aufzeichnungen über alternative 

Projekte zur Nutzung des ehemaligen Rathausplatzes, die nie weiter 

verfolgt wurden? 

Es gab diverse Projekte (z. B. Park&Ride, Sparkasse Baden-Projekt, ect.), 

diese wurden allerdings nicht weiter verfolgt. 

 

 ? Gab es eine Debatte darüber, wie der Rathausplatz genutzt 

werden kann (z. B. Park & Ride ect.) 

Es gab darüber keine öffentliche Debatte 

 

 ? Wie wurden die Mittel aus dem Verkauf des Rathausplatzes im 

Gemeindehaushalt verwendet? 

Die Mittelverwendung ist im Rechnungsabschluss 2009 ersichtlich. Zur 

besseren Lesbarkeit wurde eine Tabelle, die die Mittelverwendung 

übersichtlich darstellt, vorgelegt. Diese Tabelle wird dem Protokoll 

beigelegt. 
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Festgestellt wird, dass bei einem Rücktritt des Käufers vom Vertrag der 

Kaufpreis rückerstattet hätte werden müssen. Dies hätte die 

Marktgemeinde Guntramsdorf vor finanzielle Probleme gestellt. 

 

 ? War diese Liquiditätsverstärkung seinerzeit tatsächlich notwendig? 

In der allgemein sehr schwierigen finanziellen Situation im Jahr 2009 (in 

diesem Jahr wurden die negativen Folgen der Bankenkrise stark merkbar) 

war jede Einnahme willkommen und wichtig. 

 

 ? Welche Gutachten liegen zu dem Projekt vor? 

Es liegt ein Gutachten des Sachverständigen DI Trojan vor. 

 

 ? Ergaben sich für die Gemeinde zusätzliche Belastungen auf Grund 

der Bodenbeschaffenheit? 

Bedingt durch die archäologischen Funde auf dem Grundstück war das 

Bundesdenkmalamt vor Ort, um die Funde zu katalogisieren und 

sicherzustellen. In weiterer Folge wurde über einen Teil des Aufwandes 

betreffend die archäologischen Grabungen eine Rechnung gelegt. Diese 

Rechnung wird ausgehoben und dem Prüfungsausschuss vorgelegt 

werden. 

 

 ? Ist der Marktgemeinde Guntramsdorf nicht ein deutlicher Nachteil 

dadurch entstanden, dass die „Mödling – Baugenossenschaft“ Teile 

dieses Grundstückes in Bestlage so günstig erwerben konnte? 

Siehe dazu die Beantwortung der Frage 1 – der finanzielle Nachteil beträgt 

€ 470.000,--.  

 

 ? Waren die Abläufe in dieser Causa, so wie sie dann gelaufen sind, 

schon im Vorhinein klar?  

Dies ist aus heutiger Sicht nicht mehr feststellbar. 
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 ? Hätte die Gemeinde von ihrem Rückkaufsrecht Gebrauch machen 

können und wäre das ein Vorteil für die Gemeinde gewesen? 

Dies war seinerzeit kein Thema, aus heutiger Sicht wäre es ein Vorteil für 

die Gemeinde gewesen. 

 

 ? Es gab offenbar eine Förderzusage vom Land NÖ., noch bevor der 

Gemeinderat über einen möglichen Rückkauf beriet – ist das üblich? 

Diese Frage wird zurückgestellt 

 

 ? Der damalige Bürgermeister Karl Sonnweber und der damalige 

Vizebürgermeister Robert Weber, Msc, standen in einem 

Nahverhältnis zur „Mödling – Baugenossenschaft“. Stellt dies einen 

Befangenheitsgrund bzw. eine Unvereinbarkeit dar? 

Der Prüfungsausschuss gibt dazu folgende dringende Empfehlung ab: 

 

In Zukunft müssen Nahverhältnisse in dieser Art (die eine Befangenheit 

bzw. Unvereinbarkeit darstellen) unbedingt vermieden werden. 

 

Aus der Beantwortung der vorangegangenen Fragen und dem Studium der 

zur Verfügung gestellten Unterlagen gelangt der Prüfungsausschuss zu 

folgendem Fazit: 

 

Möglicherweise wäre es richtig gewesen, zur Verkaufspreisermittlung ein 

zweites Gutachten erstellen zu lassen. 

In die Erstellung des dem Kaufvertrag zu Grunde liegenden Gutachtens 

floss die Annahme der Bauklasse III ein. Tatsächlich realisiert wurde das 

Projekt mit Bauklasse IV.  

Zum Zeitpunkt der Erstellung des gegenständlichen Gutachtens lag 

ungeregeltes Bauland vor, sodass dem Gutachten durchaus auch die 

Bauklasse IV (statt Bauklasse III) zu Grunde gelegt werden hätte können, 

insbesondere als das Rücktrittsrisiko bei Nichterteilung der 

Baugenehmigung einseitig zur Gänze bei der Gemeinde lag. 
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In der Frage von zusätzlichen Kosten durch das Projekt soll erhoben 

werden, ob die Präsentation des Projektes (durch Gerald Groß) der 

Gemeinde in Rechnung gestellt wurde. 
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TOP 2: Allfälliges 

 

Als  mögliche Termine für die nächste Prüfung zur Causa „Rathausviertel“ 

werden der 25.01.2016, um 18:00 Uhr, vorgeschlagen. 

 

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 20:15 Uhr. 

 

 

Guntramsdorf, am 23. November 2015 

 
Unterschriften im Original am handschriftlichen Protokoll.  

 
Schriftführer: Gabriela Träxler, MSc 
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Gemäß § 82 der NÖ Gemeindeordnung haben sich der Bürgermeister und der 
Kassenverwalter zu diesem Bericht schriftlich zu äußern. 
 

Stellungnahme des Bürgermeisters: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 ...................................   ................................................  
 Datum Der Bürgermeister 

  Robert Weber, MSc 
 

 
Stellungnahme des Kassenverwalters: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 ...................................   ................................................  

 Datum Der Kassenverwalter 
  Gabriela Träxler, MSc 
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  ..........................................................  
Obmann des Prüfungsausschusses 

 
 
 

 
  ..........................................................  

Mitglied des Prüfungsausschusses 
 
 

 
 

  ..........................................................  
Mitglied des Prüfungsausschusses  
 

 
 

 
  ..........................................................  

Mitglied des Prüfungsausschusses  
 
 

 
 

  ..........................................................  
Mitglied des Prüfungsausschusses 
 

 
 

 
  ..........................................................  
Mitglied des Prüfungsausschusses 

 
 

 
 
  ..........................................................  

Mitglied des Prüfungsausschusses 
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NIEDERSCHRIFT 
 

über die Sitzung des 

 

Prüfungsausschusses 

Zeit:  Donnerstag, am 10.12.2015, um 07:30 Uhr 
 

Ort: im Rathaus R4G, 2. Stock, Besprechungsraum ZI 15 

 
Anwesende:  
 

Name Funktion Anwesend Entschuldigt 

GR Ing. Dominic Gattermaier Mitglied  Ja 

GR Martin Kowatsch Vorsitzender Ja  

GR Mag. Christoph Lehner Mitglied Ja, bis 08:35  

GR Gabriela Müllner Mitglied Ja  

GR Mag. Hatice Tugrul-Kartal Mitglied Ja  

GR Kasim Qurban Ali Mitglied Ja, bis 08:35  

GR Mag. Stephan Waniek Vors.-Stv. Ja, bis 08:35  

 

Name Funktion Anwesend Entschuldigt 

AL Michael Fajkis Verwaltung Ja  

BL Ing. Peter Seitz Verwaltung Ja, bis 7:45  

AL Stv. Mag. Alexander Weber Verwaltung Ja, ab 7:50  

 
Gerald Förster Verwaltung Ja  

 
 

Der Vorsitzende GR Martin Kowatsch eröffnet die Sitzung um 07:35 Uhr und 
stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

 
Schriftführer: Gerald Förster 
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Tagesordnung: 
 

Letztes Protokoll 

 

Es gab keine Einwände zum letzen Prüfungsausschussprotokoll seitens der 

Mitglieder des Prüfungsausschusses.  

 

TOP 1: Offene Punkte und der Status Quo der Beantwortung 

offener Fragen dazu 

 

a)Sendemastübertragung 

Der Prüfungsausschuss-Vorsitzende Herr GR Martin Kowatsch übergibt an 

Herrn AL Fajkis eine Liste mit offenen Fragen zur Sendemastübertragung 

für die Verwaltung zur Beantwortung bis zur nächsten Sitzung des 

Prüfungsausschusses.  

 

b) Telekomverträge 

Herr AL-Stv. Mag. Weber berichtet, dass eine IT-Richtline für Mitarbeiter 

mit Diensthandys gerade vorbereitet wird. Ebenso wurden bereits 

Umstellungen betreffend Datenvolumen und Tarife für die Mitarbeiter in 

Auftrag gegeben. 

Herr Gerald Förster legt dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses eine 

Excel-Liste vor, worauf sich die Kostendetails der verschiedenen Handys 

für das Jahr 2015 bis Ende Oktober befindet. 

 

c) Schlüssel- und Zutrittsorganisation 

Es wurde eine Liste von Herrn AL-Stv. Mag. Weber mit allen 

Zugangsberechtigte für das Rathaus vorgelegt. 

Es sollen die Kosten pro Karte von der Verwaltung eruiert werden. 
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d) Gemeindemedium „Auslese“ 

Es wurde der Werkvertrag von Alexander Handschuh von Herrn AL Michael 

Fajkis dem Prüfungsausschuss vorgelegt. Dieser soll als Beilage dem 

Protokoll beigefügt werden. Ein Abgleich mit der Genehmigung im 

Gemeinderat wird seitens des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 

Herrn Martin Kowatsch vorgenommen und bei der nächsten Sitzung 

berichtet. 

 

 

TOP 2: Was steckt in den „Streit-Rechnungen“? 

Eine Aufstellung über die vorhandenen Rechnungen der Firma Streit wird 

durch Vorlage der Rechnungen aus dem Jahr 2015 durch Herrn Gerald 

Förster erledigt. Die vorhandenen Rechnungen wurden vom 

Prüfungsausschuss durchgesehen. 

Es sollen für die nächste Sitzung Leistungsbestätigungen für die noch nicht 

vorliegenden Rechnungen für das Jahr 2016 dargelegt werden. 

 

 

Herr GR Mag. Stephan Waniek, GR Kasim Qurban Ali, GR Mag. 

Christoph Lehner verlassen um 08:35 die Sitzung. 

 

 

TOP 3: Überprüfung der Gehalts- und Nebenleistungseinstufungen 

inkl. der Zeitsalden und Spesenabrechnungen aller Führungskräfte 

der Gemeinde 

Herr AL-Stv. Herr Mag. Weber erläutert, dass die allgemeine 

Administration des Lohnes im Hause erfolgt. Die Abrechnung der Löhne 

erfolgt durch einen Steuerberater ( Dr. Heiss ) seit April 2015.  

Der Punkt wird bei der nächsten Sitzung weiterbehandelt. 
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Die nächste laufende Sitzung des Prüfungsausschusses wird für den  12. Jänner 

2016 um 07:30 Uhr vereinbart. 

 

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 08:50 Uhr. 

 

Guntramsdorf, am 10. Dezember 2015 

 
Unterschriften im Original am handschriftlichen Protokoll.  
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Gemäß § 82 der NÖ Gemeindeordnung haben sich der Bürgermeister und der 

Kassenverwalter zu diesem Bericht schriftlich zu äußern. 
 
Stellungnahme des Bürgermeisters: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 ...................................   ................................................  

 Datum Der Bürgermeister 
  Robert Weber, MSc 

 
 

Stellungnahme des Kassenverwalters: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 ...................................   ................................................  
 Datum Der Kassenverwalter 

  i.V. Gerald Förster 
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NIEDERSCHRIFT 
 

über die Sitzung und Gebarungsprüfung des 

 

Prüfungsausschusses 

Zeit: Dienstag, am 12.01.2016, um 07:30 Uhr 
 

Ort: im Rathaus R4G, 2. Stock, Besprechungsraum ZI 15 

 
Anwesende:  
 

Name Funktion Anwesend Entschuldigt 

GR Ing. Dominic Gattermaier Schriftführer Ja  

GR Martin Kowatsch Vorsitzender Ja  

GR Mag. Christoph Lehner Mitglied Ja  

GR Gabriela Müllner Mitglied Ja  

GR Mag. Hatice Tugrul-Kartal Mitglied Ja  

GR Kasim Qurban Ali Mitglied Nein  

GR Mag. Stephan Waniek Vors.-Stv. Ja  

 

Name Funktion Anwesend Entschuldigt 

AL Michael Fajkis Verwaltung Ja  

Gerald Förster Verwaltung Ja 
 
 

AL Stv. Alexander Weber Verwaltung Ja  
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Tagesordnung: 

 
 
TOP 1: Offene Punkte u. der Status Quo der Beantwortung offener Fragen: 

a) Sendemastübertragung 

b) Telekomverträge 

c) Schlüssel- u. Zutrittsorganisation 

d) Gemeindemedium „Auslese“ 

 

TOP 2: Was steckt in den „Streit- Rechnungen“? 

TOP 3: Überprüfung der Gehalts- und Nebenleistungseinstufungen inkl. 

der Zeitsalden und Spesenabrechnungen aller Führungskräfte der 

Gemeinde 

 

Der Vorsitzende GR Martin Kowatsch eröffnet die Sitzung um 07:30 Uhr und 

stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

 

 

TOP 1a: Sendemastübertragung 

Durch die Amtsleitung wurden weitere Antworten / Unterlagen vorgelegt (z.B. 

unterschriebene Verträge).  

 

? Wer hat Verhandlungen (Mietverzicht) geführt – Beantwortung: 

Grundsätzlich kann der Bürgermeister festlegen welcher Mitarbeiter der 

Verwaltung an Verhandlungen teilnimmt. Es ist davon auszugehen, dass der 

damalige Amtsleiter die Gespräche geführt hat. Der tatsächliche Mietverzicht 

wurde vom Gemeinderat (Sitzung vom 26.06.2014) genehmigt. 

 Es ist daher nicht nachvollziehbar, wer den Mietverzicht in der Höhe von 

EUR 120.000,- (zu Lasten der Gemeinde) verhandelt hat. 

 

? Wer hat diese Verträge beschlossen bzw. unterzeichnet – Beantwortung: 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.06.2014 die Verträge genehmigt. 

Unterschrieben sind die Verträge vom damaligen BGM Schuster, Gf. GR. Botjan, 

GR Staudinger u. GR Hrbek. 
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Diese Vorgehensweise ist lt. Gemeindeordnung notwendig, neben dem 

Bürgermeister muss ein Gf. Gemeinderat sowie zwei weitere Gemeinderäte 

Verträge unterschreiben. 

? Welche Unterlagen (z.B. Protokolle) sind ergänzend zu den Verträgen 

vorhanden – Beantwortung: 

Es sind keine Gesprächsprotokolle auffindbar. Die Verhandlungen wurden 

mündlich geführt.  

 Es ist für den Prüfungsausschuss daher nicht nachvollziehbar ob die 

getroffenen Entscheidungen die einzig möglichen waren bzw. ob Diese die 

Besten für die Gemeinde waren. 

 

? Der Vertag zum Sendemasten „am alten Hafen“ ist vorzulegen – 

Beantwortung: 

Der gewünschte Vertrag wurde vorgelegt. Diese enthalten bessere Konditionen, 

für die Gemeinde, als die Verträge „Mastanlage Rathaus“. 

 

? Die Verträge „Mastanlage Rathaus“ liegen dem Ausschuss nur als Kopie vor – 

Beantwortung: 

Die unterschriebenen Verträge wurden dem Ausschuss in dieser Sitzung 

vorgelegt. Die spontane stichprobenartige Überprüfung mit den bereits geprüften 

Vertrags- Kopien erfolgte durch GR Waniek. Es zeigt sich, dass Abweichungen 

zum davor vorgelegten, nicht unterschriebenen Vertrag bestehen (zB Pkt. 4.3.), 

darüber hinaus wird auf eine Beilage verwiesen, welche dem Prüfungsausschuss 

nicht vorliegt. 

 

 An die Amtsleitung ergeht die Aufforderung, zukünftig nur noch 

unterschriebene Verträge zur Prüfung vorzulegen. Es sollen damit im 

Prüfungsausschuss potentielle Fehlbeurteilungen aufgrund von 

Abweichungen zwischen der unterschriebenen und somit gültigen Version 

und allfälligen davor entstandenen Vertragserstellungsvarianten vermieden 

werden. 

 

Auf Antrag vom Vorsitzenden Kowatsch wird die Prüfung der Thematik 

„Sendemasten“ beendet, und dies wird von allen Ausschussmitgliedern zu 

Kenntnis genommen.  
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TOP 1b: Telekomverträge 

 

Die Telekomverträge wurden lt. Aussage von stvAL Mag. Alexander Weber 

mittlerweile für einzelne Nutzer angepasst (wenn beim Bedarf an mobiler 

Datennutzung von einzelnen Mitarbeitern noch kein Tarif inkl. einem Datenpaket 

bestand und daher unnötig  hohe Kosten entstanden). 

Eine Benutzungsrichtlinie für Firmentelefone ist gerade in Ausarbeitung, wird von 

AL Stv. Weber berichtet. 

 

 Empfehlung an die Amtsleitung, den Bedarf an Telefonen/SiM-Cards an 

sich, sowie die Zuordnung der Tarife an den Userbedarf in regelmäßigen 

Abständen dokumentiert zu überprüfen.  

 

Dieses Prüfungsthema ist damit abgeschlossen. 

 

 

TOP 1c: Schlüssel- und Zutrittsorganisation 

 

Durch die Verwaltung wurde berichtet, dass sich die Kosten für eine 

Zutrittskontrolle auf EUR 24,20 je Schlüsselkarte belaufen. Die Kosten bei 

Kartenverlust betragen EUR 25,00. Eine Liste wer eine Zutrittskarte hat wurde 

dem Vorsitzenden vorgelegt. Eine Regelung zum Kostenersatz im Fall vom 

Verlust des Schlüssels oder der Schlüsselkarte besteht nicht.  

Herr stvAL Weber berichtet, dass mit Ende 2015 jeder sich im Gemeinderat 

befindlichen Fraktion eine Zutrittskarte zum Rathaus ausgehändigt wurde.  

Die Schlüssel für die diversen Gemeindeeinrichtungen wie zB das Musikheim 

Barockpavillon, etc. befinden sich im Büro von Frau Elisabeth Staudinger. Diese 

können bei ihr bei Bedarf, nach Eintragen in einer Liste und ggf bezahlen der 

Mietkosten, abgeholt werden.  

 

Dieses Prüfungsthema ist damit abgeschlossen. 
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TOP 1d: Gemeindemedium „Auslese“ 

 

Das Tätigkeitsfeld von Herr Alexander Handschuh als Werknehmer zur Erstellung 

des Gemeindemediums „Auslese“ soll durch den Prüfungsausschuss anhand des 

Werkvertrags (zw. Handschuh u. MGBL) geprüft werden. Es soll geprüft werden 

welche Tätigkeiten vertraglich geregelt sind und inwiefern sich die Auslagerung 

des Gemeindemediums positiv- od. negativ auf die Gemeinde auswirkt. Der 

Gemeinderat wurde über die Tätigkeiten von Herrn Handschuh lediglich informell 

(und unvollständig) informiert, da das neue Vertragsverhältnis über die MGBL 

abgewickelt wird und im Gemeinderat lediglich die Bedingungen zur 

Dienstvertragsauflösung beschlossen wurden. Die zu diesem Thema jetzt 

relevante zwei Werkverträge wurden dem Ausschuss vorgelegt. In der nächsten 

Sitzung wird dazu berichtet. 

 

Folgende Aussage von Frau GR. Tugrul-Kartal wünscht Herr GR. Waniek zu 

protokollieren: „…wenn Dinge mit der MGBL zu tun haben, müssen dazu die 

Informationen im Gemeinderat nicht vollständig sein …“ 

 

Ein schriftlicher Vertrag zw. der MGBL und der Marktgemeinde Guntramsdorf 

betreffend das Gemeindemedium „Auslese“ existiert nicht, die Verträge wurden 

mündlich vereinbart.  

 

Tagesordnungspunkt TOP 2 und TOP 3 werden auf kommende Sitzung 

verschoben. 

 

 

 

 

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 08:30 Uhr. 
 

 
Guntramsdorf, am 13. Jänner 2016 
Unterschriften im Original am handschriftlichen Protokoll.  
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Gemäß § 82 der NÖ Gemeindeordnung haben sich der Bürgermeister und der 
Kassenverwalter zu diesem Bericht schriftlich zu äußern. 

 
 

 
 
Stellungnahme des Bürgermeisters: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 ...................................   ................................................  

 Datum Der Bürgermeister 
  Robert Weber, MSc 

 
 
Stellungnahme des Kassenverwalters: 
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 ...................................   ................................................  
 Datum Der Kassenverwalter 
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Kaufvertrag 
 

 
1. Marktgemeinde Guntramsdorf Betriebs und Liegenschafts GmbH & CoKG  

FN 281028b 
Steuer- Nummer: 16 154/797 
Rathaus Viertel 1/1 
2353 Guntramsdorf 

 
                 in der Folge als „ Verkäuferin“ bezeichnet, einerseits, 
 und  
 

Marktgemeinde Guntramsdorf als Verwalterin des öffentlichen Gutes, 
Steuer-Nummer: 09 530/6239 
Rathaus Viertel 1/1 
2353 Guntramsdorf 

 
      in der Folge als „ Käuferin“ bezeichnet, andererseits, 
 

wie folgt: 
 

Präambel: 
Die Straßenbreite der Rohrgasse ist zu schmal um eine beidseitige Längsparkspur zu führen. 
Aus diesem Grund beabsichtigt die Marktgemeinde Guntramsdorf einen „Streifen“ von 184 m²“, 
welcher sich im Eigentum der Marktgemeinde Guntramsdorf Betriebs und Liegenschafts GmbH & 
CoKG befindet, zu erwerben. 
 
 

I.Kaufgegenstand 

 

1. Die Verkäuferin ist Alleineigentümer der Liegenschaft EZ 3779, Grundbuch 16111 
Guntramsdorf, Bezirksgericht Mödling, bestehend aus dem Grundstück Nr. 1360/4 im 
Ausmaß von 21.152 m², mit der Grundstücksadresse „Friedhofstraße 36“. 

2. Die Marktgemeinde Guntramsdorf als Verwalterin des öffentlichen Gutes ist 
Alleineigentümerin der Liegenschaft EZ 2050 Grundbuch 16111 Guntramsdorf, 
Bezirksgericht Mödling, u.a. bestehend aus dem Grundstück Nr. 1360/3  im Ausmaß von 
1.748m². 

3. Gemäß Teilungsplan der Vermessung Miedler Ziviltechniker Ges.m.b.H., 
Geschäftsfüherer und Inhaber Dipl.-Ing. Robert Miedler, vom 12.11.2015 GZ 3965/15 ist 
das im Teilungsplan ausgewiesene Trennstück 1 des Grundstückes Nr. 1360/4 im 
Ausmaß von 184 m² vom Gutsbestand der Liegenschaft EZ 3779 Grundbuch 16111 
Guntramsdorf, Bezirksgericht Mödling, abzuschreiben und dem Gutsbestand der 
Liegenschaft EZ 2050 Grundbuch 16111 Guntramsdorf, Bezirksgericht Mödling, 
zuzuschreiben unter gleichzeitiger Einbeziehung in das Grundstück Nr. 1360/3. 

4. Das in Pkt. I.3. angeführte Trennstück 1 gemäß dem angeführten Teilungsplan bildet den 
Kaufgegenstand. 
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II. Grundbuchsstand 
 

 
Im Lastenblatt der Liegenschaft EZ 3779 Grundbuch 16111 Guntramsdorf, Bezirksgericht 
Mödling, finden sich hinsichtlich des kaufgegenständlichen Trennstückes keine Eintragungen. 
 
 
 
 

III. Kaufabrede 
 
Die Verkäuferin verkauft und übergibt an die Käuferin und diese kauft und übernimmt von der 
Verkäuferin den Kaufgegenstand gemäß Pkt. I. samt dem rechtlichen und natürlichen Zubehör, 
sowie den selbstständigen und unselbstständigen Bestandteilen und Rechten, so wie der 
Vertragsgegenstand heute liegt und steht, mit denen die Verkäuferin diesen bisher besessen und 
benützt hat oder hierzu berechtigt war, in ihr Alleineigentum. 
 
 

IV. Kaufpreis 
 

1. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt für das Trennstück 1 im Ausmaß von 184 m² € 119,57 
pro Quadratmeter, sohin € 22.000 (in Worten Zweiundzwanzigtausend Euro) 

 
Festgehalten wird, dass die Verkäuferin und die Käuferin davon ausgehen, dass der 
Kaufpreis dem Verkehrswert entspricht. 

 
2. Der Kaufpreis ist von der Käuferin binnen 2 Wochen nach beidseitiger Unterfertigung des 

Kaufvertrages und Eintritt der Rechtswirksamkeit dieses Vertrages auf das Konto der 
Verkäuferin IBAN: AT21  3225 0000 0000 67 direkt zu überweisen. 

 
Für einen eventuellen Zahlungsverzug werden 4% Verzugszinsen p.a. vereinbart. 
 

3. Festgehalten wird, dass für gegenständlichen Erwerbsvorgang keine Grunderwerbssteuer 
gemäß § 3 GrEStG zu entrichten ist, ebenso keine gerichtliche Eintragungsgebühr. 

 

 
4. Sofern bei einer nochmaligen Prüfung der Selbstberechnung, die aufgrund der Angaben 

der Vertragsparteien erfolgt, eine erhöhte Grunderwerbssteuer, Eintragungsgebühr oder 
Immobilienertragssteuer festgestellt werden sollte, verpflichtet sich die jeweilige 
Vertragspartei bereits, diese unmittelbar nach Feststellung durch die zuständige Behörde 
direkt zu begleichen. 

 
 
 

V. Gewährleistung 
 
Der Käuferin ist der tatsächliche Zustand des Vetragsgegenstandes aus eigener Wahrnehmung 
bekannt. 
 
Die Verkäuferin haftet nicht für eine bestimmte Beschaffenheit oder bestimmte Erträgnisse des 
Kaufgegenstandes, wohl aber dafür, dass der Kaufgegenstand geldlastenfrei in das Eigentum der 
Käuferin übergeht, kein unerledigtes verwaltungsrechtliches Verfahren gegen die Verkäuferin als 
Grundeigentümerin anhängig ist und auch kein Rechtsstreit vor den ordentlichen Gerichten 
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betreffend den kaufgegenstand geführt wird oder bekannt ist, in dem die Verkäuferin 
Parteistellung besitzt. 
 
 
 
 

VI. Übergabe und Übernahme 
 
Die Liegenschaft wurde bereits übergeben. Ab dem Tag der beiderseitigen Unterfertigung ist der 
Vertrag rechtswirksam. 
 

VII. Aufsandungserklärung 

 

Die Parteien erteilen ihre ausdrückliche Einwilligung zur grundbücherlichen Durchführung des in 
Vertragspunkt I.3 angeführten Teilungsplans, insbesondere, dass das ausgewiesene Teilstück 1 
des Grundstückes Nr. 1360/4 im Ausmaß von 184 m² vom Gutsbestand der Liegenschaft          
EZ 3779 Grundbuch 16111 Guntramsdorf, Bezirksgericht Mödling, abgeschrieben wird und dem 
Gutsbestand der Liegenschaft EZ 2050 Grundbuch 16111 Guntramsdorf, Bezirksgericht Mödling, 
zugeschrieben werde unter gleichzeitiger Einbeziehung in das Grundstück Nr. 1360/3 und das 
Eigentumsrecht zugunsten der 

Marktgemeinde Guntramsdorf  

einverleibt wird. 

 

VIII. Allgemeine Bestimmungen 

 

1. Rechtswirksamkeit  

Dieser Vertrag bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der Zustimmung der Gemeindegremien. 
 

2. Kosten, Steuern  und Gebühren: 
 

Die Kosten der Vertragsbesprechung, der Vertragserrichtung, der Errichtung des Teilungsplans, 
der grundbücherlichen Durchführung, der finanzamtlichen Behandlung dieses Vertrages sowie 
alle damit im Zusammenhang stehenden Abgaben und Gebühren, ausgenommen die 
Immobilienertragssteuer, trägt die Käuferin. 
 
 
Die Kosten einer allfälligen rechtlichen oder steuerlichen Beratung trägt jede der Vertragsparteien 
selbst. 
 
 

 

IX. Vertragsausfertigung 

 
Dieser Vertrag wird in einer Originalurkunde errichtet, die die Käuferin erhält, die Verkäuferin 
erhält eine Fotokopie. 
 
Guntramsdorf, am _____________ 
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 Bürgermeister GGR 
 
 
 
 
    
 
 GR GR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marktgemeinde Guntramsdorf :  
genehmigt in der Gemeinderatssitzung am _______________ 
 
 

 

 
 
   
  
Für die MGBL GmbH & CoKG  
 

 



W A L T E R   T R O J A N 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger  

für die Fachgruppe Immobilien 
Mitglied im Hauptverband der gerichtlich beeideten Sachverständigen 

Immobilientreuhänder 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Büro: 2344 Maria Enzersdorf  -  Hauptstraße 31 

 Mobil:     0664 – 20 19 422            Tel.: 02236 – 25 640 Fax: 47 620 
 Bankverbindung:    Bank Austria  UID-Nr.: ATU 5705 0924 
 IBAN:    AT84 1200 0503 5402 2323         Gerichtsstand: Mödling 

 
 
An die 
MGBL - Marktgemeinde Guntramsdorf 
Betriebs- und Liegenschafts GmbH & CoKG  
 
Rathausviertel 1/1 
2353 Guntramsdorf 

 
Maria Enzersdorf, 2016-02-05 

 
 

 
 
Gutachterliche Stellungnahme 
 
 

Sehr geehrter Herr Geschäftsführer, 

 

ihre Anfrage vom 03.02.2016 betreffend des Wertes der in der Naturaufnahme GZ: 

3965/15 von Geometer DI Miedler festgestellten Größe der Abtretungsfläche in der 

Rohrgasse, die von Gst. Nr. 1360/4 in Gst. Nr. 1360/3 abgetreten werden soll möchte 

ich wie folgt Stellung nehmen: 

 

Es wird derzeit auf die Ausführung eines Gutachtens auftragsgemäß verzichtet. 

Sollte zur eventuellen Vorlage beim Finanzamt ein solches benötigt werden, kann 

dies jederzeit nachgereicht werden. 

 

Die Teilungsfläche (1) beträgt laut Vermessung: 184m². 

Die Flächenwidmung lautet: Bauland-Sondergebiet (BS-1). 

Bebauungsbestimmung: Offene Bauweise, 8m Gebäudehöhe. 

Durchschnittlicher Wert für Bauland-Wohngebiet: 370,00/m². 
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W A L T E R   T R O J A N 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger  

für die Fachgruppe Immobilien 
Mitglied im Hauptverband der gerichtlich beeideten Sachverständigen 

Immobilientreuhänder 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Büro: 2344 Maria Enzersdorf  -  Hauptstraße 31 

 Mobil:     0664 – 20 19 422            Tel.: 02236 – 25 640 Fax: 47 620 
 Bankverbindung:    Bank Austria  UID-Nr.: ATU 5705 0924 
 IBAN:    AT84 1200 0503 5402 2323         Gerichtsstand: Mödling 

 
 
Berechnung: 
 
184m² x 370,00 68.080,00 
- 10% wegen Bauland-Sonderwidmung -6.808,00 
- 70% Abschlag aufgrund Größe und Konfiguration -47.656,00 
+ ~12% bereits geleistete Aufschließungsabgabe 
und Anschlusskosten 

 
-8.169,60 

Summe 21.785,60 
Grundstückswert für 184m² gerundet 22.000,00 

 
 
 

 

Eine Wertberichtigung nach marktorientierten Kriterien findet hier keinen Eingang in 

die Bewertung, da Grundstücke dieser Widmung kaum Zugang zum üblichen 

Grundverkehr erhalten und daher kein marktüblicher Handel stattfindet. Der 

errechnete Wert ist daher als reiner Sachwert zu betrachten und kann aber 

selbstverständlich durch die betroffenen Parteien verändert werden. Die 

Finanzamtstauglichkeit darf aber bezweifelt werden und bedarf in jedem Fall der 

Rücksprache mit Ihrem Steuerberater. 

 

Ich hoffe, Ihnen damit vorerst dienlich zu sein und verbleibe 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
 
eh Walter Trojan 
Allgemein beeideter und gerichtlich  
zertifizierter Sachverständiger für  
Immobilien und Nutzungsentgelte 
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MARKTGEMEINDE GUNTRAMSDORF                   PZ: GUTR–BÄ2-11210 – BU 

BESCHLUSSUNTERLAGEN für den Bereich „R.-Heintschel-Straße – Möllersdorferstraße – 
Steinfeldgasse – Raiffeisengasse“ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
DIPL.ING. KARL SIEGL 
INGENIEURKONSULENT FÜR RAUMPLANUNG UND RAUMORDNUNG 
STAATL. BEF. U. BEEID. ZIVILTECHNIKER 
1170 WIEN, GSCHWANDNERGASSE 26/2 
Tel:  01 - 489 35 52   Fax:  01 - 489 35 52-20   Email:  raumplanung@siegl.co.at 
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1. BEHANDLUNG DER WÄHREND DER ÖFFENTLICHEN AUFLAGE 
EINGELANGTE STELLUNGNAHMEN 
(Siehe umseitig beiliegende Plandarstellungen „Beschlussplan“ im Maßstab 1:1.000) 
 

Nr. 
Name 

Parz.Nr. 
Datum Wunsch/Einwand 

Anmerkung/ 
Empfehlung 

     

SN1 

Edith und Rudolf 
Gausterer 

 
Parz.Nr. .72 

14.08.2015 

 
Planen die Errichtung eines 
Wirtschaftsgebäudes mit 2 
KFZ-Stellplätzen an der „Feld-
gasse“ im Bereich des bereits 
abgerissenen Wirtschafts-
gebäudes. Neubau ist 
aufgrund der geplanten, 
vorderen Baufluchtlinie nicht 
möglich 
Bisher Anbauverpflichtung an 
Straßenfluchtlinie 
 
Wunsch: Streichung der 
geplanten vorderen 
Baufluchtlinie 
 

 

Der Bereich der Parzellen 68, 72 
und 76 stellt bezüglich der Fest-
legung der Baufluchtlinien einen 
Sonderfall dar. Die Baufluchtlinien 
wurden an bestehende bzw. bewil-
ligte Gebäude und Projekte ange-
passt, wodurch sich eine Abstufung 
im Verlauf der Baufluchtlinien 
ergibt. Ursprünglich war im Bereich 
der Grundstücke 72 und 76 eine 
Anbauverpflichtung an der 
Straßenfluchtlinie vorgesehen.  
Aufgrund der abgegebenen 
Stellungnahme soll die 
Anbaumöglichkeit an die 
Straßenfluchtlinie der „Feldgasse“ 
auch weiterhin ermöglicht werden. 
Es wird jedoch die derzeit 
rechtskräftige „Anbauverpflichtung“ 
entlang der „Feldgasse“ durch eine 
Anbaumöglichkeit ersetzt. Dies 
erfolgt generell zu beiden Seiten 
der „Feldgasse“, um eine Abrücken 
von der Straßenfluchtlinie und die 
Errichtung von Vorgärten zu 
ermöglichen. 
Nur im Bereich des zurückver-
setzten Gebäudes auf der Parzelle 
68 soll die Anpassung der vordere 
Baufluchtlinie an das in der Natur 
bestehende Gebäude aufrecht 
bleiben. 
Der mit Hauptgebäuden bebau-
bare, 20m breite Baulandstreifen 
wird im Bereich der Parzellen 72 
und 76 ebenfalls verschoben und 
die „absolute“ Baufluchtlinie 
ausgehend von der Straßen-
fluchtlinie im Abstand von 20m 
festgelegt. 
 

 

Zusammenfassende Empfehlung: 
 Berücksichtigung bei 
Gemeinderatsbeschluss im Zuge 
der Änderung des Bebauungs-
planes (GUTR–BÄ2–11210 – BU) 
in der oben beschriebenen Form 
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Nr. 
Name 

Parz.Nr. 
Datum Wunsch/Einwand 

Anmerkung/ 
Empfehlung 

     

SN2 

Eva Silbernagel 
 

Parz.Nr. .255, 
81/4 

18.08.2015 

 
Die bisher rechtskräftige 
Bebauungshöhe von 
Bauklasse I,II soll nicht 
abgeändert werden. 
Nachbargebäude wurden in 
dieser Höhe bewilligt und nun 
ist dies auf dem Grundstück 
von Fr. Silbernagel nicht mehr 
möglich. Es sollte bezüglich 
der Bebauungshöhe das 
gleiche Recht für alle gelten 
 
Wunsch: Keine Änderung der 
Bebauungshöhe 
 

 
Im Bereich der geplanten 
Bebauungsplanänderung soll 
ausgehend vom Gebäudebestand 
ein ca. 20 m breiter bebaubarer 
Streifen festgelegt werden, der mit 
Haupt- und Nebengebäuden 
bebaut werden kann. Dahinter ist 
nur die Errichtung von 3m hohen 
Nebengebäuden gestattet. 
Innerhalb des 20m Streifens ist für 
den überwiegenden Teil die 
Errichtung von zweigeschoßigen 
Gebäuden mit einer Gebäudehöhe 
von 6,5m möglich. 
In Zukunft soll, abgesehen von 
einigen bestehenden bzw. bereits 
bewilligten Gebäuden und 
Projekten, die Errichtung von 
höheren Gebäuden nicht mehr 
ermöglicht werden. 
Aufgrund dieser Festlegung soll das 
charakteristische Orts- und 
Straßenbild erhalten werden, eine 
dem dörflichen Charakter 
entsprechende mäßige Verdichtung 
ermöglicht, aber auch die 
innenliegenden Gärten erhalten 
und gegenseitige 
Beeinträchtigungen dadurch 
weitgehend vermieden werden. 
 
 
 
 Keine Berücksichtigung bei 
Gemeinderatsbeschluss im Zuge 
der Änderung des Bebauungsplanes 
(GUTR– BÄ2 – 11210 – BU), da 
eine Berücksichtigung der Stellung-
nahme den, für den gesamten 
Bearbeitungsbereich 
ausgearbeiteten Zielen für die 
Weiterentwicklung der Bebauungs-
strukturen im Bearbeitungsgebiet 
widersprechen würde. 
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Nr. 
Name 

Parz.Nr. 
Datum Wunsch/Einwand 

Anmerkung/ 
Empfehlung 

     

SN3 

Ing. Gerhard 
Dallinger 

 
Parz.Nr. 200/14 

19.08.2015 

 
Die Bebauungsbestimmungen 
für das Grundstück 200/14 
sollen unverändert bleiben, da 
die Errichtung eines 
Passivhauses im Abstand von 
25-30m von der 
Straßenfluchtlinie in offener 
Bebauungsweise geplant ist. 
Eine geringere Distanz zur 
„Feldgasse“ reduziert 
Wohnqualität. 
 
Wunsch: keine Beschränkung 
der bebaubaren Fläche durch 
Baufluchtlinien, Abrücken um 
25m zur „Feldgasse“, offene 
Bebauungsweise 
 

 
Eines der charakteristischen 
Bestandsmerkmale des 
Bearbeitungsgebiets ist die 
geschlossene Straßenrandbe-
bauung direkt an der 
Straßenfluchtlinie, deren Erhaltung 
eines der wesentlichen 
Festlegungen des 
Bebauungsplanes darstellt. Für die 
meisten Baulandbereiche sind 
bereits im derzeit rechtskräftigen 
Bebauungsplan die „geschlossene 
Bebauungsweise“ und eine 
„Anbauverpflichtung“ direkt an der 
Straßenfluchtlinie festgelegt. 
An der „Feldgasse“ soll die 
Anbauverpflichtung durch eine 
Anbaumöglichkeit ersetzt werden, 
um aufgrund der in der „Feldgasse“ 
verlaufenden Trasse der „WLB“ und 
der damit verbundenen, erhöhten 
Lärmbelastung ein Abrücken der 
Bebauung von der 
Straßenfluchtlinie zu ermöglichen. 
Die Begrenzung des mit 
Hauptgebäuden bebaubaren 
Bereiches mit 20m soll jedoch 
unverändert bleiben, um die 
Bebauung zur Straße hin zu 
orientieren und den Garten und 
Hofbereich von Bebauung mit 
Hauptgebäuden freizuhalten. 
Ausnahmen stellen nur jene 
Bereiche dar, wo sich bereits ein 
bestehendes Hauptgebäude im 
Innenhof befindet bzw. im Bereich 
der Parzelle 195/11, die ansonsten 
unbebaubar wäre. 
 
 
 Keine Berücksichtigung bei 
Gemeinderatsbeschluss im Zuge 
der Änderung des Bebauungsplanes 
(GUTR– BÄ2 – 11210 – BU), da bei 
einer Berücksichtigung der Stellung-
nahme die Ziele der geplanten 
Abänderungen des Bebauungs-
planes nicht erreicht werden 
könnten. 
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Nr. 
Name 

Parz.Nr. 
Datum Wunsch/Einwand 

Anmerkung/ 
Empfehlung 

     

SN4 
Ignaz Schratter 

 
Parz.Nr. 213 

24.08.2015 

 
Ungeregelter Bebauungsplan 
ermöglichte jetzigen 
„Wildwuchs“ an unter-
schiedlichen Gebäudehöhen 
Gegen das 
„Wahnsinnsprojekt“ in der 
„Josefigasse“, 
Bebauungsplanänderung 
wäre nur sinnvoll, wenn dieser 
„Wohnklotz“ nicht bewilligt 
worden wäre, Senkung der 
Lebensqualität, Entwertung 
der Liegenschaft 
 
Wunsch: Keine konkreten 
Wünsche 
 

 
Im Zuge der Bebauungsplan-
änderung sollen als Ergänzung 
zum bereits bestehenden 
Bebauungsplan Festlegungen 
getroffen werden, die das Ortsbild 
und die Straßenraum prägende 
Straßenrandbebauung mit ihrer 
charakteristischen „dörflichen“ 
Bebauungsstrukturen erhalten und 
gleichzeitig ausreichend Spielraum 
für eine maßvolle Verdichtung 
ermöglichen. 
Auf bestehenden Strukturen bzw. 
bereits bewilligte Gebäude und  
Bebauung kann erst im Zuge eines 
Neubaus Einfluss genommen 
werden. 
 
 Keine Berücksichtigung bei 
Gemeinderatsbeschluss im Zuge 
der Änderung des Bebauungsplanes 
(GUTR– BÄ2 – 11210 – BU) 
möglich, da keine konkreten 
Wünsche zur Abänderung der 
geplanten Bebauungsplanänderung 
geäußert wurden. 
 

SN5 
Heide Keller 

 
„Feldgasse“ 

28.07.2015 

 
Stellungnahme betreffend die  
„Wiener Lokalbahn“ in der 
„Feldgasse“ und den damit 
verbundenen, möglichen 
Einschränkungen 
(Bauverbotsbereich, etc.) für 
die Liegenschaften an der 
„Feldgasse“ 
 

 
Die abgegebene Stellungnahme 
bezieht sich auf die „Wiener 
Lokalbahn“. Zu diesem Thema 
liegen bereits mehrere, vom Büro 
DI Siegl verfasste Stellungnahmen 
vor. 
 
 Keine Berücksichtigung bei 
Gemeinderatsbeschluss im Zuge 
der Änderung des Bebauungsplanes 
(GUTR– BÄ2 – 11210 – BU) 
möglich, da sie sich nicht auf Inhalte 
des Bebauungsplanes, sondern auf 
eisenbahnrechtliche Fragestel-
lungen bezieht. 
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Nr. 
Name 

Parz.Nr. 
Datum Wunsch/Einwand 

Anmerkung/ 
Empfehlung 

     

SN6 
Alfred Knesl 

 
Parz.Nr. 196/3 

26.08.2015 

 
Bezieht sich auf 
Volksbefragung – „Erhaltung 
des dörflichen Charakters 
gewünscht?“ Warum nur der 
von der Änderung betroffene 
Bereich und nicht ganz 
Guntramsdorf? 
Die versprochene Einbindung 
der Bevölkerung hat nicht 
stattgefunden. 
Durch die geplanten 
Änderungen entstehen 
vermögensrechtliche 
Nachteile - beruft sich auf §27 
ROG 2014 und §36 ROG 
2014 
 
Wunsch: Rechtssicherheit, 
Fragen wurden durch die nicht 
erfolgte Einbindung nicht 
bereits im Vorfeld abgeklärt. 
Veränderungen sollen auch in 
Zukunft möglich sein. 
 

 

Durch die geplanten Änderungen 
sollen für den Bereich zwischen 
„Raiffeisengasse – Steinfeldgasse“ 
und „Rudolf-Heintschel-Straße – 
Feldgasse“ möglichst einheitliche 
Festlegungen getroffen werden und 
dadurch der „dörfliche“ Charakter in 
diesem Randbereich des 
Ortszentrums von Guntramsdorf mit 
seiner typischen, geschlossenen 
Straßenrandbebauung erhalten 
werden. 
Die Bebaubarkeit der Grundstücke 
ist auch trotz der Festlegungen des 
Bebauungsplanes weiterhin 
gegeben.  
Eine Entschädigung nach §36 des 
ROG 2014 ist zu leisten, wenn 
durch Festlegungen des 
Bebauungsplanes die im 
Flächenwidmungsplan festgelegte 
Nutzung ausgeschlossen wird. 
 
 Keine Berücksichtigung bei 
Gemeinderatsbeschluss im Zuge 
der Änderung des Bebauungsplanes 
(GUTR– BÄ2 – 11210 – BU) 
möglich, da keine konkreten 
Wünsche zur Abänderung des 
Bebauungsplanentwurfes, sondern 
Verfahrens- oder Rechtsfragen 
angeschnitten werden. 
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Nr. 
Name 

Parz.Nr. 
Datum Wunsch/Einwand 

Anmerkung/ 
Empfehlung 

     

SN7 

Alfred 
Zimmermann 

 
Parz.Nr. .263, 

191/6 

27.08.2015 

 
Aufgrund der geplanten 
Änderungen kommt es zur 
Reduktion des Bauvolumens, 
Wertverlust der Grundstücke 
um rund 20 – 25%. 
Warum wird bei einen 
einheitlichen Ortsbild das 
„Bauland-Agrargebiet (BA)“ 
östlich der „Feldgasse“ nicht 
berücksichtigt? 
Rechtliche Situation der 
„Wiener Lokalbahn“  ist nicht 
abgeklärt. 
Bereich  „Josefigasse – 
Raiffeisengasse – Feldgasse“ 
ist kein 
Einfamilienhausbereich – 
Grenzt an „Bauland – 
Kerngebiet (BK)“ mit 
Bauklasse III 
 
Wunsch: Beibehalten der 
bisherigen Festlegungen 

 
Im Zuge der Bebauungsplan-
änderung sollen als Ergänzung zum 
bereits bestehenden 
Bebauungsplan Festlegungen 
getroffen werden, die das Ortsbild 
und die Straßenraum prägende 
Straßenrandbebauung mit ihrer 
charakteristischen „dörflichen“ 
Bebauungsstrukturen erhalten und 
gleichzeitig ausreichend Spielraum 
für eine maßvolle Verdichtung 
ermöglichen. 
Auf bestehenden Strukturen bzw. 
bereits bewilligte Gebäude und  
Bebauung kann erst im Zuge eines 
Neubaus Einfluss genommen 
werden. 
Da der Änderungsbereich im Rand-
bereich des Ortszentrums von 
Guntramsdorf liegt, grenzen auch 
Baulandbereiche mit höheren 
Bebauungsstrukturen an das Be-
arbeitungsgebiet an. Die geschlos-
sene Bebauungsstruktur, die zum 
Teil sehr kleinen Grundstücke, 
uneinheitliche Parzellengrößen und 
der damit verbundene Verzicht auf 
die Festlegung einer 
Bebauungsdichte bilden somit den 
Übergangsbereich zwischen dem 
zum Teil stark verdichteten 
Ortszentrum und den südlich  und 
östlich anschließenden locker 
bebauten Einfamilienhaus-
siedlungen. 
 
 Keine Berücksichtigung bei 
Gemeinderatsbeschluss im Zuge 
der Änderung des Bebauungsplanes 
(GUTR– BÄ2 – 11210 – BU), da 
durch eine Beibehaltung der jetzt 
rechtskräftigen Festlegungen die 
Ziele der geplanten Abänderungen 
des Bebauungsplanes nicht erreicht 
werden könnten. 
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2. ABÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEN ZUR AUFLAGE 
GEBRACHTEN TEXTLICHEN BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN  

Im Zuge des Gemeinderatsbeschlusses sollen die textlichen Bebauungsbestimmungen von 

Guntramsdorf unter Punkt 2.4 (betreffend die erforderliche Stellplatzanzahl in der 

geschlossen Bebauungsweise) um „je ein Stellplatz“ ergänzt werden, um zu präzisieren, 

dass für jede der beiden ersten Wohneinheiten ein Stellplatz zu errichten ist. 

 

Unter Punkt 7.1. wurde bei den Auflageunterlagen der letzte Satz des Punktes 7.1 nicht 

angeführt, da diese Ergänzung in einer eigenen Verordnung beschlossen wurde und zum 

Zeitpunkt der Auflage noch nicht rechtskräftig war. Dies soll nunmehr nachgeholt werden. 

 

Unter Punkt 6 ist bei der „Gestaltung von Freiflächen“ noch der Verweis auf die Nö-

Bauordnung angeführt, da aber seit 1. Februar 2015 der „Bebauungsplan“ Teil des NÖ-

Raumordnungsgesetzes ist, soll hier eine Richtigstellung erfolgen. 

 

Unter Punkt 8 soll die untere Grenze der Dachneigung um 5° auf 30° reduziert werden. 

 

Weiters soll unter Punkt 9 die Definition der im Bereich der Änderung des Bebauungsplanes 

festgelegten höchstzulässigen Gebäudehöhe „6,5-S“ und „6,5-H“, die bisher nur in der 

Legende des Bebauungsplanes angeführt war, auch in die textlichen Bebauungsvorschriften 

übernommen werden.  

Zusätzlich zu der in der Auflage bereits angeführten Erläuterung der höchstzulässigen 

Gebäudehöhe „6,5-S“ und „6,5-H“ soll die Einschränkung des höchsten Punktes des Daches 

auch für die Berechnung von Überschreitungen bei Giebelfronten gelten 

 
 

2.   KLEINGARAGEN UND KFZ-STELLPLÄTZE IM WOHNBAULAND  
2.4. Bei der Neuerrichtung von Wohngebäuden oder bei der Errichtung von Zubauten 
zu Wohngebäuden, sind pro neu errichteter Wohneinheit 1,5 Stellplätze für 
Personenkraftwagen zu errichten. Die so ermittelte Mindestanzahl der Stellplätze für 
das Bauvorhaben ist auf ganze Zahlen aufzurunden. 
In der geschlossenen Bebauungsweise ist für die ersten beiden Wohneinheiten pro 
Bauplatz nur je ein Stellplatz zu errichten. 
 

2.7. Die Errichtung von Garagen und KFZ-Abstellanlagen ist im Bereich hinter den 
„absoluten“ Baufluchtlinien verboten. Die Errichtung von Tiefgaragen ist gestattet. 

 
3. HARMONISCHE GESTALTUNG VON BAULICHKEITEN 

3.2 Im Bereich von Fahnenbauplätzen entfällt die Anbauverpflichtung an die 
vordere Baufluchtlinie bzw. an die Straßenfluchtlinie. 

 
7.  EINFRIEDUNGEN IM „BAULAND WOHNGEBIET (BW)“ 
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7.1.  Die Breite von Grundstückszufahrten darf pro Bauplatz in Summe 6m nicht 
überschreiten. Dies gilt nur an Verkehrsflächen mit einem Abstand der 
Straßenfluchtlinien ab 8,5m Breite.  
Die Errichtung einer weiteren Einfahrt ist zulässig, sofern diese notwendig und 
zweckmäßig ist und die Gesamtbreite von 6m nicht überschritten wird. 

 
6. GESTALTUNG VON ”FREIFLÄCHEN” GEMÄSS §70(9) DER NÖ-BO 1996 
  § 30 (7) des ROG 2014 idgF. 

 
8.  SONDERREGELUNG FÜR DEN BEREICH „RAIFFEISENGASSE – 

STEINFELDGASSE“ UND „RUDOLF-HEITSCHEL-STRASSE – FELDGASSE bzw. 
MÖLLERSDORFERSTRASSE“  
Die Hauptfirstrichtung von zum öffentlichen Raum hin orientierten Dächern ist parallel 
zur Straßenfluchtlinie auszurichten. Als Dachform ist ein Satteldach oder Walmdach 
(Eckbauplätze) mit einer Dachneigung zwischen 35° 30° und 50° zulässig. 

 
 
9.  HÖCHSTZULÄSSIGE GEBÄUDEHÖHE „6,5-S“ UND „6,5-H“  
„Straßenseitige höchstzulässige Gebäudehöhe von 6,5m (6,5-S)“: Die höchstzulässige 

Gebäudehöhe beträgt 6,5m, wobei der höchste Punkt des Gebäudes (Firsthöhe oder 
höchster Punkt des Dach) maximal 9m betragen darf.  

 
„Hofseitige höchstzulässige Gebäudehöhe von 6,5m (6,5-H)“: Die höchstzulässige 

Gebäudehöhe beträgt 6,5m, wobei der höchste Punkt des Gebäudes (Firsthöhe oder 
höchster Punkt des Dach) maximal 7,5m betragen darf.  
An den seitlichen Grundgrenzen darf die Gebäudehöhe nicht höher als 5m sein. 

 
Der höchste Punkt von 9m gilt auch für Überschreitungen bei Giebelfronten. 
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3. VERORDNUNGSTEXTENTWURF 

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf beschließt (nach Erörterung der 

eingelangten Stellungnahmen) folgende 

V E R O R D N U N G 

 

§ 1: Aufgrund der §§ 30 - 34 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 idgF., wird der 

Bebauungsplan der Marktgemeinde Guntramsdorf - in gegenüber der Auflage abgeänderter 

Form - abgeändert. 

 

§ 2: Die Festlegung der Einzelheiten der Bebauung und Aufschließung der einzelnen 

Grundflächen ist der mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehenen Plandarstellung 

(PZ.: GUTR – BÄ 2 – 11210, verfasst von DI. Karl SIEGL, Gschwandnergasse 26/2, 1170 

Wien), welche gemäß §5(3) der NÖ-Planzeichenverordnung, LGBl. 8200/1 idgF., wie eine 

Neufassung ausgeführt ist, zu entnehmen. 

 

§ 3: Abänderung und Ergänzung der Textlichen Bebauungsvorschriften: 

2.   KLEINGARAGEN UND KFZ-STELLPLÄTZE IM WOHNBAULAND  
2.4. Bei der Neuerrichtung von Wohngebäuden oder bei der Errichtung von Zubauten zu 
Wohngebäuden, sind pro neu errichteter Wohneinheit 1,5 Stellplätze für 
Personenkraftwagen zu errichten. Die so ermittelte Mindestanzahl der Stellplätze für das 
Bauvorhaben ist auf ganze Zahlen aufzurunden. 
 In der geschlossenen Bebauungsweise ist für die ersten beiden Wohneinheiten pro 
Bauplatz nur je ein Stellplatz zu errichten. 
 

2.7. Die Errichtung von Garagen und KFZ-Abstellanlagen ist im Bereich hinter den 
„absoluten“ Baufluchtlinien verboten. Die Errichtung von Tiefgaragen ist gestattet. 

 
3. HARMONISCHE GESTALTUNG VON BAULICHKEITEN 

3.3 Im Bereich von Fahnenbauplätzen entfällt die Anbauverpflichtung an die 
vordere Baufluchtlinie bzw. an die Straßenfluchtlinie. 

 
7.  EINFRIEDUNGEN IM „BAULAND WOHNGEBIET (BW)“ 

7.1.  Die Breite von Grundstückszufahrten darf pro Bauplatz in Summe 6m nicht 
überschreiten. Dies gilt nur an Verkehrsflächen mit einem Abstand der 
Straßenfluchtlinien ab 8,5m Breite.  
Die Errichtung einer weiteren Einfahrt ist zulässig, sofern diese notwendig und 
zweckmäßig ist und die Gesamtbreite von 6m nicht überschritten wird. 
 

6. GESTALTUNG VON ”FREIFLÄCHEN” GEMÄSS § 30 (7) des ROG 2014 idgF. 
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8.  SONDERREGELUNG FÜR DEN BEREICH „RAIFFEISENGASSE – 
STEINFELDGASSE“ UND „RUDOLF-HEITSCHEL-STRASSE – FELDGASSE bzw. 
MÖLLERSDORFERSTRASSE“  

Die Hauptfirstrichtung von zum öffentlichen Raum hin orientierten Dächern ist parallel 
zur Straßenfluchtlinie auszurichten. Als Dachform ist ein Satteldach oder Walmdach 
(Eckbauplätze) mit einer Dachneigung zwischen 30° und 50° zulässig. 
 

9.  HÖCHSTZULÄSSIGE GEBÄUDEHÖHE „6,5-S“ UND „6,5-H“  
„Straßenseitige höchstzulässige Gebäudehöhe von 6,5m (6,5-S)“: Die höchstzulässige 
Gebäudehöhe beträgt 6,5m, wobei der höchste Punkt des Gebäudes (Firsthöhe oder 
höchster Punkt des Dach) maximal 9m betragen darf.  

 
„Hofseitige höchstzulässige Gebäudehöhe von 6,5m (6,5-H)“: Die höchstzulässige 
Gebäudehöhe beträgt 6,5m, wobei der höchste Punkt des Gebäudes (Firsthöhe oder 
höchster Punkt des Dach) maximal 7,5m betragen darf.  
An den seitlichen Grundgrenzen darf die Gebäudehöhe nicht höher als 5m sein. 
 

Der höchste Punkt von 9m gilt auch für Überschreitungen bei Giebelfronten. 

 

§ 4: Die Plandarstellung sowie die textlichen Bebauungsvorschriften liegen im Rathaus 

Guntramsdorf während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 

 

§ 5: Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Ablauf der 

zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 
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ABTEILUNG BAUAMT 
Parteienverkehr: Mo, Di, Do und Fr von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Do von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Zahl:  Bearbeiter:  Datum:  
28683-1/2015 Ing. W/Val 20.04.2016 

 

 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf beschließt in seiner Sitzung 

am 20.04.2016, TOP 13, (nach Erörterung der eingelangten Stellungnahmen) 
folgende  

 
VERORDNUNG 

 
§ 1  Aufgrund der §§ 30-34 der NÖ. Raumordnungsgesetzes 2014, idgF., wird 

der Bebauungsplan der Marktgemeinde Guntramsdorf – in gegenüber der 

Auflage abgeänderter Form – abgeändert.  
 

§ 2 Die Festlegung der Einzelheiten der Bebauung und Aufschließung der 
einzelnen Grundflächen ist der mit einem Hinweis auf diese Verordnung 
versehenen Plandarstellung (PZ.: GUTR-BÄ 2-11210, verfasst von Dipl. 

Ing. Karl Siegl, Gschwandnergasse 26/2, 1170 Wien), welche gemäß §5(3) 
der NÖ-Planzeichenverordnung, LGBl. 8200/1 idgF., wie eine Neufassung 

ausgeführt ist, zu entnehmen. 
 
§ 3 Abänderung und Ergänzung der Textlichen Bebauungsvorschriften: 

  
 2. KLEINGARAGEN UND KFZ-STELLPLÄTZE IM WOHNBAULAND  

 2.4 Bei der Neuerrichtung von Wohngebäuden oder bei der Errichtung von 
Zubauten zu Wohngebäuden sind pro neu errichteter Wohneinheit 1,5 
Stellplätze für Personenkraftwagen zu errichten. Die so ermittelte 

Mindestanzahl der Stellplätze für das Bauvorhaben ist auf ganze Zahlen 
aufzurunden.  

       In der geschlossenen Bebauungsweise ist für die ersten beiden 
Wohneinheiten pro Bauplatz nur je ein Stellplatz zu errichten.  

 

 2.7 Die Errichtung von Garagen und KFZ-Abstellanlagen ist im Bereich 
hinter den „absoluten“ Baufluchtlinien verboten. Die Errichtung von 

Tiefgaragen ist gestattet.  
  

http://www.guntramsdorf.at/
mailto:office@guntramsdorf.at
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 3. HARMONISCHE GESTALTUNG VON BAULICHKEITEN 

 3.3  Im Bereich von Fahnenparzellen entfällt die Anbauverpflichtung an die 
vordere Baufluchtlinie bzw. an die Straßenfluchtlinie.  

 

 
 7.  EINFRIEDUNGEN IM „BAULAND-WOHNGEBIET (BW)“ 

 7.1 Die Breite der Grundstückseinfahrten darf pro Bauplatz im Summe 6 m 
nicht überschreiten. Dies gilt nur an Verkehrsflächen mit einem Abstand 
der Straßenfluchtlinien ab 8,5 m Breite.  

 Die Errichtung einer weiteren Einfahrt ist zulässig, sofern diese notwendig 
und zweckmäßig ist und die Gesamtbreite von 6 m nicht überschritten 

wird.  
 

 
6.  GESTALTUNG VON „FREIFLÄCHEN“ GEMÄSS § 30(7) des ROG 

2014 idgF. 

 
 

8. SONDERREGELUNG FÜR DEN BEREICH „RAIFFEISENGASSE – 
STEINFELDGASSE“ UND „R. HEINTSCHEL-STRASSE – 
FELDGASSE bzw. MÖLLERSDORFERSTRASSE“ 

Die Hauptfirstrichtung von zum öffentlichen Raum hin orientierten Dächern  
ist parallel zur Straßenfluchtlinie auszurichten. Als Dachform ist ein  

Satteldach oder Walmdach (Eckbauplatz) mit einer Dachneigung von 30°  
und 50° zulässig.  
 

 
9. HÖCHSTZULÄSSIGE GEBÄUDEHÖHE „6,5-S“ UND „6,5-H“ 

 „Straßenseitige höchstzulässige Gebäudehöhe von 6,5 m (6,5-S)“: Die 
höchstzulässige Gebäudehöhe beträgt 6,5 m, wobei der höchste Punkt des 
Gebäudes (Firsthöhe oder höchster Punkt Daches) maximal 9 m betragen 

darf.  
 

 „Hofseitige höchstzulässige Gebäudehöhe von 6,5 m (6,5-H)“: Die 
höchstzulässige Gebäudehöhe beträgt 6,5 m, wobei der höchste Punkt des 
Gebäudes (Firsthöhe oder höchster Punkt des Daches) maximal 7,5 m 

betragen darf.  
 An den seitlichen Grundgrenzen darf die Gebäudehöhe nicht höher als 5 m 

sein.  
 
 Der höchste Punkt von 9 m gilt auch für Überschreitungen bei 

Giebelfronten.  
 

 
§ 4 Die Plandarstellung sowie die textlichen Bebauungsvorschriften liegen im 

Rathaus Guntramsdorf während der Amsstunden zur allgemeinen Einsicht 

auf.  
  



 
 

§ 5 Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Ablauf 
der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.  

  

 
 

       Der Bürgermeister: 
 
 

 
 

 
       Robert Weber MSc 
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FAX: (02236) 53501 59 
 

http://www.guntramsdorf.at 
e-mail: office@guntramsdorf.at 

ABTEILUNG BAUAMT 
Parteienverkehr: Mo, Di, Do und Fr von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Do von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Zahl:  Bearbeiter:  Datum:  
28641-2/2015 Ing. W/Val 12.04.2016 

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf hat in seiner Sitzung  

am 20.04.2016, TOP 14,  folgende 

 

V E R O R D N U N G 

beschlossen: 

 

§ 1 Gemäß § 35 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 idgF., wird die im 

Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf am 18.06.2015 unter TOP 1 a 

beschlossene Bausperre „BS 11“ PZ: GUTR-BS11-11301 aufgehoben. 

 

§ 2 Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Ablauf der 

zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 

 

 

 
       Der Bürgermeister: 
 
 

 
 

 
       Robert Weber MSc 
 

 
 

 
angeschlagen am  
abgenommen am  
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Bericht zur Erstellung des Abschlusses

An die Geschäftsführung des

ASB Abwasser Service Betrieb Guntramsdorf, Guntramsdorf

Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses des ASB Abwasser Service Betrieb Guntramsdorf zum 31.12.2015.

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss der ASB Abwasser Service Betrieb Guntramsdorf zum
31.12.2015 - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - auf Grundlage der Buchführung und
des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt.

Grundlage für die Erstellung des Abschlusses waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die
wir auftragsgemäß nicht auf Ordnungsmäßigkeit oder Plausibilität geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.
Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach UGB und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages / der Satzung liegen in Ihrer Verantwortung.

Wir haben weder eine Abschlussprüfung noch eine prüferische Durchsicht des Abschlusses noch eine sonstige Prüfung
oder vereinbarte Untersuchungshandlung vorgenommen und geben demzufolge keine Zusicherung (Bestätigung) zum
Abschluss.

Sie sind sowohl für die Richtigkeit als auch für die Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Unterlagen und
Auskünfte verantwortlich, auch gegenüber den Nutzern des von uns erstellten Abschlusses. Wir verweisen in diesem
Zusammenhang auf die auf unser Verlangen von Ihnen unterschriebene Vollständigkeitserklärung.

Der Erstellungsauftrag wurde unter Beachtung des Fachgutachtens KFS/RL 26 "Grundsätze für die Erstellung von
Abschlüssen" durchgeführt. Für den Erstellungsauftrag gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) für
Wirtschaftstreuhandberufe der Kammer der Wirtschaftstreuhänder (KWT) in der aktuell geltenden Fassung.

Eine Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte darf nur unter Beigabe des Erstellungsberichts erfolgen.

Im Falle der Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte gelten die in Punkt 8. der AAB für
Wirtschaftstreuhandberufe der KWT enthaltenen Ausführungen zur Haftung auch gegenüber Dritten.

Mödling, 

KPMG Niederösterreich GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft
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ASB Abwasser Service Betrieb Guntramsdorf
Guntramsdorf

BILANZ zum 31. Dezember 2015
(Beträge in Euro)

A K T I V A P A S S I V A

31.12.14 31.12.14
in TEUR in TEUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Kapital Marktgemeinde Guntramsdorf 1.638.237,39 1.639 

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abge- II. der Trägerkörperschaft zuzurechnender Gewinn 3.335.852,91 2.906 
leitete Lizenzen 0,04 0 4.974.090,30 4.545 

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, B. Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln 2.164.209,41 2.247 

einschließlich der Bauten auf fremden Grund
a) Kanal, Kläranlagen, Pumpwerke, Regenüberlaufb. 19.687.243,96 19.605 C. Rückstellungen

2. technische Anlagen und Maschinen 45.051,25 55 1. sonstige Rückstellungen 4.000,00 4 
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 23.765,88 34 
4. geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau 52.135,89 40 D. Verbindlichkeiten

19.808.196,98 19.734 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.985.005,77 5.262 
19.808.197,02 19.734 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen

B. Umlaufvermögen und Leistungen 88.774,85 50 
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3. Verbindlichkeiten gegenüber Marktgemeinde

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 11.615,05 19 Guntramsdorf 10.363.876,87 10.450 
2. Forderungen gegen Marktgemeinde Guntramsdorf 1.410.377,94 652 4. sonstige Verbindlichkeiten 324.362,57 323 
3. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 1.226.595,44 1.358 15.762.020,06 16.085 

2.648.588,43 2.029 
II. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei 

Kreditinstituten 447.534,32 1.118 
3.096.122,75 3.147 

22.904.319,77 22.881 22.904.319,77 22.881 
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ASB Abwasser Service Betrieb Guntramsdorf
Guntramsdorf

2014
in TEUR

1. Umsatzerlöse 2.698.992,64 2.661 
2. sonstige betriebliche Erträge

a) übrige 360.934,10 290 

3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen
a) Aufwand für bezogene Leistungen 567.132,56 574 

4. Abschreibungen
a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und 

Sachanlagen 776.019,28 749 

5. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) übrige betriebliche Aufwendungen 793.916,43 842 

6. Zwischensumme aus Z 1 bis 5 (Betriebserfolg) 922.858,47 786 

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, 
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00. 2.090,87 4 

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00. (495.370,99) (321)

9. Zwischensumme aus Z 7 bis 8 (Finanzerfolg) (493.280,12) (317)

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 429.578,35 469 

11. Jahresgewinn 429.578,35 469 

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit
vom 1. Jänner 2015 bis 31. Dezember 2015
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Anhang
ASB Abwasser Service Betrieb Guntramsdorf

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden folgende Grundsätze eingehalten:

-  Vollständigkeit
-  Einzelbewertung
-  Fortführung des Unternehmens
-  Vorsicht und
-  Fortführung der Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Die Gesellschaft betreibt folgende Geschäftszweige:

-  Fassung, Ableitung und Reinigung von Abwässern im Wirkungsbereich der
Marktgemeinde Guntramsdorf

AKTIVA

Anlagevermögen

von - bis von - bis
in Jahren in Prozent

Immaterielles Anlagevermögen
Konzessionen, Schutzrechte, Lizenzen 3-4 25-33,33%

Sachanlagen
Kanalanlagen, Kläranlagen, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken 5-60 1,67-20%
technische Anlagen und Maschinen 3-10 10-33,33%
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 2-10 10-50%

Gewinn- und Verlustrechnung

Die technische Leitung oblag im Geschäftsjahr zur Gänze Herrn Ing. Erich Jenisch. Die kaufmännische
Leitung oblag im Geschäftsjahr je zur Hälfte Herrn Ing. Erich Jenisch und Herrn Michael Fajkis.

Die planmäßige Abschreibung wird linear vorgenommen. Folgende Nutzungsdauer wird den Vermögens-
gegenständen zugrunde gelegt:

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und
unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu
vermitteln, aufgestellt.

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen
bewertet. Die geringwertigen Vermögensgegenstände werden im Geschäftsjahr voll abgeschrieben.
Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

E
N
TW

U
R
F



kpmg

(7)

Anhang
ASB Abwasser Service Betrieb Guntramsdorf

AKTIVA

Anlagevermögen

Anlagenspiegel

siehe Beilage 1

Umlaufvermögen

Forderungen

Die Forderungen weisen folgende Fristigkeiten auf:

31.12. RLZ < 1 Jahr RLZ > 1 Jahr Summe

Forderungen aus Lieferungen 2015 11.615,05   0,00   11.615,05   
und Leistungen 2014 19.011,60   0,00   19.011,60   

Forderungen gegenüber 2015 1.410.377,94   0,00   1.410.377,94   
Marktgemeinde Guntramsdorf 2014 652.373,46   0,00   652.373,46   

Sonstige Forderungen und 2015 165.761,45   1.060.833,99   1.226.595,44   
Vermögensgegenstände 2014 149.697,67   1.207.803,97   1.357.501,64   

2015 1.587.754,44   1.060.833,99   2.648.588,43   
2014 821.082,73   1.207.803,97   2.028.886,70   

Forderungen gegenüber Marktgemeinde Guntramsdorf

Zusammensetzung: 31.12.15 31.12.14

Kanalgebühren 1.304.729,26   571.749,79   
Weiterverrechnung Personalkosten, Gerätekosten 56.868,45   9.886,69   
Umsatzsteuerverrechnung 46.806,31   65.435,80   
Doppelbelastung Zinsen 1.973,92   1.973,92   
Weiterverrechnung Pumpwerk Volksschule 0,00   3.000,00   

1.410.377,94   652.046,20   

II. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz
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Anhang
ASB Abwasser Service Betrieb Guntramsdorf

sonstige Forderungen

Zusammensetzung:
31.12.15 31.12.14

Forderung Barwert Kommunalkredit 9600576 (BA 08) 462.266,78   526.449,53   
Forderung Barwert Kommunalkredit A000799 (BA 9) 228.609,74   256.557,97   
Forderung Barwert Kommunalkredit B201184 (BA 14) 190.370,45   190.370,45   
Forderung Barwert Kommunalkredit 9600211 (BA 06) 129.138,91   151.320,78   
Forderung Barwert Kommunalkredit 9600575 (BA 07) 114.974,73   130.230,22   
Forderung Barwert Kommunalkredit A401031 (BA 10) 93.355,97   102.572,69   
Debitorische Kreditoren 4.983,60   0,00   
Forderung Weiterverrechnung 2.895,26   0,00   

1.226.595,44   1.357.501,64   
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Anhang
ASB Abwasser Service Betrieb Guntramsdorf

PASSIVA

Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln

Zusammensetzung:

Stand 01.01.15 Zuweisung Auflösung Stand 31.12.15
Förderung Kommunalkredit 9600576 (BA 08) 933.895,62   0,00   56.599,73   877.295,89   
Förderung Kommunalkredit 9600211 (BA 06) 434.123,21   0,00   9.044,23   425.078,98   
Förderung Kommunalkredit A000799 (BA 09) 299.775,14   0,00   5.820,88   293.954,26   
Förderung Kommunalkredit 9600575 (BA 07) 280.884,81   0,00   6.040,53   274.844,28   
Förderung Kommunalkredit A401031 (BA 10) 110.265,82   0,00   2.141,08   108.124,74   
Förderung Kommunalkredit B201184 (BA 14) 188.304,13   0,00   3.392,87   184.911,26   

2.247.248,73   0,00   83.039,32   2.164.209,41   

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Stand 01.01.15 Verwendung Auflösung Zuweisung Stand 31.12.15

Jahresabschlusskosten 4.000,00   4.000,00   0,00   4.000,00   4.000,00   
4.000,00   4.000,00   0,00   4.000,00   4.000,00   

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten weisen folgende Fristigkeiten auf:

< 1 Jahr > 1 Jahr > 5 Jahre

Verbindlichkeiten gegenüber 2015 299.372,91   1.203.881,58   3.481.751,28   4.985.005,77   
Kreditinstituten 2014 275.284,99   1.207.100,71   3.779.643,85   5.262.029,55   

Verbindlichkeiten aus 2015 88.774,85   0,00   0,00   88.774,85   
Lieferungen und Leistungen 2014 49.808,92   0,00   0,00   49.808,92   

Verbindlichkeiten gegenüber 2015 331.540,23   791.443,00   9.240.893,64   10.363.876,87   
Marktgemeinde Guntramsdorf 2014 1.351.579,58   574.619,00   8.523.591,78   10.449.790,36   

Sonstige Verbindlichkeiten 2015 3.558,15   0,00   320.804,42   324.362,57   
2014 5.672,16   0,00   317.558,90   323.231,06   

2015 723.246,14   1.995.324,58   13.043.449,34   15.762.020,06   
2014 1.682.345,65   1.781.719,71   12.620.794,53   16.084.859,89   

Restlaufzeit
31.12. Summe

Sonstige Rückstellungen für
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ASB Abwasser Service Betrieb Guntramsdorf

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Zusammensetzung:
31.12.15 31.12.14

UniCredit Bank Austria AG 00400 134.292 (BA 08) 1.212.797,06   1.286.114,58   
UniCredit Bank Austria AG 00400 130.019 (Kanal) 1.030.048,41   1.092.318,18   
UniCredit Bank Austria AG 00400 134.284 (BA 07) 895.760,77   949.912,42   
UniCredit Bank Austria AG 53000 264.175 (BA 10) 874.237,52   923.265,05   
UniCredit Bank Austria AG 00400 130.126 (NB Kläranlage) 626.022,12   664.279,43   
Raiffeisen Regionbalbank Mödling 20.030.300 346.139,89   346.139,89   

4.985.005,77   5.262.029,55   

Verbindlichkeiten gegenüber Marktgemeinde Guntramsdorf

Zusammensetzung:
31.12.15 31.12.14

Verbindlichkeit Marktgemeinde Guntramsdorf (Umschuldung) 10.208.744,64   10.377.324,52   
Weiterverrechnung div. Kosten (Personal, Verwaltung GVA,…) 155.132,23   72.465,84   

10.363.876,87   10.449.790,36   

Sonstige Verbindlichkeiten

andere sonstige Verbindlichkeiten

Zusammensetzung:
31.12.15 31.12.14

NÖ Wasserwirtschaftsfonds 602 500 365 201.117,33   199.093,62   
NÖ Wasserwirtschaftsfonds 602 507 459 68.858,15   68.165,28   
NÖ.Wasserwirtschaftsfonds 602 523 195 50.828,94   50.330,00   
Verbindlichkeiten Zinsen 2.645,32   4.460,22   
Abgrenzung Gutschrift Pachteinnahmen Rohrfeldteich 912,83   912,83   
Sonstige Verbindlichkeiten 0,00   269,11   

324.362,57   323.231,06   

Summe sonstige Verbindlichkeiten 324.362,57   323.231,06   
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ASB Abwasser Service Betrieb Guntramsdorf

Umsatzerlöse

Zusammensetzung:
2015 2014

Kanalbenützungsgebühr 2.319.237,02   2.283.428,13   
Kanaleinmündungsgebühr 281.307,65   267.155,60   
Annuitätenanteil + Betriebskosten Traiskirchen 75.160,94   75.160,94   
Erlöse Kanalhochdruckspülwagen 17.869,40   26.780,04   
Erlöse Winterdienstfahrzeug Unimog U300 5.417,63   8.164,20   

2.698.992,64   2.660.688,91   

sonstige betriebliche Erträge

übrige

Zusammensetzung:
2015 2014

Zinsenzuschuss Kommunalkredit 171.256,49   166.019,20   
Auflösung Investitionszuschuss Kommunalkredit 9600211 (BA 06) 9.044,23   9.044,23   
Auflösung Investitionszuschuss Kommunalkredit 9600575 (BA 07) 6.040,53   6.040,53   
Auflösung Investitionszuschuss Kommunalkredit 9600576 (BA 08) 56.599,73   56.599,73   
Auflösung Investitionszuschuss Kommunalkredit A000799 (BA 09) 5.820,88   5.820,88   
Auflösung Investitionszuschuss Kommunalkredit A401031 (BA 10) 2.141,08   2.141,08   
Auflösung Investitionszuschuss Kommunalkredit B201184 (BA 14) 3.392,87   3.392,87   
Weiterverrechnung Personalkosten 38.415,09   34.117,82   
Erträge weiterverrechnete Kosten 29.550,51   3.793,00   
Energieabgabenvergütung 20.050,17   0,00   
Mietertrag Sendemast am Alten Hafen 9.900,00   0,00   
Wartung Pumpstationen 4.646,36   0,00   
Versicherungsentschädigungen 3.691,16   0,00   
Erträge Schadensbehebung 385,00   0,00   
Erträge Baumbeseitigung 0,00   506,35   
Erträge Sulfid Beprobungen 0,00   2.886,00   

360.934,10   290.361,69   

Aufwendungen für Material und sonstige
bezogene Herstellungsleistungen

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Zusammensetzung:
2015 2014

Weiterverrechnete Personalkosten und  Abgaben 567.132,56   573.823,46   
567.132,56   573.823,46   

III. Erläuterungen zu den Posten der GuV
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Anhang
ASB Abwasser Service Betrieb Guntramsdorf

sonstige betriebliche Aufwendungen

übrige

Zusammensetzung:
2015 2014

Betriebskosten Strom 54.674,90   69.488,41   
Betriebskosten Gas 5.741,31   325,25   
Betriebskosten Wasser 962,06   476,25   
Instandhaltung Kanalanlage 126.548,33   156.228,68   
Instandhaltung Elektrik 102.420,07   28.709,85   
Instandhaltung Maschinen Kläranlage 64.792,91   190.020,75   
Instandhaltung Gebäude Kläranlage 22.440,03   7.670,83   
Instandhaltungen sonstige 12.280,21   17.530,70   
Instandhaltung EDV 12.268,40   5.408,17   
Instandhaltung Unimog 4.530,35   11.514,39   
Instandhaltung Betriebs- u. Gesch.ausst. 1.196,40   3.056,51   
Instandhaltung Gebäude Kanal 159,89   10.569,00   
Instandhaltung Aggregat  87,29   60,01   
Instandhaltung, Treibstoff Kanalspühlwagen 21.061,89   8.405,18   
Instandhaltung, Treibstoff Nissan Navara  1.527,04   1.388,86   
Instandhaltung, Treibstoff Traktor 824,95   934,94   
Instandhaltung, Treibstoff Kanalwagen 0,00   1.282,29   
Entsorgung Klärschlamm 56.556,26   49.198,76   
Entsorgung Kanalräumgut 1.350,00   2.418,22   
Entsorgung Fettabscheider 3.421,71   883,50   
Chemische Betriebsmittel 53.604,35   62.855,25   
Leasingaufwand Kanalspülwagen 54.696,07   54.696,00   
Leasingaufwand Lindner Geotrac 8.580,00   8.580,00   
Leasingaufwand Nissan Navara 4.560,00   4.560,00   
Mietaufwand (Rathaus, Garage, Drucker) 5.234,76   6.260,98   
Versicherungsaufwand, Kraftfahrzeugsteuer 37.322,68   34.949,93   
Beratungsaufwand 37.862,08   22.204,20   
GVA Verwaltungsanteil 21.560,05   21.217,32   
Gebrauchsabgabe 16.884,00   16.884,00   
Einzelwertberichtigung zu Forderungen 9.092,69   428,94   
Werbeaufwand (Bürgerinformation) 5.550,30   10.821,59   
Telefon, Fax, Internet, Porto, Rundfunk 6.364,93   7.625,74   
Steuerberatung 5.840,00   6.316,30   
Sonstiger betrieblicher Aufwand 3.000,00   0,00   
Aus- und Fortbildung 2.720,00   1.438,67   
Reinigungsaufwand 2.760,25   1.713,49   
Reisekosten 1.014,00   1.205,50   
Büromaterial, Kopien, Fachliteratur 1.558,79   3.218,66   
Beiträge an freiwill. Berufsvertretungen 800,00   750,00   
Prüfungsaufwand 722,30   14.216,04   
Rechtsberatung 211,86   213,75   
Spesen des Geldverkehrs 193,79   414,06   
Gebühren & Abgaben 172,15   582,65   
Bestandszins Ersatzparkplätze 0,00   1.200,00   
Aufwand Citroen Berlingo 0,00   164,11   
Aufwand weiterverrechnete Kosten 22.728,80   0,00   
Buchwerte abgegangener Anlagen 4.498,16   0,00   
Skontoertrag (6.459,58)  (6.190,72)  

793.916,43   841.897,01   
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Anhang
ASB Abwasser Service Betrieb Guntramsdorf

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zusammensetzung:
2015 2014

Zinserträge aus Bankguthaben 2.090,87   4.437,39   
2.090,87   4.437,39   

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zusammensetzung:
2015 2014

Zinsen Marktgemeinde Guntramsdorf (Umschuldung) 475.673,00   219.241,00   
Zinsen für Bankkredite 16.482,47   99.952,68   
Zinsen Nö. Wasserwirtschaftsfond 3.215,52   2.684,54   

495.370,99   321.878,22   
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Beilage 1

Entwicklung der Abschreibungen

Stand 01.01.15 Zugänge Abgänge Stand 31.12.15 Stand 01.01.15 Zugänge Abgänge Stand 31.12.15 Stand 01.01.15 Stand 31.12.15

Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und 
ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus 
abgeleitete Lizenzen 12.170,21   0,00   6.505,00   5.665,21   12.170,15   0,00   6.504,98   5.665,17   0,06   0,04   
Summe 12.170,21   0,00   6.505,00   5.665,21   12.170,15   0,00   6.504,98   5.665,17   0,06   0,04   

Sachanlagen

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und 
Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden 
Grund

a) Grundwert 31.420.109,49   831.633,64   19.504,63   32.232.238,50   11.814.906,00   745.312,40   15.223,86   12.544.994,54   19.605.203,49   19.687.243,96   
technische Anlagen und Maschinen 117.852,28   6.530,55   3.137,59   121.245,24   63.538,58   15.575,73   2.920,32   76.193,99   54.313,70   45.051,25   
andere Anlagen, Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 86.176,43   4.463,00   10.282,67   80.356,76   51.913,05   14.960,40   10.282,57   56.590,88   34.263,38   23.765,88   
geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau 40.159,20   11.976,69   0,00   52.135,89   0,00   0,00   0,00   0,00   40.159,20   52.135,89   
Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00   170,75   170,75   0,00   0,00   170,75   170,75   0,00   0,00   0,00   
Summe 31.664.297,40   854.774,63   33.095,64   32.485.976,39   11.930.357,63   776.019,28   28.597,50   12.677.779,41   19.733.939,77   19.808.196,98   

SUMME gesamt 31.676.467,61   854.774,63   39.600,64   32.491.641,60   11.942.527,78   776.019,28   35.102,48   12.683.444,58   19.733.939,83   19.808.197,02   

A n l a g e n s p i e g e l

zu Anschaffungskosten zu Buchwerten
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FAX: (02236) 53501 59 
 

http://www.guntramsdorf.at 
e-mail: office@guntramsdorf.at 

ABTEILUNG BAUAMT 
Parteienverkehr: Mo, Di, Do und Fr von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Do von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Zahl:  Bearbeiter:  Datum:  
28944-1/2016 Ing. W/Val …………….. 

 

 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf beschließt in seiner Sitzung 
am 20.04.2016, TOP 18, folgende  
 

VERORDNUNG 
 

§ 1  Aufgrund der §§ 30-34 des NÖ. Raumordnungsgetzes 2014 idgF. wird der 
Bebauungsplan der Marktgemeinde Guntramsdorf  abgeändert 
(Änderungspunkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 und 12 in der zur 

öffentlichen Auflage gebrachten Form bzw. Änderungspunkt 7 in – 
gegenüber dem Auflageentwurf – abgeänderter Form). Gleichzeitig werden 

die textlichen Bebauungsvorschriften für den Bereich des 
„Hofstädterteiches“ abgeändert.  

 

§ 2 Die Festlegung der Einzelheiten der Bebauung und Aufschließung der 
einzelnen Grundflächen ist der mit einem Hinweis auf diese Verordnung 

versehenen Plandarstellung (PZ.: GUTR-BÄ3-11353, verfasst von Dipl. 
Ing. Karl Siegl, Gschwandnergasse 26/2, 1170 Wien), welche gemäß  
§ 5(3) der NÖ-Planzeichenverordnung, LGBl. 8200/1 idgF., wie eine 

Neufassung ausgeführt ist, zu entnehmen. 
 

§ 3 Änderung der textlichen Bebauungsvorschriften des „Hofstädterteiches“: 
 

1. Für jedes Badelos ist mindestens ein PKW-Abstellplatz zu schaffen. Der 

Abstellplatz darf höchstens in einem Abstand von 150m zum jeweiligen 
Badelos situiert werden.  

2. Für die Anordnung der Gebäude bei gekuppelter Bebauungsweise ist 
das zuerst eingereichte Projekt maßgeblich. 

3. Bei offener und gekuppelter Bebauungsweise ist ein Mindestabstand 
von 2,0 m zum Nachbarlos einzuhalten.  
Bei offener und gekuppelter Bebauungsweise ist die Errichtung einer 

Garage oder eines Carports direkt an der Nutzungsgrenze möglich.  
4. Die Dachneigung darf höchstens 30° betragen.  

http://www.guntramsdorf.at/
mailto:office@guntramsdorf.at


5. Die Gebäude müssen mindestens in der Brandwiderstandsklasse F30 
(brandhemmend) ausgeführt werden. Bei gekuppelter Anordnung ist 

zwischen den Gebäuden eine Brandwand zu errichten.  
6. Maximal bebaubare Fläche (MBF*) je Badelos: 

 für Badelose bis 300m²: Bebauungsdichte von 30%, aber 

maximal 50 m² bebaute Fläche zuzüglich einer Garage/Carport mit 
einer max. Fläche von 20 m² 

 für Badelose ab 300m²: Bebauungsdichte von 25%, aber 
maximal 100 m² bebaute Fläche zuzüglich zweier Garagen/Carports 
mit einer max. Fläche von 40 m² 

7. Die Höhe der Einfriedungen (ausgenommen die Einfriedung des 
Gesamtareals) darf 1,0 m nicht übersteigen. Die Zäune sind 

durchsichtig zu gestalten. 
8. Das Anbringen von Reklametafeln und Aufschriften ist verboten.  

9. Unterkellerungen sind nicht gestattet. 
 
  

§ 4 Die Plandarstellung sowie die Textlichen Bebauungsvorschriften liegen im  
Rathaus Guntramsdorf während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht 

auf.  
 
§ 5 Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Ablauf 

der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.  
   

 
 
       Der Bürgermeister: 

 
 

 
 
       Robert Weber MSc 

 
 

 
Angeschlagen am …………………. 
Abgenommen am …………………. 



Von: Eller Andrea im Auftrag von Bürgerservice 
Gesendet: Montag, 22. Februar 2016 06:21 
An: Seitz Peter 
Cc: Valenta Renate 
Betreff: WG: Änderung Bebauungsplan  28944/2016 
Anlagen: K_2016-01-08_Bebauungsplan.pdf 
 
 
 

Von: Gerald Rausch [mailto:g.rausch@zt-rausch.at]  

Gesendet: Sonntag, 21. Februar 2016 11:44 

An: Winter Egon; Bürgerservice 

Cc: Weber Robert; Manz Elisabeth 
Betreff: Änderung Bebauungsplan 28944/2016 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Bezugnahme auf o.a. Kundmachung erheben wir Einspruch gegen die Änderung des 
Bebauungsplanes. 
 
Begründung: Das  Heranführen der nördlichen Baufluchtlinie an die Grundstücksgrenze von Grundstück 
216/45 und teilweise 216/44 . 
Somit wird der bisherige Abstand der Baufluchtline von ca. 12,0 m zur Grundgrenze auf Null gesetzt ! 
Im Hinblick auf die daraus resultierenden Rechtsfolgen weisen wir darauf hin, dass eine Verschiebung 
der Baufluchtlinie nur im Einklang mit dem Bestand bzw. Bewuchs erfolgen kann. 
 
Bei Einsichtnahme wurde uns mitgeteilt, dass dies eine Folge des projektierten Kreisverkehrs ist. Aus den 
Erfahrungen mit den errichteten und später wieder entfernten Verkehrsinseln auf der Möllersdorfer 
Straße bezweifeln wir, dass der exzentrisch angeordnete Kreisverkehr eine Tempobremse bewirken wird. 
Vor allem der von Süden einströmende Verkehr wird dadurch nicht gebremst werden. Wurden im 
Vorfeld Untersuchungen über die Wirkung dieses Kreisverkehrs durchgeführt und kann in diese Einsicht 
genommen werden – NÖ Raumordnungsgesetz 2014 §29 ? 
Die Aufstellung von Radargeräten je Fahrtrichtung wäre jedenfalls effizienter und kostengünstiger! 
 
Die demnächst zu erwartende Einreichung wird die Verschiebung der Baufluchtlinie entsprechend 
ausnutzen; wir werden in jedem Fall auf der korrekten Einhaltung der Vorschriften über den seitlichen 
Bauwich bestehen. 
 
Mit der Bitte um Berücksichtigung unserer Einwendungen verbleiben wir 
mit besten Grüßen 
 
DI. Gerald Rausch 
Mag (FH). Ingrid Rausch 
Geranienweg 1 
2353 Guntramsdorf 
 
 

mailto:g.rausch@zt-rausch.at
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WIEN, IM MÄRZ 2016 

BESCHLUSSUNTERLAGEN 

1. Behandlung der während der Auflage eingelangten Stellungnahmen 

Stellungnahme Familie Rausch - Einspruch zu Änderungspunkt 7: 
+ gegen die Abänderung der seitlichen Baufluchtlinie im Bereich der Parzelle 215/1. Durch 
die Verlegung der seitlichen Baufluchtlinie wird der bisherige Abstand von ca.12m auf null 
reduziert.  
+ gegen den Kreisverkehr, exzentrische Anordnung bewirkt keine Tempobremse 
 
Aufgrund der geplanten Errichtung eines Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich „Möllers-

dorferstraße – Veilchenweg“ kommt es zu einer größeren Abtretung und damit verbunden 

zu einer Verringerung der Wohnbaulandflächen westlich der „Möllersdorferstraße“. Damit 

die Bebaubarkeit des östlichen, direkt an die „Möllersdorferstraße“ angrenzenden Bauland-

bereiches auch weiterhin gegeben ist, wird der Verlauf der Baufluchtlinien abgeändert. 

Durch die Verlegung der seitlichen Baufluchtlinie an die Grundgrenze der Parzellen 216/44 

und 216/45 kann die südlich anschließende Parzelle jedoch nicht bis zur nördlichen Parzel-

lengrenze mit Hauptgebäuden bebaut werden. Gemäß § 50 der NÖ-Bauordnung 2014 ist 

ein seitlicher Bauwich einzuhalten und dieser muss mindestens 3m betragen. Nebenge-

bäude mit einer Gebäudehöhe von max. 3m und einer bebauten Fläche von höchstens 

100m² können, wie bisher auch, an der nördlichen Grundstücksgrenze errichtet werden. 
 

Die Planung des Kreisverkehr, der Verlauf der Fahrbahnstreifen und die Lage des Kreis-

verkehr wurde mit DI Merbaul, Abt. Bau- und Anlagentechnik von der NÖ-Landesregierung, 

abgestimmt und besprochen. Der Kreisverkehr dient nicht nur als Tempobremse, sondern 

auch der Anbindung des Wohnbaulandes westlich der „Möllersdorferstraße“. 

 

Stellungnahme WA3 – DI Johann Mair-Gruber – HQ100 Anschlaglinie 
In der Stellungnahme wird auf die in der „HORA – Hochwasserrisikozonierung Austria“ ein-
getragenen Flächen mit „Hoher Gefährdung“ hingewiesen, die sich nicht mit den Überflu-
tungsbereichen der neu eingetragenen HQ-100 Anschlagslinien decken. 
 

Im Zuge der Änderung des Flächenwidmungsplanes wurde die Kenntlichmachung der An-

schlagslinie des 100-jährlichen Hochwassers im Flächenwidmungsplan auf ihre Aktualität 

geprüft und durch die im NÖ-Atlas eingetragene Anschlagslinie des Schutzwasserwirt-
schaftliches Grundsatzkonzept Schwechat von Klausen-Leopoldsdorf bis zur Autobahnque-
rung bei Guntramsdorf, Revision 2011, ersetzt, wobei auf die Darstellung von innenliegen-

den Inseln verzichtet wurde. 

Die „HORA – Hochwasserrisikozonierung Austria“ ist eine Studie die, wie auch in der Stel-

lungnahme erwähnt, aufgrund der derzeit noch nicht ausreichend vorhandenen Grundlagen 

keine Rückschlüsse auf ein 100-jährliches Hochwasserereignis möglich ist. Eine Eintragung 

einer HQ 100–Anschlagslinie basierend auf dieser Studie ist daher erst nach Abschluss 

weiterer Untersuchungen möglich. 
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2. Textliche Bebauungsvorschriften 

Die textlichen Bebauungsvorschriften für die Baulandflächen rund um den „Hofstädtertei-

ches“ wurden unter Punkt 3 ergänzt. Derzeit ist zusätzlich zur Bezeichnung „Textliche Be-

bauungsvorschriften des Hofstädterteiches“ auch die Parzellennummer 2674/2 angeführt. 

Diese Zusatzinformation soll im Zuge des Gemeinderatsbeschlusses entfallen, da bei einer 

Teilung des Grundstückes unter Umständen abgeleitet werden könnte, dass für die neuge-

schaffenen Grundstücke die textlichen Bebauungsvorschriften nicht gelten. 

 
Geplante Änderungen der textlichen Bebauungsvorschriften des „Hofstädterteiches“ 

(Parzellen: 2674/2) -  mit Darstellung der NEU VORGESEHENEN Bebauungsvorschriften 
 

1. Für jedes Badelos ist mindestens ein PKW-Abstellplatz zu schaffen. Der Abstellplatz 
darf höchstens in einem Abstand von 150m zum jeweiligen Badelos situiert werden. 
2. Für die Anordnung der Gebäude bei gekuppelter Bebauungsweise ist das zuerst ein-
gereichte Projekt maßgeblich. 
3. Bei offener und gekuppelter Bebauungsweise ist ein Mindestabstand von 2,0m zum 
Nachbarlos einzuhalten. 
Bei offener und gekuppelter Bebauungsweise ist die Errichtung einer Garage oder eines 
Carports direkt an der Nutzungsgrenze möglich 
4. Die Dachneigung darf höchstens 30° betragen. 
5. Die Gebäude müssen mindestens in der Brandwiderstandsklasse F30 (brandhem-
mend) ausgeführt werden. Bei gekuppelter Anordnung ist zwischen den Gebäuden eine 
Brandwand zu errichten. 
6. MAXIMAL BEBAUBARE FLÄCHE (MBF*) JE BADELOS: 

 für Badelose bis 300m2: Bebauungsdichte von 30%, aber maximal 50m2 bebaute 

Fläche zuzüglich einer Garage/eines Carport mit einer max. Fläche von 20m²  

 für Badelose ab 300m2: Bebauungsdichte von 25%, aber maximal 100m2 bebau-

te Fläche zuzüglich zweier Garagen/Carports mit einer max. Fläche von 40m² 

7. Die Höhe der Einfriedungen (ausgenommen die Einfriedung des Gesamtareals) darf 
1,0m nicht übersteigen. Die Zäune sind durchsichtig zu gestalten. 
8. Das Anbringen von Reklametafeln und Aufschriften ist verboten. 
9. Unterkellerungen sind nicht gestattet. 
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3. Beschlussplan 

Im Bereich des Änderungspunktes 7 ergibt sich aufgrund einer geringfügigen Veränderung 

des Verlaufes der Verkehrsflächen des Kreisverkehrs eine minimale Verschiebung der Stra-

ßenfluchtlinie. Darauf aufbauend wird auch die vordere Baufluchtlinie im Abstand von 4m zur 

Straßenfluchtlinie verschoben. 

Weiters wird die Abgrenzung zwischen den unterschiedlichen Bebauungsbestimmungen am 

Ende der kurzen Stichstraße im Westen des Änderungsbereiches korrigiert und, wie auch 

ursprünglich vorgesehen, als Verlängerung der Straßenfluchtlinie eingetragen. Die seitliche 

Baufluchtlinie im Abstand von 3m wird parallel dazu ebenfalls geringfügig verschoben (siehe 

umseitig beigelegten „Beschlussplan“, M 1:1000). 
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4. VERORDNUNGSTEXTENTWÜRFE 
4.1. VERORDNUNGSTEXTENTWURF ZUR ÄNDERUNG DES FLÄCHENWIDMUNGS-
PLAN 

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf beschließt (nach Erörterung der 

eingelangten Stellungnahmen) folgende 

V E R O R D N U N G 

 
§ 1 Aufgrund des § 25 Abs. 1 des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014 idgF. wird das 

Örtliche Raumordnungsprogramm für die Marktgemeinde Guntramsdorf abgeändert 

bzw. um eine Kenntlichmachung ergänzt. 

 

§ 2 Die Plandarstellung des Flächenwidmungsplanes (PZ.: GUTR – FÄ 7 – 10984) - 

verfasst von DI Karl SIEGL, Gschwandnergasse 26/2, 1170 Wien - ist gemäß § 12(3) 

der NÖ-Planzeichenverordnung, LGBl. 8000/2 idgF., wie eine Neudarstellung ausge-

führt und mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehen und liegt im Rathaus 

während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 

 

§ 3 Freigabebedingungen von Aufschließungszonen: 
 

FÜR DIE AUFSCHLIESSUNGSZONE BW-A5 (Ried im Teich) 

- Sicherstellung der erforderlichen finanziellen Mittel für die Herstellung der Infrastruktur (Vorliegen 

eines genehmigten Kanalprojektes) 

- Vorliegen eines genehmigten Projektes zur Sicherung der Ableitung der Oberflächenwässer im 

Bereich der Aufschließungszone, eines gemeinsamen Parzellierungskonzeptes und eines 

rechtskräftigen Bebauungsplanes 

  

FÜR DIE AUFSCHLIESSUNGSZONE BW-A6 (Ried im Teich) 

- Freigabe der Aufschließungszone frühestens im Jahr 2020 

- Sicherstellung der erforderlichen finanziellen Mittel für die Herstellung der Infrastruktur (Vorliegen 

eines genehmigten Kanalprojektes) 

- Vorliegen eines genehmigten Projektes zur Sicherung der Ableitung der Oberflächenwässer im 

Bereich der Aufschließungszone, eines gemeinsamen Parzellierungskonzeptes und eines 

rechtskräftigen Bebauungsplanes 

- Vorliegen von Baubewilligungen für Hauptgebäude für zumindest 50%  jener Bauplätze, die im 

Bereich der Aufschließungszone "BW-A5" geschaffen wurden  

  

FÜR DIE AUFSCHLIESSUNGSZONE BW-A7 (Ried im Teich) 

- Freigabe der Aufschließungszone frühestens im Jahr 2025 

- Sicherstellung der erforderlichen finanziellen Mittel für die Herstellung der Infrastruktur  

  (Vorliegen eines genehmigten Kanalprojektes) 

- Vorliegen eines genehmigten Projektes zur Sicherung der Ableitung der Oberflächenwässer im 

Bereich der Aufschließungszone, eines gemeinsamen Parzellierungskonzeptes und eines 

rechtskräftigen Bebauungsplanes 
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- Vorliegen von Baubewilligungen für Hauptgebäude für zumindest 50% jener Bauplätze, die im 

Bereich der Aufschließungszone "BW-A6" geschaffen wurden 

 

§ 4 Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die NÖ-Landesregierung 

und nach ihrer darauffolgenden Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwö-

chigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 
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4.2. VERORDNUNGSTEXTENTWURF ZUR ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLAN 

 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf beschließt (nach Erörterung 
der eingelangten Stellungnahmen) folgende 

V E R O R D N U N G 

 

§ 1:  Aufgrund der §§ 30 - 34 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 idgF., wird der 

Bebauungsplan der Marktgemeinde Guntramsdorf abgeändert (Änderungspunkte 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 und 12 in der zur öffentlichen Auflage gebrachten Form bzw. 

Änderungspunkt 7 in - gegenüber dem Auflageentwurf - abgeänderter Form). Gleich-

zeitig werden die textlichen Bebauungsvorschriften für den Bereich des „Hofstädter-

teiches“ abgeändert 

 

§ 2: Die Festlegung der Einzelheiten der Bebauung und Aufschließung der einzelnen 

Grundflächen ist der mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehenen Plandar-

stellung (PZ.: GUTR – BÄ3 – 11353, verfasst von DI. Karl SIEGL, Gschwandnergas-

se 26/2, 1170 Wien), welche gemäß §5(3) der NÖ-Planzeichenverordnung, LGBl. 

8200/1 idgF., wie eine Neufassung ausgeführt ist, zu entnehmen. 

 

§ 3: Textlichen Bebauungsvorschriften für den Bereich „Hofstädterteich“ 
1. Für jedes Badelos ist mindestens ein PKW-Abstellplatz zu schaffen. Der Abstellplatz 
darf höchstens in einem Abstand von 150m zum jeweiligen Badelos situiert werden. 
2. Für die Anordnung der Gebäude bei gekuppelter Bebauungsweise ist das zuerst ein-
gereichte Projekt maßgeblich. 
3. Bei offener und gekuppelter Bebauungsweise ist ein Mindestabstand von 2,0m zum 
Nachbarlos einzuhalten. 
Bei offener und gekuppelter Bebauungsweise ist die Errichtung einer Garage oder eines 
Carports direkt an der Nutzungsgrenze möglich: 
4. Die Dachneigung darf höchstens 30° betragen. 
5. Die Gebäude müssen mindestens in der Brandwiderstandsklasse F30 (brandhem-
mend) ausgeführt werden. Bei gekuppelter Anordnung ist zwischen den Gebäuden eine 
Brandwand zu errichten. 
6. MAXIMAL BEBAUBARE FLÄCHE (MBF*) JE BADELOS: 
 für Badelose bis 300m2: Bebauungsdichte von 30%, aber maximal 50m2 bebaute 

Fläche zuzüglich einer Garage/eines Carport mit einer max. Fläche von 20m²  
 für Badelose ab 300m2: Bebauungsdichte von 25%, aber maximal 100m2 bebau-

te Fläche zuzüglich zweier Garagen/Carports mit einer max. Fläche von 40m² 
7. Die Höhe der Einfriedungen (ausgenommen die Einfriedung des Gesamtareals) darf 
1,0m nicht übersteigen. Die Zäune sind durchsichtig zu gestalten. 
8. Das Anbringen von Reklametafeln und Aufschriften ist verboten. 
9. Unterkellerungen sind nicht gestattet. 

 

§ 4: Die Plandarstellung sowie die textlichen Bebauungsvorschriften liegen im Rat-

haus Guntramsdorf während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 
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§ 5: Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Ablauf der 

zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 

 



FAX: (02236) 53501 59 
 

http://www.guntramsdorf.at 
e-mail: office@guntramsdorf.at 

ABTEILUNG BAUAMT 
Parteienverkehr: Mo, Di, Do und Fr von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Do von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Zahl:  Bearbeiter:  Datum:  
28943-1/2016 Ing. W/Val  

 

 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf beschließt in seiner Sitzung 

am 20.04.2016, TOP 17 (nach Erörterung der eingelangten Stellungnahme) 
folgende  

 
VERORDNUNG 

 
§ 1  Aufgrund des § 25 Abs. 1 des NÖ. Raumordnungsgesetzes 2014, idgF., 

wird das Örtliche Raumordnungsprogramm für die Marktgemeinde 

Guntramsdorf abgeändert bzw. um eine Kenntlichmachung ergänzt.  
 

§ 2 Die Plandarstellung des Flächenwidmungsplanes (PZ.: GUTR-FÄ7-10984, 
verfasst von Dipl. Ing. Karl Siegl, Gschwandnergasse 26/2, 1170 Wien), 
welche gemäß §12(3) der NÖ-Planzeichenverordnung, LGBl. 8000/2 idgF., 

wie eine Neudarstellung ausgeführt und mit dem Hinweis auf diese 
Verordnung versehen und liegt im Rathaus während der Amtsstunden zur 

allgemeinen Einsicht auf.  
 
§ 3 Freigabebedingungen von Aufschließungszonen: 

 
FÜR DIE AUFSCHLIESSUNGSZONE BW-A5 (Ried im Teich) 

 
- Sicherstellung der erforderlichen finanziellen Mittel für die Herstellung der 

Infrastruktur (Vorliegen eines genehmigten Kanalprojektes) 

- Vorliegen eines genehmigten Projektes zur Sicherung der Ableitung der 
Oberflächenwässer im Bereich der Aufschließungszone, eines 

gemeinsamen Parzellierungskonzeptes und eines rechtskräftigen 
Bebauungsplanes  

 

FÜR DIE AUFSCHLIESSUNGSZONE BW-A6 (Ried im Teich) 
 

- Freigabe der Aufschließungszone frühestens im Jahr 2020 
- Sicherstellung der erforderlichen finanziellen Mittel für die Herstellung der 

Infrastruktur (Vorliegen eines genehmigten Kanalprojektes) 

http://www.guntramsdorf.at/
mailto:office@guntramsdorf.at
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- Vorliegen eines genehmigten Projektes zur Sicherung der Ableitung der 
Oberflächenwässer im Bereich der Aufschließungszone, eines 

gemeinsamen Parzellierungskonzeptes und eines rechtskräftigen 
Bebauungsplanes  

- Vorliegen von Baubewilligungen für zumindest 50 % jener Bauplätze, die 

im Bereich der Aufschließungszone „BW-A5“ geschaffen wurden 
 

FÜR DIE AUFSCHLIESSUNGSZONE BW-A7 (Ried im Teich) 
 
- Freigabe der Aufschließungszone frühestens im Jahr 2025 

- Sicherstellung der erforderlichen finanziellen Mittel für die Herstellung der 
Infrastruktur (Vorliegen eines genehmigten Kanalprojektes) 

- Vorliegen eines genehmigten Projektes zur Sicherung der Ableitung der 
Oberflächenwässer im Bereich der Aufschließungszone, eines 

gemeinsamen Parzellierungskonzeptes und eines rechtskräftigen 
Bebauungsplanes  

- Vorliegen von Baubewilligungen für zumindest 50 % jener Bauplätze, die 

im Bereich der Aufschließungszone „BW-A6“ geschaffen wurden 
 

§ 4 Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die NÖ-
Landesregierung und nach ihrer darauffolgenden Kundmachung mit dem 
auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in 

Kraft. 
 

 
       Der Bürgermeister: 
 

 
 

 
       Robert Weber MSc 
 

        
 

 
 
 

angeschlagen am  ………………. 
abgenommen am  ……………… 
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BESCHLUSSUNTERLAGEN 

1. Behandlung der während der Auflage eingelangten Stellungnahmen 

Stellungnahme Familie Rausch - Einspruch zu Änderungspunkt 7: 
+ gegen die Abänderung der seitlichen Baufluchtlinie im Bereich der Parzelle 215/1. Durch 
die Verlegung der seitlichen Baufluchtlinie wird der bisherige Abstand von ca.12m auf null 
reduziert.  
+ gegen den Kreisverkehr, exzentrische Anordnung bewirkt keine Tempobremse 
 
Aufgrund der geplanten Errichtung eines Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich „Möllers-

dorferstraße – Veilchenweg“ kommt es zu einer größeren Abtretung und damit verbunden 

zu einer Verringerung der Wohnbaulandflächen westlich der „Möllersdorferstraße“. Damit 

die Bebaubarkeit des östlichen, direkt an die „Möllersdorferstraße“ angrenzenden Bauland-

bereiches auch weiterhin gegeben ist, wird der Verlauf der Baufluchtlinien abgeändert. 

Durch die Verlegung der seitlichen Baufluchtlinie an die Grundgrenze der Parzellen 216/44 

und 216/45 kann die südlich anschließende Parzelle jedoch nicht bis zur nördlichen Parzel-

lengrenze mit Hauptgebäuden bebaut werden. Gemäß § 50 der NÖ-Bauordnung 2014 ist 

ein seitlicher Bauwich einzuhalten und dieser muss mindestens 3m betragen. Nebenge-

bäude mit einer Gebäudehöhe von max. 3m und einer bebauten Fläche von höchstens 

100m² können, wie bisher auch, an der nördlichen Grundstücksgrenze errichtet werden. 
 

Die Planung des Kreisverkehr, der Verlauf der Fahrbahnstreifen und die Lage des Kreis-

verkehr wurde mit DI Merbaul, Abt. Bau- und Anlagentechnik von der NÖ-Landesregierung, 

abgestimmt und besprochen. Der Kreisverkehr dient nicht nur als Tempobremse, sondern 

auch der Anbindung des Wohnbaulandes westlich der „Möllersdorferstraße“. 

 

Stellungnahme WA3 – DI Johann Mair-Gruber – HQ100 Anschlaglinie 
In der Stellungnahme wird auf die in der „HORA – Hochwasserrisikozonierung Austria“ ein-
getragenen Flächen mit „Hoher Gefährdung“ hingewiesen, die sich nicht mit den Überflu-
tungsbereichen der neu eingetragenen HQ-100 Anschlagslinien decken. 
 

Im Zuge der Änderung des Flächenwidmungsplanes wurde die Kenntlichmachung der An-

schlagslinie des 100-jährlichen Hochwassers im Flächenwidmungsplan auf ihre Aktualität 

geprüft und durch die im NÖ-Atlas eingetragene Anschlagslinie des Schutzwasserwirt-
schaftliches Grundsatzkonzept Schwechat von Klausen-Leopoldsdorf bis zur Autobahnque-
rung bei Guntramsdorf, Revision 2011, ersetzt, wobei auf die Darstellung von innenliegen-

den Inseln verzichtet wurde. 

Die „HORA – Hochwasserrisikozonierung Austria“ ist eine Studie die, wie auch in der Stel-

lungnahme erwähnt, aufgrund der derzeit noch nicht ausreichend vorhandenen Grundlagen 

keine Rückschlüsse auf ein 100-jährliches Hochwasserereignis möglich ist. Eine Eintragung 

einer HQ 100–Anschlagslinie basierend auf dieser Studie ist daher erst nach Abschluss 

weiterer Untersuchungen möglich. 

Mac2012
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2. Textliche Bebauungsvorschriften 

Die textlichen Bebauungsvorschriften für die Baulandflächen rund um den „Hofstädtertei-

ches“ wurden unter Punkt 3 ergänzt. Derzeit ist zusätzlich zur Bezeichnung „Textliche Be-

bauungsvorschriften des Hofstädterteiches“ auch die Parzellennummer 2674/2 angeführt. 

Diese Zusatzinformation soll im Zuge des Gemeinderatsbeschlusses entfallen, da bei einer 

Teilung des Grundstückes unter Umständen abgeleitet werden könnte, dass für die neuge-

schaffenen Grundstücke die textlichen Bebauungsvorschriften nicht gelten. 

 
Geplante Änderungen der textlichen Bebauungsvorschriften des „Hofstädterteiches“ 

(Parzellen: 2674/2) -  mit Darstellung der NEU VORGESEHENEN Bebauungsvorschriften 
 

1. Für jedes Badelos ist mindestens ein PKW-Abstellplatz zu schaffen. Der Abstellplatz 
darf höchstens in einem Abstand von 150m zum jeweiligen Badelos situiert werden. 
2. Für die Anordnung der Gebäude bei gekuppelter Bebauungsweise ist das zuerst ein-
gereichte Projekt maßgeblich. 
3. Bei offener und gekuppelter Bebauungsweise ist ein Mindestabstand von 2,0m zum 
Nachbarlos einzuhalten. 
Bei offener und gekuppelter Bebauungsweise ist die Errichtung einer Garage oder eines 
Carports direkt an der Nutzungsgrenze möglich 
4. Die Dachneigung darf höchstens 30° betragen. 
5. Die Gebäude müssen mindestens in der Brandwiderstandsklasse F30 (brandhem-
mend) ausgeführt werden. Bei gekuppelter Anordnung ist zwischen den Gebäuden eine 
Brandwand zu errichten. 
6. MAXIMAL BEBAUBARE FLÄCHE (MBF*) JE BADELOS: 

 für Badelose bis 300m2: Bebauungsdichte von 30%, aber maximal 50m2 bebaute 

Fläche zuzüglich einer Garage/eines Carport mit einer max. Fläche von 20m²  

 für Badelose ab 300m2: Bebauungsdichte von 25%, aber maximal 100m2 bebau-

te Fläche zuzüglich zweier Garagen/Carports mit einer max. Fläche von 40m² 

7. Die Höhe der Einfriedungen (ausgenommen die Einfriedung des Gesamtareals) darf 
1,0m nicht übersteigen. Die Zäune sind durchsichtig zu gestalten. 
8. Das Anbringen von Reklametafeln und Aufschriften ist verboten. 
9. Unterkellerungen sind nicht gestattet. 
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3. Beschlussplan 

Im Bereich des Änderungspunktes 7 ergibt sich aufgrund einer geringfügigen Veränderung 

des Verlaufes der Verkehrsflächen des Kreisverkehrs eine minimale Verschiebung der Stra-

ßenfluchtlinie. Darauf aufbauend wird auch die vordere Baufluchtlinie im Abstand von 4m zur 

Straßenfluchtlinie verschoben. 

Weiters wird die Abgrenzung zwischen den unterschiedlichen Bebauungsbestimmungen am 

Ende der kurzen Stichstraße im Westen des Änderungsbereiches korrigiert und, wie auch 

ursprünglich vorgesehen, als Verlängerung der Straßenfluchtlinie eingetragen. Die seitliche 

Baufluchtlinie im Abstand von 3m wird parallel dazu ebenfalls geringfügig verschoben (siehe 

umseitig beigelegten „Beschlussplan“, M 1:1000). 
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4. VERORDNUNGSTEXTENTWÜRFE 
4.1. VERORDNUNGSTEXTENTWURF ZUR ÄNDERUNG DES FLÄCHENWIDMUNGS-
PLAN 

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf beschließt (nach Erörterung der 

eingelangten Stellungnahmen) folgende 

V E R O R D N U N G 

 
§ 1 Aufgrund des § 25 Abs. 1 des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014 idgF. wird das 

Örtliche Raumordnungsprogramm für die Marktgemeinde Guntramsdorf abgeändert 

bzw. um eine Kenntlichmachung ergänzt. 

 

§ 2 Die Plandarstellung des Flächenwidmungsplanes (PZ.: GUTR – FÄ 7 – 10984) - 

verfasst von DI Karl SIEGL, Gschwandnergasse 26/2, 1170 Wien - ist gemäß § 12(3) 

der NÖ-Planzeichenverordnung, LGBl. 8000/2 idgF., wie eine Neudarstellung ausge-

führt und mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehen und liegt im Rathaus 

während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 

 

§ 3 Freigabebedingungen von Aufschließungszonen: 
 

FÜR DIE AUFSCHLIESSUNGSZONE BW-A5 (Ried im Teich) 

- Sicherstellung der erforderlichen finanziellen Mittel für die Herstellung der Infrastruktur (Vorliegen 

eines genehmigten Kanalprojektes) 

- Vorliegen eines genehmigten Projektes zur Sicherung der Ableitung der Oberflächenwässer im 

Bereich der Aufschließungszone, eines gemeinsamen Parzellierungskonzeptes und eines 

rechtskräftigen Bebauungsplanes 

  

FÜR DIE AUFSCHLIESSUNGSZONE BW-A6 (Ried im Teich) 

- Freigabe der Aufschließungszone frühestens im Jahr 2020 

- Sicherstellung der erforderlichen finanziellen Mittel für die Herstellung der Infrastruktur (Vorliegen 

eines genehmigten Kanalprojektes) 

- Vorliegen eines genehmigten Projektes zur Sicherung der Ableitung der Oberflächenwässer im 

Bereich der Aufschließungszone, eines gemeinsamen Parzellierungskonzeptes und eines 

rechtskräftigen Bebauungsplanes 

- Vorliegen von Baubewilligungen für Hauptgebäude für zumindest 50%  jener Bauplätze, die im 

Bereich der Aufschließungszone "BW-A5" geschaffen wurden  

  

FÜR DIE AUFSCHLIESSUNGSZONE BW-A7 (Ried im Teich) 

- Freigabe der Aufschließungszone frühestens im Jahr 2025 

- Sicherstellung der erforderlichen finanziellen Mittel für die Herstellung der Infrastruktur  

  (Vorliegen eines genehmigten Kanalprojektes) 

- Vorliegen eines genehmigten Projektes zur Sicherung der Ableitung der Oberflächenwässer im 

Bereich der Aufschließungszone, eines gemeinsamen Parzellierungskonzeptes und eines 

rechtskräftigen Bebauungsplanes 
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- Vorliegen von Baubewilligungen für Hauptgebäude für zumindest 50% jener Bauplätze, die im 

Bereich der Aufschließungszone "BW-A6" geschaffen wurden 

 

§ 4 Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die NÖ-Landesregierung 

und nach ihrer darauffolgenden Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwö-

chigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 
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4.2. VERORDNUNGSTEXTENTWURF ZUR ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLAN 

 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf beschließt (nach Erörterung 
der eingelangten Stellungnahmen) folgende 

V E R O R D N U N G 

 

§ 1:  Aufgrund der §§ 30 - 34 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 idgF., wird der 

Bebauungsplan der Marktgemeinde Guntramsdorf abgeändert (Änderungspunkte 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 und 12 in der zur öffentlichen Auflage gebrachten Form bzw. 

Änderungspunkt 7 in - gegenüber dem Auflageentwurf - abgeänderter Form). Gleich-

zeitig werden die textlichen Bebauungsvorschriften für den Bereich des „Hofstädter-

teiches“ abgeändert 

 

§ 2: Die Festlegung der Einzelheiten der Bebauung und Aufschließung der einzelnen 

Grundflächen ist der mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehenen Plandar-

stellung (PZ.: GUTR – BÄ3 – 11353, verfasst von DI. Karl SIEGL, Gschwandnergas-

se 26/2, 1170 Wien), welche gemäß §5(3) der NÖ-Planzeichenverordnung, LGBl. 

8200/1 idgF., wie eine Neufassung ausgeführt ist, zu entnehmen. 

 

§ 3: Textlichen Bebauungsvorschriften für den Bereich „Hofstädterteich“ 
1. Für jedes Badelos ist mindestens ein PKW-Abstellplatz zu schaffen. Der Abstellplatz 
darf höchstens in einem Abstand von 150m zum jeweiligen Badelos situiert werden. 
2. Für die Anordnung der Gebäude bei gekuppelter Bebauungsweise ist das zuerst ein-
gereichte Projekt maßgeblich. 
3. Bei offener und gekuppelter Bebauungsweise ist ein Mindestabstand von 2,0m zum 
Nachbarlos einzuhalten. 
Bei offener und gekuppelter Bebauungsweise ist die Errichtung einer Garage oder eines 
Carports direkt an der Nutzungsgrenze möglich: 
4. Die Dachneigung darf höchstens 30° betragen. 
5. Die Gebäude müssen mindestens in der Brandwiderstandsklasse F30 (brandhem-
mend) ausgeführt werden. Bei gekuppelter Anordnung ist zwischen den Gebäuden eine 
Brandwand zu errichten. 
6. MAXIMAL BEBAUBARE FLÄCHE (MBF*) JE BADELOS: 
 für Badelose bis 300m2: Bebauungsdichte von 30%, aber maximal 50m2 bebaute 

Fläche zuzüglich einer Garage/eines Carport mit einer max. Fläche von 20m²  
 für Badelose ab 300m2: Bebauungsdichte von 25%, aber maximal 100m2 bebau-

te Fläche zuzüglich zweier Garagen/Carports mit einer max. Fläche von 40m² 
7. Die Höhe der Einfriedungen (ausgenommen die Einfriedung des Gesamtareals) darf 
1,0m nicht übersteigen. Die Zäune sind durchsichtig zu gestalten. 
8. Das Anbringen von Reklametafeln und Aufschriften ist verboten. 
9. Unterkellerungen sind nicht gestattet. 

 

§ 4: Die Plandarstellung sowie die textlichen Bebauungsvorschriften liegen im Rat-

haus Guntramsdorf während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 
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§ 5: Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Ablauf der 

zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 

 



BITTLEIHVERTRAG 
(PREKARIUM) 
(ENTWURF) 

 
abgeschlossen zwischen der 
 
„Neue Heimat“ Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft, Ges.m.b.H. 
1170 Wien, Hernalser Gürtel 1 
 
im Folgenden kurz Leihgeberin genannt, und der  
 
Marktgemeinde Guntramsdorf 
2353 Guntramsdorf, Rathausviertel 1/1 
 
im Folgenden kurz Leihnehmerin genannt 
 
 

I. LEIHGEGENSTAND 
 

Die Leihgeberin ist Eigentümerin des unbebauten Grundstückes Nr. 1616/1, inneliegend in 
EZ 1616/1, inneliegend im Grundbuch 16111 Guntramsdorf, Gerichtsbezirk Mödling. 
Vertragsgegenstand ist das soeben genannte Grundstück. 
 
 

II. NUTZUNGSMODALITÄTEN 
 
Die Leihnehmerin ist aufgrund des mit der Leihgeberin abgeschlossenen Mietvertrages vom 
19.11.2010 Mieterin der sich nördlich des sogenannten „Ozeanteiches“ befindlichen, bis zur 
Ozeanstraße reichenden unbebauten Grundstücke.   
Als Zwecke dieses Mietvertrages wurden die Ausgestaltung der Anlage für Erholungs- und 
Badezwecke sowie die Ausübung von Sport vereinbart. Demgemäß werden die erwähnten 
Grundstücke auch hierfür benützt. 
Der gegenständliche Leihgegenstand liegt ebenfalls an der Ozeanstraße, und zwar genau 
gegenüber dem soeben erwähnten Erholungsgebiet. 
 
Ein Gutteil derjenigen Personen, welche mit Erlaubnis der Leihnehmerin die erwähnten 
Grundstücke mietvertragskonform benützen, parkt seine Kraftfahrzeuge auf dem 
Leihgegenstand. Dies vorrangig deshalb, um von diesem auf kürzestem Wege zum 
oberwähnten Erholungsgebiet zu gelangen. 
 
Der Leihgegenstand darf somit ausschließlich für das Abstellen von Kraftfahrzeugen 
(ausgenommen LKW’s) verwendet werden. 
Die Leihnehmerin ist mit Ausnahme des Abstellens von Kraftfahrzeugen nicht berechtigt, den 
Vertragsgegenstand bzw. Teile desselben Dritten, in welcher Weise auch immer, zu 
überlassen. 
 
Die Leihnehmerin ist hinsichtlich des Leihgegenstandes insbesondere für die gärtnerische 
Pflege, den Baumschnitt sowie für regelmäßige Kontrollen verantwortlich. 
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III. VERTRAGSDAUER 
 

Das Leihverhältnis beginnt am 01.03.2016 und bleibt bis auf jederzeitigen Widerruf aufrecht. 
Bei Auflösung des im Punkt II. genannten Mietvertrages erlischt auch dieser Bittleihvertrag, 
ohne dass es hierfür eines eigenen Widerrufes seitens der Leihgeberin bedürfte. 
 
 

IV. KOSTEN 
 
Für die Benützung des Vertragsgegenstandes hat die Leihnehmerin an die Leihgeberin 
keinerlei Entgelt zu entrichten. 
Sollten mit Errichtung dieses Vertrages Kosten, welcher Art auch immer, verbunden sein, so 
hat diese die Leihgeberin zu tragen.   
 
 

V. HAFTUNG  
 

Die Leihgeberin trägt hinsichtlich des Vertragsgegenstandes keinerlei Haftung, und zwar 
weder im Hinblick auf Ansprüche der Leihnehmerin, noch im Hinblick auf Ansprüche Dritter, 
welcher Art auch immer. Die Leihnehmerin verpflichtet sich, die Leihgeberin diesbezüglich 
vollkommen schad- und klaglos zu halten. 
 
Die Leihnehmerin haftet sowohl für durch sie verursachte Schäden am Vertragsgegenstand, 
als auch für Schäden, welche durch Dritte am Vertragsgegenstand entstehen. 
 
Die Leinehmerin ist verpflichtet, auf dem Vertragsgegenstand die erforderliche Anzahl von 
Tafeln aufstellen zu lassen, welche folgende Aufschrift haben sollten: „Privatgrund – Betreten 
und Befahren sowie das Parken mit PKW auf eigene Gefahr und bis auf Widerruf gestattet“. 
 
 

VI. SONSTIGE BESTIMMUNGEN 
 
Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses hat die Leihnehmerin den Vertragsgegenstand in 
ordnungsgemäßem Zustand an die Leihgeberin zurück zu stellen. 
Sämtliche Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 
Schriftform. Dieser Vertrag gibt den Inhalt vollständig wieder; es bestehen keine mündlichen 
Nebenabreden. 
Dieser Vertrag wird in zwei Ausfertigungen errichtet, wovon je eine für die Vertragsparteien 
bestimmt ist. 
 
 
Wien, am        Guntramsdorf, am  
 
 
 
 
 
Für die Leihgeberin      Für die Leihnehmerin  
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DIENSTBARKEITSVERTRAG 

 

 

 

 

 

 

 

zwischen 

 

 

 

1. Raiffeisen-Lagerhaus Wiener Becken eGen (FN 108449i) 

 Bahnstraße 29, 2483 Ebreichsdorf 

 (im Folgenden auch kurz „Lagerhaus“) 

 

 - einerseits 

 

und 

 

 

2. Marktgemeinde Guntramsdorf 

 Rathaus Viertel 1/1, 2353 Guntramsdorf 

 (im Folgenden auch kurz „MGG“) 

 

 - andererseits 
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I. 

Eigentumsverhältnisse 

 

Lagerhaus ist grundbücherliche Alleineigentümerin der Liegenschaft EZ 1325, 

Katastralgemeinde 16111 Guntramsdorf, Bezirksgericht Mödling, bestehend aus dem 

Grundstück Nr. 2535 Bauflächen (Gebäude) Sonstige (Betriebsflächen), mit einer Gesamtfläche 

von 26.451 m2 und der Liegenschaftsadresse Münchendorferstraße 43 (im Folgenden auch 

kurz „dienendes Grundstück“) (Beil. ./1 und ./2). Das dienende Grundstück ist gemäß dem 

Flächenwidmungsplan als Bauland Betriebsgebiet gewidmet. 

 

II. 

Vertragsgegenstand 

 

 (1) Ein Teil der Marktgemeinde Guntramsdorf liegt im Überflutungsgebiet der 

Schwechat. MGG wird demnach Schutzmaßnahmen für das Ortsgebiet westlich der Aspang-

Bahn vornehmen. Hierfür werden bauliche Maßnahmen gesetzt, unter anderem die Errichtung 

einer Hochwasserschutzmauer. Die Maßnahmen wurden mit Bescheid vom 8. Oktober 2013  

bewilligt. 

 

 (2) Lagerhaus begehrt nunmehr, dass das dienende, sich teilweise im 

Überflutungsgebiet befindliche Grundstück von den bereits bewilligten 

Hochwasserschutzmaßnahmen komplett umfasst werde. Es erfolgt demnach eine Erweiterung 

der Hochwasserschutzmauer auf dem Grund des dienenden Grundstücks, um dieses ebenfalls 

vor Überflutungen zu schützen. Hierfür ist die Schaffung eines Ersatzretentionsraumes im 

Ausmaß des nunmehr geschützten Volumens erforderlich. Für die Schaffung dieses 

Ersatzretentionsraumes wird Lagerhaus gegen gesonderte Vereinbarung und gegen 

Ausstellung einer ordnungsgemäßen Rechnung gemäß §11 UStG. einen Kostenbeitrag an MGG 

leisten. 

(3) Die Hochwasserschutzmauer wurde auf die zum Zeitpunkt der Projekterstellung 

bekannten 100-jährlichen Hochwasserstände ausgelegt. MGG weist daraufhin, dass 

Hochwasserereignisse mit höheren als den Projektwasserständen  auftreten können. MGG ist 

bezüglich der dem Lagerhaus daraus resultierenden Hochwasserschäden schad- und klaglos 

zu halten. 

 

(4) Bei allen Hochwasserereignissen ist ein Ansteigen des Grundwasserspiegels zu 

erwarten. Die Verantwortung für die Grund- und Qualmwasserhaltung auf dem dienenden 

Grundstück liegt bei Lagerhaus. MGG ist bezüglich der dem Lagerhaus daraus resultierenden 

Schäden schad- und klaglos zu halten.  

 

 (5) Im Zuge der das dienende Grundstück nun mitumfassenden 

Hochwasserschutzmaßnahmen erhält das dienende Grundstück an der Nord-, Ost- und 

Südseite eine Einfriedungsmauer, auf welcher Lagerhaus auch einen Zaun – jedoch auf ihre 

Kosten und Erhaltung - für das Objekt errichten kann. Für die Errichtung der Einfriedungsmauer 

sowie deren Erhaltung wird MGG nunmehr nachfolgendes Servitut eingeräumt. 
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III. 

Servitut 

 

(1) Zum Zwecke des Hochwasserschutzes räumt Lagerhaus MGG und deren 

Rechtsnachfolgern das Recht ein, auf dem dienenden Grundstück Nr. 2535 Bauflächen 

(Gebäude) Sonstige (Betriebsflächen), inneliegend der EZ 1325, Katastralgemeinde 16111 

Guntramsdorf, Bezirksgericht Mödling, (i) eine Hochwasserschutzanlage in Form einer 

Einfriedungsmauer entsprechend dem Plan (Beil. ./3) zu errichten und (ii) nach Fertigstellung 

diese zu betreiben, zu überprüfen, instand zu halten, zu erneuern und umzubauen. Lagerhaus 

verpflichtet sich, MGG und deren Rechtsnachfolgern zum Zwecke der Ausübung dieser 

Dienstbarkeit nach vorheriger Absprache mit Lagerhaus, Zugang zum dienenden Grundstück zu 

gewähren. Bei Hochwasser hat MGG auch ohne vorherige Absprache mit Lagerhaus Zugang 

zum dienenden Grundstück. Diese Verpflichtung wird von Lagerhaus auch auf 

Rechtsnachfolger in der Person und Rechtsnachfolger im Grundeigentum überbunden. 

MGG hat die eigeräumte Dienstbarkeit unter größtmöglicher Schonung der Substanz sowie 

unter möglichst geringer Beeinträchtigung des ruhigen Besitzes von Lagerhaus auszuüben. 

Insbesondere ist MGG verpflichtet, durch die Ausübung der Dienstbarkeit den gewöhnlichen 

Betrieb von Lagerhaus nicht zu stören oder zu behindern. Dies gilt jedoch nicht bei 

Hochwasser. MGG ist verpflichtet, sämtliche behördlichen Bewilligungen und Auflagen für den 

vereinbarten Zweck selbst einzuholen bzw. einzuhalten. 

 

 

(2) Sofern und soweit es für die Ausübung der Dienstbarkeit notwendig, zweckmäßig 

und/oder sinnvoll ist, darf MGG für den Bestand und den Betrieb dieser Einfriedungsmauer 

Pflanzen wie zum Beispiel Sträucher udgl, vom dienenden Grundstück beseitigen. Weiters 

dürfen Personen, die von MGG hierzu bestellt werden, das dienende Grundstück nach 

vorheriger Absprache mit Lagerhaus betreten, mit Fahrzeugen aller Art befahren und 

insbesondere Baustoffe und Geräte an- und abliefern. Dies jedoch unter größtmöglicher 

Schonung des dienenden Grundstücks. Im Falle von Hochwasser ist es von MGG bestellten 

Personen sowie der Freiwilligen Feuerwehr der MGG erlaubt, auch ohne vorherige Absprache 

mit Lagerhaus das dienende Grundstück zu betreten. Die durch die Arbeiten zur Errichtung, 

Betrieb, Überprüfung, Wartung, Instandhaltung sowie erforderlichenfalls Umbauarbeiten 

beeinträchtigten Flächen, sind nach Abschluss der Arbeiten durch MGG in einem solchen 

Zustand wiederherzustellen, wie diese vor den Arbeiten waren und etwaige verursachte 

Schäden umgehend auf Kosten von MGG zu beheben. 

 

(3) Lagerhaus wird bereits jetzt die Zustimmung erteilt, auf der errichteten 

Einfriedungsmauer, soweit technisch möglich sowie auf Kosten des Lagerhauses einen Zaun zu 

errichten. MGG übernimmt keine Haftung für die technische Möglichkeit der Errichtung eines 

solchen Zaunes. Ferner ist ein solcher Zaun nicht von der Instandhaltung der 

Einfriedungsmauer durch MGG umfasst sondern von Lagerhaus selbst zu warten. Ein solcher 

Zaun darf die Standfestigkeit und den Zustand der Einfriedungsmauer nicht beeinträchtigen und 

hat Lagerhaus MGG in diesem Fall schad- und klaglos zu halten. Sofern und soweit es für die 

Ausübung der Dienstbarkeit notwendig ist, darf MGG für den Bestand und den Betrieb der 

Einfriedungsmauer auch diesen Zaun beseitigen, dies selbstverständlich unter größtmöglicher 
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Schonung des Zaunes. Für die Wiedererrichtung des Zaunes oder Kostenersatz hat MGG in 

diesem Fall nicht aufzukommen. 

 

IV. 

Erhaltung und Kosten 

 

Die Errichtung, Instandhaltung, Wartung und Erneuerung der Einfriedungsmauer – nicht jedoch 

eines allfällig auf der Mauer von Lagerhaus errichteten Zaunes - wird von MGG auf eigene 

Kosten übernommen. Ausgenommen sind jedoch solche Schäden, die durch den Betrieb von 

Lagerhaus entstanden sind. Sämtliche Reparatur- und Instandhaltungsaufträge werden 

ausschließlich von MGG vergeben. Die Kosten der Reparatur von Schäden, die durch den 

Betrieb von Lagerhaus entstanden sind, werden von der MGG an Lagerhaus weiterverrechnet. 

 

V. 

Dingliche Wirkung des Servituts 

 

Lagerhaus macht sich als bücherliche Alleineigentümerin des dienenden Grundstücks für sich 

und ihre Rechts- und Besitznachfolger verbindlich und bestellt die Rechte im Sinne des Punktes  

III. zur Servitut auf dem dienenden Grundstück. MGG ist mit der Einräumung dieser Rechte und 

zur Bestellung als Servitut für sich und seine Rechtsnachfolger einverstanden und nimmt diese 

Erklärung zur Bestellung der Servitut hiermit an.   

 

VI. 

Einverleibungsbewilligung 

 

  (1) Beide Vertragsparteien, die Raiffeisen-Lagerhaus Wiener Becken eGen (FN 

108449i), Bahnstraße 29, 2483 Ebreichsdorf und die Marktgemeinde Guntramsdorf, Rathaus 

Viertel 1/1, 2353 Guntramsdorf, erteilen hiermit ihre ausdrückliche und unwiderrufliche 

Einwilligung, dass ohne ihr weiteres Wissen und Zutun aufgrund dieses Vertrages im 

Grundbuch 16111 Guntramsdorf, Bezirksgericht Mödling, folgende Eintragungen 

vorgenommen werden: 

 

ob dem Grundstück 2535, inneliegend der EZ 1325, KG 16111 Guntramsdorf, 

Bezirksgericht Mödling, als dienendes Grundstück 
 

Im Lastenblatt: 

 

 Die Einverleibung der Dienstbarkeit der Errichtung, des Betriebes, der Überprüfung, der 

Instandhaltung, der Erneuerung und des Umbaus einer Hochwasserschutzanlage in 

Form einer Einfriedungsmauer zum Zwecke des Hochwasserschutzes im Sinne und 

Umfang des Punktes III. dieses Vertrages zugunsten der Marktgemeinde Guntramsdorf, 

Rathaus Viertel 1/1,, 2353 Guntramsdorf und allfälliger Rechtsnachfolger dieser. 

 

 (2) Lagerhaus und MGG verpflichten sich, alle Erklärungen abzugeben und 

Handlungen zu setzen, damit die vorgesehene Dienstbarkeit gemäß Punkt III. dieses Vertrages 

im Lastenblatt des dienenden Grundstücks (EZ 1325, KG 16111 Guntramsdorf, Bezirksgericht 
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Mödling) zugunsten der MGG oder deren Rechtsnachfolgern eingetragen werden kann. Diese 

Verpflichtung ist auf allfällige Rechtsnachfolger zu überbinden. 

 

 (3) Sollte die Dienstbarkeit gemäß Punkte III. dieses Vertrages, aus welchem Grund 

auch immer, nicht im Lastenblatt der vorgenannten Liegenschaft zugunsten der MGG 

eingetragen werden können, so vereinbaren die Vertragsparteien bereits jetzt, dass alle in 

diesen Dienstbarkeiten enthaltenen Verpflichtungen als obligatorische Verpflichtungen von den 

Vertragsparteien zu erfüllen sind. Diese Verpflichtungen sind auf allfällige Rechtsnachfolger zu 

überbinden. 

 

VII. 

Vollmacht 

 

Beide Vertragsparteien bevollmächtigen Herrn Mag. Dominik Geyer, geb. 8.9.1983, 

Rechtsanwalt, Enzersdorfer Straße 4, 2340 Mödling, Änderungen und/oder Ergänzungen 

dieses Vertrages vorzunehmen, auch in beglaubigter Form, sofern diese für die 

grundbücherliche Durchführung des Vertrages erforderlich und/oder sinnvoll sind. Substantielle 

Änderungen des Vertragsinhaltes sind Herrn Mag. Dominik Geyer ohne Zustimmung der beiden 

Vertragsparteien nicht erlaubt. Herr Mag. Dominik Geyer ist ferner berechtigt, sämtliche 

Grundbuchsgesuche im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Vertrag zu zeichnen und 

bei Gericht einzubringen. 

 

VIII. 

Rechtsnachfolge 

 

Lagerhaus verpflichtet sich, sämtliche Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf ihre 

Rechtsnachfolger im Eigentum des dienenden Grundstücks zu überbinden. 

 

IX. 

Gebühren und Kosten 

 

Alle im Zusammenhang mit diesem Dienstbarkeitsvertrag anfallenden öffentlichen Abgaben und 

Gebühren werden von  MGG getragen. Die Kosten der Errichtung dieses Vertrages übernimmt 

MGG. Ansonsten trägt jede Partei die Kosten einer allfälligen rechtlichen Beratung selbst. 

 

X. 

Gebührenbemessung 

 

Zum Zwecke der Gebührenbemessung wird festgestellt, dass die Einräumung der Dienstbarkeit 

gemäß Punkte III. dieses Vertrages unentgeltlich erfolgt. 

 

XI. 

Schlussbestimmungen 
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(1) Mündliche oder schriftliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit der 

Einräumung dieser Dienstbarkeit, die diesem Vertrag vorausgegangen sind, gelten nunmehr als 

gegenstandslos. Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer 

Rechtswirksamkeit der Schriftform. Gleiches gilt für das Abgehen von diesem Formerfordernis. 

 

(2) Auf das gegenständliche Vertragsverhältnis ist ausschließlich österreichisches 

materielles Recht anzuwenden. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus 

dem gegenständlichen Vertragsverhältnis ist das Bezirksgericht Mödling. 

 

 (3) Die Ungültigkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages, aus welchem Grund 

auch immer, lässt die Gültigkeit der anderen Vertragsbestimmungen unberührt. 

 

 (4) Dieser Vertrag wird in einem einzigen Original errichtet. Dieses steht MGG zu. 

Lagerhaus bekommt auf Wunsch und eigene Kosten eine beglaubigte Kopie. 

 

Beilagenverzeichnis: 

Beilage ./1 Grundbuchsauszug vom 8.6.2015; 

Beilage ./2 Auszug NÖ-Atlas vom 8.6.2015; 

Beilage ./3 Plan Einfriedungsmauer (integrierender Bestandteil dieses Vertrages); 

Beilage./4 wasserrechtlicher Überprüfungsbescheid  

 

_________________, am ___________  _________________, am ___________ 

 

 

 

 
_____________________________ _________________________________ 

Raiffeisen-Lagerhaus Wiener Becken eGen     
                        (FN 108449i) 
  Bahnstraße 29, 2483 Ebreichsdorf 

 

Bürgermeister Marktgemeinde Guntramsdorf 
 
 
 
 

_________________________________ 
Mitglied des Gemeindevorstandes 

Marktgemeinde Guntramsdorf 
 
 
 
 

_________________________________ 
Mitglied des Gemeinderates 

Marktgemeinde Guntramsdorf 
 
 
 
 

_________________________________ 
Mitglied des Gemeinderates 

Marktgemeinde Guntramsdorf 

 



VEREINBARUNG 
 

 
 
abgeschlossen zwischen 
 
1.   Raiffeisen-Lagerhaus Wiener Becken eGen, FN 108449i 
  Bahnstraße 29, 2483 Ebreichsdorf 
 

 im Folgenden kurz als „Lagerhaus“ bezeichnet einerseits,  
 
und 
 
 
2.    Marktgemeinde Guntramsdorf  
  Rathaus Viertel 1/1, 2353 Guntramsdorf 
 
  im Folgenden kurz als „Gemeinde“ bezeichnet, andererseits 
 
 
wie folgt: 
 
 

I. 
 
Im Jahr 2009 wurde der Gemeinde das Projekt „Hochwasserschutzmaßnahmen Schwechat 
im Bereich Aspang-Münchendorferstraße“ wasserrechtlich bewilligt. Die Gemeinde war 
Konsenswerberin. Gegenstand des bewilligten Projektes war untereinem die Tieferlegung 
der Landesstraße zur Wiederherstellung der Tiefenlinie des linksufigen Vorlandes sowie die 
Errichtung eines Hochwasserdammes/einer Hochwassermauer entlang der Aspangbahn auf 
eine Länge von ca. 1180m.  
  
Das Lagerhaus beabsichtigt nunmehr, mit seinem Objekt, dass im Überflutungsbereich 
verblieben ist, von den Hochwasserschutzmaßnahmen umfasst zu werden.  
 
Dem stimmt die Gemeinde zu. 
 
 

II. 
  
Die untereinem mit den Änderungswünschen des Lagerhauses verbundenen Anpassungen 
des im Jahr 2009 bereits bewilligten Projektes führen zu einer finanziellen Mehrbelastung des 
Projektes. Die erforderlichen Mehrleistungen, die nicht durch Förderung des Landes bzw. 
des Bundes ausgeglichen werden können, belaufen sich voraussichtlich auf € 75.000,00 zzgl. 
der gesetzlichen MwSt..   
 
Ausdrücklich festgehalten wird, dass die zusätzlichen Kosten der Errichtung in der Höhe 
von maximal   € 75.000,00 zzgl. der gesetzlichen MwSt. (wie bereits im Memo vom 14.6.2013 
festgehalten, das einen integrierenden Bestandteil dieser Vereinbarung bildet, Beilage ./A) – 
durch das Lagehaus übernommen werden.  
 

Mac2012
Schreibmaschinentext
Beilage Q2
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Die endgültige Summe wird durch die genehmigte Schlussrechnung festgelegt.  
Das Lagerhaus verpflichtet sich hiermit zur Bezahlung des Betrages in der Höhe von € 
75.000,00 zzgl. der gesetzlichen MwSt.  zu Handen der Gemeinde auf ein von dieser bekannt 
zu gebendes Konto nach Ausstellung einer ordnungsgemäßen Rechnung gemäß §11 UStG, 
und zwar frühestens nach Baubeginn mit den beabsichtigten Maßnahmen. Die Gemeinde 
verpflichtet sich, Lagerhaus die genehmigte Schlussrechnung und eine 
Baukostenaufstellung, aus der die o.g. Mehrleistungen ersichtlich sind, vorzulegen. Sofern 
die Endabrechnung einen geringeren Betrag als € 75.000,00 ergibt, verpflichtet sich die 
Gemeinde, den Differenzbetrag rück zu überweisen.  
 

III. 
 

Die gegenständliche Vereinbarung wird in einer Originalausfertigung errichtet. Diese erhält 
die Gemeinde, das Lagerhaus erhält eine Fotokopie. 
 
 
_________________, am ___________  _________________, am ___________ 
 
 
 
 
 

_____________________________ _________________________________ 
Raiffeisen-Lagerhaus Wiener Becken eGen     
                        (FN 108449i) 
  Bahnstraße 29, 2483 Ebreichsdorf 

 

Bürgermeister Marktgemeinde Guntramsdorf 
 
 
 
 

_________________________________ 
Mitglied des Gemeindevorstandes 

Marktgemeinde Guntramsdorf 
 
 
 
 

_________________________________ 
Mitglied des Gemeinderates 

Marktgemeinde Guntramsdorf 
 
 
 
 

_________________________________ 
Mitglied des Gemeinderates 

Marktgemeinde Guntramsdorf 
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FAX: (02236) 53501 59 
 

http://www.guntramsdorf.at 
e-mail: office@guntramsdorf.at 

ABTEILUNG BAUAMT 
Parteienverkehr: Mo, Di, Do und Fr von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Do von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Zahl:  Bearbeiter:  Datum:  
29055/2016 Ing. W/Tu 20.04.2016 

 
 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf hat in seiner Sitzung 
am 20.04.2016, Top 23, folgende  

V E R O R D N U N G 

beschlossen: 

 

§ 1 Gemäß § 26 Abs. 2 und 3 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, in 

der derzeit geltenden Fassung, wird die im Gemeinderat der 
Marktgemeinde Guntramsdorf am 25.03.2010, TOP 3, für den Bereich 

der Parz.Nrn. 133/2, 133/8, 133/9, 133/10, 133/11, 133/12, 133/13, 
133/14, 133/15, 133/16, 133/17, 133/18, 133/19, 133/20, 133/21, 

133/22, 133/23, 133/24, 133/25, 133/26, 133/27, 133/28, 133/29, 
2265/1, 2265/16, 2265/17, 2258/1 und 2258/2 beschlossene 

Bausperre teilweise aufgehoben, da für die Parz. Nrn. 133/2, 133/8, 
133/9 und 133/11 keine Überflutungsgefährdung mehr besteht. 

 
§ 2 Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den 

Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.  
 

 

       Der Bürgermeister 
 

 
 

 
       Robert Weber MSc 
 

 

angeschlagen am  
abgenommen am  

http://www.guntramsdorf.at/
mailto:office@guntramsdorf.noe.gv.at
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Vereinbarung  
der 20 Gemeinden  
des Bezirks Mödling

Wir, die zwanzig Städte und Gemeinden des Bezirks Mödling  

Achau, Biedermannsdorf, Breitenfurt bei Wien, Brunn am Gebirge, Gaaden,  

Gießhübl, Gumpoldskirchen, Guntramsdorf, Hennersdorf, Hinterbrühl,  

Kaltenleutgeben, Laab im Walde, Laxenburg, Maria Enzersdorf, Mödling,  

Münchendorf, Perchtoldsdorf, Vösendorf, Wiener Neudorf und Wienerwald  

bilden die gemeinsame Region Mödling.

Wir sind eine starke, wachsende Region.

Wir sind vielfältige und teilweise zusammenhängende Gemeinden  

mit unterschiedlichen Merkmalen und eigenem Charakter.

Wir wollen ein hohe Lebensqualität und hochwertige Wirtschaftsstandorte bieten.

Wir wissen um die Herausforderungen, die harten und weichen  

Standortfaktoren für die Zukunft abzusichern.

Wir sind bestrebt die Lebensqualität aller hier Wohnenden,  

Wirtschaftenden und Gäste zu heben.

Wir haben erkannt, dass es dazu einer abgestimmten Planung und  

Entwicklung bedarf. Damit stärken wir auch die Stimme unserer  

Region nach außen.

Wir bekennen uns zu einer konstruktiven und zielorientierten Zusammenarbeit  

im Bereich der Raumordnung und Regionalplanung. Wir entwickeln die Region  

unter Berücksichtigung der Gemeindeautonomie gemeinsam. 

1) Wir streben eine regionale Zusammenarbeit zur Konzentration auf den für die  

 jeweilige Nutzung am besten geeigneten Standort an und finden Modelle  

 eines Ausgleichs von Lasten und Nutzen. Handlungsanleitend sind die Grund-  

 sätze der strukturierten Stadtregion aus den Strategien zur räumlichen Ent- 

 wicklung in der Ostregion (stadtregion+). 

2) Wir fördern durch eine abgestimmte Entwicklung die besonderen Quali- 

 täten unserer Region. Deshalb ist uns eine zukunftsfähige Ausrichtung der  

 Themen Siedlungs- und Standortentwicklung, Baukultur, Mobilität, Landschaft,  

 Grün- und Freiraum sowohl auf Gemeindeebene als auch regionaler Ebene  

 besonders wichtig. 
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3) Innenentwicklung hat vor Außenentwicklung Vorrang. Wir wollen kompakte,   

 energieeffiziente und vielfältig durchmischte Siedlungsstrukturen, vorrangig   

 in Gebieten mit guter Erreichbarkeit im Öffentlichen Verkehr und entsprechen- 

 der Infrastrukturqualität erreichen und Instrumente im Rahmen einer voraus-  

 schauenden kommunalen und regionalen Bodenpolitik entwickeln.

4) Wir suchen gemeinsam Mobilitätslösungen im Sinne einer zukunftsfähigen   

 Mobilitätskultur. Dies beinhaltet u.a. eine regionale und überregionale   

 Zusammenarbeit zur Stärkung des Öffentlichen Verkehrs, den Ausbau des   

 Fuß- und Radwegenetzes und eine bessere Verschränkung der unterschied- 

 lichen Verkehrsträger. Wir haben erkannt, dass sich Mobilität und Siedlungs-  

 entwicklung gegenseitig bestimmen und unmittelbar ergänzen.  

 Wir berücksichtigen diese Wechselbeziehungen. Wir streben eine Region der   

 kurzen Wege an, um damit dem Verkehrswachstum Einhalt zu gebieten.

5) Wir wollen uns aktiv mit Baukultur auseinandersetzen. Dafür setzen wir  

 baukulturelle Prozesse in Gang und erarbeiten Verfahren und Plattformen   

 zur baukulturellen Qualitätssicherung in den Gemeinden und im Bezirk.

6) Wir wollen regionale Grün- und Freiraumnetze entwickeln. Wir schützen   

 ökologisch sensible Gebiete sowie wertvolle Landschaftsteile. Wir wollen im   

 Hochwasserschutz kooperieren.

7) Wir richten die für diese Kooperation notwendigen Gremien und Strukturen ein.

 

8) Unser gemeinsames Planungsinstrument ist der Regionale Leitplan für den  

 Bezirk Mödling. An diesem orientieren wir die gemeinsamen Aktivitäten und   

 Maßnahmen im eigenen Verantwortungsbereich jeder Gemeinde und in partner- 

 schaftlicher Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich. Der Leitplan gibt  

 unsere gemeinsame Position an: gegenüber InfrastrukturbetreiberInnen, Projekt- 

 entwicklerInnen, der Zivilgesellschaft und anderen EntwicklungspartnerInnen.

9) Wir identifizieren Kooperationsfelder für den gesamten Bezirk Mödling, zwischen  

 den Gemeinden des Bezirks, zwischen dem Bezirk Mödling, den angrenzenden  

 NÖ Bezirken, der Stadt Wien und ihren Gemeindebezirken.

10) Wir informieren uns gegenseitig über, für die Region relevante Vorhaben und  

 prüfen sie auf Abstimmungsbedarf. Wir orientieren uns an einem fairen Nutzen- 

 Lastenausgleich unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Standortvoraus- 

 setzungen. Sofern eine Fragestellung nicht alle Gemeinden unserer Region  

 betrifft, konzentrieren wir die Zusammenarbeit auf die direkt betroffenen  

 UmsetzungspartnerInnen.
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Regionaler Leitplan  
Bezirk Mödling

Beschlussvorlage

Auf Initiative aller Gemeinden des Bezirks Mödling und mit Unterstützung des 

Landes Niederösterreich erarbeiteten Vertreterinnen und Vertreter der Gemein-

den und Fachleute der Planungsabteilung des Landes Niederösterreich den regio-

nalen Leitplan. Mit diesem wird ein wichtiger Meilenstein für eine zukunftsfähige 

und abgestimmte Raumentwicklung gesetzt. 

Der Regionale Leitplan ist kein finales Zukunftsbild, Rahmenbedingungen und 

Herausforderungen können sich ändern. Die Verbindlichkeit des Regionalen Leit-

plans Mödling entsteht daher in den weiteren Abstimmungsprozessen und bei 

der Umsetzung der gemeinsamen vereinbarten Ziele und Maßnahmen.
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Verstärkte Zusammenarbeit der  
Gemeinden bei der Raumordnung

Der Bezirk Mödling ist einer der dynamischsten 
Wirtschaftsräume Österreichs und ein attraktiver und 
begehrter Wohnstandort. Damit die hohe Lebensqua-
lität gesichert werden kann, wollen die Gemeinden 
des Bezirks konstruktiv und zielorientiert auch im 
Bereich der Raumordnung stärker zusammenarbeiten. 
Zukunftsaufgaben, wie die Verringerung der hohen 
Verkehrsbelastung, Flächensparen oder die Vernet-
zung von Grün- und Freiräumen, sind nur mit einer 
gemeinsamen Zukunftsperspektive und in gegenseiti-
ger Abstimmung zu lösen. 

Kooperation ist dabei kein Selbstzweck.  
Kooperation ist erforderlich weil:
–  für komplexer werdende Herausforderungen  
  Partner notwendig sind, 
–  die Verflechtungen in der Region und der Abstim- 
  mungsbedarf zunehmen,
–  die Standortkonkurrenz zunimmt, Kooperation   
  hilft die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern,
–  die Bevölkerung die ganze Region nutzt und  
  Grenzen damit an Bedeutung verlieren.

Der Weg zum Regionalen Leitplan

Der Arbeitsprozess zum Regionalen Leitplan wurde 
zur Plattform für Austausch, Information und Kom-
munikation zwischen gewählten Mandatarinnen 
und Mandataren der Gemeinden, des Landes und 
der Nachbarregionen. Der Leitplan baut auf vorlie-
genden Konzepten, z.B. Stadtregion+ (Strategien zur 
räumlichen Entwicklung in der Ostregion), Bezirksver-
kehrskonzept, kleinregionales Entwicklungskonzept, 
wasserwirtschaftlichen Standards sowie Initiativen, 
z.B. zu einem Landschaftskonto oder zu Verkehrskon-
tingenten auf.   

Der bei der Auswertung der Konzepte und einer 
Bestandserhebung erkannte Handlungsbedarf wurde 
in sieben Thesen zur raumordnerischen Entwicklung 
des Bezirks gefasst und in einer Perspektivenwerkstatt 
vorgestellt und diskutiert (13./14. November 2014, 
Perchtoldsdorf). Entsprechend den zentralen Her-
ausforderungen wurden Ziele und Maßnahmen nach 
strategischen Themen gebündelt. Daraus konnten ge-
meinsame Positionen für die Entwicklung des Bezirks 
Mödling gewonnen werden, die am 10. Dezember 
2014 von VertreterInnen aller Gemeinden des Bezirks 
Mödling (Beschlussorgan der Regionalen Leitplanung)  
beschlossen wurden. Beim Tag der Regionen (30. April 
2015, Wiener Neudorf) wurden die Positionen und  
Ziele weiterentwickelt und im Rahmen einer Planungs-
werkstatt (29. Juni 2015, Gießhübl) überprüft sowie 
mit Maßnahmenvorschlägen hinterlegt. 

Richtschnur des gemeinsamen Handelns

Der Regionale Leitplan ist kein finales Zukunftsbild,  
er dient dem gemeinsamen Verständnis für die  
Entwicklungsmöglichkeiten der 20 Gemeinden des 
Bezirks und enthält Leitbilder für eine zukunftsfähige 
Ausrichtung der Themen Siedlungs- und Standortent-
wicklung, Baukultur, Mobilität, Grün- und Freiraum 
sowie Kooperationskultur. Für diese strategischen The-
men wurden Ziele und Maßnahmen sowie Vorschläge 
zu Arbeits- und Abstimmungsprozessen, Projektideen 
und Impulse in Richtung Umsetzung formuliert. 
 
Leitbild und Entwicklungsstrategie bieten zum der-
zeitigen Stand eine solide Grundlage für die regionale 
Raumentwicklung, ermöglichen aber Ergänzungen 
und sollen auch Impuls für eine Weiterentwicklung in 
den nächsten Jahren sein. Die Region nimmt ihre  
Entwicklung in die Hand, braucht dabei aber auch  
die Unterstützung des Landes Niederösterreich.

Verstärkte Zusammenarbeit der  
Gemeinden bei der Raumordnung 
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Leitgedanken Siedlungsentwicklung

„Wachstum ja,  

aber kontrolliert und lenkend damit umgehen“

–  Konzentration der Siedlungstätigkeit auf Gebiete  
  mit guter infrastruktureller Ausstattung und  
  Erreichbarkeit im Öffentlichen Verkehr  
  (stadtregion+)
–    Von der Außen- zur Innenentwicklung, von der 
  Expansion zur Transformation und Nachverdichtung

Leitgedanken Grün- und Freiraum
„Schützen, nützen, vernetzen, gestalten”

–  räumliche Barrieren brechen
–  Betonen der Ost-West Verbindungen
–  Multifunktionale Gestaltung der Grünräume und  
  Grünverbindungen  
–  Neue Verbindungen schaffen, z.B. Fuß- und  
  Radwege in Grünverbindungen entlang von  
  Bächen

Leitgedanken Mobilität

„Modal Split zugunsten des Umweltverbundes verändern"

 

Maßnahmen in regionaler Zusammenarbeit bündeln:
–  „Intermodalität“: Bahn, Auto, Fahrrad und zu Fuß- 
  gehen verschränken, Umsteigeknoten ausbauen 
–  Infrastruktur für FüßgängerInnen / RadfahrerInnen
–   Alltagsradverkehr fördern 
–  Öffentlichen Verkehr ausbauen und vernetzen
–  Kfz-Verkehr reduzieren und lenken
–  Bevölkerung vor Lärm und Abgasen schützen

Grundsätzliche Leitgedanken  
zur räumlichen Entwicklung

Die Inhalte des Regionalen Leitplanes gehen von folgenden grundsätzlichen Überlegun-
gen zur Raumentwicklung des Bezirks Mödling aus, die hier stichwortartig festgehalten 
sind. 
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Drei funktionale Teilräume 
mit unterschiedlichen Ausgangslagen  
und Handlungserfordernissen

Wienerwald:  
„Ländliche“ Gemeinden

Kennzeichen:
–  Hochattraktives Wohnen
–  Siedlungen nur begrenzt erweiterbar
–  Hohe Ausgaben für technische und soziale Infrastruktur
–  Hohe Freiraumqualitäten

Leitgedanken:
–  Werte bewahren  
–  Behutsame Eigenentwicklung
–  Lebendige, eigenständige Orte,  
  Kultur, Nahversorgung 
–  Ziele des Biosphärenparks umsetzen:
  Schutz der ökologischen Funktionen
  Erhalten „ruhiger Rekreationsräume“
  BesucherInnenlenkung (Tagestouristen)
  Umweltfreundliche Mobilitätsangebote

Wienerwald Südachse Ebene 
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Südachse:  
„Städtischer“ Siedlungsraum

Kennzeichen:
–  Hohe Wirtschaftskraft
–  Kapazitätsgrenzen teilweise erreicht
–  Stark geprägt von Infrastrukturen für Auto, Bahn  
  („Korridorwirkung“)
–  Verkehrs- und Umweltbelastung
–  Aufenthalts- bzw. Freiraumqualität teilweise gering

Leitgedanken:
–  Stadtwerdung der Agglomeration:  
  „Städtische“ Maßnahmen, Qualitäts- und  
  Kennwerte für Mobilität und Freiraum
–  „Charme Offensive” Öffentlicher Raum, Baukultur

„Ebene“:  
„Ländliche“ Gemeinden 

Kennzeichen:
–  Attraktives Wohnen
–  Agrarlandschaft: vermeintlich „viel Platz“
–  Siedlung nur begrenzt erweiterbar  
  (Überschwemmungsbereiche)
–  hohe landschaftliche Qualität
–    starkes Bevölkerungswachstum, hoher  
     Entwicklungsdruck

Leitgedanken: 
–  Bedingungen für Landwirtschaft erhalten
–  Flächensparende Siedlungsentwicklung 
–  „Ausfransen“ der Siedlungsränder vermeiden
–  Kulturlandschaft aufwerten  
–  Großräumige Agrarlandschaft landschaftlich gliedern
–  Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten schaffen
–  Stärkung der Ortskerne und gezielte Dorfentwicklung 

Grundsätzliche Leitgedanken 
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Siedlungs- und Standortentwicklung
am richtigen Ort, kompakt, energieeffizient, verkehrsminimierend

Leitziele

Die räumliche Entwicklung folgt den Prinzipien der strukturierten Stadtregion

Aktivieren „Innerer Reserven“, Innenentwicklung vor Außenentwicklung
– Um- oder Nachnutzung von unternutztem Bestand, Konversion oder Revitalisierung  
 von Altstandorten vor Aufschließung neuer Standorte

– Förderung der Nutzung und Erneuerung bestehender Bausubstanz

– Behutsame Nachverdichtung bestehender Siedlungen, besonders in zentrennahen Lagen

– Mobilisieren und Nutzen geeigneter Baulandreserven (Mobilisierung vor Neuwidmung)

– Effiziente Nutzung von Betriebsgebieten, z.B.: Bauliche Verdichtung, Höhenentwicklung,   
 Minimierung von Nebenflächen, flächensparende Erschließung

Förderung verdichteter, flächen-, infrastrukturkosten- und energiesparender  
Bauformen, im Neubau wie im Bestand 
Verdichtete Bauweisen mit flächensparender Parzellierung, Mischnutzungen und deren  
Synergien, eine sparsame Erschließung (Sammelgaragen, weniger Stellplätze, vielfältig  
nutzbare Straßen und Wege) sowie Nutzungsoptimierungen bei großflächigen Betriebs-  
und Handelseinrichtungen. 

Siedlungstätigkeit vorrangig in Entwicklungsachsen mit regionalem Nahverkehr:
– Neuwidmung von Bauland nur im Einzugsbereich von Haltestellen des Öffentlichen Verkehrs

– Verdichtete Bebauung im Einzugsbereich von Haltestellen des hochrangigen Öffentlichen  
 Verkehrs

Nur moderates Wachstum an Rändern und in Zwischenräumen  
von Entwicklungsachsen  
Abseits der Entwicklungsachsen soll die Struktur des ländlichen Raumes erhalten und verbessert, 
sowie auf die Wahrung des dörflichen Charakters der Siedlungen geachtet werden.

Einschränken der Siedlungsentwicklung  
In landschaftlich sensiblen Gebieten und dort wo Infrastruktur für Verkehr-, Ver- und Entsorgung 
nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand herstellbar und erhaltbar ist.

Stadt- und Ortskernbelebung 
– Stärken der Multifunktionalität und Nutzungsmischung von Stadt- und Ortszentren  

– Integration siedlungsverträglicher Betriebsstätten bei entsprechenden Standortvoraussetzungen 

– Schaffung städtebaulicher Mischstrukturen 

Vermeiden von Zersiedelung an Orts-  und Stadträndern
– Erhalten und Schaffen abgegrenzter, kompakter und gegliederter Siedlungsstrukturen

– Gliederung der Siedlungsstrukturen, insbesondere in Achsen und Entwicklungsschwer- 
 punkten mit Grünräumen und Freiraumzonen zur Freizeit- und Erholungsnutzung
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Karte zum

Leitbild Siedlung und Standorte

GemeindegrenzeBezirksgrenze Autobahn
mit Abfahrt

Wohnen (gewidmetes Bauland umhüllt)**

Hochwasserereignis (30-jähriges und 100-jähriges 
Hochwasserereignis zusammengefasst)***

Siedlungsgrenzen gem. § 5 Abs. 1 Z.1*

Betriebsgebiet (gewidmetes Bauland umhüllt)**

Siedlungsgrenzen gem. § 5 Abs. 1 Z.2*

Materialgewinnungsstätten*
Konzept für Renaturierung, Nachnutzung, Eig-
nungsprüfung.

Zielgebiete für integrierte Entwicklung
interkommunale bzw. regionale Zusammenarbeit 
und Abstimmung, qualitätssichernde Verfahren  
und Planungsprozesse

Eigenentwicklung
Konzentration auf Bestandsentwicklung und 
Innenverdichtung

ÖV-Achsen als Rückgrat der Siedlungsentwicklung
Verdichtungs- und Neuentwicklungspotentiale im 
Haltestellenumfeld prüfen (Südbahn, Badnerbahn, 
Pottendorfer Linie)

Stadt- und Ortskerne beleben

Umfeld Wienerbergerteich / Kellerberg 

Standortbereich S1- Terminal Inzersdorf – 
Rothneusiedl
Innovationszentrum Nord

Industriezentrum Süd und Umfeld 
Gemeinden an der Pottendorfer Linie

Bahnhofsumfeld Mödling

Marktviertel Vösendorf
1

5
6
7

3
2

4

Eignungszonen für die Gewinnung  
grundeigener mineralischer Rohstoffe*

* lt. Raumordnungsprogramm Südliches Wiener Umland (LBGL Nr. 67/2015)
** auf Grundlage der Flächenwidmungspläne der Gemeinden
*** gemäß Gefahrenzonenplänen der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV)
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Innenentwicklung forcieren,  
Flächen sparen, Verkehr sparen

Kompakte Siedlungen mit Lebens- und Wohnqualität

Die Vorteile, die kompakte Siedlungen mit Lebens- und Wohnqualität auf gut  
erschlossenen Standorten bieten, werden wahrgenommen.  
Diese sind: Eine effizientere Nutzung von Infrastruktur, die Möglichkeit Orts- und 
Stadtzentren zu stärken, die Nahversorgung zu gewährleisten, ÖV-Angebote attraktiv 
zu gestalten und den Flächenverbrauch zu reduzieren. Die flächensparendste Sied-
lungsentwicklung ist die Nutzung des Bestands durch Umbau, Umnutzung, Revitalisie-
rung, Aktivierung von Baulücken, Brachflächen und Leerstand und durch Nachverdich-
tung untergenutzter Flächen vorzugsweise in zentrennahen Lagen. Als Prinzip gilt: 
Innenentwicklung wird aktiv betrieben und hat Vorrang vor der Aufschließung neuer 
Standorte. Wesentliche Maßnahmen und Instrumente zur Forcierung der Innenent-
wicklung sind:

 Bebauungspläne mit entsprechenden Festlegungen, z.B. Höchst- und Mindestbe-
bauungsdichten, zulässige Bebauungstypen (Reihenhäuser, verdichtete Bauformen, 
Geschoßwohnungsbau). Dabei ist darauf zu achten, dass im Einzugsbereich von 
hochrangigen ÖV-Haltestellen, der örtlichen Situation angepasst, dichtere Bauformen 
festgelegt werden.

 Städtebauliche Verträge:  
 Zur Ausgestaltung der Siedlungs- und Betriebsgebiete sowie zur Absicherung der 
Zusammenarbeit zwischen lokalen Gebietskörperschaften und InvestorInnen / Bau- 
trägerInnen. Vereinbart werden, z.B.: Wege, öffentlich zugängliche / nutzbare Flächen 
und Einrichtungen, Lärmschutzmaßnahmen, Bepflanzung etc. 

Vertragsraumordnung:  
 Verträge mit den GrundeigentümerInnen für den Fall der Umwidmung, z.B. Begrenzung 
Verwertungszeitraum, Bebauungsfristen, Abtretung von Gemeinbedarfsflächen,  
Mitfinanzierung von Begleitmaßnahmen, Baulandpreis-Deckelung.

Aktive Bodenpolitik:  
 Ankauf von Liegenschaften durch die Gemeinden bzw. eines Fonds mit dem Zweck, 
den örtlichen oder regionalen Baulandbedarf zu decken und Baugrundstücke für 
Wohnen bzw. Gewerbe bereitstellen zu können. Aktive Bodenpolitik kann auch für 
die Sicherung von Grün- und Freiräumen erfolgen, beispielsweise auf Basis eines  
Grün- und Freiraumkonzeptes.

 Siedlungsschwerpunkte innerhalb der Gemeinden festlegen:  
 Bündeln der Entwicklung (im besten Fall auf den kompakten Hauptort) im Hinblick  
auf einen sparsamen Umgang mit Flächen sowie zur Minimierung der Kosten für  
technische und soziale Infrastruktur. Festlegen der Schwerpunkte für Siedlung im  
Rahmen der örtlichen Entwicklungskonzepte, wo bereits eine kompakte Siedlungs-
struktur in Nutzungsdurchmischung sowie eine Versorgung mit Infrastukturen und 
Einrichtungen bestehen und Potenziale für Nachverdichtung oder Innenent- 
wicklung vorhanden sind.

Beratung und Förderung von BauwerberInnen bei der Nutzung und Erneuerung be-
stehender Bausubstanz.

Vorteile  
kompakter  
Siedlungen  

wahrnehmen

Ziele, Projekte und Maßnahmen
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Stadt- und Ortskerne beleben

Projektbündel:  

Innenentwicklung und Nachverdichtung

Ermitteln der Potenziale 
Land NÖ, Region Mödling, Gemeinden

Erfassen der Potenziale (regional bzw. Modellgemeinden) als 
Grundlage für die Raumordnungspolitik der Gemeinden, für  
integrative Modellprojekte sowie eine aktive Förderung, z.B.  
durch Gemeinden, Stadt- und Dorferneuerung. Differenzierte 
Erhebung unter Nutzung der Flächenmanagement-Datenbank 
Niederösterreich. 

Eruieren „günstiger Rahmenbedingungen“ 
Land NÖ

Bestimmen des legistischen Anpassungsbedarfs zur Förderung 
einer hochwertigen Innenentwicklung und Nachverdichtung  
(rechtliche Hindernisse, Bedarf an neuen Regelungen). Klären  
der Rahmenbedingungen für eine Mehrwertabgabe (abge- 
schöpfte Mehrwerte zugunsten der Allgemeinheit, etwa zur  
Gestaltung des Öffentlichen Raumes), sowie für den Einsatz  
städtebaulicher Verträge (Erschließungs-, Infrastruktur-, Mehr- 
wertausgleichsverträge). Darstellen des Handlungsspielraumes  
der Gemeinden zur Einforderung von öffentlichen Interessen  
und Mehrwerten gegenüber Investoren.

Leitfaden Innenentwicklung und Nachverdichtung
Land NÖ

Inhalte des Leitfadens:
–  Qualitätsziele Innenentwicklung: Sinnvoller Nutzungsmix  
  Wohnen, Arbeiten, Einkaufen; Qualität Erschließung; öffent- 
  licher Freiräume, städtebauliche Gestaltung (Baukultur);  
  Nachhaltigkeit, Generationentauglichkeit
–  Rechtliche Rahmenbedingungen: Bauordnung, Baulandmo- 
  bilisierung, städtebauliche Verträge, Baugemeinschaften
–  Umsetzungshinweise: Einbindung von Gestaltungsbeiräten,  
  Wettbewerbe, kooperative Planungsverfahren, Partizipation

Die Bevölkerung für Innenentwicklung gewinnen
Land NÖ, Region Mödling, Gemeinden

Dialog zu Bau- und Siedlungskultur intensivieren. 
– Argumentarium mit: Vorteilen, Chancen, Mehrwert für die  
 Allgemeinheit / Nachbarschaft, z.B. Nähe, Dichte von Ange- 
 boten zu Versorgung, Kultur, Mobilität, Wohnen in der  
 Gemeinschaft; Aufwertung Öffentlicher Raum. Aktives Eingehen  
 auf geäußerte Bedenken, z.B. Preissteigerungen, Veränderung  
 des sozialen Gefüges, zu große Gebäude, Schatten, zu viele / zu  
 wenige Parkplätze, mehr Verkehr, Lärm
– Best-Practice-Beispiele für qualitätsvolle Innenverdichtung  
 (Exkursionen)

Historische Zentren stellen wichtige Bezugsräume des öffentlichen Lebens- und  
Identifikationsorte im Bezirk Mödling dar. Es geht darum die Funktion der Ortszentren 
als Dienstleistungsstandorte zu erhalten, zu stärken oder wieder herzustellen – eine  
attraktive Mischung aus Nahversorgung, Dienstleistungen, Handel, Wohnen, Kultur 
und Öffentlichem Raum zu fördern, die Anbindung mit Fuß- und Radwegen und die 
Erreichbarkeit im Öffentlichen Verkehr zu verbessern.  
Wesentliche Maßnahmen und Ansatzpunkte sind:

–  Management professionalisieren (Planung, Umsetzung, Vermarktung), besonders   
  des Leerstands- und Erdgeschoßzonen-Managements (teilregionale Kooperation)
–  Handels- und Dienstleistungen auf zentrale, integrierte Lagen konzentrieren 
–  Ortsbildschutz und baukulturelle Prozesse fördern
–  Kfz-Verkehr lenken, z.B. mit Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung
–  Erreichbarkeit / Aufenthaltsqualität für FußgängerInnen/RadfahrerInnen verbessern 
–  Neue zentrale Bereiche mit gemischter Nutzung und hoher Aufenthaltsqualität  
  schaffen, bei Bahnhöfen der Südbahn, der Pottendorfer Linie sowie geeigneten  
  Haltestellen der Badner Bahn

Bezugsräume  
stärken

Siedlungs- und Standortentwicklung
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ÖV-Achsen als Rückgrat der Siedlungsentwicklung

Die mit dem zu erwartenden Bevölkerungswachstum der Region einhergehende 
Wohnraumnachfrage und die damit erforderliche Bautätigkeit vorrangig in das  
Umfeld von hochrangigen ÖV-Haltestellen zu lenken, bietet folgende Vorteile:  
Vermeidung des weiteren Anstiegs des motorisierten Individualverkehrs, Gewähr- 
leistung der Wirtschaftlichkeit der bestehenden Infrastruktur und der hochrangigen  
ÖV-Erschließung. Künftiges Wachstum soll im Einzugsbereich von Haltestellen des  
Öffentlichen Schienen-Verkehrs konzentriert werden. Umso näher ein Standort an 
einer Haltestelle liegt, desto mehr spricht dafür, ihn zu verdichten.  
Wesentliche Maßnahmen und Instrumente sind:

Festlegung von Mindestbebauungsdichten und zulässigen Bebauungstypen  
 zur Vermeidung einer ungeordneten Siedlungsentwicklung im Haltestellen-Umfeld 
des hochrangigen Öffentlichen Verkehrs (Bahn). Die konkrete jeweilige Bebauungs-
dichte ist unter Berücksichtigung der Lage des Standortes, der Umweltgegebenheiten 
(wie Lärmimmission durch den Bahnverkehr) und der angestrebten Bebauungsstruktur 
einerseits, der bestehenden sozialen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen 
andererseits, abzuwägen. Die Festlegungen sind durch die Gemeinden zu treffen  
(Bebauungsplan), sollen jedoch mit regionaler Übersicht erarbeitet und abgestimmt 
werden (Mobilität-Verkehrskontingente-Siedlungsentwicklung). Im bebauten Bestand 
sind Potenziale für Nachverdichtungen zu prüfen. 

Regionale Abstimmung bei publikumswirksamen Einrichtungen:  
 Überörtlich bedeutsame Einrichtungen (Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, Ver-
waltung, Bildung, Kultur, Freizeit, Handel) sollen im fußläufigen Einzugsbereich von 
Bahnhöfen oder Haltestellen der Badner Bahn oder der Südbahn situiert werden.

Umsetzen städtebaulicher Verträge, Vertragsraumordnung und aktive Bodenpolitik 
 der Gemeinden zur Mobilisierung und Nutzung geeigneter Baulandreserven vorrangig 
im Einzugsbereich von Haltestellen des hochrangigen Öffentlichen Verkehrs. 

Siedlungsgrenzen des Raumordnungsprogramms Südliches Wiener Umland  
beibehalten (LGBl Nr.67/2015)

An Rändern und in Zwischenräumen von Entwicklungsachsen soll Wachstum nur 
moderat erfolgen. Auf die Wahrung des dörflichen Charakters der Siedlungen abseits 
der „Südachse“ wird geachtet. Die im Regionalen Raumordnungsprogramm Südliches 
Wiener Umland festgelegten Siedlungsgrenzen werden deshalb beibehalten, um auch 

in Zukunft

–  ein funktionsfähiges Siedlungsnetz zu gewährleisten,
–  Siedlungsentwicklung in landschaftlich sensiblen Gebieten einzuschränken,
–  den Erholungswert der Landschaft zu bewahren, 
–  eine funktionsfähige Land- und Forstwirtschaft zu  ermöglichen sowie
–  Nutzungskonflikte vorausschauend zu vermeiden.

Siedlungstätigkeit in Entwicklungsachsen  
mit regionalem Nahverkehr lenken

ÖV-Achsen  
als Rückgrat der  

Siedlungs- 
entwicklung

Siedlungsgrenzen  
beibehalten 

Ziele, Projekte und Maßnahmen
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Gemeinden mit Eigenentwicklung

Abseits der Entwicklungsachsen mit regionalem Nahverkehr soll Siedlungstätigkeit 
nur moderat erfolgen. Hier gilt es bestehende Strukturen und die Eigenversorgung zu 
sichern, den Wohnraumbedarf der Bevölkerung zu verträglichen Kosten zu decken  
sowie die örtliche Identität, den Naturraum und die Landschaft zu erhalten. Wachs-
tum soll vorrangig durch Eigenentwicklung stattfinden, ergänzt durch mäßigen Zuzug 
von außen. Für einen sparsameren Umgang mit Flächen und eine Minimierung der  
Kosten für technische und soziale Infrastruktur gilt die Maxime „Innenentwicklung  
vor Außenentwicklung” und eine Konzentration der Entwicklung auf die Hauptorte 
und Zentren der Gemeinden. Diese Grundsätze werden in den örtlichen Entwicklungs-
konzepten der Gemeinden näher bestimmt.

Gemeinden mit Eigenentwicklung (alphabetisch): 
Biedermannsdorf, Breitenfurt bei Wien, Gumpoldskirchen, Gaaden, Gießhübl,  
Hinterbrühl, Kaltenleutgeben, Laab im Walde, Laxenburg, Wienerwald

Projektbündel: 
ÖV-Achsen als Rückgrat der Siedlungsentwicklung 
Region Mödling unterstützt durch Land NÖ, Gemeinden

 Erfassen von Standortpotenzialen  
in Haltestellenumfeldern

Prüfen von Potenzialen für Verdichtung und Neuentwicklung 
im Haltestellenumfeld der ÖV-Achsen Südbahn, Badner Bahn,  
Pottendorfer Linie. Als Größenordnung für den ÖV-Einzugs- 
bereich gilt eine Entfernung von ca. 1.000m bei Bahnhalte-
stellen (Gehzeit rd. 15 Minuten) und ca. 700m bei Haltestellen 
der Badner Bahn (Gehzeit rund 10 Minuten).
Erfassen geeigneter Nutzungsoptionen im Zusammenspiel  
mit funktionalen und räumlichen Rahmenbedingungen,  
definieren der Anforderungen für die Realisierung,  
einschätzen von Mobilisierungsoptionen.

Regionale Erarbeitung von Kriterien für  
eine ÖV-orientierte Siedlungsentwicklung

In regionaler Abstimmung werden Regeln und Kriterien  
für den Umgang mit geeigneten Standorten erarbeitet,  
z.B. Nutzungs- und Dichtevorgaben (Mindestbebauungs- 
dichten, Vorgabe von Bebauungstypen), städtebauliche  
Qualitätskriterien, gute Bedingungen für den Fuß- und  
Radverkehr, Zugang und Gestaltung ÖV-Haltestelle,  
verminderte Stellplatzanforderungen.

 Festlegen von Bebauungsbestimmungen  
und Gestaltungsauflagen

Festlegen von Nutzungs- und Dichtevorgaben (Mindest- 
bebauungsdichten), Vorgabe von Bebauungstypen mit  
Bebauungsplänen. Die Herstellung zusätzlicher städte- 
baulicher Erfordernisse und Gestaltungsauflagen wird  
mit privatrechtlichen Vereinbarungen zwischen Projektent- 
wicklerInnen und Gemeinde verbindlich vereinbart.

Siedlungs- und Standortentwicklung

Moderate  
Siedlungstätigkeit  
abseits der  
„Südachse"
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Geeignete Standorte sichern, ein Netz aus Innovations-Räumen knüpfen

In regionaler bzw. teilregionaler Kooperation werden Standorte für regional  
bedeutende Einrichtungen, für die Produktion und den Handel mit Gütern gesichert, 
geringwertige Nutzungen und mögliche Konflikte mit sensiblen Nutzungen in der 
Nachbarschaft werden vorausschauend vermieden. 
Die Ansiedlung von Betrieben, die Errichtung größerer Wohnprojekte, sowie von  
Freizeitinfrastruktur oder Versorgungsinfrastruktur, die der Bevölkerung mehrerer  
Gemeinden zu Gute kommen, werden regional zwischen den Gemeinden und in  
Abstimmung mit dem Land NÖ koordiniert.

Als Kriterien für die Ermittlung des „am Besten“ geeigneten Standortes gelten, z.B.: 
Erreichbarkeit, vorhandene Mobilitätsangebote, Synergien / Wechselwirkungen mit 
der Nachbarschaft, Impulse zur Aufwertung des Umfeldes in sozialer, wirtschaftlicher, 
ökologischer Hinsicht, das Potenzial zur Erzeugung und Nutzung erneuerbarer  
Energien. Darüber hinaus werden Qualitätskriterien für Betriebsgebiete entwickelt.

Für Dienstleistungen, Informationswirtschaft und Kreativwirtschaft bietet die Region 
ein Netz aus Innovations-Räumen unterschiedlichsten Charakters. In Ortskernlagen 
und an ausgewählten Haltestellen des hochrangigen Schienenverkehrs, vorzugsweise 
multimodalen Verkehrsknoten werden Räume für verschiedene Aktivitäten ange-
boten – nebeneinander oder unter einem gemeinsamen Dach, z.B. für Bürogemein-
schaften, Ateliers, Werkstätten, Kulturangebote, soziale Treffpunkte, Vereinslokale, 
Verkaufsstellen regionaler Produkte, kommunale Servicestellen.

Wesentliche Maßnahmen und Instrumente sind:

Verbindliches Vorgehen zur gegenseitigen Information und Abstimmung   
 über Planungsvorhaben und InvestorInnenanfragen.

Verfahren für einen interkommunalen Vorteils- und Lastenausgleich  
 als ein Instrument für die Kooperation in Standortfragen.

Regionales Standort- und Betriebsflächenkonzept:  
Festlegung von Qualitätskriterien für Betriebsgebiete, Modelle für eine gemeinsame 
Vermarktung und Bewirtschaftung von Betriebsflächen unter Einbeziehung  
des Landes NÖ (ECOplus).

Konzentration auf den, für die  
jeweilige Nutzung besten Standort

Projekte mit 
regionalen Wirkungen 
regional koordinieren

Ziele, Projekte und Maßnahmen
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Projektbündel

Commitment zum gemeinsamen Vorgehen bei  
Betriebsansiedlungen und Einrichtungen mit  
regionaler Bedeutung
Region Mödling unterstützt durch Land NÖ, Gemeinden

Leitfaden zur Projektabstimmung Bezirk Mödling 

(auf Basis VIA SUM)

Fortsetzen des begonnenen regionalen Dialoges unter 

Einbeziehung regionaler AkteurInnen (Verkehrsbetriebe, Eco 

Plus, …) zur Verbesserung der Information bezüglich regional 

wirksamer Vorhaben, z.B. Änderung im Bestand, Neu- und 

Umwidmungen, Ansiedlung regional wirksamer Verkehrser- 

reger. Es empfiehlt sich eine Koppelung an Kriterien, etwa An-

zahl der Wohneinheiten (z.B. größer als 100 WE), Nutzflächen 

im Gewerbe (z.B. größer als 2.500m² BGF), Verkehrserzeu-

gung des Vorhabens (z.B. 200 Fahrten pro Tag und Richtung).

Vergleiche: Überprüfung von Mobilitätserfordernissen bei 

Neu- und Umwidmungen

Regionaler Infrastrukturfonds als Instrument des  
interkommunalen Vorteils- und Lastenausgleichs

Zur Umsetzung von regionalen „Kompensationsmaßnahmen“  

(als Form des interkommunalen Finanzausgleichs), z.B. zur  

Stärkung der Verkehrsinfrastruktur des Umweltverbundes,  

zur Gestaltung öffentlicher Grün- und Freiräume. 

Im Falle einer Einrichtung wären regionale Vereinbarungen zu 

treffen: Dotierung des Fonds (Gemeinden, Dritte), den Einsatz der 

Mittel, Abwicklung und Steuerung (Entscheidungsgremium).

Qualitätskriterien für Betriebsgebiete
–  Dichtebezogene Qualitätskriterien für Betriebsgebiete in  

  Abhängigkeit von der Standortgunst festlegen, z.B. Min- 

  deststandards bezüglich der Arbeitsplatzdichte (APL /m²)  

  oder Kommunalsteuerdichte (€ /m²).

–  Planungs- und Gestaltungsstandards in Zonen betrieblicher  

  Nutzung

–  Bestehende (gewidmete oder laut örtlichen Entwicklungs 

  konzepten ausgewiesene) Betriebsgebietsreserven in den  

  einzelnen Gemeinden werden hinsichtlich ihrer Eignung   

  (u.a. für Nachverdichtung) evaluiert und ggf. umstrukturiert.

Siedlungs- und Standortentwicklung
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Im Bezirk Mödling bestehen Standorte mit regionalen Wirkungen. Dies sind vorrangig 
Liegenschaften und Orte, die über Umnutzungs- oder Entwicklungspotenzial verfügen 
und deren Nutzungen über Gemeindegrenzen hinaus auf die regionale Raumstruktur 
wirken. Dazu zählen auch unternutzte Flächen sowie Industrie und Gewerbebrachen. 
Bei der Realisierung von Projekten, die eine regionale Aufmerksamkeit verdienen, sind 
qualitätssichernde Verfahren in interkommunaler Abstimmung anzuwenden, um mög-
liche Konfliktpotenziale gering zu halten und qualitative Anpassungen vornehmen zu 
können. 

Zielgebiete sind Gebiete auf die besonderes Augenmerk mit qualitätssichernden 
Maßnahmen gelegt werden soll. Hier ist eine regionale Abstimmung naheliegend, 
sei es um den Bestand zu bewahren und bestehende Qualitäten zu sichern oder um 
in regionaler Abstimmung neue Entwicklungsimpulse zu setzen. Für diese Gebiete 
sind ganzheitliche Gesamtkonzepte mit einer langfristigen Perspektvie zu entwi-
ckeln. Dafür wird eine interkommunale bzw. regionale Abstimmung von der(n) 
Standortgemeinde(n) aktiv gesucht. 

Städtebauliche Leitbilder, Masterpläne oder Prozessfahrpläne treffen Aussagen zu  
folgenden Aspekten: Art, Verteilung und Intensität der Nutzungen, Infrastruktur-  
und Mobilitätsangebote, Vernetzung mit dem Umfeld, ökologisch funktionsfähige 
Durchgrünung, gestaltete Freiräume, Qualitätskriterien für Betriebe, Etappierung  
und Zonierung, Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien.

Folgende Zielgebiete wurden im Rahmen der Regionalen Leitplanung identifiziert:

(1) Umfeld Wienerbergerteich, Kellerberg
(2) Marktviertel Vösendorf, Triester Straße
(3) Standortbereich S1- Terminal Inzersdorf – Rothneusiedl
(4) Innovationszentrum Nord
(5) Bahnhofsumfeld Mödling
(6) Industriezentrum Süd und Umfeld
(7) Gemeinden an der Pottendorfer Linie

Zielgebiete für  
integrierte Standortplanung
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Heterogenes Nutzungsgemenge: ehemalige Betriebsstandorte (teilweise Kontaminierung des 

Bodens), Kleingartensiedlung, Schottersee, Wildnis, Petersbach (...), durchschnitten von der A21 

und begrenzt durch die B17 im Osten. 

In Liesing wurde zur A21 hin ein Erholungsgebiet geschaffen. Standortbereich mit  

hochrangigem ÖV erschlossen (Badner Bahn, Südbahn, U6).

–  Behutsame Entwicklung von Brachen und untergenutzten Flächen im  

  Einzugsbereich hochrangiger öffentlicher Verkehrsmittel

–  Potenzial für die Grün- und Freiraumentwicklung  

  (Naherholungsgebiet, Grünraumvernetzung)

–  Interkommunale Raumentwicklung als „Türöffner“ für intensivere Kooperation   

  der Region mit der Stadt Wien zur Stärkung der Stadt-Umland-Beziehungen

Rahmenbedingungen, zu berücksichtigende Aspekte:
–  Grün- und Freiräume (in Ergänzung des Wiener Grüngürtels) vernetzen

–  Umsetzung eines hohen Freiflächenanteils und Erschließung von  

  Naherholungspotenzialen

–  Kontingentierung Kfz-Verkehr (starke Übernutzungserscheinungen im  

  Straßennetz) 

–  Aufwertung des Umfeldes des Haltestellenbereichs der Badner Bahn

–  Quartiersvernetzung (Marktviertel, SCS)

–  Einbeziehung und Aufwertung der Triesterstraße als urbane Freiraumachse 

  (Querungsmöglichkeiten, Öffentlicher Raum,...) 

–  Mitbetrachtung Zielgebiet Marktviertel Vösendorf / Triesterstraße

Kooperationsmaßnahmen:
–  Generelles räumliches Leitbild in Kooperation mit der Stadtplanung Wien:    

  Grün- und Freiraumkonzept sowie Prüfung von Nutzungsoptionen für  

  Teilräume im Einzugsbereich hochrangiger öffentlicher Verkehrsmittel

–  Mobilitätspartnerschaften Wien und NÖ Gemeinden bei Mikro-ÖV als  

  Zubringer zu Bus, Bahn und U-Bahn

–  Gemeinsames Zielgebietsmanagement Liesing – Bezirk Mödling
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(1)  
Zielgebiet
Umfeld 
Wienerbergerteich, 
Kellerberg

Vösendorf,
Brunn am Gebirge,
Perchtoldsdorf,
Wien: Liesing

1
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Flächenintensiver, „in die Jahre gekommener“ Einzelhandelsstandort mit teilweiser 

Unternutzung bzw. Leerstand. Stark belasteter Straßenraum, mit Haltestelle der Badner Bahn gute 

öffentliche Verkehrsanbindung. 

–  Transformation zu gemischt-genutztem Quartier 

  Umwandlung von Brachen und untergenutzter Flächen im Einzugsbereich    

  hochrangiger öffentlicher Verkehrsmittel 

–  Interkommunale Standortentwicklung als „Türöffner“ für intensivere Kooperation  

  der Region mit der Stadt Wien 

  Stärkung der Stadt-Umland-Beziehungen

Rahmenbedingungen, zu berücksichtigende Aspekte:
–  Kontingentierung Kfz-Verkehr (starke Übernutzungserscheinungen im Straßennetz) 

–  Ausbau Öffentlicher Verkehr (Liesing bis 2025 rund 16.000 Wohnungen zusätzlich, 

       lt. Perspektive Liesing - Strategieplan, 2014)

–  Aufwertung Zugänge und Radzufahrt zu Haltestellen der Badner Bahn 

  Aufwertung der Haltestellen, Komfort, Bike&Ride

–  Petersbach: Grünverbindung aktivieren, Rad- und Fußweg

–  Durchwegung des Areals sowie Anschluss an den Ortskern Vösendorf 

–  Mitbetrachtung des Umfeldes, insbesondere Straßenraum Triesterstraße B17 

  sowie Zielgebiete Umfeld Wienerbergerteich und Kellerberg, Standortbereich  

  S1-Terminal Inzersdorf – Rothneusiedl

–  Abstimmung Stadtplanung Wien, z.B. Betriebszonenkonzept und „Perspektive Liesing“

Kooperationsmaßnahmen:
–  Masterplan kooperativ erarbeiten mit InfrastrukturbetreiberInnen, EigentümerInnen;   

  ProjektentwicklerInnen, Gemeinden / Bezirk und Stadt Wien.  

  Inhalte: Nutzungskonzept, Mobilitätskonzept, Grün- und Freiraumkonzept,  

  Finanzierungsplan (interkommunal)

–  Gemeinsames Zielgebietsmanagement Liesing – Bezirk Mödling
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(2)  
Zielgebiet
Marktviertel  
Vösendorf, 
Triester Straße

Vösendorf,
Wien: Liesing,  
(U6) Siebenhirten 2
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Großräumiges Zielgebiet mit überregionaler Bedeutung. Aufgrund infrastruktureller Investitionen 

wird von einem dynamischen Entwicklungsprozess in den kommenden Jahren ausgegangen.  

Zielgebiet Rothneusiedl, Verlängerung U1 nach Oberlaa (2017), erste Phase Güterterminal  

Inzersdorf (2017).

–  Frühzeitige regionale Abstimmung

–  Interkommunale Raumentwicklung als „Türöffner“ für intensivere Kooperation 

  der Region mit der Stadt Wien zur Stärkung der Stadt-Umland-Beziehungen

Rahmenbedingungen, zu berücksichtigende Aspekte:
Koordination der Wechselwirkungen unterschiedlicher Nutzungsansprüche:

–  Lenken der Betriebsansiedlung. Klare Zonierung von Teilstandorten  

  Güterterminal Inzersdorf: „Intermodaler Güterumschlag” Straße - Schiene, Anbindung  

  Flugplatz, Hafen; Ansiedlung logistik-, bzw. schienenaffiner Betriebe;

  Weitere Betriebsansiedlung: Vorrang für höherwertige, flächeneffiziente Nutzungen

–  Schaffung von Übergangszonen zur Wohnnutzung

–  Erhalten eines hohen Grün- und Freiflächenanteils: Einbindung Konzept Grüngürtel /   

  Grünraumvernetzung, Durchgängigkeit in Ost-West sowie Nord-Süd Richtung erhalten

–  Berücksichtigung der „Regionalen Grünzone“ (gem. Regionales Raumordnungsprogramm)

–  Berücksichtigung des Standortes als Ausgangspunkt für ein Erholungsnetz „Ebene“

–  Abbau der Barrieren Güterterminal und S1

–  Vernetzung zu bestehenden Quartieren und Ortskernen in Wien und 

  Niederösterreich und anderen wichtigen Zielen mit Fuß- und Radwegen

–  Kontingentierung Kfz-Verkehr

–  Abstimmung mit Zielgebiet Marktviertel / Triesterstraße sowie mit Stadtplanung Wien,  

  z.B. Betriebszonenkonzept, „Perspektive Liesing“, Infrastrukturpläne

Kooperationsmaßnahmen:
–  Generelles räumliches Leitbild für den Gesamtraum in Kooperation mit der Stadtplanung  

  Wien: Erfassen funktionaler Zusammenhänge, Prüfung von Nutzungsoptionen für Teilräume.  

  Eindeutige Entwicklungsgrenzen festlegen. Ausweisung sensibler Räume, frühe Frei- und  

  Grünraumplanung, Modellanwendung „Landschaftskonto“

–  Mobilitätspartnerschaften Wien und NÖ Gemeinden bei Mikro-ÖV-Zubringer  

  Bahn, U-Bahn, Bus

–  Gemeinsames Zielgebietsmanagement Liesing –  Bezirk Mödling

(3) 
Zielgebiet  
Standortbereich S1-  
Terminal Inzersdorf –  
Rothneusiedl

Hennersdorf, 
Vösendorf, 
Wien: Liesing, Favoriten
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Zentral gelegene Potenzialfläche für Betriebsnutzung. Teilweise Altbestand.  

Nutzung aufgrund erreichter Verkehrskapazitäten eingeschränkt.  

Straßenerschließung nur mit interkommunaler Lösung möglich. 

Öffentliche Verkehrsanbindung: Badner Bahn.

–  Behutsame Entwicklung des, für die Region zentralen Standortes, unter Beachtung  

  des Umfeldes und der Interessen der Nachbargemeinden.  

  Prämisse: Mehrwert für die Gemeinde und die Region, Vermeidung zusätzlicher Belastungen

Rahmenbedingungen, zu berücksichtigende Aspekte: 
–  Brückenfunktion über räumliche Barrieren A2 und B17 (Ost-West-Verbindung   

  von Biedermannsdorf über Wiener Neudorf nach Maria Enzersdorf)  

  Grünraumverbindung, Fuß- und Radweg

–  Erhaltung eines hohen Freiflächenanteils, gute Durchwegung, Rücksicht auf   

  bestehende Vegetation

–  Schaffung von Übergangszonen zur Wohnnutzung

–  Überprüfung von Möglichkeiten zur Umsetzung unterschiedlicher Nutzungen in 

  Haltestellenbereichen (z.B. Mischnutzung)

–  Kontingentieren des Kfz-Verkehrs und betriebliches Mobilitätskonzept,  

  Einbinden (Zugänge) und Attraktivieren der Haltestellen der Badner Bahn (Komfort,  

  Information, Bike&Ride,...)

Kooperationsmaßnahmen:
–  Masterplan kooperativ erarbeiten mit InfrastrukturbetreiberInnen, EigentümerInnen,   

  ProjektentwicklerInnen, Gemeinden und Bezirk.  

  Inhalte: Städtebauliche Einbindung, Nutzungskonzept (Prüfung unterschiedlicher  

  Nutzungsoptionen) Mobilitätskonzept, Grün- und Freiraumkonzept,    

  Finanzierungsplan (interkommunal) 

–     Modellgebiet für Erarbeitung und Abstimmung regionaler Vorgangsweisen bei der Projekt- 

  abstimmung und Verkehrskontingentierung, interkommunale Betriebsansiedlung

(4) 
Zielgebiet 
Innovationszentrum 
Nord

Wiener Neudorf, 
Maria Enzersdorf, 
Biedermannsdorf 
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Bahnhofsareal mit zum Teil Leerstand, unternutzen Flächen und regional bedeutsamem  

Gestaltungspotenzial:

–  Verdichtungspotenzial im Nutzungsmix Wohnen, Arbeiten, Einkauf, Dienstleistungen

–  Weiterentwicklung des Bezirkshauptortes als regionales Dienstleistungs- und  

  Versorgungszentrum sowie als Mobilitätsdrehscheibe für die Region

Rahmenbedingungen, zu berücksichtigende Aspekte:
–  Ausbau zum multimodalen Verkehrsknoten: Optimale Erreichbarkeit im Umweltverbund,  

  konfliktfreie Abwicklung von Rad- und Fußgängerverkehr, Bike&Ride, Park&Ride,  

  Komfort und Information für PendlerInnen und Reisende

–  Gestaltung des Öffentlichen Raums

–  Kontingentieren des Kfz-Verkehrs 

–  Nutzung der hochwertigen und gut erschlossenen Flächen in verdichteten Bauformen

–  Geeigneter Nutzungsmix unter Etablierung zentraler Funktionen  

  (keine „Kannibalisierung“ des Ortszentrums) 

–  Beachtung baukultureller Aspekte

Kooperationsmaßnahmen:
Städtebauliches Leitbild kooperativ erarbeiten mit InfrastrukturbetreiberInnen,  

EigentümerInnen, ProjektentwicklerInnen, Gemeinde, Bezirk

Inhalte:

–  Nutzungskonzept 

–  Mobilitätskonzept 

–  Grün- und Freiraumkonzept, Gestaltung des Öffentlichen Raums 

–  Qualitätssichernde Verfahren zur Planung und Umsetzung  

  (Wettbewerbe Architektur und Freiraum, Partizipation und Information)

(5)
Zielgebiet 
Bahnhofsumfeld  
Mödling

Mödling
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Ältester und größter Wirtschaftspark Österreichs (rund 280 ha, rund 11.000 Beschäftigte).  

Ausgeprägte räumliche Barriere in West-Ost- und Nord-Süd-Richtung. 

Verkehrserreger – ungünstiger Modal Split (Kfz-Verkehr dominiert).

–  Standortraum mit Eignung für gesamtregionale Positionierung (Wirtschaftsstandort)

–  Transformations- und Öffnungsprozess

Rahmenbedingungen, zu berücksichtigende Aspekte:
–  Steigerung der Erreichbarkeit und Attraktivität für ÖV, Rad- und Fußgängerverkehr.

  Anbindung mit attraktiven Fuß- und Radwegen, insbesondere zu den Haltestellen des  

  Öffentlichen Verkehrs weiter verbessern  

–  Innere Durchwegung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit verbessern  

–  Freiräume für Beschäftigte in Kooperation mit den Betrieben schaffen, regionale  

  Grün- und Freiraumvernetzung als Teil der Grünspange „Eichkogel-Schlosspark Laxenburg“  

  berücksichtigen. Anbindung an ein „Erholungsnetz Ebene“ sowie in Nord-Süd-Richtung

–  Diskutieren von Qualitätskriterien für künftige Betriebsansiedelungen,  

  z.B. Mindeststandards bzgl. Arbeitsplatzdichte (APL /m²), Kommunalsteuerdichte (€ /m²) 

Kooperationsmaßnahmen:
Regelmäßiger Austausch zwischen Management des IZ Süd, Standortgemeinden und ECOplus  

(u.a. bei strategischen Themen).

Langfristiges Entwicklungskonzept für eine Transformation und Öffnung: ECOplus in Kooperation 

mit EigentümerInnen, Betrieben und Standortgemeinden unter Einbindung der Beschäftigten.  

Inhalte:  

–  Mobilitätskonzept. Schwerpunkte: Fuß- und Radverkehr, Öffentlicher Verkehr  

  (Busverbindungen insbesondere Richtung Osten), Mobilitätsmanagement 

–  Grün- und Freiraumkonzept  

–  Gestaltung und Baukultur  

–  Etablierung eines Quartiersmanagements zur Begleitung des Transformationsprozesses

(6) 
Zielgebiet 
Industriezentrum Süd  
(IZ Süd) und Umfeld  

Laxenburg,
Wiener Neudorf, 
Guntramsdorf, 
Biedermannsdorf
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(7) 
Zielgebiet 
Gemeinden 
an der  
Pottendorfer Linie

Achau,
Hennersdorf,
Münchendorf, 
Vösendorf

Durch den zwei-gleisigen Ausbau der Pottendorfer Linie, eine 

Taktverdichtung und die Ausweitung der Bedienzeiten auch im 

Personenverkehr, erhalten die Gemeinden Vösendorf, Hennersdorf, 

Achau und Münchendorf einen hochrangigen Bahnanschluss.

Baubeginn der Hauptarbeiten 2016, Inbetriebnahme 2018,  

Gesamtfertigstellung voraussichtlich aller Streckenabschnitte 2023

–  Behutsame Entwicklung von Standorten im Einzugsbereich der  

 Haltestellen in adäquater Dichte und Nutzungsmischung 

–  Aufwertung der öffentlichen Räume in den Ortskernen,  

 Treffpunkte und Aufenthaltsorten

Zu berücksichtigende Aspekte:
–  Im direkten Umfeld der Bahnhöfe:  

 Prüfen der derzeitigen Flächenwidmung. Erstellen von  

 Bebauungsplänen zur Sicherung der Entwicklung mit adäquat  

 dichteren Bebauungsformen, gemischter Nutzung und hoher  

 Aufenthaltsqualität

–  Ausbau der Bahnhöfe und Haltestellen zu multimodalen  

 Verkehrsknoten. Abstimmung mit dem Bussystem. Gute Erreich- 

 barkeit und konfliktfreie Abwicklung im Rad- und Fußgänger- 

 verkehr, Bike&Ride, Komfort und Information für PendlerInnen  

 und Reisende

–  Barrierewirkung der Bahntrasse (trotz Hochlage) verringern.  

  Landschaftliche Einbindung der Bahntrasse 

–  Flächensicherung für Verbindungsspanne zwischen Aspangbahn  

 und Pottendorfer Linie

– Aufwerten der Fuß- und Radwegeverbindungen

– (Wieder-)herstellen von Aufenthalts- und Verweilqualitäten in  

 den Ortskernen 

Kooperationsmaßnahmen:
–  „Runder Tisch“ mit wichtigen AkteurInnen, dem Planungsteam  

 der ÖBB-Infrastruktur AG und externen ExpertInnen fortsetzen

–  Erheben der Entwicklungspotenziale im Umfeld der Haltestellen

–  Bahnbegleitender Radweg

– Gemeinsamer Baukultureller Dialog zur Aufwertung der Ortskerne

 Achau, Hennersdorf, Münchendorf und Vösendorf
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Ziele, Projekte und Maßnahmen

 
 

Baukultur
sichtbar und umfassend

Leitziele

Die Region fordert und fördert Baukultur
Baukultur wird dabei umfassend verstanden, d.h. sie geht über die archi- 

tektonische Gestaltung hinaus und umfasst alle Elemente gebauter Umwelt.  

Sie betrifft den Öffentlichen Raum, den Umgang mit Straßenräumen, Grün-  

und Freiräumen, mit technischen Bauwerken auch außerhalb von „Schutzzonen“ 

und wertvollen Ortsbildern. Das Produkt einer hochwertigen und umfassenden  

Baukultur ist „Siedlungsqualität“.

Die Baukultur wird mit gemeinsamen Gestaltungsstandards gestärkt 
Dabei geht es weniger um Geschmacksfragen sondern darum Qualitätsziele  

für „Siedlungsqualität” zu erarbeiten und diese einzuhalten. Siedlungsqualität  

bedeutet, z.B. ein ausgewogenes Nebeneinander von Dichte und Freiräumen, 

Nutzungsvielfalt, Einrichtungen zur Versorgung im Alltag, Straßenräume mit  

Aufenthaltsqualität, Treffpunkte im Öffentlichen Raum.

Im Rahmen eines „baukulturellen Dialogs“ werden Instrumente und  
Verfahren zur Förderung einer umfassenden Baukultur etabliert 
In regionaler Abstimmung werden taugliche Maßnahmen zur Gestaltung  

von Prozessen und zur Qualitätssicherung in den Gemeinden und im Bezirk  

gewählt und verankert. Von positiven Beispielen einzelner Gemeinden in  

der Region wird profitiert.
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Projektbündel: 
Baukultur

Regionale Charta für Baukultur,  
(teil)regionale und lokale Leitbilder  
zur Siedlungsqualität
Region Mödling, Gemeinden

Grundsätzliches Bekenntnis zur Baukultur durch die  
Gemeinden. Setzen von transparenten Zielen und Standards 
zur Siedlungsqualität durch die Gemeinden.  
Die Gemeinden nutzen ihre Funktion als Baubehörde zur 
Förderung der Baukultur. Sie setzen ihre Planungsinstrumente 
gemäß den Qualitätszielen eines Leitbildes konsequent ein. 
Dazu zählen insbesondere das Örtliche Entwicklungskonzept, 
der Flächenwidmungsplan und der Bebauungsplan.

 Weiterbildung, Information, Öffentlichkeitsarbeit
Land NÖ, Region Mödling, Gemeinden

–  Information der Bevölkerung, z.B. Präsentationen und   
  Medienberichte, Broschüren, Vorträge zur Architektur- 
  geschichte, Schulprojekte, Baukulturtag
– Materialien für die Bewusstseinsbildung und die  
 Beurteilung von Projekten zur Verfügung stellen,   
 z.B. Checkliste für ProjektwerberInnen „Bauen mit Kultur“.  
 Die Checkliste soll vor allem eine bewusste Auseinander- 
 setzung mit der Umgebung fördern, in der gebaut oder   
 renoviert wird. Schlussendlich dient sie dazu  
 Verbesserungen für das Bauwerk anzuregen.
–  Baukulturpreis Region Mödling für umgesetzte Projekte   
  nach den Qualitätszielen einer umfassenden Baukultur 
–  Seminare, Kurse für lokale EntscheidungsträgerInnen,   
  private und öffentliche BauträgerInnen

Unterstützen des öffentlichen Interesses der Gemeinden an der städtebaulichen 
und architektonischen Qualität des Planens und Bauens. EntscheidungsträgerInnen, 
Bevölkerung und Betriebe werden in einen intensiven und konsequenten Dialog 
eingebunden. Baukultur soll in der gesamten Region zu einem breiten Thema werden. 
Dazu gehören auch das Bekenntnis der Gemeinden zu einer umfassenden Baukultur, 
die Verstärkung der Beratungsleistungen für BauwerberInnen und die Sensibilisierung 
und Information der Bevölkerung.

Baukulturellen Dialog aufbauen

Verstärken der Beratungsleistungen für  
Projektanten und InvestorInnen
Land NÖ (NÖ-Gestalten), Region Mödling, Gemeinden

– Um ein kompetentes Beratungsservice bieten zu  
 können, wäre die Bündelung der Bauverwaltungen  
 mehrerer Gemeinden zu einem interkommunalen  
 (regionalen) Baukompetenzzentrum überlegenswert.  
 Über eine technische und gestalterische Beratung zum   
 Objekt hinaus, sollen BeraterInnen auch Aspekte des  
 Öffentlichen Raums und Freiraums einbringen können. 

Baukulturgremium (Gestaltungsbeiräte) installieren
Region Mödling, Gemeinden

Unparteiisch, fachlich begründet und transparent.  
„Der Beirat kann gute Projekte gemeinsam mit BauherrIn und 
PlanerIn zu sehr guten Projekten machen.“ Der Schwerpunkt 
der Arbeit eines Gestaltungsbeirates liegt bei der Beratung 
und der Verbesserung von Planungen und Bauvorhaben  
(noch vor der Einreichung) und bei der Unterstützung der Ge-
meinde in ihrer Argumentation (Gutachten im Bauverfahren).

Gestalterische Verbesserung bestehender  
„urbaner Fragmente“
Vor allem Gemeinden der „Südachse“

Einordnung und gestalterische Verbesserung der an der 
Triesterstraße, an Siedlungsrändern bzw. Autobahnabfahrten 
liegenden „urbanen Fragmente“ (meist Agglomerationen des 
Einzelhandels) mit flächenhaft ausgedehnten Bauvolumina 
und großflächigen Parkplätzen und Straßenanschlüssen. Dazu 
Masterplanungen mit Gestaltungsmaßnahmen und Vorgaben 
bei Umbauten: Anlage von Fußwegen und Aufenthaltsbe- 
reichen, Parkraumbewirtschaftung, ÖV-Anbindung, Land-
schaftsgestaltung und Durchgrünung. 
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Landschaft, Freiraum, Wasserwirtschaft
geschützt, genutzt, vernetzt und gestaltet

Leitziele

Natur- und Landschaftsraum bewahren, pflegen und gestalten
Die „grüne“ Infrastruktur“ als weicher Standortfaktor für eine erfolgreiche regionale 

Wirtschaft und als Voraussetzung für eine lebenswerte und lebensfähige Region wird 

wertgeschätzt. Die Reduktion von Nutzungskonflikten und der Schutz ökologisch bedeu-

tender Naturräume und Ressourcen, die Bewahrung, Pflege und Gestaltung des Natur- 

und Landschaftsraums werden bei raumrelevanten Maßnahmen auf sämtlichen Ebenen 

und bei allen Entscheidungen berücksichtigt. Vorgehensweisen für Ersatz- und Ausgleichs-

maßnahmen werden etabliert, die multifunktionalen Wirkungen auf Umwelt, Bevölke-

rung und Wirtschaft aktiv gefördert. Daher werden: 

– Ökologisch bedeutsame Landschaftsräume geschützt,

– Unzerschnittene Räume großflächig bewahrt,

– Hochwertige landwirtschaftliche Flächen langfristig gesichert.

Regionales Denken bei der großräumigen Landschaftsvernetzung
Landschaftsräume werden vor allem entlang der Bach- und Flussläufe und über Trockenle-

bensräume mit interregionalen und regionalen Projekten vernetzt, die dazu beitragen:

– Räumliche Barrieren, z.B. Südautobahn, Triesterstraße zu durchbrechen, 

– Biotope zu vernetzen,

– Bachläufe zu renaturieren und 

– Landschaftsräume und Freiräume mit Fuß- und Radwegen zu verbinden.

Sehr gute Grün- und Freiraumversorgung von Siedlungen 
Die Attraktivität des Lebens- und Arbeitsraumes wird erhalten und gesteigert durch, die: 

– Schaffung und Gestaltung wohnungsnaher, öffentlich zugänglicher Grün- und Frei- 

 räume für Aufenthalt, Ruhe, Begegnung und Bewegung, klimatischen Ausgleich, als  

 Frischluftreservoir und für die ökologische Funktionsfähigkeit der Siedlungen,

– Gliederung des Siedlungsgefüges – auch der Gewerbe- und Handelsagglomerationen  

 durch Freiräume, Bepflanzung und „grüne Interventionen“,

– Verbesserung der gestalterischen Qualität von Siedlungsrändern.

Hohe Aufenthaltsqualität der Begegnungsorte (Ortskerne)
Die Gemeinden der Region legen besonderes Augenmerk auf die Gestaltung ihrer öffent-

lichen Räume (Grün- und Freiräume, Straßenräume) sowie deren Vernetzung mit attrak- 

tiven Fuß- und Radwegen und tragen so zur Aufwertung des gesamten Bezirks Mödling 

als Lebens- und Arbeitsraum bei. 

Kooperation bei der Wasserwirtschaft
Die Gemeinden des Bezirks Mödling kooperieren beim Hochwasserschutz und bei der  

Renaturierung und Gestaltung von Gewässern und deren Uferzonen.
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Autobahn

Karte zum

Leitbild Landschaft und Freiräume

Entwickeln

Steuern und lenken

Ortskern
Aufwertung der öffentlichen Räume

Erhalten und schützen
Lt. Raumordnungsprogramm Südliches Wiener Umland (idF LBGL Nr. 
67/2015), naturschutzrechtliche Kenntlichmachungen*

Beliebte Ausflugsziele sowie Einstiegspunkte im Wie-
nerwald, BesucherInnenlenkung, umweltfreundliche  
Mobilitätsangebote (mit den Gemeinden sowie dem 
Biosphärenpark Wienerwald zu evaluieren)

Landschaftsschutzgebiet*

Grünraumkorridor
Vernetzung überregionaler Grünstrukturen

Perchtoldsdorfer Heide

An der Goldenen Stiege / Mödling

Schlosspark Laxenburg

Richardhof

Gießhübler Heide 

Gumpoldskirchen

Naturpark Sparbach

Guntramsdorf-Thallern

Burg Liechtenstein

Seegrotte Hinterbrühl

Urban geprägte Freiraumachse
„Charme-Offensive“ öffentliche Räume

Grünes Netz Südachse 
verbindet Grün- und Freiflächen, Teiche, Ortskerne, 
Arbeitsplatz- und Einzelhandelszentren

Multifunktionale regionale Grünverbindung 
entlang Flussläufen und regionalen Radwegen

Naturpark*

Erhaltenswerte Landschaftsteile

Regionale Grünzone

Naturschutzgebiet*

Natura 2000-Gebiet*

Eignungszonen für die Gewinnung  
grundeigener mineralischer Rohstoffe*
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Zielgebiete Grün- und Freiraum
Planungen in regionaler Abstimmung, 
Schutz und Aktivierung
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Regionales Raumordnungsprogramm Südliches Wiener Umland umsetzen  
(LGBl Nr 67/2015)

Prüfen und übernehmen der Festlegungen und Kenntlichmachungen betreffend:
–  Landwirtschaftliche Vorrangzonen 
–  Erhaltenswerte Landschaftsteile
–  Regionale Grünzonen
–  Natur- und Landschaftsschutzgebiete
–  Wasserwirtschaftliche Vorranggebiete. Grundwasser Schutzgebiet,  Wasserschongebiet
Verfolgen der Ziele:
–  Sicherung und Vernetzung wertvoller Biotope
–  Sicherung der räumlichen Voraussetzungen für eine leistungsfähige Land- und  
  Forstwirtschaft
Umsetzen der Maßnahmen, die ausgehend von den Zielsetzungen für den Naturraum,  
die Siedlungsentwicklung und die Rohstoffgewinnung festgelegt wurden.

Rechtliche Vorgaben des Natur- und Landschaftsschutzes

Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete, Europaschutz- und Natura-2000-Gebiete 
sowie Naturparks bilden die Basis der naturräumlichen Entwicklung im Bezirk Mödling. 
Ihnen ist entsprechend dem NÖ Naturschutzgesetz besondere Beachtung zu schenken.

Schutz- und Entwicklungsziele der Wienerwald-Deklaration umsetzen

Die betreffenden Gemeinden der Region Bezirk Mödling orientieren sich an den, in  
den Kapiteln Wienerwald als Natur- und Landschaftsraum, Wienerwald als Siedlungs-  
und Wirtschaftsraum, Wienerwald als Erholungsraum festgehaltenen Ziele und  
Aktivitäten der Wienerwald-Deklaration 2002.

Verordnung über die Kern- und Pflegezonen des Biosphärenpark Wienerwald  
(LGBl Nr 5760/1-0)

In den Kernzonen ist die Widmung von Flächen als Bauland oder als Verkehrsfläche  
unzulässig. In Pflegezonen des Biosphärenparks darf eine Widmung von Flächen als  
Bauland nur dann festgelegt werden, wenn dies der Verbesserung der Siedlungsstruktur 
dient (z.B. Schließung von Baulandlücken, Abrundung von Siedlungsgebieten und im  
Gemeindegebiet für die beabsichtigte Widmung keine andere Fläche in Betracht kommt).

Landschaft  
erhalten und schützen

Raumordnungs- 
programm  

Südliches Wiener  
Umland umsetzen

Wienerwald-Deklaration  
umsetzen

Vorgaben des Natur-
schutzes berücksichtigen

Kern- und Pflegezonen  
Biosphärenpark  

Wienerwald  
berücksichtigen 

Ziele, Projekte und Maßnahmen
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Kompensation (Ersatz / Ausgleich) von Eingriffen in die Landschaft  
und der Inanspruchnahme von Grün- und Freiräumen 

Die Region nutzt erforderliche Projekt-Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aktiv zur 
Gestaltung der Region. Das wertet die Umwelt auf und beschleunigt die Umsetzung 
wichtiger Projekte. Noch vor einem Projekt (z.B. Verkehr, Siedlung, Betriebsstandort) 
werden Flächen zur Freiraumvernetzung und -gestaltung in einem landschafts- 
planerischen Konzept definiert. Maßnahmen werden in regionaler Abstimmung an 
sinnvollen Standorten ökologisch, gestalterisch und für die Erholung wirksam umgesetzt. 
Dafür wird das Modell eines Landschaftskontos regional verankert und umgesetzt.

Mobilitätskonzept zur umweltfreundlichen Anreise und Fortbewegung

Umweltfreundliche Moblitätsangebote vor allem für Tagestouristen im Wienerwald 
(Abstimmung mit Biosphärenpark-Management), zum Schlosspark Laxenburg:
–  Bussysteme von den Stationen der Bahnen aus
–  Fuß-und Radwegeverbindungen
–  (Kfz-) Fahrverbote und Reduktion bzw. kein weiterer Ausbau des Stellplatzangebotes
–  Bewusstseinsbildung und Information

Nachnutzungskonzepte für Materialgewinnungsstätten 

Prüfen der Nutzungseignung für Erholung, Freizeit, Naturraum (Ruhezone). 
–  Abschätzen möglicher Wirkungen und Belastungen unterschiedlicher Nutzungen.  
  Festlegen verträglicher Intensitäten, Bedingungen für geeignete Folgenutzungen 
–  Konzept für die geeignete Nachnutzung (z.B. Rekultivierung, Renaturierung,  
  Gestaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen) 
–  Vorgaben NÖ Naturschutzkonzept (Steinbrüche als wertvolle Ersatzlebensräume)
–  Umsetzung in regionaler Abstimmung und Ausgleich von Kosten
–  Flächenumfang bei Eignungszonen für Gewinnung mineralischer Rohstoffe prüfen

Steinbrüche: Kaltenleutgeben / Perchtoldsdorf, Mittlerer Otter / Gaaden,  
          Steinbruch Gumpoldskirchen

Projekt: 
Evaluierung „Handlungskonzept Grünräume im Süd-
raum Wien“ (2008)
Region Mödling mit fachlicher Unterstützung des Landes NÖ

Mit dem „Handlungskonzept Grünräume im Südraum Wien“ 
(2008) wurde ein umsetzungsreifes Handlungskonzept für 
ausgewählte Maßnahmen erarbeitet. Ebenso bildet das 
„Kleinregionale Grünraumleitbild“ (2000) in welchem Hand-
lungsfelder und Maßnahmen identifiziert wurden eine wichti-
ge Grundlage. Die Konzepte bieten sich auch an, um Flächen 
zu identifizieren, die mit Maßnahmen des Landschaftskontos 
aufzuwerten sind.

Eingriffe kompensieren,  
Belastungen verringern
 

Landschaftskonto 
einrichten

BesucherInnenlenkung, 
umweltfreundliche  
Mobilitätsangebote

Nachnutzungs- 
konzepte für  
Materialgewinnungs-
stätten 

Landschaft, Freiraum, Wasserwirtschaft

Projekt:
Einführen eines Landschaftskontos zur Stärkung  
von Grün- und Freiraumqualitäten
Region Mödling, fachliche Unterstützung Land NÖ, SUM

Landschaftskonto: Noch ohne konkreten Anlass werden 
Flächen bestimmt, die als Ersatz- / Ausgleichsflächen dienen 
können oder durch Aufwertungsmaßnahmen Verbesserungen 
ermöglichen. Werden bei einem Projekt (Bebauung, Verkehr, 
Infrastruktur) Ausgleichsmaßnahmen gefordert oder Ersatzflä-
chen benötigt, können ProjektentwicklerInnen sofort auf die 
Flächen am Landschafts- / Grünraumkonto zurückgreifen.
–  Regionale Verankerung des bestehenden Modellansatzes  
  zum Landschaftskonto (SUM, 2011)
–  Aufbau Flächenpool. Nach fachlicher Beurteilung stehen  
  Kompensationsflächen zur Verfügung
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Grün- und Freiraum entwickeln

Bewahren und Entwickeln großräumiger Grünraumkorridore

Die großräumigen Grünraumkorridore begrenzen Siedlungen, geben dem Raum  
Ordnung und Struktur und damit auch Identität. Sie verbinden landschaftliche  
Großräume, nehmen siedlungsnahe Erholungswege auf, dienen der Artenvielfalt,  
dem lokalen Wildwechsel und als klimatische Ausgleichsflächen und Frischluft- 
schneisen. Großräumige Grünraumkorridore erstrecken sich über mehrere Regions- 
gemeinden. Alle profitieren, können sie aber alleine nicht für die Zukunft sichern. 
Deshalb werden folgende Kooperationsmaßnahmen angegangen.

–  Festlegen und Sichern von großräumigen Grünraumkorridoren auf Regional- 
  planungsebene. Dazu örtliche Raumordnung über die Gemeindegrenzen ab- 
  stimmen. Flächensicherung und Flächengewinnung durch Maßnahmen der  
  Bodenpolitik in interkommunaler bzw. regionaler Kooperation, z.B. über ein  
  Landschaftskonto

–  Keine Nutzungsverdichtungen und Siedlungserweiterungen an bestehenden  
  Engstellen, stattdessen hier alternative Durchgrünungsmöglichkeiten wie  
  durchgrünte Straßenräume, Hausgärten etc. unterstützen

–  Verknüpfen der innerörtlichen grünen Netze (auch innerhalb von Betriebs- 
  standorten) mit den großräumigen Grünraumkorridoren

Multifunktionale regionale Grünverbindungen ausbauen

Mit der Gestaltung eines Netzes multifunktionaler Grünverbindungen entlang  
von Bachläufen (Petersbach, Krottenbach, Mödling, Triesting Kanal, Triesting)  
und hochrangigen Radverbindungen (Thermenradweg) sowie entlang Südbahn  
(und Pottendorfer Linie) werden mehrere Vorteile genutzt.  
Es enstehen ein „Grünes“ Fuß- und Radwegenetz, kleine Erholungsorte (wie z.B. Bach-
zugänge) und eine Biotopvernetzung (auch in Arbeitsplatz- und Einzelhandels- und 
Freizeitzentren). 
Dazu sind die Gemeinden gefordert in regionaler Abstimmung Lücken im Netz zu 
schließen, neue Verbindungen zu schaffen und räumliche Barrieren – vor allem durch 
die Südautobahn und die Triesterstraße – aufzubrechen. 
Mit dem Freiraumnetz werden auch bestehende Grün- und Freiräume verbunden. 
Wichtige Gebiete und Flächen im Freiraumnetz sind in Zukunft auch:
–  Umfeld Wienerbergerteich /„Kellerberg“: Nutzung mit hohen Grünflächenanteilen
–  „Palmers Areal“: Erhalten eines hohen Freiflächenanteils und der landschafts- 
    prägenden Vegetation
–  Umfeld St. Gabriel: Hoher Freiflächenanteil, großräumige Grünraumvernetzung

Regionale  
Kooperation  

bei großräumigen  
Grünraumkorridoren

Ein Netz aus  
multifunktionalen 

Grünverbindungen 
spannen

Ziele, Projekte und Maßnahmen
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Grünraumkorridor Empfehlungen

Grüngürtel  
Wienerwald–Perchtoldsdorf–Brunn am 
Gebirge–Vösendorf–Hennersdorf– 
Leopoldsdorf

Verbindung weitgehend intakter Landschafts-
räume, Wienerwald und Terrassenlandschaft 
(vorrangig landwirtschaftliche Nutzung). 
Ost-West verlaufende Wienerwaldbäche,  
insbesondere Petersbach.
Attraktive Voraussetzungen für Naherholung, 
Reiten und Radfahren.

–  Vermeiden des „Ausfransens“ und Gestalten der 
   Siedlungsränder (z.B. „grüne Kante“)
–  Flächensicherung zum Erhalt der Durchgängigkeit.  
    Neue Wegeverbindungen
–  Renaturieren der Bäche und ihrer Ufer als landschaftliches
   Grundgerüst (Zusammenarbeit mit der Stadt Wien)
–  Weiterführen des Grünkorridors Richtung „Tändelbreite“ 
   zwischen Achau und Leopoldsdorf und die durch Gewässer, 
–  Waldstücke und kleinteilige Landschaftsensembles gegliederte 
   Kulturlandschaft im Bereich zwischen Laxenburg und Himberg

Grünspange  
Eichkogel–Laxenburg

Verbindung zwischen Natura-2000 Gebieten 
Wienerwald und Laxenburger Schlosspark,  

Zentraler grüner Korridor. 
Ökologisch wertvolle Biotopstrukturen,  
Biotopkomplex „Figur-Teich / Schwarze Lacken“

–  Weiterverfolgen des Konzeptes „Grünspange Eichkogel – 
   Laxenburg“ (2005): Flächensicherung, Umwandlung 
   unternutzter Flächen (z.B. Lagerflächen), Sanieren / Entwickeln 
   der ökologischen Funktionstüchtigkeit bestehender Biotope als 
   wesentlicher Landschaftsbereich sowie als Erholungsraum 
   (Guntramsdorf, Wiener Neudorf, Mödling). Weiterführung 
   Richtung Thermenlinie prüfen.
   Erarbeiten eines Umsetzungskonzeptes: Gemeinden,  
   Fachabteilungen des Landes NÖ, Biosphärenpark Wienerwald, 
   ExpertInnenkomitee des NÖ Naturschutzmanagements
–  Schaffen einer West-Ost-Durchgängigkeit: Fuß- und Radwege,
   Attraktivieren Übergang A2
–  Besucherlenkung zur Entlastung des Naturschutzgebietes  
   Eichkogel
–  Gestalten wohnungsnaher Naherholungs- und Freizeiträume
–  Aktivieren Teichlandschaft, Verbessern Zugänglichkeit
–  Anlegen von „Trittsteinbiotopen“ z.B. auch in dicht besiedelten
   Bereichen sowie Fortsetzung der begonnen Arbeit im IZ Süd

Grünspange 
Gumpoldskirchen Süd / Baden -  
Traiskirchen 

Verbindung Wienerwald und Weinbaulandschaft 
über Fluss Schwechat in die Heidenlandschaft.
Ausgeprägte Barrieren (A2),  mangelnde Wege-
verbindung

–  Schaffen von Fuß- und Radwegeverbindung in Ost-West-
   Richtung zwischen den hochrangigen Radwegen

Landschaft, Freiraum, Wasserwirtschaft
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„Charme-Offensive“:  
Öffentlicher Raum, Baukultur

Aufwertung von Ortskernen, Aufenthaltsorten und Treffpunkten

Ziel ist es neue Freiräume zu schaffen, bestehende Freiräume neu zu interpretieren und 
nutzbar zu machen und damit Identifikationsorte zu schaffen. Dazu gehören die Rück-
gewinnung des Öffentlichen Raums für nicht motorisierte VerkehrsteilnehmerInnen, die 
Gestaltung von kleinen und großen Grün- und Freiräumen, z.B. Parks, Plätze, Straßen, 
Haltestellenumfeldern und bisher unbenutzbarer (Rest-)Flächen und Zwischenräumen 
um großvolumige Bauten. Wesentliche Maßnahmen und Instrumente sind:

Grünes Netz „Südachse“ entwerfen
Dieses Netz verbindet Grün- und Freiflächen, Teiche, Ortskerne, Arbeitsplatz und Ein-
zelhandelszentren im Verdichtungsraum Südachse mit Fuß- und Radwegen und grün 
gestalteten Straßenräumen. Strategie: Bei jeder Sanierung von Infrastrukturen (Straßen, 
Brücken etc.) wird auch der Öffentliche Raum aufgewertet.

Gestaltung des Öffentlichen Raums in urban geprägten Freiraumachsen
–  B17 Triester Straße bzw. Wiener Straße als Verbindung von Ortszentren zwischen   
  Baden und Wien (Wiener Neudorf, Guntramsdorf und Traiskirchen), wichtigen   
  Wohnstandorten (Südstadt Maria Enzersdorf), Einzelhandelszentren (Marktviertel   
  Vösendorf, SCS) sowie Arbeitsplatzzentren (IZ NÖ Süd, Gewerbegebiet Guntramsdorf,  
  Industriegebiete Inzersdorf und Liesing). 
–  L2087 Viaduktstraße–Guntramsdorfer Straße–Neusiedler Straße, B12 Enzersdorfer   
  Straße als Verbindung der Ortskerne Perchtoldsdorf, Brunn am Gebirge, Maria   
  Enzersdorf, Mödling

Projekt:  
„Perlen der Südachse“
Teilregional: Gemeinden der Südachse

Vor allem entlang der Südachse (Triesterstraße).  
Aufwerten bzw. inszenieren bestehender Treffpunkte und  
Gestaltung neuer Plätze und „Platzerl“. 
Jede Gemeinde nominiert eine oder mehrere „Perlen“,  
die eine neue Fassung und eine bessere Anbindung mit  
Fuß- und Radwegen erhält. Solche Perlen, können z.B. Teiche, Grün-
flächen, Haltestellen Badner Bahn, Straßenräume sein.

Mehr  
nutzbare  

öffentliche  
Räume

Ziele, Projekte und Maßnahmen
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Erhalten der großräumigen Agrarlandschaft in der „Ebene" östlich der A2
 
Wesentliche Maßnahmen und Instrumente zur Erhaltung der zusammenhängenden 
und noch landwirtschaftlich geprägten Grünräume sind: (Anmerkung: * = Maßnahme 
des bestehenden Kleinregionalen Grünraumleitbildes, 2005).
–  Bedingungen für Landwirtschaft erhalten. Sicherung von zusammenhängenden  
  Flächen für die landwirtschaftliche Nutzung
–  Eindämmen der Zersiedelung, Reduktion des Bodenverbrauchs. Freihalten von  
  jeglicher störenden Nutzung (keine Gewerbe- und Industriegebiete)*. Nutzung der  
  als Gewerbegebiet gewidmeten Fläche (östlich A2) in Biedermannsdorf überlegen*
–  Rückwidmung nicht bebauter, als Bauland gewidmeten Flächen im Umfeld  
  ökologisch wertvoller Bereiche prüfen* 
–  Landschaftlich gliedern, „Ausfransen“ der Siedlungsränder vermeiden 
–  Erweiterung des Grünraumes um das Schloss Laxenburg als zentraler  
  Erholungsraum prüfen*
–  Ausarbeiten eines Freizeit- und Erholungsnetzes „Ebene“ unter Einbeziehung  
  der Landwirte und Jäger: Rad- und Fußwegenetz unter Nutzung der  
  „Wasseradern“ und Grünzonen

Projekt: 
Freizeit- und Erholungsnetz „Ebene“: Rad- und Fuß- 
wegenetz entlang von „Wasseradern“ und Grünzonen

Kooperationen zwischen Natur- und Kulturlandschaftsschutz, 
Land- und Forstwirtschaft und Freizeit und Erholung sind aktiv 
anzustreben. Weiterer Ausbau des Radwegenetzes und der 
Radinfrastruktur, Verbessern der Erreichbarkeit vor allem auf 
der Südachse. Behutsame Ausstattung mit Infrastruktur für 
naturnahe Erholung, z.B. Rast- und Spielplätze, künstlerische 
Interventionen

Projekt:
Wiener Neustädter Kanal „Freizeit- und Kulturachse“ 
entwickeln

Teilnahme des Bezirks an einem interregionalen Projekt zur 
Revitalisierung des Industriedenkmals als identitätsstiftendes 
Projekt (bestehende Initiative) in Verbindung mit dem Laxen-
burger Kanal, als Teil der umfassenden Wasserbautätigkeit 
im 19. Jahrhundert. Verbliebene Industriegebäude sichern, 
aktivieren von Flächen für kulturelle Nutzungen, Rad- und 
Fußwegeverbindung vernetzen, wichtige Verbindung der 
Ost-West-gerichteten Bachläufe stärken, Grünraumgestaltung, 
künstlerische Interventionen, BürgerInnenbeteiligung und 
regionaler Ideenwettbewerb. 

Kulturland-Schafft „Ebene“:  
Aufwertung der Kulturlandschaft

Boden für die  
Landwirtschaft  
erhalten,  
Landschaft 
gliedern

Landschaft, Freiraum, Wasserwirtschaft
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Kooperation bei der Wasserwirtschaft

Wasserwirtschaftliche Standards für die Region
Nutzung bestehender Strukturen, z.B. Wasserverband sowie Umsetzung des beste-
henden Modells  zu wasserwirtschaftlichen Standards (Musterkooperationsprojekt: 
ARGE Krottenbach). Übertragen des Modells und Weiterentwicklung zu einheitlichen, 
gemeinsamen wasserwirtschaftlichen Standards für die gesamte Region. 

Maßnahmen zum Schutz vor Hochwässern unter Berücksichtigung der Klimafolgen-
anpassung (wie Starkregenereignisse) und Multifunktionalität, z.B. Aufwertung der 
Gewässerökologie, Verbesserung des Landschaftsbildes, Nutzung der Retentionsbe-
reiche als Erholungsgebiete. 

Machbarkeitsstudien für diverse Retentionsanlagen gemeinsam mit der Wildbach- 
und Lawinenverbauung. Auch Prüfung der Machbarkeit mehrerer kleiner Retentions-
becken, anstatt eines großen Retentionsbeckens.

 Regionale Festlegung, wieviel Oberflächenwasser am Grundstück zurückgehalten 
werden muss bzw. in den „Vorfluter“ eingeleitet werden kann. Im Rahmen der ARGE 
Krottenbach wurde mit Sachverständigen und Behörden ein Wert von 20 l /sec/ha 
abgestimmt und als Empfehlung für den gesamten Bezirk definiert.  
Das bedeutet: BauwerberInnen müssen –entsprechende geologische Gegebenheiten  
vorausgesetzt – die Versickerung mit entsprechenden baulichen Einrichtungen ge-
währleisten. Festlegen von Regeln zur Regenwasserabfuhr bzw. zum Regenwasser-
rückhalt bereits im Bebauungsplan.

 Versickerung von Regenwasser ermöglichen: Vermeiden von Versiegelung,  
Entsiegelung, Vorschreiben versickerungsoffener Flächen bei Neubauprojekten.

Renaturierung und Instandhaltung der Gewässer und ihrer Ufer
Renaturierung und Instandhaltung der Gewässer und ihrer Uferbereiche unter Berück-
sichtigung ihrer Multifunktionalität und Zusatzfunktionen, z.B. Frischluftschneisen, 
ökologische Funktion, Erholungsfunktion, Anlage von Rad- und Fußwegen. 
Prüfen der Möglichkeiten zur Aufwertung der Fließgewässer im Bezirk, insbesondere 
der in Ost-West-Richtung durch das dichte Siedlungsgebiet laufenden Bäche:  
Mödlingbach, Petersbach, Krottenbach.

Projekt:
Umsetzung des wasserwirtschaftlichen  
Gesamtkonzeptes Krottenbach 
Gemeinden

Umsetzung der Maßnahmen, vor allem von Retentions- 
maßnahmen und der Vorgangsweise zur geordneten  
Oberflächenwasserentsorgung der Arbeitsgemeinschaft  
Krottenbach. Dazu: Klärung der rechtlichen bzw.  
organisatorischen Umsetzung der Vorgangsweise in  
der Gemeindeverwaltung.

Projekt:
Einrichten „Runder Tisch“ Wasserwirtschaft
Region Mödling unterstützt durch das Land NÖ

Plattform für Informationsaustausch und eine verstärkte 
Kooperation zwischen Oberlieger- und Unterliegergemeinden. 
Erarbeiten gemeinsamer, wasserwirtschaftlicher Standards, 
Richtlinien und Projekte zu den Themen: Maßnahmen zum 
Schutz vor Hochwässern, Versickerung von Regenwasser, 
Entwässerung der Autobahnen, Retentionsanlagen, Renatu- 
rierung und Instandhaltung der Gewässer und ihrer Ufer.
Vorantreiben der Umsetzung des bestehenden Modells zu 
wasserwirtschaftlichen Standards.

Wasserwirtschaftliche 
Standards  
für die Region 
einführen

Renaturierung  
und Instandhaltung 
der Gewässer  
und ihrer Ufer

Landschaft, Freiraum, Wasserwirtschaft
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Zielgebiete Grün- und Freiraum

Grün- und Freiräume mit regionaler bzw. sogar überregionaler Bedeutung  
werden mit interdisziplinären, qualitätssichernden Planungen in interkommunaler 
Abstimmung entlastet oder behutsam gestaltet und entwickelt. Bei den Zielge-
bieten zu „Grün- und Freiräume” handelt es sich zum Einen um naturräumlich und 
landschaftlich wertvolle und sensible Gebiete bei denen ein besonderes Augen-
merk auf den Schutz und den nachhaltigen Umgang gelegt werden soll. Zum An-
deren stellen auch die Aktivierung von Freiflächenpotenzialen, die Öffnung von 
Grünräumen und die Zurückgewinnung von Aufenthalts- und Verweilqualitäten in 
urban geprägten Freiräumen wichtige regionale Herausforderungen dar. Folgen-
de Zielgebiete wurde identifiziert:

(1) Umfeld Wienerbergerteich Kellerberg
(2) „Südachse“, B17 - Triesterstraße
(3) Landschaftsachse Wien-Laxenburg
(4) Steinbruch  Kaltenleutgeben und Umfeld
(5) Schlosspark Laxenburg  und Umfeld
(6) Beliebte Ausflugsziele und Einstiegspunkte im Wienerwald
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Vielfalt an räumlichen Strukturen und Nutzungen mit heterogener EigentümerInnenstruktur:  

Brachliegende Flächen ehemaliger Industriestandorte mit altem Baumbestand, Schotter- 

teiche (Wienerbergteich, Heideteich), beliebtes Gebiet zum Spazierengehen (derzeit informell), 

Schwimmteich, Biotope, hohe Biodiversität (Lebensraum für Kleintiere), teilweise Kontaminierung 

des Bodens. Gebiet ist durchschnitten von der A21, begrenzt durch die B17 und mit hoch- 

rangigem ÖV erschlossen (Badner Bahn, Südbahn, U6).  

In Liesing wurde zur A21 hin ein Erholungsgebiet geschaffen. 

–  Naturschutzpotenzial (ökologische „Rückzugsflächen”) 

–  Potenzial für die Grün- und Freiraumentwicklung (Erholungsgebiet) 

–  Interkommunale Raumentwicklung als „Türöffner“ für intensivere Kooperation der Region  

  mit der Stadt Wien zur Stärkung der Stadt-Umland-Beziehungen

Zu berücksichtigende Aspekte:
–  Erfassen und Erhalten ökologisch hochwertiger Biotopstrukturen, Ausbau und Vernetzung zu  

  einem Biotopverbundsystem

–  Umsetzung eines hohen Freiflächenanteils bei der Entwicklung von Brachen und unterge- 

  nutzten Flächen im Einzugsbereich hochrangiger öffentlicher Verkehrsmittel

–  Schaffen eines naturnahen Erholungsgebietes in Ergänzung des Wiener Grüngürtels und als  

  Teil der Grün- und Freiraumvernetzung im Verdichtungsraum Südachse

–  Öffnung des Gebietes und gute Durchwegung

–  Nachhaltige Nutzung der Teiche sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte,  

  Aufrechterhalten der Nutzung durch Fischerei, Einbeziehen der Vereine in einen Dialog-Prozess 

–  Mitbetrachtung Zielgebiet Marktviertel Vösendorf / Triesterstraße und Quartiersvernetzung  

  (Marktviertel, SCS) durch Fuß- und Radwege

Kooperationsmaßnahmen:
Bestandteil eines generellen räumlichen Leitbildes in Zusammenarbeit der Gemeinden Vösendorf, 

Brunn am Gebirge; Perchtoldsdorf, Wien: Liesing in Kooperation mit der Stadtplanung Wien (vgl. 

Zielgebiet für integrierte Standortplanung: Wienerberger Teich / Kellerberg (1))

–  Prüfung von Nutzungsoptionen als Naherholungsgebiet. Ökologisches Monitoring

–  Gemeinsames Zielgebietsmanagement Liesing – Bezirk Mödling

(1) 
Zielgebiet  
Umfeld 
Wienerbergerteich,  
Kellerberg

Vergleiche:  

Zielgebiete für  

integrierte  

Standortplanung.  

Zielgebiet (1)

Brunn am Gebirge,

Perchtoldsdorf, 

Vösendorf, 

Wien: Liesing

Petersbach

Vösendorf

Brunn 
am Gebirge

1
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Verbindungsachse zwischen Baden und Wien (Wiener Neudorf, Guntramsdorf,  

Traiskirchen), Wohnstandorten (Südstadt), Einzelhandelszentren (Marktviertel  

Vösendorf, SCS), Arbeitsplatzzentren (IZ NÖ Süd, Gewerbegebiet Guntramsdorf, 

Industriegebiete Inzersdorf, Liesing)

–  Hohe Verkehrsbelastung (Kapazitätsgrenzen teilweise erreicht), Lärmbelastung

–  Kaum Aufenthalts- und Verweilqualitäten

–  Starke Trenn- und Barrierewirkung in Ost-West-Richtung, über weite Bereiche  

  keine Infrastruktur für FußgängerInnen, fehlende attraktive, sichere Möglichkeiten  

  zur Querung

Heterogene Bebauungs- und Nutzungsstruktur: 

Großflächige, auto-orientierte Einzelhandels- und Produktionsstandorte,  

Entwicklungsflächen („Palmers-Areal“), Golfplatz, Bürogebäude, Einfamilienhaus- 

 gebiete, Ortskern Wiener Neudorf.

Weitgehend parallel verlaufende Badner Bahn mit mehreren Haltestellen.

–  Verbessern der Aufenthaltsqualität durch Gestaltung und  

  Aufwertung des Straßenraums

–  Liegenschaften aufwerten, Nutzungpotenziale vergrößern

–  Emissionen, vor allem Lärm verringern

Zu berücksichtigende Aspekte:
–  In regionaler Abstimmung, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung prüfen,  

  z.B. Reduzierung von Fahrspuren, Untertunnelung, Parkraumbewirtschaftung

–  Mobilitätsmanagement mit bestehenden Verkehrserregern

–  Verbessern der Infrastruktur für FußgängerInnen und RadfahrerInnen

–  Einbinden in ein „Grünes Netz Südachse“ – Grün- und Freiflächen, Teiche,  

  Ortskerne, Arbeitsplatz- und Einzelhandelszentren verbinden

–  Prüfen eines Radweges entlang der B17

–  Haltestellen Badner Bahn und ihre Umgebung gestalten: Sitzbereiche,  

  Beleuchtung, Informationsangebote, Radabstellplätze, sichere Fuß- und Radwege

–  Revitalisierung, zentrumsrelevante Nutzungsmischung im Nahbereich  

  der Haltestellen 

–  Gestalten oder Inszenieren von Eingangsbereichen, Sichtachsen,  

  „bedeutenden Orten“

–  Bestehende Agglomerationen des Einzelhandels gestalterisch verbessern

Kooperationsmaßnahmen:
Gestaltungs- und Revitalisierungsprogramm der Gemeinden, gemeinsam mit  

GrundeigentümerInnen, Wirtschaftstreibenden und dem Land NÖ:

–  Handbuch mit Gestaltungszielen, -prinzipien und Ausführungsstandards

–  Mobilitätskonzept „Südachse“: Mobilitätsmanagement zur Verbesserung des  

  Modal Split zugunsten des Langsamverkehrs und des öffentlichen Verkehrs

–  Vorgaben bei Umbauten bestehender Einrichtungen: Anlage von Fußwegen  

  und Aufenthaltsbereichen, Parkraumbewirtschaftung, Landschaftsgestaltung  

  und Durchgrünung

(2)
Zielgebiet
„Südachse“,
B17 - Triesterstraße

Vösendorf, 

Brunn am Gebirge, 

Maria Enzersdorf, 

Wiener Neudorf, 

Guntramsdorf, 

Wien: Liesing, 

Traiskirchen

Petersbach

Wiener-N
eustä

dter-K
anal

Schwechat

Krottenbach

Lie
sin

g

Vösendorf

Biedermannsdorf

Laxenburg

Guntramsdorf

Wiener
Neudorf

Landschaft, Freiraum, Wasserwirtschaft

2
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Großteils landwirtschaftlich genutzter Freiraumkorridor um den überregionalen  

„Thermenradweg“ und die „Laxenburger Allee“

–  Stärkung einer hochwertigen, multifunktionalen Freiraumachse in Nord-Süd-  

  Richtung (Verbindung des Wiener Wald- und Wiesengürtels und dem Laxenburger  

  Schlosspark)

–  Einstieg und Modellprojekt für eine „Freizeit- und Naherholungsnetz Ebene“

Zu berücksichtigende Aspekte:
–  Konfliktpotenzial touristische Nutzung und Landwirtschaft und Jagd

–  Teilbereich der „Grünspange Eichkogel – Laxenburg“ von 2005 (Guntramsdorf,  

  Laxenburg, Mödling, Wiener Neudorf) als Bindeglied zwischen Natura-2000  

  Gebiet – Thermenlinie

–  Errichten neuer Rad- und Fußwege, insbesondere auch Erreichbarkeit von Westen  

  verbessern (Wiener Neudorf, Guntramsdorf) 

–  Weiterführen der Gestaltungsmaßnahmen entlang der Laxenburger Allee

–  Ausstattung und Infrastrukturangebote für die naturgebundene Erholung  

  (Verteilung, Intensität). Schaffen von Aufenthaltsbereichen (Rast- und Sitzplätze)

–  Nachhaltige Sicherung und Entwicklung der Landwirtschaft („Pflegerin einer  

  multifunktionalen Landschaft”). Schutz von zusammenhängenden Flächen für die  

  landwirtschaftliche Nutzung

–  Prüfen der Rückwidmung nicht bebauter, als Bauland gewidmeten Flächen im  

  Umfeld ökologisch wertvoller Bereiche 

–  Nutzung der als Gewerbegebiet gewidmeten Fläche östlich A2 in Biedermanns- 

  dorf überlegen. Ggf. Rückwidmung (Maßnahme des Kleinregionalen Grünraum- 

  leitbildes, 2005)

Kooperationsmaßnahmen:
Maßnahmen in Zusammenarbeit und Abstimmung der Gemeinden Vösendorf,  

Biedermannsdorf, Laxenburg, Guntramsdorf:

–  Gestaltungskonzept: Ausloten des Entwicklungspotenzials für naturnahe Erholung  

  in einem Abstimmungsprozess zwischen Gemeinden, örtlicher Landwirtschaft,  

  Naturschutz, Jagd 

Liesing

Petersbach

Krottenbach

Wiener-N
eustä

dter-K
anal

Schwechat

Triestingkanal

Mödling

Krottenbach

Vösendorf

Hennersdorf

Biedermannsdorf

Laxenburg

Guntramsdorf

Wiener
Neudorf

(3)
Zielgebiet
Landschaftsachse 
Wien-Laxenburg

Laxenburg,

Wiener Neudorf, 

Biedermannsdorf,

Wiener Neudorf,

Guntramsdorf,

Wien: Liesing

3
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(4) 
Zielgebiet
Steinbruch  
Kaltenleutgeben 
und Umfeld

Perchtoldsdorf,

Kaltenleutgeben,

Wien: Liesing

Rund um den ehemaligen Steinbruch „Fischerwiese“ ökologisch wertvoller, sensibler Lebensraum 

für Tier und Pflanzen, Steinbruchsee derzeit informell als Badesee genutzt (ohne entsprechende 

Infrastruktur, z.B. Toiletten). Mit der Umsetzung des Wohnprojektes Waldmühle Rodaun im unmit-

telbaren Einzugsgebiet ist ein verstärkter Nutzungsdruck zu erwarten.

–  Erarbeiten eines Konzeptes zur Entlastung bzw. Bewahrung in interkommunaler 

  Zusammenarbeit

Zu berücksichtigende Aspekte:
–  Ehemaliger Steinbruch liegt im Gemeindegebiet von Kaltenleutgeben,  

  Marktgemeinde Perchtoldsdorf ist Eigentümerin des Steinbruchs

–  Erhaltung der naturräumlichen Qualität und Biodiversität (Tier- und Pflanzenarten)

–  Gut eingebunden in das bestehende Wanderwegenetz 

Kooperationsmaßnahmen:
Schwerpunkt-Maßnahmen in Zusammenarbeit und Abstimmung der Gemeinden  

Kaltenleutgeben, Perchtoldsdorf, des Biosphärenparks Wienerwald und Land NÖ (Naturschutz):

–  Prüfen möglicher Nutzungen: Konzept für naturnahe Naherholung, Berücksichtigung als  

  wertvolle Ersatzlebensräume (Bezug NÖ Naturschutzkonzept), ggf. Ausweisung als  

  erhaltenswerter Landschaftsteil

–  Modellprojekt für interkommunalen Vorteils- und Lastenausgleich 

Liesing

Dürre Liesing

Perchtoldsdorf

Kaltenleutgeben

Breitenfurt bei Wien

Landschaft, Freiraum, Wasserwirtschaft

4
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Landschaft, Freiraum, Wasserwirtschaft

Denkmalgeschützte, historische Parkanlage von überregionaler Bedeutung und Teil der  

Europaschutzgebiete „Natura 2000“.

Stark frequentierter Erholungsraum und Ausflugsort mit hohem Verkehrsaufkommen  

an Wochenenden und Feiertagen.

–  Gewährleisten des Erholungs- und Erlebniswertes für Gäste und Einheimische

–  Kristallisationspunkt für die weitere Grünraumvernetzung im Teilraum Ebene

–  Prüfen von Möglichkeiten zur Erweiterung des Grünraumes um den Schlosspark

–  Verringerung der Belastungen durch motorisierten Freizeitverkehr (Emissionen)

Zu berücksichtigende Aspekte:
–  Bewirtschaftungskonzept der Schloss Laxenburg Betriebsgesellschaft mbH

–  Defizit an öffentlich zugänglichen Sport- und Spielflächen im Teilraum „Ebene”

Kooperationsmaßnahmen:
Schwerpunkt-Maßnahmen in Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Gemeinde  

Laxenburg, der Schloss Laxenburg Betriebsgesellschaft mbH, örtlichen Wirtschafts- 

 treibenden und LandwirtInnen:

–  Erstellen eines Mobilitätskonzeptes zur umweltfreundlichen Anreise und Fortbewegung

–  Grünraumvernetzung „Ebene“ mit dem Schlosspark als Kristallisationspunkt eines  

  „Freizeit- und Erholungsnetzes Ebene“. Fokus Gestaltungskonzept: Vernetzung mit dem  

  bestehenden Fuß- und Radwegenetz sowie die Errichtung von Rast-, Sitz-und Spielflächen

–  Langfristige Perspektive: Gestaltung von öffentlich zugänglichen Spiel- und Sportflächen  

  im Umfeld des Schlossparks

–  Öffnung und Verbesserung der Fuß- und Raderreichbarkeit aus den Nachbargemein-

den 

(5) 
Zielgebiet
Schlosspark  
Laxenburg  
und Umfeld

Achau,

Biedermannsdorf,

Laxenburg,

Münchendorf 

Wiener-N
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Mit dem Großraum Wien besteht ein großer Einzugsbereich. Zu Spitzenzeiten teilweise erhebliche 

Belastungen durch Tagestouristen und Naherholungssuchende.  

Trend: Zunahme der Mobilität aller demographischen Gruppen und steigender Anteil  

 der Freizeit- und Tourismusfahrten

–  Gewährleisten des Erholungs- und Erlebniswertes für Gäste und Einheimische

–  Reduktion Nutzungskonflikte: Schutz ökologisch bedeutender Naturräume und   

  Ressourcen, Erhalten der Erwerbsgrundlagen von Landwirtschaft, Freizeitwirtschaft

–  Verringern der Belastungen durch motorisierten Freizeitverkehr (Emissionen)

Zu berücksichtigende Aspekte:
–  Leitbild des Biosphärenpark Wienerwald

–  Evaluieren bestehender Mobilitätsangebote und Reiseketten bezüglich ökologischer,  

  ökonomischer und sozialer Verträglichkeit

Kooperationsmaßnahmen:
Gemeinden, Naturparks und Wirtschaftstreibender in Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem 

Biosphärenpark Wienerwald unter Evaluierung bestehender Konzepte:

–  Erstellen regional abgestimmter Mobilitätskonzepte zur umweltfreundlichen Anreise   

  und Fortbewegung: Förderung der Nutzung von Bus, Bahn und Fahrrad.  

  Entwickeln zielgruppenorientierter Mobilitätsangebote (z.B. Shuttle-Services am  

  Wochenende, Tarifgestaltung, Mitfahrzentralen, Informationssysteme) 

–  BesucherInnenlenkung, Förderung der Akzeptanz und Identität von Bevölkerung und   

  Gästen: Leitsystem, Konzept zu Infrastrukturangeboten für naturgebundene Erholung  

  (Verteilung, Auslastung), Ausstattung ausgewählter, bereits bestehender Einstiegspunkte,  

  Rücknahme weniger geeigneter Einstiegspunkte, Lenkung über Stellplatzangebot 

(6) 
Zielgebiete
Beliebte  
Ausflugsziele und 
Einstiegspunkte  
im Wienerwald

Stark frequentierte Erholungsräume und Einstiegspunkte  

in den Wienerwald, z.B: 

Gießhübl: Gießhübler Heide

Gumpoldskirchen: Richardshof

Guntramsdorf: Thallern

Hinterbrühl: Seegrotte Hinterbrühl, Naturpark Sparbach

Maria Enzersdorf: Burg Liechtenstein / Naturpark Föhrenberge

Perchtoldsdorf: Perchtoldsdorfer Heide, Steinbruchsee

Mödling: An der Goldenen Stiege

Landschaft, Freiraum, Wasserwirtschaft
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Gemeinsame Mobilitätslösungen

Komfortabel, umweltfreundlich, kosten- und ressourcensparend  
unterwegs zu sein, ist das übergeordnete Ziel für den Bezirk Mödling.  
Dieses Ziel kann nur mit der Umsetzung eines ganzen Bündels von  
Maßnahmen in regionaler und interregionaler Zusammenarbeit  
erreicht werden.

Leitziele

Modal Split zugunsten des Umweltverbundes verändern
Damit die bestehenden Belastungen durch den Autoverkehr geringer werden, sollen mehr 

Wege mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad und zu Fuß statt mit dem Pkw zurück-

gelegt werden. Um den sogenannten „hausgemachten Pkw Verkehr“ zu reduzieren werden die 

Infrastruktur und die Angebote für Verkehrsmittel des Umweltverbundes verbessert und deren 

Benutzung erleichtert. Anreize zum Umsteigen (z.B. Kosten sparen), Bewusstseinsbildung um 

Gewohnheiten zu verändern gehören genauso zum Maßnahmenbündel wie Maßnahmen zur 

Verringerung des Kfz-Verkehrs und zur Verkehrsberuhigung. 

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Abgasen forcieren, 
Durchzugsverkehr verringern, Kfz-Verkehr auf Autobahnen lenken  
Damit die Orte entlastet werden, sollen Kraftfahrzeuge, die durch Teile der Region nach Wien 

oder Baden unterwegs sind, auf kürzestmöglichen Wegen auf die Autobahnen gelenkt werden.

ÖV-orientierte Siedlungsentwicklung
Neue Wohnungen sowie Einrichtungen mit hoher KundInnen- und BesucherInnenfrequenz 

sowie publikumsintensive Einrichtungen werden vor allem im Einzugsbereich attraktiver öffent-

licher Verkehrsmittel angesiedelt. Im Einzugsbereich soll eine höhere bauliche Dichte festgelegt 

und ein Nutzungsmix aus Wohnen, Arbeiten und Versorgung erreicht werden. Flächen können 

durch die Reduktion der Stellplätze gewonnen werden. Damit soll gewährleistet werden, dass 

für die Bevölkerung eine möglichst große Freiheit bei der Verkehrsmittelwahl gewährleistet ist 

und der Anteil des Öffentlichen Verkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen erhöht wird.

„Intermodalität“ verbessern
Man ist gut vernetzt und kann die beste Verbindung auswählen. Für eine komfortablere  

Gestaltung der individuellen Mobilitätsketten werden die unterschiedlichen Verkehre Bahn, 

Auto, Fahrrad und zu Fußgehen besser verschränkt. Neben dem Ausbau der Infrastruktur für 

den Umweltverbund werden vor allem Umsteigeknoten in den zentralen Mobilitätsknoten, z.B. 

Bahnhöfe und lokale Zentren, ausgebaut. 
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gewidmetes Bauland 
umhüllt

Park and Ride - AnlageP+R GemeindegrenzeBezirksgrenze Autobahn
mit Abfahrt

Karte zum

Leitbild Mobilitätskultur

Mobilitätsdrehscheibe
intermodaler Knotenpunkt, Verknüpfung 
regionaler Mobilitätsangebote

Mobilitätsdrehscheibe außerhalb des Bezirks

Schwerpunktbereich zur Verbesserung der 
Infrastruktur für Fußgängerinnen

Offensive Fußverkehr

Offensive Alltagsradverkehr

Offensive Öffentlicher Verkehr

Defensive KFZ-Verkehr

Rad-Schnellverbindung

Überlegungen auf Grundlage des RADLgrundnetzes (in Ausarbeitung)

Aufwertung Haltestellenumfeld

Spange Guntramsdorf**

Aufwertung Haltestellenumfeld bei  
Modernisierung der Aspernbahn

Busverbindungen vorrangig aufwerten

Flächensicherung für den Ausbau der 
Schieneninfrastruktur

Schlüsselprojekte ÖPNV

bestehende hochrangige Radverbindungen

Ausbau Pottendorfer Linie*
Taktverdichtung Badner Bahn* und attrakative  
Gestaltung der Haltestellenbereiche
Trassensicherung Kaltenleutgebner Bahn** 
Ertüchtigung Aspangbahn**
4-gleisiger Ausbau Südbahn bis Mödling** 

neue hochrangige Radverbindungen

Maßnahmen in Umsetzung*, Vorschläge laut Bezirksverkehrskonzept**  
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Die Gemeinden der Region haben viele gemeinsame Interessen im Bereich der Mobi-
lität. Die Auswirkungen von Maßnahmen im Bereich der Mobilität beschränken sich 
meist nicht auf eine Gemeinde, sondern betreffen zumindest einen Teil der Region. Um 
Maßnahmen umzusetzen, braucht es weitere Partner: Land, Verkehrsverbund,  
Verkehrsunternehmen etc. Verbesserungen im Verkehrsnetz werden kooperativ 
verfolgt, um ihnen (v.a. auf Landes- und Bundesebene) das entsprechende Gewicht 
zu verleihen. Im Auftrag des Amtes der NÖ Landesregierung, Abteilung Gesamtver-
kehrsangelegenheiten (RU7) wurde ein Bezirksverkehrskonzept erarbeitet, welches den 
Diskussionsprozess zu Verkehrsthemen zusammengefasst darstellt. Dieses stellt eine 
wichtige Grundlage für dieses Kapitel und den weiteren Meinungsbildungsprozess dar.

Regionalen Dialog zur Mobilitätskultur in der Region aufbauen
Der Weg zu einer neuen Mobilitätskultur wird als Prozess verstanden und beginnt bei 
der Diskussion von Werthaltungen zu Mobilität und Mobilitätsstilen. Entscheidungs-
trägerInnen, Bevölkerung und Betriebe werden in einen konsequenten Dialog einge-
bunden. Über Mobilitätskultur nur zu reden genügt nicht. Es geht darum Netzwerke 
und Kooperationen aufzubauen und regional abgestimmte Projekte zu entwickeln.

Ausbau von multimodalen Knoten und Mobilitätsdrehscheiben
Multimodaler Knoten: Infrastruktur für eine nutzerfreundliche Vernetzung und  
gegenseitige Abstimmung des nicht-motorisierten Individualverkehrs, des Öffent- 
lichen Verkehrs sowie alternativer Mobilitätsformen, Mobilitätsinformation. Auf die 
Vernetzung unterschiedlicher Verkehrsarten und die Verbesserung der Einbindung in 
örtliche und regionale Fuß- und Radwegenetze ist bei jeder Station des Schienennetzes 
zu achten (Bus, Bike&Ride). Größere Mobilitätsdrehscheiben sind der Bahnhof Mödling, 
der Bahnhof Liesing sowie die Stationen der U6 und der U1.

Die Förderung des Fußverkehrs ist eine nachhaltige Entlastungsstrategie. Die Infrastruk-
tur für FußgängerInnen wird im gesamten Bezirk sukzessive verbessert. Schwerpunkte 
der Maßnahmen sind Stadt- und Ortskerne, vor allem im Verdichtungsraum Südachse.

Straßenräume als Öffentlichen Raum mit Aufenthaltsqualität rückgewinnen
Verkehrsberuhigung, komfortable Fußwege und Gehsteige, Parkraumbewirtschaftung 
und Gestaltung von Aufenthaltsbereichen.

Verbessern der Infrastruktur für FußgängerInnen
Kurze, sichere Wege und Querungen, Steigern der Aufenthaltsqualität durch gestal-
tete Straßenräume. Einbindung der Haltestellen des Öffentlichen Verkehrs und der 
Einzelhandels- sowie Arbeitsplatzzentren in ein ortsgrenzen-übergreifendes Fuß- und 
Radwegenetz, Verbesserung der Erreichbarkeit und Benutzbarkeit der Haltestellen des 
Öffentlichen Verkehrs.

Bessere 
Infrastruktur für 
FußgängerInnen

Regionalen Dialog zur  
Mobilitätskultur in der Region aufbauen

Vernetzung 
unterschiedlicher 

Verkehrsarten 
fördern 

Geordnet diskutieren, 
Bewusstsein schaffen, 

gemeinsam Projekte 
entwickeln

 

Ziele, Projekte und Maßnahmen

Offensive Fußverkehr
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Die Förderung des Radfahrens im Alltagsverkehr wird als nachhaltige Entlastungs- 
strategie erkannt. Bis zu 50% der Autofahrten haben Fahrweiten von unter fünf 
Kilometern. Diese Fahrten können – eine attraktive, fahrradfreundliche Infrastruktur 
vorausgesetzt – zum Teil auf das Fahrrad verlagert werden. Vorschläge übernommen 
aus dem Bezirksverkehrskonzept und dem RADLgrundnetz (derzeit in Bearbeitung):

Initiative Radland NÖ zur Umsetzung eines Radgrundnetzes fortführen
Projekt RADLgrundnetz in Kooperation Land Niederösterreich, Kuratorium für Ver-
kehrssicherheit (KfV), der NÖ Regional GmbH und der Energie- und Umweltagentur 
NÖ (eNu). Alltagstauglichkeit des bestehenden Radwegenetzes verbessern. Lücken 
schließen, Anschluss des örtlichen an das höherrangige Radwegenetz, Freizeit- und 
Alltagsradwegenetz verknüpfen, Anschluss an das Wiener Radwegenetz, Haltestellen 
und Mobilitätsdrehscheiben mit Radwegen anbinden. Radinfrastruktur wie Radab-
stellplätze, innerörtliche Beleuchtung der Radwege, sichere Kreuzungsbereiche, 
Bewusstseinsbildung.

Regionales Fahrradverleihsystem ausbauen (Nextbike)
Evaluierung des Ist-Zustandes. Austausch der Erfahrungen. In Abstimmung mit Wien 
weiter entwickeln, Planung der Stationen länderübergreifend organisieren.

Rad-Schnellverbindungen ausbauen
Umsetzen von Qualitätsanforderungen im Hinblick auf Fahrgeschwindigkeiten und 
Kreuzungsfreiheit vor allem für Alltagsradverkehr. 
Beispiele für Radlangstreckenverbindungen:
–  Wien / Perchtoldsdorf / Brunn (nast consulting 2013)
–  Entlang Südbahn (Haltestellen Südbahn, Mobilitätsdrehscheiben Baden, Mödling, 
  Liesing anbinden) 
–  Entlang B17 (Haltestellen der Badner Bahn, Einzelhandels- und Arbeitsplatzzentren  
  anbinden)

Neue hochrangige Radverbindungen ausbauen, z.B.
–  Liesingbach Radroute einbinden
–  Aufwerten und Lückenschlüsse in Ost-West-Richtung (kommend von Lanzendorf  
  über Hennersdorf und Vösendorf Richtung U6 Siebenhirten)
–  Radroute entlang Pottendorfer Linie: Richtung Trumau bzw. Ebreichsdorf im Süden  
  und Richtung Liesingbach-Radweg und zukünftiger U1 Haltestelle Neulaa),
  Haltestellen der Pottendorfer Linie in Radwegenetz einbinden
–  Verbindung Münchendorf – Guntramsdorf und Münchendorf – Biedermannsdorf
–  Bahnbegleitender Rad- und Fußweg in Mödling (Verbindung B11 – B17 im Bereich  
  Schillerstraße – im Felberbrunn)
–  Weiterführen des Mödlingbach-Radweges von Hinterbrühl nach Gaaden bzw.  
  weiter in die Gemeinde Wienerwald, Verlängerung Mödlingbach-Radweg von  
  Hinterbrühl nach Gaaden 

Offensive  
Alltagsradverkehr

Radgrundnetz  
weiter ausbauen

Rad-Schnell- 
verbindungen

Neue hochrangige  
Radverbindungen 

Gemeinsame Mobilitätslösungen
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Die Förderung des Öffentlichen Verkehrs wird als wichtigste Entlastungsstrategie 
erkannt. Es gilt die Mobilitätschancen nicht motorisierter VerkehrsteilnehmerInnen 
zu erhöhen, den Kfz-Anteil zu verringern und damit Lärm wie Abgase zu reduzieren. 
Nicht zuletzt soll eine ÖV- orientierte Siedlungsentwicklung unterstützt und die durch 
Überbelastungen des Straßennetzes bereits eingeschränkten Entwicklungsmöglichkei-
ten verbessert werden.

Ausbau Badner Bahn als „Hochleistungsstraßenbahn“
–  Taktverdichtung Badner Bahn und attraktive Gestaltung der Haltestellen- 
  bereiche bis 2021 Taktverdichtung bis Traiskirchen auf 7,5 Minuten
–  Anpassung Ampelschaltungen in Kreuzungsbereichen
–  Überprüfen der Möglichkeit zur Ausweitung einer Taktverdichtung bis Baden**
–    Verbesserung der Erreichbarkeit der Haltestellen mit sicheren Fuß- und Radwegen
–  Verbindung der Badnerbahn mit dem Frachtenbahnhof der ÖBB im IZ Süd prüfen
–  Entflechtung Badner Bahn Triesterstraße (langfristig)

Ausbau Südbahn
Vier-gleisiger Ausbau bis zum Bahnhof Mödling, begleitend von „Fahrradschnellweg“
–   Abstimmung mit Schnellbahnkonzept 2030+ 
–  Flächensicherung für Ausbau

Ausbau Pottendorfer Linie
–  Zwei-gleisiger Ausbau, tlw. in Hochlage (vorraussichtliche Inbetriebnahme Strecken- 
  abschnitt Hennersdorf - Münchendorf 2018, Münchendorf - Wampersdorf 2023)
–  Attraktivität für Personenverkehr steigern (Takt, Betriebszeiten)
–  Haltestellen Hennersdorf, Achau, Münchendorf: Verschränkung mit Bus und  
  Radverkehr (Bike&Ride)

Ertüchtigung Aspangbahn
–  Elektrifizierung, Taktverdichtung
–  Verbindungsspange zu Pottendorfer Linie in Achau  
  (Flächen im Bereich Rohrfeldgasse sichern)
–  Option einer zusätzlichen Haltestelle beim Industriezentrum Süd prüfen  
  (Kombination mit Park&Ride prüfen)

Kaltenleutgebner Bahn
–  Prüfen einer (Zwischen-)Nutzung als Radweg bei Erhalt des Gleiskörpers 
–  Erhaltung des Verkehrsbandes um bei geänderten Rahmenbedingungen eine  
  Wiederinbetriebnahme zu ermöglichen

Bahnhöfe und Haltestellen gestalten
Aufwerten der Haltestellen der Badner Bahn, der Pottendorfer Linie und der Südbahn 
als „kleine Mobilitätsdrehscheiben“. BenutzerInnenfreundlichkeit und Umsteigequali-
tät erhöhen, Umgebung gestalten
–  Hohe Aufenthaltsqualität: Sitzgelegenheiten, Beleuchtung, Wetterschutz, …
–  Radabstellplätze (Bike&Ride)
–  Komfortable und sichere Erreichbarkeit. In das Fuß- und Radwegenetz einbinden
–  Digitale Informationsangebote: Fahrplan, Verspätungen

Offensive  
Öffentlicher Verkehr

„Kleine  
Bahnhofs- 
Offensive“

Bahninfrastruktur  
für Personenverkehr 

ausbauen

Ziele, Projekte und Maßnahmen
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 Ausbau und Taktverdichtung Busverbindungen
Vor allem zu und von den Mobilitätsdrehsscheiben sowie in Ost-West-Richtung zur  
Verbesserung der Anbindung der Gemeinden im Wienerwald und der Gemeinden  
östlich der A2 an das hochrangige öffentliche Verkehrsnetz. Eine entsprechende An-
gebotsentwicklung im öffentlichen Verkehr soll in Kooperation mit dem Verkehrsver-
bund fachlich abgestimmt und angepasst werden.
–  Attraktive Anbindung der Mobilitätsdrehscheiben (Bahnhof Mödling, Bahnhof  
  Liesing, U6 Siebenhirten, Bahnhof Baden) und der Arbeitsplatz- und  
  Einzelhandelszentren (insbesondere IZ Süd, SCS) aus der gesamten Region
–  insbesondere Ost-West-Verbindungen (Münchendorf–Laxenburg–Guntramsdorf,  
  Vösendorf-Hennersdorf-Leopoldsdorf)
–  Ringbus „Ebene“ in Abstimmung mit den Gemeinden der Nachbarbezirke

Mikro-ÖV System etablieren / zusammenschließen
Regionale Vernetzung und weiterer Ausbau der lokalen ÖV-Systeme (Citybus, Rufbus, 
Ruftaxi) als Ergänzung des regulären ÖV Linien-Angebotes.

 Prozess zur Änderung der Tarifzonengrenzen (VOR) fortsetzen

Umweltfreundliche Mobilitätslösungen für Naherholungstourismus
Lenkung der BesucherInnenströme, Bussysteme von Stationen der Bahnen aus, Fahr-
verbote, kein weiterer Ausbau des Stellplatzangebotes

Regionale Abstimmung des öffentlichen SchülerInnenverkehrs
Regionales Konzept für Öffentlichen SchülerInnenverkehr und regionale Steuerung 
des Mobilitätsverhaltens von SchülerInnen (gestaffelte Zeiten des Schulbeginns, ange-
passte Linienführung,..)

Projekt: 
Mikro-ÖV-System abstimmen, weiterentwickeln
Region Mödling, Gemeinden

Mikro-ÖV-Systeme sind kleinräumige Mobilitätsangebote, 
die insbesondere Personengruppen, die über kein eigenes 
Fahrzeug verfügen, eigenständige Mobilität ermöglichen. 
Mikro-ÖV-System und Buslinien sind an ÖV-Knoten mit  
dem Schienenpersonenverkehr zu verknüpfen.  
Kurze und sichere Umsteigewege erhöhen die Attraktivität.
Zusammenarbeit der Gemeinden bei Ausbau und Vernetzung 
der lokalen ÖV-Systeme zur Ergänzung des regulären  
ÖV-Angebotes. Vereinheitlichen der bestehenden Systeme  
der Gemeinden (Taxi-, Ruftaxi, Ortsbusse) um die BenutzerIn-
nenfreundlichkeit zu erhöhen. Gemeinsame Tarifgestaltung, 
Diskussion einer Mobilitätskarte für die gesamte Region.

Bussystem  
attraktivieren 

Mikro-ÖV Systeme 
zusammenschließen

Gemeinsame Mobilitätslösungen
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Gleichzeitig zu den Entlastungsstrategien Offensive Fußverkehr, Offensive Radverkehr 
und Offensive Öffentlicher Verkehr werden verkehrsreduzierende und lenkende  
Maßnahmen zum Kraftfahrzeugverkehr diskutiert und umgesetzt. Dazu zählen  
folgende Maßnahmen:

Lenkung des Kfz-Verkehrs auf die Autobahnen
Um den Durchzugsverkehr durch Siedlungsgebiete (vor allem in der Südachse) zu  
verringern soll der überregionale Kfz-Verkehr bei gleichzeitigem Lärmschutz der  
AnrainerInnen auf die Autobahnen gelenkt werden.  
Dazu werden im übrigen Straßennetz verkehrsberuhigende Maßnahmen und eine 
Verbesserung des Leitsystems geprüft. 
–  Spange Guntramsdorf 
    Neubau einer Straßenverbindung zwischen B17 (im Bereich Badener Spitz) und  
  der A2 (Knoten Guntramsdorf)
–  Flächensicherung für einen Autobahnanschluss von Münchendorf an die A3 in  
  beiden Fahrtrichtungen 

 Verkehrsreduzierende und lenkende Maßnahmen umsetzen
–  Regionale Diskussion und lokale Umsetzung nach gemeinsam erarbeiteten  
  Standards: Parkraumbewirtschaftung, Stellplatzregulativ, Verkehrserregerabgabe,  
  Fahrtenmodelle, -kontingente, …
–  Vereinheitlichung der Parkraumbewirtschaftung und Tempovorgaben in den  
  Gemeinden des Bezirks

Verkehrsabhängige Tempobeschränkung auf den Autobahnen
(Vorschlag: Marktgemeinden Biedermannsdorf, Laxenburg, Wiener Neudorf) 

Einführung radarüberwachter, in Abhängigkeit von der Lärm- und Schadstoffbelastung 
sowie Tages- und Nachtzeit variabel festzulegende Tempolimits und Regelung mittels 
der bereits installierten Verkehrsbeeinflussungsanlagen auf der A2 im Bereich von der 
Stadtgrenze Wien bis zum Knoten Guntramsdorf.
Prüfen von ähnlichen Maßnahmen auf der A21 sowie Schutz der Anrainergemeinden 
entlang der A21 vor Emissionen durch geeignete Maßnahmen.

Defensive  
KFZ-Verkehr

Ziele, Projekte und Maßnahmen

Kfz-Verkehr auf  
die Autobahnen

lenken

Kfz-Verkehr 
reduzieren

Schutz der  
AnrainerInnen vor 

Emissionen
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Projekt: 
Umsetzen von Mobilitätsmanagement mit  
Verkehrserregern
Gemeinden unterstützt vom Land NÖ, Projektbetreiber

In Kooperation von Gemeinde(n) und ProjektbetreiberInnen  
werden Maßnahmen entwickelt und umgesetzt, die zu  
einer wirtschaftlichen, umweltfreundlichen und verkehrs- 
planerisch besseren Steuerung des Verkehrs in belasteten 
Räumen beitragen. ProjektbetreiberInnen sollen dabei entspre-
chend dem Verursacherprinzip, Verantwortung übernehmen 
und können sich auch bei der Errichtung entsprechender 
Infrastruktur finanziell beteiligen. 
Als verkehrsintensive Einrichtung wird ein Objekt oder Areal 
bezeichnet, das über mindestens 150 PKW Abstellplätze 
verfügt und über 2.000 Fahrten pro Tag bzw. über 4.000 
Personenbewegungen pro Tag auslöst.

Zu Maßnahmen und Ansätzen des Mobilitätsmanagements zur 
Verbesserung des Modal Split zugunsten des Langsamverkehrs 
und des öffentlichen Verkehrs zählen:
–  Infrastrukturmaßnahmen wie Ausbau / Beleuchtung von   
  Gehwegen, Radwegen, Fahrradabstellanlagen, Fahrrad-  
  werkstatt etc.
–  Fahrpreisrückerstattung, Einkaufstickets, Gepäckdepots,  
  Zustellservice etc. 
–  Fahrtenmodelle, die regeln, wie viele Autofahrten (Zu- und  
  Wegfahrten) in einem Areal bzw. von im Areal zulässigen  
  Nutzungen maximal ausgelöst werden dürfen
–  Parkraumbewirtschaftung, z.B. zeitliche Anpassung von   
  Parkgebühren, Vermietung / Zuteilung von Parkplätzen  
  an gewisse NutzerInnen, zeitlich beschränkte Vermietung  
  von Parkplätzen, zeitliche und / oder räumliche Sperre von  

  Parkplätzen und deren Mehrfachnutzung

Projekt: 
Überprüfung von Mobilitätserfordernissen bei  
Neu- und Umwidmungen
Gemeinden unterstützt vom Land NÖ

Entwickeln und Verankern eines transparenten Informations-
prozesses und abgestimmten Umgangs mit den vorhandenen 
Verkehrskapazitäten durch Beschränkung der Nutzungsin-
tensität von Liegenschaften in Abhängigkeit von der Kfz-
Verkehrserzeugung. Ein politisches Gremium bestehend 
aus VertreterInnen der Gemeinden ist für den Prozess, die 
Einhaltung der Ziele sowie die Weiterentwicklung zuständig. 
Im Vorfeld bedarf es eines Diskussionsprozesses zu möglichen 
Kriterien bzw. Parametern der Verkehrserzeugung, zB. Vorha-
ben größer als 100 Wohneinheiten bzw. 2.500 m2 Nutzfläche 
im Gewerbe bzw. Verkehrserzeugung von 200 Fahrten pro 
Tag und Richtung bei regional wirksamen Verkehrserregern. 
Verkehrsunternehmen, Entwicklungsgesellschaften und 
Fachabteilungen des Landes NÖ sind in den Diskurs miteinzu-
beziehen.
Das Prinzip: Auf Basis des gemeinsamen Verkehrsmodells 
stehen den Gemeinden bezüglich Kreuzungspunkten, deren 
Kapazitätsgrenzen bereits bzw. nahezu erreicht sind (Basis: 
Empfohlenes Verkehrsmodell Amt der NÖ Landesregierung, 
Abteilung RU7), definierte Anteile an den noch vorhandenen 
freien Kapazitäten zu. Werden bei einer Nutzungsänderung 
durch Neu- bzw. Umwidmungen oder Ansiedelung eines 
regional wirksamen Verkehrserzeugers mehr Fahrten als 
vorhandene Kapazitäten erzeugt, muss dazu regional infor-
miert werden. Möglichkeiten zur Projektanpassungen bzw. 
Ausgleichsmaßnahmen sind mit den betroffenen Nachbarge-
meinden zu vereinbaren.

–  Der angestrebte Modal Split wird auf Basis einer  
  Empfehlung der Abt. RU7 von den GemeindevertreterInnen  
  gemeinsam festgelegt.
–  Die Parameter für die Verkehrserzeugung (Nutzfläche,  
  Anzahl der Wohnungen, …) und allfällige Nachbesserungen  
  (z.B. Reduktion der Stellplätze, zusätzliche ÖV Angebote)  
  werden mittels privatrechtlicher Vereinbarungen zwischen  
  Projektentwickler und Gemeinde verbindlich vereinbart.
–  Die Verkehrserzeugung von Projekten wird regelmäßig   
  überprüft und im Zuge einer Evaluierung den Zielen  

  dieser Initiative gegenüber gestellt. 

Gemeinsame Mobilitätslösungen
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Strukturen für die Kooperation
demokratisch, umsetzungsorientiert und „lernend“

Leitziele

Einrichten von Strukturen zur Umsetzung von Maßnahmen  
und Projekten des Regionalen Leitplans
Tragfähige Entscheidungen gemeinsam treffen und umsetzen. Dafür werden 

professionelle aber pragmatische Strukturen eingerichtet, die transparente und 

nachvollziehbare Prozesse ermöglichen. Professionelle Organisationsstrukturen 

bestehen dann, wenn Kontinuität, eine ausreichende Ressourcenausstattung, 

ein strukturierter Informationsfluss und klare Kompetenzen erreicht werden. 

Region über Prozesse und Plattformen weiterentwickeln
Die begonnenen Abstimmungsprozesse zur Regionalen Leitplanung sollen von 

der operationellen Trägerschaft des GVA und unterstützt durch das SUM weiter 

forciert werden. AkteurInnen aus der regionalen Wirtschaft, die Sozialpartner 

und VertreterInnen der Zivilgesellschaft werden frühzeitig in die Planungs-  

und Umsetzungsprozesse eingebunden. Die Dienststellen des Amtes der  

NÖ Landesregierung sowie die ExpertInnen NÖ.Regional.GmbH, des Verkehrs-

verbund Ostregion, des Stadt-Umland-Managements Wien Niederösterreich,  der 

ECO-plus, des Biosphärenpark und anderen durch das Land Niederösterreich, den 

Bezirk oder den Gemeinden unterstützten Organisationen werden als PartnerIn-

nen bei der Entwicklung und Umsetzung von Projekten gewonnen.

Die Abstimmung mit den Nachbarregionen (insbesondere zur Stadt Wien) wird 

zur Umsetzung zukunftsfähiger Strategien und Projekte forciert. 

Zur Modellregion werden
In Kooperation mit dem Land NÖ wird die Entwicklung und Umsetzung von 

Instrumenten und Kooperationsformen zur Siedlungsentwicklung vorangetrie-

ben. Der Bezirk wird damit zum Vorbild und Vorreiter in Sachen abgestimmter 

Raumentwicklung in Österreich, indem die Ziele und Maßnahmen der Regionalen 

Leitplanung in die Umsetzung gebracht werden.
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Einsetzen einer strategischen (politischen) Ebene
Institutionelle Absicherung der Aktivitäten der Region durch die bestehende Bürger-
meisterkonferenz, der Bezirkshauptmannschaft Mödling, in der alle Gemeinden des 
Bezirks vertreten sind. Die Konferenz befasst sich als Beratungs- bzw. Beschlussgremium 
mit regional relevanten Aktivitäten. Das soll die Gemeinden entlasten, Konfliktpotenzi-
ale entschärfen und eine effiziente Umsetzung gemeinsamer Maßnahmen ermöglichen. 
Dazu wird eine eigene Geschäftsordnung erarbeitet. Der Vorsitz wird aus dem Kreis der 
BürgermeisterInnen übernommen. Die Bürgermeisterkonferenz hat folgende Aufgaben:

 Abstimmen und Ordnen
Die Bürgermeisterkonferenz befasst sich steuernd vorrangig mit regional relevanten 
Projekten der Leitplanung. Das sind Projekte, die über Gemeindegrenzen hinaus auf 
die regionale Raumstruktur wirken. Die inhaltliche Bandbreite ist groß: Sie umfasst 
Projekte zum Siedlungswesen (Wohnen, Betriebe), zur Infrastruktur (sozial, technisch 
oder verkehrlich), zur Wasserwirtschaft (Renaturierung, Hochwasserschutz) sowie 
zu Freizeit- und Erholung. Die Konferenz erörtert die Interessen der Beteiligten und 
berät zu möglichen Konfliktpotenzialen, qualitativen Anpassungen, Varianten und 
Synergien. Von den Gemeinden des Bezirks Mödling werden Konsultationsmechanis-
men vereinbart. Als Kriterien dienen festzulegende Kennwerte zur Nutzungsdichte, 
Verkehrserzeugung sowie zu wasserwirtschaftlichen Standards. Darüber hinaus wird 
geprüft, ob Projekte Auswirkungen auf Schutzgüter haben (Erholung, Naturwerte, 
Landschaft) und ob sie den Schwerpunktsetzungen oder Zielen der Regionalen Leit-
planung entsprechen.

Aktiv entwickeln und Impulse geben
Die Bürgermeisterkonferenz verfolgt konsequent anhand eines Arbeitsprogramms, 
die mit der Regionalen Leitplanung vereinbarten Zielsetzungen. Sie treibt Prozesse 
voran und setzt Impulse für regionale und interkommunale Projekte. Zur Weiterfüh-
rung regionaler Prozesse ist es vorstellbar, regionale Themenpartnerschaften für die 
Umsetzung teilregionaler oder interkommunaler Projekte ggf. nach dem Leadpartner-
system zu bilden. Zu den wichtigsten Aufgaben zählen:
–  Die Einrichtung regionaler Dialoge zu Mobilitätskultur und Baukultur, die Entwick- 
  lung öffentlicher Grün- und Freiräume, die Belebung der Ortskerne, die Aufwer- 
  tung der Kulturlandschaft und die Kooperation bei der Wasserwirtschaft 
–  Die Förderung des Austausches zwischen den Gemeinden, mit dem Land NÖ und  
  der Stadt Wien sowie mit benachbarten Regionen
–  Frühzeitges Einbinden von Fachleuten der NÖ-Landesregierung, regionalen  
  Wirtschaft, SozialpartnerInnen sowie VertreterInnen der Zivilgesellschaft
–  Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung zu den Zielen der Regionalen  
  Leitplanung. Motivation und Engagement fördern
–  Monitoring und Reflexion zum Fortschritt der Umsetzung der Prozesse und  
  Maßnahmen der Regionalen Leitplanung 

Regionale Kooperationsstrukturen  
und Prozesse aufbauen

Organisationsentwicklung im Sinne von Governance mit und für AkteurInnen aus  
Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft mit dem Ziel den Abstimmungs-
prozess zur Regionalen Leitplanung weiterzuführen, Reibungsverluste im Spannungs-
feld von Kooperation und Konkurrenz zu verringern sowie interkommunale Koopera-
tionen zu vereinfachen und zu verbessern. 

Regionale  
Trägerschaft

bestimmen

Abstimmen  
und Ordnen,  

aktiv entwickeln, 
Impulse geben

Breite und  
frühzeitige  

Einbindung der 
Bevölkerung
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Einrichten einer Plattform für Planung und Austausch 
Zur Verbesserung der horizontalen und vertikalen Vernetzung der AkteurInnen im 
Bezirk Mödling und zur fachlichen Vorbereitung von Projekten und Vorhaben wird 
vorgeschlagen, den bestehenden Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Um-
weltangelegenheiten (GVA) im Bezirk Mödling als regionale Austausch- und Planungs-
plattform, vor allem der mit raumplanerischen Agenden betrauten VertreterInnen der 
Gemeinden auszubauen.

Ausbau der Geschäftsstelle des GVA
Zur Vorbereitung der Agenden der Bürgermeisterkonferenz und zur organisatorischen 
Unterstützung der Weiterführung der Abstimmungsprozesses der Regionalen Leit- 
planung wird vorgeschlagen die Geschäftsstelle, des bestehenden Gemeindeverbands 
für Abgabeneinhebung und Umweltangelegenheiten (GVA) zu nutzen und entspre-
chend zu stärken. 

Unterstützung der Region durch das Land NÖ

Das Land Niederösterreich unterstützt mit den Fachleuten des Amtes der NÖ Landes-
regierung und ExpertInnen ihrer Vorfeldorganisationen die Umsetzung der Ziele der 
Regionalen Leitplanung den weiteren Abstimmungsprozess. Zu den wesentlichen 
Aufgaben zählen die:
–  Unterstützung beim Aufbau von Kooperationsstrukturen und Prozessen
–  Entwicklung und Umsetzung von Projekten durch eine intensive Kooperation der  
  Fachplanungen
–  Koordination zwischen den Gebietskörperschaften (Bund, Land, Region)
–  Schaffung von Anreizen für interkommunale Zusammenarbeit 
–  Entwicklung eines regionalen Planungsinstrumentariums, z.B. Modelle für den  
  Ausgleich von Vorteilen und Lasten, Unterstützung der Baulandmobilisierung, ...

Projekt: 
Eine Regionale veranstalten
Region Mödling unterstützt durch das Land NÖ

Ausrichten eines projektorientierten Wettbewerbsprozess, der AkteurInnen aus der  
Region, Bühne und finanzielle Unterstützung für innovative Projekte bietet.  
Zu Beginn erfolgt ein Aufruf zur Einreichung von Projektvorschlägen, die nach festge-
legten Qualitätskriterien geprüft werden. Wesentliche Prinzipien sind der Bezug zu den 
räumlichen Strukturen und zur Identität der Region sowie eine partnerschaftliche  
Durchführung, z.B. durch mehrere Gemeinden.

Plattform für  
Planung und  
Austausch 
einrichten

Die Region  
wird vom  
Beratungsnetz  
des Landes NÖ
unterstützt
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Regionale Leitplanung Bezirk Mödling 

 

Rlp_BO_Protokoll_20151119.docx 

Dipl.-Ing. 

Sibylla Zech GmbH 
 

A 1070 Wien 

Kirchengasse 19/12 

Tel  +43 1 236 1912 10 

Fax +43 1 236 1912 90 

sibylla.zech@stadtland.at 

www.stadtland.at 

Ergebnisprotokoll zur Sitzung des Beschlussorgans des Bezirksforums 
„Regionale Leitplanung Bezirk Mödling“ 

am 23. November 2015, 14:00 bis 15:30 Uhr 
im Rathaus Laxenburg, Schlossplatz 7-8, 2361 Laxenburg 

 
Vorsitz und Sitzungsführung Bgm. Labg. Martin Schuster 
Ergebnisprotokoll: Philip Krassnitzer (stadtland) 

 
Anlagen:  
 Anwesenheitsliste  

 Beschlussvorlage „Regionaler Leitplan Bezirk Mödling“, Stand: November 2015 (Down-
loadlink) 

TO 1: Feststellung der Beschlussfähigkeit gemäß Geschäftsordnung 

Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest. (Anwesenheitsliste siehe Beilage). 
 

TO2: Vorstellung der Beschlussvorlage „Regionaler Leitplan Bezirk Mödling“  

Die Gemeinden erhielten mit der Sitzungseinladung einen "Downloadlink" (zum Herunterladen 
und Ausdrucken) zur Beschlussvorlage „Regionaler Leitplan Mödling“. Darüber hinaus wurde 
die gedruckte  Beschlussvorlage in der Bürgermeisterkonferenz am 10.11. den Gemeindever-
tretern übergeben, bzw. den nicht anwesenden Gemeinden, Wienerwald und Hennersdorf, 
am 11.11., per Post übermittelt. 

 
Das Beschlussorgan zur Regionalen Leitplanung Mödling beschließt folgendes  
Vorgehen: 

► Die vorliegende Fassung des Regionalen Leitplans Bezirk Mödling bildet die Grund-
lage für die Beschlüsse in den Gemeinderäten. 

► Besteht zusätzlicher Informationsbedarf in den Gemeinden, wird ein gesonderter 
Termin mit dem Planungsteam und einem Vertreter bzw. einer Vertreterin des Landes 
für die Vorstellung des Regionalen Leitplans und zur Beantwortung von Fragen ver-
einbart. 

► Stellungnahmen seitens der Gemeinden zur vorliegenden Fassung werden bis 
29.1.2016 an Werner Tippel (GVA Mödling) übermittelt. 

► Die Stellungnahmen werden sondiert und in der Steuerungsgruppe zur regionalen 
Leitplanung am 15.2.2016, um 13:00 Uhr im Rathaus von Guntramsdorf behandelt. 

► Die Gemeinden verpflichten sich, den Regionalen Leitplan Bezirk Mödling mit allfällig 
eingearbeiteten Stellungnahmen in den Gemeinderäten bis zum April 2016 zu be-
schließen. 

 

Es gab keine Gegenstimmen bzw. Enthaltungen zum Beschluss. 

Mac2012
Schreibmaschinentext
Beilage T2
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TO3: Diskussion 
 

Gesammelte Fragen zur Beschlussvorlage: 

 Werden Vorschläge für Änderungen laufend eingearbeitet?  
Nein, Änderungsvorschläge werden bis zum 29.Jänner gesammelt und für die Diskussi-
on in der Steuerungsgruppe am 15.2. aufbereitet. Bis dahin werden keine Vorschläge in 
das Dokument eingearbeitet. 
 

 Wie wird im Weiteren mit Änderungen umgegangen. Wird der Regionale Leitplan im An-
schluss erneut zur Diskussion gestellt? 
Nein, der vorliegende Regionale Leitplan stellt das Ergebnis eines schrittweise durchge-
führten Diskussions- und Abstimmungsprozesses dar. Es ist nicht von grundlegenden 
Änderungen auszugehen. Auf Grundlage der Diskussion der Änderungsvorschläge in der 
Steuerungsgruppe wird eine finale Fassung des Regionalen Leitplans erarbeitet, welche 
in den Gemeinderäten zur Abstimmung vorgelegt werden soll. 
 

 Wie wird damit umgegangen, wenn der Beschluss zum Regionalen Leitplan in einer Ge-
meinde keine Mehrheit findet? 
Bgm. Janschka teilt mit, dass er für Wr. Neudorf noch erheblichen Diskussionsbedarf 
sieht, da sich die Entwicklungsvorstellungen der Gemeindeführung nach der Gemeinde-
ratswahl geändert haben. In der Diskussion wird darauf hingewiesen, dass es inhaltlich 
seit der letzten Sitzung des Beschlussorgans keine großen Änderungen im Entwurf zum 
Regionalen Leitplan mehr gegeben hat. Einzelne Punkte wurden zudem in der Pla-
nungswerkstatt am 29.6.2015 in Gießhübl präzisiert.  
 
Der Leitplan ist dabei kein finales Zukunftsbild. Der regionale Leitplan bietet zum derzei-
tigen Stand eine solide Grundlage für die regionale Raumentwicklung und enthält Impul-
se für eine Weiterentwicklung in den nächsten Jahren. 
 
Interessen der einzelnen Gemeinden wurden weitestgehend berücksichtigt bzw. wurden 
Formulierungen so gewählt, dass die Gemeindekompetenzen nicht beeinträchtigt wer-
den. Es wird noch Informationsveranstaltungen in den Gemeinden geben. 
 
Um relevante Problemlagen in Wr. Neudorf und auch in anderen Gemeinden entgegen-
wirken zu können, bedarf es eines abgestimmten können nur in regionaler Abstimmung 
gelöst werden. Es ist das Ziel, den Regionalen Leitplan in allen Gemeinderäten als ge-
meinsame regionale Raumordnungsstrategie zu beschließen. Im Vorfeld der Vorlage des 
Regionalen Leitplans zur Beschlussfassung in den Gemeinderäten wird es Informations-
gespräche geben. 
 

 
 Wie werden Beschlüsse zum regionalen Leitplan gefasst? 

In der Geschäftsordnung des Beschlussorgans (am 10.12.2014 vom Beschlussorgan be-
schlossen) wurde vereinbart (Anm. Auszug aus der Geschäftsordnung, Seite 3): 
„Beschlüsse müssen mit doppelter Mehrheit gefasst werden. Der Vorlage müssen:  
a) das Land und  
b) eine Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden, stimmberechtigten  
    GemeindevertreterInnen zustimmen.“ 
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Dies bedeutet es braucht keine Einstimmigkeit zum Beschluss der Regionalen Leitplans. 
Ziel ist jedoch ein einstimmiger Beschluss. 

 
 Wie ist das Vorgehen bei zusätzlichem Informationsbedarf der Gemeinden? 

Für die Vorlage der Regionalen Leitplanung Mödling zur Beschlussfassung in den Ge-
meinderäten wird im Vorfeld eine Information durch das Büro stadtland sowie durch Ver-
treterInnen der NÖ Landesregierung angeboten. Die Terminkoordination erfolgt über den 
GVA Mödling. Anfragen gehen an Dipl.-Ing. Werner Tippl (w.tippel@gvamoedling.at). 
 

 Wie entsteht Verbindlichkeit, z.B. über die Verordnung des Raumordnungsprogramms 
(ROP) Südliches Wiener Umland? Welche Inhalte können in das ROP aufgenommen 
werden? 
Inhalte des aktuellen ROP wurden im Regionalen Leitplanungsprozess integrativ behan-
delt und in die Regionale Leitplanung übernommen und sollen auch beibehalten werden. 
Was jetzt verbindlich ist, bleibt demnach auch verbindlich. 
Der Regionale Leitplan geht über den Charakter einer Verordnung hinaus. Er bildet die 
Grundlage für ein gemeinsames Kooperationsforum und soll weitere Prozesse  
initiieren.  

 
Die Prozesse sollten aber nicht vermischt werden, da das Verfahren zum ROP eigene 
Abläufe hat. Die Überarbeitung des ROP erfolgt nach Abschluss des Prozesses zum Re-
gionalen Leitplan. In einer Überarbeitungsphase des ROP soll über die mögliche Anpas-
sung bestehender Inhalte hinaus, auch geklärt werden, welche neuen Inhalte  aus der 
Regionalen Leitplanung übernommen werden sollen. Neben verbindlichen Inhalten kann 
das ROP auch Empfehlungen aussprechen.  

 
Richtwerte zu Wachstum und Dichte, ebenso wie Zielgebiete können sich im ROP wie-
derfinden.   

 

Allfälliges: 

Link zum Regionalen Leitplan 

Aufgrund der Dateigröße des Berichts zum Leitplan (20MB) kann der Regionale Leitplan nicht 
per Mail versandt werden. Eine weitere Reduzierung der Dateigröße würde dazu führen, dass 
die Leitbildkarten nicht mehr lesbar wären.  

Deshalb wird der Regionale Leitplan zum Heraunterladen auf einen FTP-Server des Büros 
stadtland zur Verfügung gestellt. Wenn der Zugang zum Server seitens der Gemeinde bzw. 
des Landes gesperrt ist wird eine zweite Downloadmöglichkeit zur Verfügung gestellt.  

Der Link wird mit dem Protokoll versandt. Bei Problemen mit dem Download des Dokuments 
wird gebeten, sich an Philip Krassnitzer (philip.krassnitzer@stadtland.at) zu wenden. 
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Sibylla Zech GmbH 
 

A 1070 Wien 

Kirchengasse 19/12 

Tel  +43 1 236 1912 10 

Fax +43 1 236 1912 90 

sibylla.zech@stadtland.at 

www.stadtland.at 

Ergebnisprotokoll zur Sitzung der Steuerungsgruppe  
„Regionale Leitplanung Bezirk Mödling“ 

 
am 15. Februar 2016, 13:00 bis 15:00 Uhr 
im Rathaus Guntramsdorf, Rathaus Viertel 1/1, 2353 Guntramsdorf 

 
Vorsitz und Sitzungsführung Bgm. LAbg. Martin Schuster 
Ergebnisprotokoll: Philip Krassnitzer (stadtland) 
 

Anlagen:  

− Anwesenheitsliste 

TO1: Genehmigung Protokoll der Steuerungsgruppensitzung vom 1.6.2015 

Das Protokoll wurde ohne Anmerkungen angenommen. 

 

TO2: Bericht zu Gemeindegesprächen 

 

In der Beschlussorganssitzung am 23.November 2015 wurde ein vereinbart, dass bei 
zusätzlichen Informationsbedarf der Gemeinden, gesonderte Termine mit dem Planungs-
team und einem Vertreter bzw. einer Vertreterin des Landes für die Vorstellung des Regi-
onalen Leitplans und zur Beantwortung von Fragen durchgeführt werden können. Folgen-
de Gemeinden haben das Informationsangebot in Anspruch genommen: 

In folgenden Gemeinden haben Disskussions- und Informationsveranstaltungen stattge-
funden: Biedermannsdorf, Breitenfurt, Brunn am Gebirge, Gumpoldskirchen, Kaltenleut-
geben, Mödling, Vösendorf und Wiener Neudorf,. 

Zusammenfassend wurden folgende Themen behandelt (auf einzelne Punkte wird im 
Tagesordnungspunkt 3 genauer eingegangen): 
_Verbindlichkeit des Regionalen Leitplans 
_Abstimmungsprozess mit Wien und den umliegenden Bezirken 
_Inhaltliche Anmerkungen (insbesondere zu den Themen Mobilität und Siedlungsentwick-
lung, Verständnis des Begriffs „Zielgebiet“) 

 
TO3: Diskussion der Stellungnahmen 

Seitens der Gemeinden konnten Stellungnahmen zur vorliegenden Fassung des Regiona-
len Leitplans bis 29.1.2016 an Werner Tippel (GVA Mödling) übermittelt werden. Die Stel-
lungnahmen wurden von stadtland sondiert, geordnet und kommentiert. Vor der Steue-
rungsgruppensitzung wurde den Mitgliedern der Steuerungsgruppe sowohl die Kommen-
tare als auch die Stellungnahmen im vollen Wortlaut als Sitzungsunterlage zugesandt.   

Mac2012
Schreibmaschinentext
Beilage T3

Mac2012
Schreibmaschinentext
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Verbindlichkeit des Regionalen Leitplans 
Bei den unterschiedlichen Gemeindegesprächen wurde die Frage der rechtlichen Ver-
bindlichkeit des Regionalen Leitplans und die Frage des Eingriffs in die Gemeindeauto-
nomie aufgeworfen. Die rechtliche Verbindlichkeit wurde von Seiten der RU2 in Abstim-
mung mit der Rechtsabteilung geklärt. Aussagen zur rechtlichen Verbindlichkeit des Leit-
plans werden in gekürzter Form sowohl im Einleitungskapitel und im Text für den Ge-
meinderatsbeschluss übernommen.  
 
In der Stellungnahme des Landes ist festgehalten:  
Der regionale Leitplan Mödling stellt ein überörtliches Entwicklungskonzept im Sinne des 
NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 dar. Deren Umsetzung ist im Rahmen der Ziele und 
Maßnahmen der nachgeordneten Planungen anzustreben. Es entsteht durch den Regio-
nalen Leitplan keine unmittelbare (rechts)verbindliche Wirkung in den jeweiligen Zustän-
digkeitsbereichen. Verbindlichkeit entsteht durch auf der regionalen Leitplanung aufset-
zenden Umsetzungsprozess wie,  
(1) eine mögliche Erstellung eines regionalen Raumordnungsprogramms (legistischer 
Anpassungsbedarf als Voraussetzung) sowie  
(2) die Etablierung einer entsprechenden Kooperationsplattform im Bezirk Mödling (stra-
tegische und operative Ebene) zur Erstellung einer Geschäftsordnung und eines Arbeits-
programms. 
(3) Während von überörtlicher Seite einzig das regionale Raumordnungsprogramm eine 
rechtsverbindliche Wirkung auf die Gemeinden entfaltet, entsteht erst durch die Über-
nahme der Inhalte, Ziele und Maßnahmen der regionalen Leitplanung in die Gemeinde-
planung (Örtliches Entwicklungskonzept, Flächenwidmungsplanung) auf Gemeindeebene 
eine entsprechende Verbindlichkeit. Der Gemeinderatsbeschluss (Muster siehe unter 
TO4) sieht daher vor, dass der regionale Leitplan entsprechend zu berücksichtigen ist.  
 

Bessere Erläuterung des Begriffes „Zielgebiet“ 
Der Begriff Zielgebiet wird häufig im Sinne von „Entwicklungsgebiet“ verstanden. Zielge-
biete sind Gebiete auf die besonderes Augenmerk mit qualitätssichernden Maßnahmen 
gelegt werden soll. Hier ist eine regionale Abstimmung naheliegend – sei es bei der Be-
wahrung des Bestandes oder der Entwicklung von Teilbereichen. Dies soll im Regionalen 
Leitplan deutlicher zum Ausdruck kommen. 

Diskussion: Die Kennzeichnung als Zielgebiet hat keinen direkten Einfluss auf die Verga-
be von Fördermitteln seitens des Landes. 

Abstimmung mit den Nachbarregionen, insbesondere Wien 
Im Regionalen Leitplan sind vorrangig Projekte, Maßnahmen usw. zur Abstimmung inner-
halb des Bezirks Mödling verankert. Dadurch soll ein gemeinsames Auftreten gefördert 
werden und die Abstimmung mit den Nachbarregionen verbessert werden. Der Abstim-
mungsprozess zu Maßnahmen mit den Nachbarregionen kann dabei nicht geregelt wer-
den. Konkret aus der regionalen Leitplanung wurden 2 Abstimmungsprozesse zu regiona-
len Zielgebieten gemeinsam mit Wien: B17 / Marktviertel Vösendorf, Naherholung Kalten-
leutgebner Tal / Steinbrüche angeregt. 

Diskussion: Seitens des Stadt-Umland-Managements wurde dazu eigens ein Abstim-
mungstermin mit der Stadtplanung Wien koordiniert. 
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Stellungnahmen mit Diskussionsbedarf in der Steuerungsgruppe 

In der Steuerungsgruppe wurden jene Stellungnahmen behandelt zu denen unterschiedli-
che Positionen eingebracht wurden bzw. welche eine wesentliche Änderung im Regiona-
len Leitplan bedeuten. 
  

Kapitel: Siedlungs- und Standortentwicklung Seite 

Leitfaden zur Projektabstimmung und Fahrtenkontigentierung 21, 61 

Projektabstimmung von z.B. mehr als 100 Wohneinheiten mit den Nachbargemeinden 
und in Kapitel „Defensive KFZ Verkehr“ auf Seite 61 die Festlegung von Verkehrskon-
tingenten für den KFZ Verkehr festgeschrieben. Bei konsequenter Anwendung stellt das 
eine Knebelung und damit Verhinderung einer moderaten Weiterentwicklung unserer 
Gemeinde dar. 
Die Ortskernbildung in der zentralen Aufschließungszone und damit die Strukturierung 
der Ortsteile von Breitenfurt ist größer als 100 Wohneinheiten. Die Marktgemeinde Brei-
tenfurt spricht sich gegen die Verallgemeinerung dieser Planungsgrundsätze ohne kon-
krete Prüfung der örtlichen und gemeindespezifischen Gegebenheiten aus.  
Fahrkontingente sollen nur bei Neuwidmung und bei großen Verkehrserregern, Spedi-
teuren oder Logistikbetrieben Anwendung finden. Zusätzlich sind in dem Dialog die 
Nachbarn Wien, die Bezirke nach Wien- Umgebung und der Bezirk Baden miteinzube-
ziehen. 

BRE1 
 
LAX1 
(annähernd 
wortgleich) 

 

Anm.: Die Abstimmung der künftigen Entwicklung auf die vorhandenen Verkehrskapazitäten war die 
Basis für die „Regionale Leitplanung Bezirk Mödling“. In detaillierten Untersuchungen wurden im Auf-
trag der Abt. RU7 die Kapazitäten der wichtigsten Straßenknoten untersucht und er noch Entwicklung 
gegenüber gestellt.  

Der Leitfaden ist kein Instrument, um Entwicklungen abzulehnen, zu verhindern oder zu erschweren. 
Ziel ist es, die weitere Zunahme des MIV im Bezirk zu steuern und Straßen (bzw. die Anrainer)  an der 
Kapazitätsgrenze nicht weiter zu belasten. Der Leitfaden soll Projekte daher „in Sachen“ Verkehrser-
zeugung besser und regional verträglicher machen. 

 
Es wird auf regional wirksame Vorhaben verwiesen, im Weiteren werden Wohneinheiten oder Gewer-
be erwähnt. Gemeint sind dabei einzelne Projekte, also nicht die Entwicklung eines gesamten Orts-
teils. 

Im Projektbündel „Kommitment zum gemeinsamen Vorgehen bei Betriebsansiedlungen und Einrich-
tungen mit regionaler Bedeutung“ wird auf die „Fortsetzung des begonnenen Dialogs verwiesen“. Die 
genannten Kennwerte bilden die Zwischenergebnisse dieses Dialogs ab. Die Kennwerte sollen im 
Regionalen Leitplan festgehalten werden, damit Prozessfortschritte nicht verloren gehen.  

Durch eine Beschränkung des Leitfadens und einer Kontingentierung auf Neuwidmungen würde das 
Instrument nur sehr eingeschränkten Einfluss haben, da in den meisten Gemeinden keine Neuwid-
mung großer Flächen vorgesehen sind. 

 

 



Regionale Leitplanung Bezirk Mödling, Ergebnisprotokoll Steuerungsgruppe / 15.02.2016 

Rlp_STGr_Protokoll_20160215_vfin.docx 4 

Originaltext im Regionalen Leitplan: 

Leitfaden zur Projektabstimmung Bezirk Mödling (auf Basis VIA SUM) 

Fortsetzen des begonnenen regionalen Dialoges zur Abstimmung von regional wirksamen 
Vorhaben, gekoppelt an Kriterien, z.B. Anzahl der Wohneinheiten (größer als 100 WE), 
Nutzflächen im Gewerbe (größer als 2.500m² BGF) und der Verkehrserzeugung des Vor-
habens (200 Fahrten pro Tag und Richtung). 

Vergleiche: Festlegung von Verkehrskontingenten im Themenfeld Mobilität. 

Diskussion: 
Die Grundidee eines Leitfadens ist es, die Mobilitätserfordernisse bei großen Vorhaben zu 
definieren und für diese Lösungen zu finden. Ein Ansatz dafür ist eine Zuerkennung von 
Verkehrskontingenten, damit es zu keinen Überlastungen von Kreuzungsbereichen im 
MIV kommt und Entwicklungsoptionen für Gemeinden fair verteilt werden können.  

VertreterInnen der Gemeinden Laxenburg und Breitenfurt befürchten durch die Einführung 
eines „Leitfadens zur Projektabstimmung“ – und als Folge weiterer Umsetzungsschritte 
die rechtliche Verbindlichkeit. Auch in Zukunft wären die Gemeinden gefordert, leistbaren 
Wohnraum für künftige Generationen zur Verfügung zu stellen. Beide Gemeinden haben 
für die zukünftige Siedlungsentwicklung Aufschließungszonen gewidmet. Der Gemeinde-
rat entscheidet über die Freigabe einer als Bauland-Aufschließungszone. Es soll nicht 
möglich sein, dass Nachbargemeinden über einen Leitfaden Projekte verhindern können. 
Bei den genannten Kenngrößen würde das Instrument relativ schnell zum Einsatz kom-
men.  

Wie in der Anmerkung zur Stellungnahme festgehalten, ist das Instrument nicht dafür 
vorgesehen, Projekte zu verhindern, sondern insgesamt die Informationspolitik bezüglich 
Entwicklungsvorhaben zu verbessern und einen transparenten Diskussionsprozess zu 
unterstützen. Im ROG gibt es bereits eine Bestimmung, dass eine Neuwidmung die Ent-
wicklung die Nachbargemeinde nicht negativ beeinflussen darf. Dies kommt aber nur in 
Ausnahmefällen zur Anwendung (z.B. bei EKZ).  

Ein Leitfaden wurde in Abstimmung mit den Gemeinden erarbeitet und müsste weiter 
verfeinert werden. Für eine rechtliche Verankerung im Regionalen Raumordnungspro-
gramm fehlt derzeit die notwenige rechtliche Grundlage. Die Vereinbarung von etwaigen 
Kontingenten könnte demnach nicht ohne Zustimmung der Gemeinden stattfinden. Er-
gebnis: Die Maßnahme soll im Regionalen Leitplan erhalten bleiben aber umformuliert 
werden: Möglicherweise findet sich ein anderer Begriff für Verkehrskontingente.  
Der Textteil soll überarbeitet und für die endgültige Fassung des Regionalen Leitplans auf 
direkten Weg mit den Gemeinden Breitenfurt und Laxenburg abgestimmt werden. Dabei 
soll festgehalten werden, dass sich der Leitfaden auch auf Neu- und Umwidmungen be-
zieht und das dieser in Abstimmung mit den Gemeinde und wichtigen Akteuren (ÖBB, 
Verkehrsbetriebe,….) entwickelt und umgesetzt werden soll.  

 

Kapitel: Siedlungs- und Standortentwicklung Seite 

Standortbereiche mit möglichen regionalen Wirkungen 
Unvollständige Tabelle mit Standortbereichen 

29 

Da im Bereich des ehemaligen Brauhaus keine Zentrumsentwicklung vorgesehen ist soll WRN12 
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der Standortbereich aus der Liste gestrichen werden. 

Ergänzung des Standortbereichs: Umfeld Bahnhof Münchendorf MUE5 

Die Entwicklung des Umfelds von St. Gabriel muss jedenfalls so erfolgen, dass verkehrs-
technische Auswirkungen auf das Ortsgebiet Mödling auch geprüft werden. 

 
MOE3 

Empfehlung: Vollständiges Streichen der Tabelle. 
Anm.: Da mit der Tabelle nicht alle relevanten Standorte abgebildet werden können und diese vorran-
gig auch von kommunalen Entwicklungszielen abhängig sind, soll auf die Aufzählung verzichtet wer-
den. Der Punkt selbst soll so umformuliert werden, dass zu berücksichtigende Aspekte erhalten blei-
ben. 

 

Diskussion: 
Das Streichen der gesamten Tabelle wird durch die Steuerungsgruppe empfohlen. 

 

Kapitel: Gemeinsame Mobilitätslösungen Seite 

Prüfen von Tempobeschränkungen auf den Autobahnen (80 km/h) 60 

Text in der aktuellen Version: 
Prüfen von Tempobeschränkungen auf den Autobahnen (80 km/h) 
(Vorschlag: Marktgemeinden Wiener Neudorf, Laxenburg) 
Einführung eines konstanten, radarüberwachten Tempolimits von 80 km/h auf der A2 im Bereich von 
der Stadtgrenze Wien bis zum Knoten Guntramsdorf – abhängig von der Lärm- und Schadstoffbelas-
tung sowie Tages- und Nachtzeit mittels Regelung durch die bereits installierten Verkehrsbeeinflus-
sungsanlagen. 

„Prüfen von“ soll gestrichen werden. Die neue Überschrift soll demnach lauten „Tempo-
beschränkungen auf den Autobahnen (80 km/h)“ 
Streichen: „abhängig von der Lärm  (…) Verkehrsbeeinflussungsanlagen.“ 
Argumentation: Maßnahmen zur Temporeduktion wurden bereits geprüft. Zur Entlastung 
der AnrainerInnen aufgrund der Überschreitung vom Lärm- und Feinstaubgrenzwerten 
soll eine generelle Temporeduktion angestrebt werden.  

WRN17 

Die Formulierung am Absatzanfang „Einführung eines konstanten, radarüberwachten 
Tempolimits von 80 km/h auf der A2 im Bereich von der Stadtgrenze Wien bis zum Kno-
ten Guntramsdorf“ indiziert, dass es ein konstantes = generelles Tempolimit von 80km/h 
eingeführt werden soll. Dies steht aber im Gegensatz zu der im darauf folgenden Satzteil 
genannten und von der MG Laxenburg tatsächlich geforderten Formulierung – abhängig 
von der Lärm- und Schadstoffbelastung sowie Tages- und Nachtzeit mittel Regelung 
durch die bereits installierten Verkehrsbeeinflussungsanlagen. 
Aus Sicht der Marktgemeinde Laxenburg müsste die korrekte Formulierung daher wie 
folgt lauten: „Einführung radarüberwachter, in Abhängigkeit von der Lärm- und Schad-
stoffbelastung sowie Tages- und Nachtzeit variabel festzulegende Tempolimits und Re-
gelung mittels der bereits installierten Verkehrsbeeinflussungsanlagen auf der A2 im 
Bereich von der Stadtgrenze Wien bis zum Knoten Guntramsdorf.“ 

LAX2 
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Anregung zur Ergänzung: 
Schutz der Anrainergemeinden entlang der A21 vor Emissionen durch geeignete Maß-
nahmen. 

GIE1 

 
Diskussion: 
Der Vorschlag der Gemeinde Wr. Neudorf zur Einführung eines konstanten konstan-
ten, radarüberwachten Tempolimits 80 wird von den Mitgliedern der Steuerungsgrup-
pe nicht unterstützt und soll nicht in den Regionalen Leitplan übernommen werden. 
Der Absatz wird in Richtung Umsetzung einer verkehrsabhängigen Beschränkung 
(VAB) formuliert. Auch die Gemeinde Biedermannsdorf soll in der Zeile zum Vor-
schlag aufgenommen werden. Marktgemeinden Wiener Neudorf, Laxenburg und Bie-
dermannsdorf. 
 
 
Kapitel: Gemeinsame Mobilitätslösungen Seite 

Autobahnanschluss zur A3-Südostautobahn am Gemeindegebiet Münchendorf 60 

Ergänzung unter dem Punkt „Lenkung des Kfz-Verkehrs auf die Autobahnen“  
 Vollanschluss von Münchendorf an die A3 in beide Fahrtrichtungen, Entlastung der 

Ortsdurchfahrten von Laxenburg bzw. Biedermannsdorf und Achau. 

MUE10 

 

Anm.: Im niederösterreichischen Landesmobilitätskonzept ist die Maßnahme nicht enthalten und auch im 
Rahmen des Prozesses zur Regionalen Leitplanung nicht abschließend diskutiert. Es wird empfohlen, ei-
nen Trassenkorridor zu sichern und dies auch in der Kartendarstellung zu übernehmen. 

 
Diskussion: Der Vorschlag des Planungsteams zur Sicherung des Trassenkorridors 
soll im Regionalen Leitplan übernommen werden. 
 
 
Kapitel: Gemeinsame Mobilitätslösungen Seite 

Umsetzen von Mobilitätsmanagement mit bestehenden Verkehrserregern 61, 65 

Die bestehenden Verkehrserreger haben bereits ihre Genehmigungen und Rechtsan-
sprüche erhalten und die Kosten dazu getragen. Vielmehr sind unserer Meinung nach 
neue Verkehrserreger anzusprechen! 
Satz 2, „Projektbetreiber sollen dabei entsprechend dem Verursacherprinzip Verantwor-
tung übernehmen und können sich auch bei der Errichtung entsprechender Infrastruktur 
finanziell beteiligen.“ 
Aus Sicht der Marktgemeinde Laxenburg soll die Formulierung wie folgt lauten: „Projekte 
zur Umsetzung von Mobilitätsmanagement mit künftigen Verkehrserregern: Projektbe-
treiber verkehrsintensiver Einrichtungen (Anm.: Definition wie im Absatz danach) haben 
der Gemeinde gegenüber einen Nachweis zu erbringen, wie die zu erwartenden Ver-
kehrsströme der geplanten Einrichtung ohne zusätzliche Belastung (Fahrten, Lärm- und 
Schadstoffemissionen, etc.) von Ortskernen und Siedlungsgebieten der betroffenen Ge-
meinde und aller Anrainergemeinden von der Einrichtung selbst bis zum nächsten Auto-
bahnanschlussknoten abgeleitet werden können. Wäre es dem Projektbetreiber nicht 

LAX3 
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möglich einen derartigen Nachweis zu erbringen, so müssten ihm als Voraussetzung für 
eine Genehmigung der verkehrsintensiven Einrichtung verbindliche Ersatzzahlungen 
(vergleichbar mit der Stellplatz-Ausgleichsabgabe) vorgeschrieben werden. Die Höhe der 
Ersatzzahlung soll sich nach der Frequenz der zu erwartenden Fahrten, deren Länge 
und Emissionen richten.  
Da es sich wie bereits eingangs erwähnt um eine Projekt handelt, sind die zu befassen-
den Behörden, Normen, Berechnungsarten, Inkassostellen, Einnahmeverteilung, Recht-
lichen Klärungen (Landesgesetz, Verordnungen etc.?) u.v.m. auszuarbeiten.  

Anm.: Auch bestehende Verkehrserreger können Beiträge zur Entspannung der Situation leisten. Der  
Formulierungsvorschlag ist zu detailliert. Die vorgeschlagene Vorgehensweise stellt einen verfolgens-
werten Ansatz dar, welcher inhaltlich der Idee der Fahrtenkontingentierung entspricht. Vgl. Mittels 
Wasserrecht wäre es ev. auch möglich, bei anstehenden Gewerbeverhandlungen, auch bei Bestand-
sobjekten die Verkehrserzeugung zu thematisieren. 
 

Diskussion: 
Die Stellungnahme der Gemeinde Laxenburg wurde diesbezüglich missverstanden. 
Gemeint war, dass insbesondere zukünftige Verkehrserreger in ein Mobilitätsma-
nagement eingebunden werden sollten. Die soll für die finale Fassung in den Absatz 
integriert werden.  
 

 

TO3_Weiterer Ablauf: 

• Erstellen finale Fassung 
Auf Grundlage der Diskussionen in der Steuerungsgruppe wird durch das 
Planungsteam die finale Fassung des Regionalen Leitplans erstellt.  
Die finale Fassung zum Regionalen Leitplan soll bis Anfang März vorliegen 
und gemeinsam mit der Vorlage für den Beschlusstext und der Zusammen-
fassung der eingebrachten Stellungnahmen an die Gemeinden versandt wer-
den.  
 

• Beschluss des Regionalen Leitplans durch die Gemeinderäte 
Die finale Fassung des regionalen Leitplan soll in den Gemeinden bis Juni zur 
Beschlussfassung vorgelegt werden. 
 
Dem in der Sitzung vorgestellten Entwurf des Textbausteins für die Gemein-
deratsbeschlüsse wird ein Ansatz bezüglich der Rechtsverbindlichkeit er-
gänzt.  
 

• Forum „Präsentation und Aufbruch“ 
Termin: Das Forum soll vor dem Sommer stattfinden, angepeilt wird die erste 
Junihälfte 
 
Ort: Veranstaltungssaal Bruno in Brunn am Gebirge und die Stadtgalerie wä-
ren mögliche Veranstaltungsorte 
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Die Veranstaltungsorganisation soll in der Kerngruppe besprochen werden. 
Es ist demnach voraussichtlich keine weitere Steuerungsgruppen- bzw. Be-
schlussorgansitzung notwendig. 









Sichtung der Stellungnahmen  
zum Regionalen Leitplan Bezirk Mödling 
Februar 2016  

 
Zur Erläuterung 
 
Ausgangslage (Beschlussorgan zur regionalen Leitplanung vom 23.11.2015): 

• Schriftliche Stellungnahmen zum Entwurf des Regionalen Leitplanes konnten bis  
einschließlich 29.1.2016 an den GVA Mödling (Dipl.-Ing. Tippl) eingebracht werden.  

• Stellungnahmen werden von stadtland gesichtet und in der Steuerungsgruppe zur  
regionalen Leitplanung behandelt (15.2.2016,13:00 Uhr, Rathaus Guntramsdorf). 

Eingelangte Stellungnahmen (in alphabetischer Reihenfolge): 
In Klammer sind die Kürzel der in Folge verwendeten Codierung angegeben: 

• Breitenfurt (BRE) 
• Gießhübl  (GIE) 
• Gumpoldskirchen (GUM) 
• Guntramsdorf (GUN) 
• Hennersdorf (HEN) 
• Kaltenleutgeben (KAL) 
• Laxenburg (LAX) 
• Mödling (MOE) 
• Münchendorf (MUE) 
Anmerkungen aus Gemeindegesprächen im Jänner 2016: Wiener Neudorf (WRN) 
Stellungnahmen der Fachabteilungen des Amtes der NÖ Landesregierung ‒ über RU2: (LNOE) 

Sichtung der eingelangten Stellungnahmen: 
Stellungnahmen wurden zusammengefasst, nach Themenfeldern sortiert und mit Erläuterungen 
zur empfohlenen Einarbeitung in den Regionalen Leitplan versehen. Im Anhang finden sich die 
Stellungnahmen im vollen Wortlaut.  

Die Stellungnahmen wurden wie folgt vorsortiert: 

• Stellungnahmen mit vorrangigem Diskussionsbedarf in der Steuerungsgruppe 
• Keine Ergänzung empfohlen: Konflikt mit Inhalten des Leitplans, bzw. Detaillierungsgrad 

entspricht nicht der „Flughöhe“ des Leitplans, bzw. betrifft lokale Regelungen 
• teilweise Ergänzung empfohlen: Teile der Stellungnahme sollen eingearbeitet werden 
• Änderung, Ergänzung empfohlen: Stellungnahme soll in den Leitplan eingearbeitet werden 
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1 Allgemeine Änderungsvorschläge 

Verbindlichkeit des Regionalen Leitplans (LNOE1) 
Der Beschluss des regionalen Leitplans durch die Gemeinden und das Land Niederösterreich in 
der Steuerungsgruppe / dem Beschlussorgan erzeugt keine unmittelbare (rechts)verbindliche 
Wirkung in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen. Der gemeinsame Prozess der regionalen 
Leitplanung hat zwischen den beteiligten Partnern zu vielen Fragen der Raumentwicklung im 
Bezirk Mödling ein gemeinsames Verständnis erzielt. An den vereinbarten Zielen und Maßnah-
men wird im auf der regionalen Leitplanung aufsetzenden Umsetzungsprozess weiter gearbeitet. 
Dieser Umsetzungsprozess hat / kann folgende Elemente haben: 
1) die mögliche Erstellung eines regionalen Raumordnungsprogramms durch das Land Niederös-
terreich; Inhalte sind die bestehenden Inhalte des derzeit rechtsgültigen regionalen Raumord-
nungsprogramms, die jedoch einer Evaluierung und Überprüfung unterzogen werden. Mögliche 
neue Elemente können einfließen, wobei auf die abgestimmten Ziele und Maßnahmen des regio-
nalen Leitplans zurückgegriffen werden wird. Dabei ist stets der mögliche legistische Anpas-
sungsbedarf als Voraussetzung mitzudenken. Als Verordnung des Landes ist bei der Erstellung 
eines regionalen Raumordnungsprogramms die Ein-bindung der Gemeinden gesetzlich vorgese-
hen. Im Fall des Bezirks Mödling wird als zusätzliches Element – insbesondere wenn neue Inhal-
te diskutiert werden – ein entsprechendes Format der Abstimmung eingeplant.  
2) die Verstärkung der Zusammenarbeit im Bezirk durch Etablierung und Ausbau einer entspre-
chenden Kooperationsplattform im Bezirk Mödling (strategische und operative Ebene). Kernauf-
gabe sollte die Erstellung einerseits einer Geschäftsordnung und andererseits eines Arbeitspro-
gramms sein, in welchen Bereichen die nächsten Schritte gesetzt und in welchen Bereichen des 
regionalen Leitplans erste Maßnahmen und Projekte angegangen werden. Das Arbeitsprogramm 
wird mit dem Land Niederösterreich gemeinsam entwickelt.  
3) Während von überörtlicher Seite einzig das regionale Raumordnungspro-gramm eine rechts-
verbindliche Wirkung auf die Gemeinden entfaltet, entsteht erst durch die Übernahme der Inhalte, 
Ziele und Maßnahmen der regionalen Leitplanung in die Gemeindeplanung (Örtliches Entwick-
lungskonzept, Flächenwidmungsplanung) auf Gemeindeebene eine entsprechende Verbindlich-
keit. Der Gemeinderatsbeschluss (Muster) sieht daher vor, dass der regionale Leitplan entspre-
chend zu berücksichtigen ist. Der regionale Leitplan Mödling stellt ein überörtliches Entwick-
lungskonzept im Sinne des NÖ Raumordnungs-gesetzes 2014 dar. Deren Umsetzung ist im 
Rahmen der Ziele und Maßnahmen der nachgeordneten Planungen anzustreben. 
Anm.: Die Verbindlichkeit soll in gekürzter Form im Einleitungskapitel dargestellt werden. 

Bessere Erläuterung des Begriffes „Zielgebiet“ 
Der Begriff Zielgebiet wird häufig ausschließlich im Sinne von „Entwicklungsgebiet“ verstanden. 
Zielgebiete sind Gebiete auf die besonderes Augenmerk mit qualitätssichernden Maßnahmen 
gelegt werden soll. Hier ist eine regionale Abstimmung naheliegend – sei es bei der Bewahrung 
des Bestandes oder der Entwicklung von Teilbereichen. Dies soll im Regionalen Leitplan deutli-
cher zum Ausdruck kommen. 

Abstimmung mit den Nachbarregionen, insbesondere Wien 
Im Regionalen Leitplan sind Projekte, Maßnahmen usw. zur Abstimmung innerhalb des Bezirks 
Mödling verankert. Dadurch soll ein gemeinsames Auftreten gefördert werden und die Abstim-
mung mit den Nachbarregionen verbessert werden. Der Abstimmungsprozess zu Maßnahmen 
mit den Nachbarregionen kann dabei nicht geregelt werden. Dieser wäre über die Via Sum gere-
gelt und durch das Stadtumlandmanagement zu begleiten. Konkret aus der regionalen Leitpla-
nung „heraus“ laufen 2 Abstimmungsprozesse zu regionalen Zielgebieten gemeinsam mit Wien: 
B17 / Marktviertel Vösendorf, Naherholung Kaltenleutgebner Tal / Steinbrüche 
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2 Stellungnahmen mit vorrangigem Diskussionsbedarf 
in der Steuerungsgruppe 

Kapitel: Siedlungs- und Standortentwicklung Seite 

Leitfaden zur Projektabstimmung und Fahrtenkontigentierung 21, 61 

Projektabstimmung von z.B. mehr als 100 Wohneinheiten mit den Nachbargemeinden und in 
Kapitel „Defensive KFZ Verkehr“ auf Seite 61 die Festlegung von Verkehrskontingenten für 
den KFZ Verkehr festgeschrieben. Bei konsequenter Anwendung stellt das eine Knebelung 
und damit Verhinderung einer moderaten Weiterentwicklung unserer Gemeinde dar. 
Die Ortskernbildung in der zentralen Aufschließungszone und damit die Strukturierung der 
Ortsteile von Breitenfurt ist größer als 100 Wohneinheiten. Die Marktgemeinde Breitenfurt 
spricht sich gegen die Verallgemeinerung dieser Planungsgrundsätze ohne konkrete Prüfung 
der örtlichen und gemeindespezifischen Gegebenheiten aus.  
Fahrkontingente sollen nur bei Neuwidmung und bei großen Verkehrserregern, Spediteuren 
oder Logistikbetrieben Anwendung finden. Zusätzlich sind in dem Dialog die Nachbarn Wien, 
die Bezirke nach Wien- Umgebung und der Bezirk Baden miteinzubeziehen. 

BRE1 
 
LAX1 
(annähernd 
wortgleich) 

 
Anm.: Die Abstimmung der künftigen Entwicklung auf die vorhandenen Verkehrskapazitäten war die Basis 
für die „Regionale Leitplanung Bezirk Mödling“. In detaillierten Untersuchungen wurden im Auftrag der Abt. 
RU7 die Kapazitäten der wichtigsten Straßenknoten untersucht und er noch Entwicklung gegenüber ge-
stellt.  
Der Leitfaden ist kein Instrument, um Entwicklungen abzulehnen, zu verhindern oder zu erschweren. Ziel ist 
es, die weitere Zunahme des MIV im Bezirk zu steuern und Straßen (bzw. die Anrainer)  an der Kapazitäts-
grenze nicht weiter zu belasten. Der Leitfaden soll Projekte daher „in Sachen“ Verkehrserzeugung besser 
und regional verträglicher machen. 
 
Es wird auf regional wirksame Vorhaben verwiesen, im Weiteren werden Wohneinheiten oder Gewerbe 
erwähnt. Gemeint sind dabei einzelne Projekte, also nicht die Entwicklung eines gesamten Ortsteils. 
Im Projektbündel „Kommitment zum gemeinsamen Vorgehen bei Betriebsansiedlungen und Einrichtungen 
mit regionaler Bedeutung“ wird auf die „Fortsetzung des begonnenen Dialogs verwiesen“. Die genannten 
Kennwerte bilden die Zwischenergebnisse dieses Dialogs ab. Die Kennwerte sollen im Regionalen Leitplan 
festgehalten werden, damit Prozessfortschritte nicht verloren gehen.  
Durch eine Beschränkung des Leitfadens und einer Kontingentierung auf Neuwidmungen würde das In-
strument nur sehr eingeschränkten Einfluss haben, da in den meisten Gemeinden keine Neuwidmung gro-
ßer Flächen vorgesehen sind. 
 

Kapitel: Siedlungs- und Standortentwicklung Seite 

Standortbereiche mit möglichen regionalen Wirkungen 
Unvollständige Tabelle mit Standortbereichen 

29 

Da im Bereich des ehemaligen Brauhaus keine Zentrumsentwicklung vorgesehen ist soll der 
Standortbereich aus der Liste gestrichen werden. 

WRN12 

Ergänzung des Standortbereichs: Umfeld Bahnhof Münchendorf MUE5 

Die Entwicklung des Umfelds von St. Gabriel muss jedenfalls so erfolgen, dass verkehrs-
technische Auswirkungen auf das Ortsgebiet Mödling auch geprüft werden. 

 
MOE3 

Empfehlung: Vollständiges Streichen der Tabelle. 
Anm.: Da mit der Tabelle nicht alle relevanten Standorte abgebildet werden können und diese vorrangig 
auch von kommunalen Entwicklungszielen abhängig sind, soll auf die Aufzählung verzichtet werden. Der 
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Punkt selbst soll so umformuliert werden, dass zu berücksichtigende Aspekte erhalten bleiben. 
 

Kapitel: Gemeinsame Mobilitätslösungen Seite 

Prüfen von Tempobeschränkungen auf den Autobahnen (80 km/h) 60 

Text in der aktuellen Version: 
Prüfen von Tempobeschränkungen auf den Autobahnen (80 km/h) 
(Vorschlag: Marktgemeinden Wiener Neudorf, Laxenburg) 
Einführung eines konstanten, radarüberwachten Tempolimits von 80 km/h auf der A2 im Bereich von der 
Stadtgrenze Wien bis zum Knoten Guntramsdorf – abhängig von der Lärm- und Schadstoffbelastung sowie 
Tages- und Nachtzeit mittels Regelung durch die bereits installierten Verkehrsbeeinflussungsanlagen. 

„Prüfen von“ soll gestrichen werden. Die neue Überschrift soll demnach lauten „Tempobe-
schränkungen auf den Autobahnen (80 km/h)“ 
Streichen: „abhängig von der Lärm  (…) Verkehrsbeeinflussungsanlagen.“ 
Argumentation: Maßnahmen zur Temporeduktion wurden bereits geprüft. Zur Entlastung der 
AnrainerInnen aufgrund der Überschreitung vom Lärm- und Feinstaubgrenzwerten soll eine 
generelle Temporeduktion angestrebt werden.  

WRN17 

Die Formulierung am Absatzanfang „Einführung eines konstanten, radarüberwachten Tempo-
limits von 80 km/h auf der A2 im Bereich von der Stadtgrenze Wien bis zum Knoten Gun-
tramsdorf“ indiziert, dass es ein konstantes = generelles Tempolimit von 80km/h eingeführt 
werden soll. Dies steht aber im Gegensatz zu der im darauf folgenden Satzteil genannten 
und von der MG Laxenburg tatsächlich geforderten Formulierung – abhängig von der Lärm- 
und Schadstoffbelastung sowie Tages- und Nachtzeit mittel Regelung durch die bereits in-
stallierten Verkehrsbeeinflussungsanlagen. 
Aus Sicht der Marktgemeinde Laxenburg müsste die korrekte Formulierung daher wie folgt 
lauten: „Einführung radarüberwachter, in Abhängigkeit von der Lärm- und Schadstoffbelas-
tung sowie Tages- und Nachtzeit variabel festzulegende Tempolimits und Regelung mittels 
der bereits installierten Verkehrsbeeinflussungsanlagen auf der A2 im Bereich von der Stadt-
grenze Wien bis zum Knoten Guntramsdorf.“ 

LAX2 

Anregung zur Ergänzung: 
Schutz der Anrainergemeinden entlang der A21 vor Emissionen durch geeignete Maßnah-
men. 

GIE1 

 
Kapitel: Gemeinsame Mobilitätslösungen Seite 

Autobahnanschluss zur A3-Südostautobahn am Gemeindegebiet Münchendorf 60 

Ergänzung unter dem Punkt „Lenkung des Kfz-Verkehrs auf die Autobahnen“  
 Vollanschluss von Münchendorf an die A3 in beide Fahrtrichtungen, Entlastung der Orts-

durchfahrten von Laxenburg bzw. Biedermannsdorf und Achau. 

MUE10 

Anm.: Im niederösterreichischen Landesmobilitätskonzept ist die Maßnahme nicht enthalten und auch im 
Rahmen des Prozesses zur Regionalen Leitplanung nicht abschließend diskutiert. Es wird empfohlen, ei-
nen Trassenkorridor zu sichern und dies auch in der Kartendarstellung zu übernehmen. 

 
Kapitel: Gemeinsame Mobilitätslösungen Seite 

Umsetzen von Mobilitätsmanagement mit bestehenden Verkehrserregern 61, 65 

Die bestehenden Verkehrserreger haben bereits ihre Genehmigungen und Rechtsansprüche 
erhalten und die Kosten dazu getragen. Vielmehr sind unserer Meinung nach neue Verkehrs-
erreger anzusprechen! 

LAX3 
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Satz 2, „Projektbetreiber sollen dabei entsprechend dem Verursacherprinzip Verantwortung 
übernehmen und können sich auch bei der Errichtung entsprechender Infrastruktur finanziell 
beteiligen.“ 
Aus Sicht der Marktgemeinde Laxenburg soll die Formulierung wie folgt lauten: „Projekte zur 
Umsetzung von Mobilitätsmanagement mit künftigen Verkehrserregern: Projektbetreiber ver-
kehrsintensiver Einrichtungen (Anm.: Definition wie im Absatz danach) haben der Gemeinde 
gegenüber einen Nachweis zu erbringen, wie die zu erwartenden Verkehrsströme der ge-
planten Einrichtung ohne zusätzliche Belastung (Fahrten, Lärm- und Schadstoffemissionen, 
etc.) von Ortskernen und Siedlungsgebieten der betroffenen Gemeinde und aller Anrainer-
gemeinden von der Einrichtung selbst bis zum nächsten Autobahnanschlussknoten abgeleitet 
werden können. Wäre es dem Projektbetreiber nicht möglich einen derartigen Nachweis zu 
erbringen, so müssten ihm als Voraussetzung für eine Genehmigung der verkehrsintensiven 
Einrichtung verbindliche Ersatzzahlungen (vergleichbar mit der Stellplatz-Ausgleichsabgabe) 
vorgeschrieben werden. Die Höhe der Ersatzzahlung soll sich nach der Frequenz der zu er-
wartenden Fahrten, deren Länge und Emissionen richten.  
Da es sich wie bereits eingangs erwähnt um eine Projekt handelt, sind die zu befassenden 
Behörden, Normen, Berechnungsarten, Inkassostellen, Einnahmeverteilung, Rechtlichen 
Klärungen (Landesgesetz, Verordnungen etc.?) u.v.m. auszuarbeiten.  

Anm.: Auch bestehende Verkehrserreger können Beiträge zur Entspannung der Situation leisten. Der  
Formulierungsvorschlag ist zu detailliert. Die vorgeschlagene Vorgehensweise stellt einen verfolgenswerten 
Ansatz dar, welcher inhaltlich der Idee der Fahrtenkontingentierung entspricht. Vgl. Mittels Wasserrecht 
wäre es ev. auch möglich, bei anstehenden Gewerbeverhandlungen, auch bei Bestandsobjekten die Ver-
kehrserzeugung zu thematisieren. 
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3 Redaktioneller Ergänzungs- und Änderungsbedarf 

3.1 Vereinbarung der 20 Gemeinden des Bezirks Mödling 

Ergänzung, Änderung empfohlen 

Vorschlag für Umformulierung (S. 4, 4. Absatz) 4 

Statt: „Wir bieten eine hohe Lebensqualität und hochwertige Wirtschaftsstandorte“  
Neu: „Wir wollen eine hohe Lebensqualität und hochwertige Wirtschaftsstandorte bieten.“ 

WRN1 

Vorschlag für Umformulierung (S. 4, Punkt 1): 
Statt: (...) Modelle eines Ausgleichs von Kosten und Nutzen. 
Neu: (...) Modelle eines Ausgleichs von Lasten und Nutzen. 

WRN2 

3.2 Regionaler Leitplan Bezirk Mödling (Einführung) 

Abschnitt: Grundsätzliche Leitgedanken zur räumlichen Entwicklung Seite 

Ergänzung zum Teilraum „Ebene“ Ländliche Gemeinden östlich der A2 Ergänzung 11 

Kennzeichen: 
• Strukturschwäche > finanzschwache Gemeinde 
• Infrastruktur-Ausstattung der Gemeinden schwach 
• Kaum innerörtliche öffentliche Grünräume 
• Leerstand in den Ortskernen 
• „Explodierende“ Bevölkerungszahlen 
Ausgangslage: 
• Fehlende Wirtschaftsbetriebe > fehlende Arbeitsplätze 
• Hohe Pendler-Rate 
• Verkehrsanbindung nicht optimal (z.B. Schienen-Takt, oder „halbe“ Autobahnanbindungen, 

Nadelöhr Laxenburg) 
Handlungserfordernisse: 
• Ausbau der Verkehrsinfrastruktur > Anbindung der Betriebsgebiete > kein Abschotten von 

benachbarten Betriebsgebieten 
• Gezielte Stärkung der Ortskerne mit Wohnen oder gewerbliche Entwicklung zulassen. 
• Gezielte Dorfentwicklung in Richtung Fußläufigkeit 

MUE1 

Teilweise Ergänzung empfohlen 
Ergänzung: „Stärkung der Ortskerne und gezielte Dorfentwicklung“. 
Anm.: In den Teilräumen werden im Überblick Kennzeichen und Leitgedanken dargestellt, die für alle Ge-
meinden des jeweiligen Teilraums zutreffen. Ortsspezifika werden nicht angeführt („Flughöhe“) 

Ergänzung, Änderung empfohlen 

Abschnitt: Verstärkte Zusammenarbeit der Gemeinden bei der Raumordnung Seite 

Ergänzung: Strategien zur räumlichen Entwicklung benennen, Ergänzung Baukultur 
Bei aufbauenden Konzepten bitte SRO = Strategien zur räumlichen Entwicklung in der Ostre-

8  
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gion unbedingt nennen. 
Bei der Richtschnur des Handelns fehlt das Thema Baukultur 

LNOE2 

Abschnitt: Grundsätzliche Leitgedanken zur räumlichen Entwicklung Seite 

Ergänzung: Leitgedanken „Grün- und Freiraum“ 
Bei Leitgedanken „Grün- und Freiraum“ fehlt ein passender Leitgedanke (kursiv gesetzt) 
Vorschlag: Schützen, nützen, vernetzen, gestalten 

9 
LNOE3 

Ergänzung: Leitgedanke Siedlungsentwicklung 
Konzentration der Siedlungstätigkeit auf Gebiete mit guter infrastruktureller Ausstattung und 
Erreichbarkeit im Öffentlichen Verkehr (stadtregion+). 

9  
WRN3 

Ergänzung: Südachse: „Städtischer Siedlungsraum“ 
Senkung der Verkehrs- und Umweltbelastung, Erhöhung der Aufenthalts- und Freiraumquali-
tät. Wirtschaftsstandorte bieten. 

11 
WRN4 

Anm.: Ersatzlose Streichung der Worte nach Charme Offensive Öffentlicher Raum, Baukultur 

3.3 Kapitel: Siedlungs- und Standortentwicklung 

Kapitel: Siedlungs- und Standortentwicklung sowie Strukturen für die Kooperation Seite 

Ergänzung:  Gesetzliche Rahmenbedingungen für städtebauliche Verträge, Errichtung 
Grünland-, Bauland- sowie Freiraumkonten 

16, 65 

Schaffung gesetzlicher Rahmenbedingungen, um es einer Gemeinde zu ermöglichen bzw. zu 
erleichtern „Städtebauliche Verträge“ im Zusammenhang mit der Nutzung von Flächen abzu-
schließen.  
Eine aktive Bodenpolitik einer Gemeinde stützt sich einerseits auf einen interkommunalen 
Finanzausgleich innerhalb der Gemeinden des Bezirkes genauso wie auf die Schaffung von 
gesetzlichen Grundlagen eine aktive Raumordnungspolitik über Gemeinde- und Grundgrenzen 
hinaus durchführen zu können. Dies macht es erforderlich eine Basis zu schaffen um entspre-
chende regionale Grünland-, Bauland- sowie Freiraumkonten zu führen die für jede Gemeinde 
einsehbar sind und ein entsprechender Anteil an Kontingenten für die Schaffung von gemein-
deübergreifender Einrichtungen (Veranstaltungsstätten, Bäder, P&R-Anlagen, Freizeiteinrich-
tungen etc.) gegebenenfalls zur Verfügung zu stellen, welche bei Bedarf auch von anderen 
Gemeinden mit genutzt werden könnten.  

GUN1 

Teilweise Ergänzung empfohlen (Ideenspeicher) 
Der legislative Anpassungsbedarf soll auf Seite 65 unter dem Punkt „Das Land unterstützt die Region Möd-
ling“ in der Aufzählung zur „Entwicklung eines regionalen Planungsinstrumentariums“ ergänzt werden. 
Derzeit enthalten unter: „Regionaler Infrastrukturfonds als Instrument des interkommunalen Vorteils- und 
Lastenausgleichs“ (S.21) und „Landschaftskonto errichten“ (S.38). 
„Kontingente für die Schaffung von gemeindeübergreifenden Einrichtungen“ subsumiert unter Punkt „Regi-
onaler Infrastrukturfonds als Instrument des interkommunalen Vorteils- und Lastenausgleichs“ (S.21)  
Die Einführung eines Baulandkontos und passender gesetzlicher Rahmenbedingungen wird als sinnvolles 
Instrument für die Region eingeschätzt. Eine Weiterverfolgung zur Umsetzung wird empfohlen. Es ist von 
einem umfassenden Dialogprozess auszugehen.  
 
Ergänzung: Legistischer Anpassungsbedarf für Instrumente zur Innenentwicklung 16, 65 

Die Möglichkeiten städtebauliche Verträge abzuschließen und aktive Bodenpolitik zu betrei-
ben, bedürfen entsprechender rechtlicher Grundlagen, die von der NÖ Landesregierung ge-
schaffen werden müssen. Dies sollte als entsprechender Auftrag an die Regierung im Leitbild 
noch deutlicher herausgearbeitet werden. 

MOE1 
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Ebenso wäre es wünschenswert, dass gewisse Instrumente, die in diesem Zusammenhang 
erwähnt werden, wie kooperative Planungsverfahren, Gestaltungsbeiräte etc. natürlich in Ab-
hängigkeit zur Größe und Art des Entwicklungsgebietes verbindlich vorgeschrieben werden. 

Teilweise Ergänzung empfohlen (Ideenspeicher) 
Anm.: Der legislative Anpassungsbedarf kann auf Seite 65 unter dem Punkt „Das Land unterstützt die Re-
gion Mödling“ in der Aufzählung zu „Entwicklung eines regionalen Planungsinstrumentariums“ zusammen-
gefasst ergänzt werden. Ist im Detail eine Zuständigkeitsfrage (RU2 nicht zuständig). 
 
Ergänzung: Bessere Rahmenbedingungen für die Durchführung von Gestaltungsbeirä-
ten, Wettbewerben, kooperativen Planungsverfahren, Partizipationsverfahren 

16, 17, 65 

Die Einbindung von Gestaltungsbeiräten, Wettbewerben, kooperativen Planungsverfahren 
sowie Partizipationsverfahren gehören auf eine rechtlich einwandfreie Basis gestellt und deren 
Durchführung vereinfacht sowie entsprechende Fördermittel unabhängig von der Teilnahme 
an der Dorf- und Stadterneuerung vom Land oder der Region bereitgestellt. Entsprechende 
Verbindlichkeiten zur Durchführung gehören geschaffen.  

GUN2 

Teilweise Ergänzung empfohlen (Ideenspeicher) 
Anm.: Genannte qualitätssichernde Verfahren sind auf den Seiten 16 und 17 behandelt. Diese liegen im 
Einflussbereich der Gemeinde und sind auch außerhalb der Dorf- und Stadterneuerung umsetzbar.  
Es bedarf einer Klärung des Anpassungsbedarfs. Eine Verankerung im Baurecht ist eher schwer umsetz-
bar, hier bedarf es einer regionalen Vereinbarung. Eine Verknüpfung mit der Dorf- und Stadterneuerung 
wird als nicht sinnvoll eingeschätzt. Der Anpassungsbedarf kann auf Seite 65 unter dem Punkt „Das Land 
unterstützt die Region Mödling“ ergänzt werden. (ev. Leitfaden oder Ähnliches).  
 
 
Ergänzung: Richtlinien für Nahversorgung 16, 17 

Richtlinien für eine effiziente, ausreichende und fußläufig erreichbare Nahversorgung der Be-
völkerung sowie  entsprechende Kennzahlen der in einem Gebiet lebenden Einwohner (über 
Gemeindegrenzen hinaus) sollten regional (unter Einbindung der betroffenen Gemeinden) 
erstellt und daraus resultierend Flächen (Bereiche) entsprechend gewidmet werden, sodass 
diese in Folge auch zur Kommunikation und als Treffpunkt für die in einem Gebiet wohnenden 
Menschen dienen können. Die Lage eines Einkaufsmarktes sollte nicht ausschließlich der 
Standortpolitik von Konzernen und deren Gewinnmaximierung aufgrund von Frequenzzählun-
gen des motorisierten Verkehrs unterworfen sein, sondern auch regionale gesteuert der Be-
friedigung der Bedürfnissen der Wohnbevölkerung zur Verfügung stehen.  

GUN3 

Verfolgenswerter Ansatz, Ergänzung in dieser Detailliertheit jedoch nicht empfohlen, Ideenspeicher 
Anm.: Die Beurteilung der Eignung von Baulandflächen in Hinblick auf Ausstattungskriterien (Einzugsbe-
reich ÖV-Haltestellen, soziale Infrastruktur, Nahversorgung, …) sollte Ziel weiterführender Prozesse der 
Regionalen Leitplanung sein. Instrumente sind auf den Seiten 16 und 17 als auch im Projektbündel „Innen-
entwicklung und Nachverdichtung“ beschrieben.  
 
Umformulierung: ÖV-Achsen als Rückgrat der Siedlungsentwicklung 18 

Regionale Abstimmung bei publikumswirksamen Einrichtungen: Überörtlich bedeutsame 
Einrichtungen (Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, Verwaltung, Bildung, Kultur, Freizeit, 
Handel) sollen im fußläufigen Einzugsbereich von Bahnhöfen oder Haltestellen der Badner 
Bahn oder der Südbahn situiert werden. Zudem muss auch die Erreichbarkeit mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln aus den Gemeinden östliche der A2 gegeben sein. (Nicht nur die Südbahn 
oder Badner-Bahn-Achse ist relevant, sondern auch die Ost-West-Verbindung.) 

MUE2  

Teilweise Änderung empfohlen 
Anm.: Stärkung Ost-West-Verbindung im Kapitel Mobilität festgehalten.  
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Änderung, Ergänzung: Zielgebiet Industriezentrum Süd und Umfeld 27 

Industriezentrum Süd und Umfeld (6) 
• Interkommunaler Ausgleich 
• Busverbindung Münchendorf/Guntramsdorf/Gewerbegebiet-IZ Süd 

MUE4 

Teilweise Änderung empfohlen 
Anm.: Bus soll ergänzt werden, die Umsetzung eines interkommunalen Ausgleichs bei bestehenden  
Nutzungen wird schwierig eingeschätzt 

Ergänzung, Änderung empfohlen 

Korrektur: Quelle Hochwasserereignis in Karte zu Leitbild Siedlung und Standorte 14 

Karte: Hochwasserereignis ist nicht Teil des reg. ROP Woher kommt diese Festlegung ….  
Anm.: Kennzeichnung laut Gefahrenzonenplänen der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) 
http://www.noel.gv.at/Umwelt/Wasser/Hochwasserschutz/Hochwasser_ Hochwasseranschlags-
linien_Niederoesterreich.html 

LNOE4 

 
Änderung: Dichtere Bauformen im Einzugsbereich von Haltestellen 16 

Statt: „Dabei ist darauf zu achten, dass im Einzugsbereich von hochrangigen ÖV-Haltestellen 
ausschließlich dichtere Bauformen festgelegt werden.“ 
Neu: „Dabei ist darauf zu achten, dass im Einzugsbereich von hochrangigen Haltestellen, der 
örtlichen Situation angepasst, dichtere Bauformen festgelegt werden.“ 

WRN5 

 
Umformulierung: Die Bevölkerung für Innenentwicklung gewinnen (Projektbündel) 17 

Andere Formulierung statt: „Entkräften von Befürchtungen“ 
Neu: „Aktives Eingehen auf häufig geäußerte Bedenken, wie z.B. Preissteigerung, ...“ 

WRN6 

 
Streichung, Umformulierung: Potenziale für Nachverdichtung prüfen 18 

Streichen: „(Mobilität-Verkehrskontingente -Siedlungsentwicklung)“ 
Statt: „Im bebauten Bestand sind Nachverdichtungen zu prüfen“ 
Neu: „Im bebauten Bestand sind Potenziale zur Nachverdichtung zu prüfen.“ 

WRN7 

 
Ergänzung: Regionales Standort- und Betriebsflächenkonzept 20 

Geeignete Maßnahmen und Instrumente sind z.B. Gemeinsame Vermarktung und gemeinsame 
Bewirtschaftung von Betriebsflächen – z.B. Eco Plus  

MUE3 

Anm.: Kann im letzten Satz ergänzt werden 
 
Umformulierung: Verfahren für einen interkommunalen Vorteils- und Lastenausgleich 20 

Statt: „Verfahren für einen interkommunalen Vorteils- und Lastenausgleich als eine Vorausset-
zung für die Kooperation in Standortfragen“  

WRN8 

Vorschlag: „…Lastenausgleich als ein Instrument für die Kooperation“ werden. 
 
Ergänzung: Konzentration auf den, für die jeweilige Nutzung besten Standort bzw. Zielge-
biete für integrierte Standortplanung 

20, 25, 
26 
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Man könnte für Mödling exemplarisch das Areal des ehemaligen Leinergebäudes an der Gabrie-
ler Straße erwähnen, das alle Faktoren von Lagegunst (Bahnhofsnähe) aufweist. Es wäre im 
Zielgebiet (5) Bahnhofsumfeld Mödling als Entwicklungsfläche zu integrieren. 
Für das Zielgebiet (4) Palmersareal fehlt die Prämisse, dass die Interessen aller Nachbarge-
meinden jedenfalls bei der Entwicklung berücksichtigt werden müssen. 

MOE2 

 
Anregung zur Streichung, Umformulierung: Regionaler Infrastrukturfonds als Instrument des 
interkommunalen Vorteils- und Lastenausgleichs 

21 

Satzteil (Klammerausdruck) soll gestrichen werden „(als Form des interkommunalen Lastenaus-
gleichs)“ 
Statt: „Regionale Vereinbarungen sind zu treffen für die Dotierung des Fonds (Gemeinden, Drit-
te), den Einsatz der Mittel sowie für die Abwicklung und Steuerung (Entscheidungsgremium).“  
Neu: „Im Falle einer Einrichtung wären regionale Vereinbarungen zu treffen: Dotierung (…),…“ 
geschrieben werden. 

WRN9 

 
Ergänzung: Zielgebiet Umfeld Wienerbergerteich, Kellerberg 22 

Dem Aufzählungspunkt unter Rahmenbedingungen „Einbeziehung und Aufwertung der Triester-
straße“ soll der Satzteil „als urbane Freiraumachse (Querungsmöglichkeiten, Gestaltung öffentli-
cher Raum,…)“ angehängt werden. 

WRN10 

 
Ergänzung: Zielgebiet Marktviertel, Vösendorf, Triester Straße 23 

bei Umfeld „…stark belasteter Straßenraum ergänzen“ LNOE5 
 
Ergänzung: 24 

Widerspruch Leitbild Siedlung und Standorte – Leitbild Landschaft und Freiräume. Der Raum 
nördlich von Hennersdorf wird in der Karte zum Leitbild „Siedlung und Standorte“ als Zielgebiet 
Nr. 3 (Standortbereich S1-Terminal Inzersdorf- Rothneusiedl) ausgewiesen und von einem dy-
namischen Entwicklungsprozess ausgegangen. Dies steht im Widerspruch zur Ausweisung 
eines Teilbereiches dieses Raumes in der Karte zum Leitbild „Landschaft und Freiräume“ gem. 
Regionales Raumordnungsprogramm Südliches Wiener Umland als Regionale Grünzone.  
Es wird angeregt, bei der Erläuterung des Zielgebietes 3 (Seite 24) die Vorgabe „Regionale 
Grünzone“ gem. Regionales Raumordnungsprogramm bei den Rahmenbedingungen, zu be-
rücksichtigenden Aspekten oder bei den Kooperationsmaßnahmen konkret anzuführen. 
Ein ähnlicher Widerspruch ergibt sich innerhalb des Leitbildes „Siedlung und Standorte“ zwi-
schen den Inhalten des Zielgebietes 3 und der bestehenden Siedlungsgrenze gem. §5 Abs. 1 
Z.1 des regionalen Raumordnungsprogrammes Südliches Wiener Umland entlang des Peters-
baches.  

HEN7 

Anm.: Bessere Erläuterung des Begriffes „Zielgebiet“ 
Der Begriff Zielgebiet wird häufig ausschließlich im Sinne von „Entwicklungsgebiet“ missverstanden. Ziel-
gebiete sind Gebiete auf die besonderes Augenmerk mit qualitätssichernden Maßnahmen gelegt werden 
soll. Hier ist eine regionale Abstimmung naheliegend – sei es bei der Bewahrung des Bestandes oder der 
Entwicklung von Teilbereichen. 
Rahmenbedingungen bei Zielgebiet3 werden um den angeführten Punkt ergänzt. 
 
Änderung, Ergänzung: Zielgebiet „Palmersareal“ 25 

Neue Bezeichnung „Zielgebiet Innovationszentrum Nord“ 
Streichen: 2 Haltestellen 
Statt: “Mehrwert für die Region, Vermeidung zusätzlicher Belastungen“ 

WRN11 



Stellungnahmen zum Regionalen Leitplan Bezirk Mödling 

12 

Neu: „Mehrwert für die Region und die Gemeinde, Vermeidung zusätzlicher Belastungen“ 
Streichen: „- Überprüfung von Möglichkeiten zur Umsetzung von Mischnutzungen,….“ 
Ergänzen im Aufzählungspunkt: „-Attraktiveren der Haltestellen der Badner Bahn“ um „(Komfort, 
Information, Bike & Ride, …)“ 

3.4 Kapitel: Baukultur 

Änderung, Ergänzung; „Charme-Offensive“: Öffentlicher Raum, Baukultur 31-32 

Aufwertung von Ortskernen, Aufenthaltsorten und Treffpunkten 
Projekt: Perlen der „B16“ 
Teilregional: Gemeinden der B16 
Gestaltung des öffentlichen Raumes in den durch die B16 jahrzehntelang beeinträchtigten Orts-
kernen. Die Umfahrung z.B. in Münchendorf nahm den Verkehr weg, aber die Wunden blieben 
im Dorfgefüge und in der Nutzung des öffentlichen Raumes bestehen. Hier braucht es ebenfalls 
ein Aufwerten bzw. Inszenieren von Platzerl. 

MUE8 

Teilweise Ergänzung empfohlen 
Anm.: Die Ortskerne der Gemeinden Hennersdorf, Achau und Münchendorf sind Teil des Zielgebiets "Ge-
meinden an der Pottendorfer Linie" (Seite28). Das Zielgebiet ist in der aktuellen Version sehr auf die Um-
felder der Bahnhöfe fokussiert und können um den Aspekt der Aufwertung von Ortskernen, Aufenthaltsor-
ten und Treffpunkten erweitert werden. 
 
Änderung, Ergänzung: Rechtliche Grundlagen für Gestaltungsbeiräte für Schutzzonen 33, 65 

Thema Baukulturellen Dialog aufbauen 
Auch für dieses Projekt sind rechtliche Instrumente/Grundlagen im Rahmen des Bauverfahrens 
zu schaffen (Gestaltungsbeiräte für Schutzzonen). Dies gilt v.a. für dichtverbaute Siedlungsge-
biete der Südachse. 

MOE4 

Keine Empfehlung zur Ergänzung  
Anpassungsbedarf nicht ersichtlich. Wird seitens der RU2 nicht als Thema der Raumordnung 
bzw. des ROG gesehen.  

 

Ergänzung, Änderung empfohlen 

Ergänzung: Projektbündel: Baukultur 33 

Projekt: Umgehen mit bereits bestendenden und neuen „Ansammlungen“ 
Vor allem Gemeinden Südachse 
• Urbane Fragmente räumlich fassen, landschaftsgestalterisch bearbeiten, verkehrsorganisa-
torisch in die Pflicht zu nehmen; 
Gemeinden an der B16 
• Unstrukturierte neue Siedlungsräume räumlich in die alte dörfliche Struktur integrieren, ver-
kehrsorganisatorische verbessern, Restflächen qualitativ hochwertig bebauen. 

MUE6 

 
Umformulierung: Verstärken der Beratungsleistungen für Projektanten und InvestorInnen 33 

Statt: „Um ein kompetentes Beratungsservice bieten zu können, ... 
Neu: „Um ein effizienteres Beratungsservice bieten zu können,…“ 

WRN13 
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3.5 Kapitel. Landschaft, Freiraum und Wasserwirtschaft 

Ergänzung. Baumschutz im öffentlichen Raum 35 

Thema Landschaft, Freiräume, Wasserwirtschaft 
Bei den Leitzielen sollte zur Wahrung/Schaffung von hoher Aufenthaltsqualität in Ortskernen 
dem Baumschutz im öffentlichen Raum auch ein hoher Stellenwert eingeräumt werden. 
Ebenso sollte unter dem Punkt „Landschaft erhalten und schützen“ der Baumschutz im dicht 
besiedelten Gebiet eine Rolle spielen. 

MOE5 

Keine Empfehlung zur Ergänzung 
Anm.: Baumschutz wird als kommunale Aufgabe gesehen (Flughöhe). Mittels Baumkataster 
umzusetzen. 

 

 
Ergänzung. Sicherung der Grünraumbereiche 35 

Sicherung der Grünraumbereiche GUM5 

Keine Empfehlung zur Ergänzung 
Anm.: Auf diesen Punkt wird in den Leitzielen des Kapitels „Landschaft, Freiraum und Wasserwirtschaft“ 
(S.35 bis 51) ausführlich eingegangen. 
 
Ergänzung. Vorgaben zu Kennwerten für erforderliche Grünräume 38, 65 

Es wäre sehr begrüßenswert, wenn es seitens des Landes klare Vorgaben (Richtwer-
te/Kennzahlen) für erforderlichen öffentlichen Grünraum hinsichtlich Größe und Nutzung gibt. 
Dies ist v.a. im dichtbesiedelten Raum der Südachse bei der städtebaulichen Entwicklung von 
größeren Flächen ein wichtiges Thema. 
Mit klaren Vorgaben ist es leichter erforderliche Flächen (Parks, Freiflächen für Jugendliche, 
Kinder, Generationenspielplätze etc.) bei der Entwicklung von großen zusammenhängenden 
Flächen (z.B. bei Umwidmung etc.) zu definieren. Das Spielplatzgesetz regelt lediglich die Vor-
sorge von privaten Spielflächen. Zusätzlich wird angeregt, dass das Einzugsgebiet für öffentli-
che Spielplätze bzw. andere Grünräume und Freiflächen, etc. gemeindeübergreifend definiert 
werden. 

MOE10 

Stellungnahme RU2 
Eine Umsetzung von Kennwerten empfiehlt sich auf kommunaler Ebene im Rahmen der Ortsentwicklungs- 
bzw. Stadtentwicklungskonzepte (Analog zu Wiener Freiraumkennwerten). Örtliche (kleiregionale) Diskus-
sionsprozesse anzustoßen wäre sinnvoll.  
 
Ergänzung Karte zum Leitbild Landschaft und Freiräume bzw. Zielgebiet (6) Beliebte Aus-
flugsziele und Einstiegspunkte im Wienerwald: 

36, 49 

In Mödling gibt es zwei wichtige Einstiegspunkte zum Naherholungsraum Anninger, die auch in 
der kleinregionalen Zusammenarbeit zwischen Mödling, Gaaden und Gumpoldskirchen und im 
örtlichen Entwicklungskonzept definiert wurden und im vorliegenden Entwurf gänzlich unberück-
sichtigt sind: 
Meiereiwiese in der Vorderbrühl 
An der Goldenen Stiege 
Prießnitzgasse 
Weiters ist der Naherholungsraum Eichkogel unberücksichtigt, der wichtige Einstiegspunkte auf 
Mödlinger Seite aufweist (bei Haus an der Weinstraße bzw. Friedhof). 

MOE6 
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Als Einstiegspunkt in den Wienerwald sowohl für den Fußgänger (Wanderer, „Walker“, Läufer 
etc.) als auch für den Radfahrer (Hobbysportler) gehört der Bereich Neu-Guntramsdorf (Kaiser-
brücke) ergänzt. Dieser liegt direkt an der Badnerbahnhaltestelle Neu-Guntramsdorf und ist 
somit als ein regionaler Ausgangspunkt ähnlich wie Guntramsdorf-Thallern an einer Schnell-
bahnhaltestelle, zu werten. Dieser Knotenpunkt gehört als Zugang attraktiver gestaltet und ver-
bessert. Sowohl die Aufstellungsflächen und Übergangsbereiche zur B17 als auch die barriere-
freie Erreichbarkeit mittels Fahrrad, Kinderwagen und für Menschen mit körperlichen Beein-
trächtigungen. Dies wäre eine dringende und vordergründige Maßnahme zur Verbesserung der 
regionalen Anbindung des Weinwanderweges der Thermenregion. 
Guntramsdorf hat nicht nur die Weinberge am Fuße des Eichkogels und die beiden Badeteiche 
Ozean und Windradlteich als Naherholungsgebiet, auch die Auwälder an der Schwechat werden 
stark frequentiert. Eine bessere Anbindung dieses Bereiches an den Ort und auch Richtung 
Laxenburger Schlosspark wäre wünschenswert. 

GUN8 

Teilweise Ergänzung empfohlen 
Anm.: Der Einstiegspunkte werden hinsichtlich Erreichbarkeit im Öffentlichen Verkehr und Ausstattung ge-
prüft und ggfls. in der Karte zum Leitbild „Landschaft und Freiräume“ ergänzt  
 

Änderung, Ergänzung: Überprüfung des benötigten Flächenumfangs für die Eignungszone 
für die Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe 

39 

Die Eignungszone für die Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe (lt. Raumordnungs-
programm Südliches Wiener Umland – LGBl. Nr. 67/2015) betrifft u. a. das Hennersdorfer Ge-
meindegebiet und wird mehrfach dargestellt. Auf Seite 39 werden unter dem Titel „Eingriffe 
kompensieren, Belastungen verringern“ 
Nachnutzungskonzepte für Materialgewinnungsstätten im Sinne von „Prüfen der Nutzungseig-
nung für Erholung, Freizeit, Naturraum (Ruhezone)“ angeführt. Örtlich wird Bezug auf einzelne 
Steinbrüche sowie auf Abbaugebiete der Wienerberger Ziegelwerke genommen. Hinsichtlich der 
Eignungszone für die Gewinnung von mineralischen Rohstoffen regt die Gemeinde Hennersdorf 
eine Überprüfung des Flächenumfanges an. Es ist bspw. zu hinterfragen ob die Eignungszone 
langfristig weiterhin auch östlich der Pottendorfer Linie bestehen bleiben soll (Betroffenheit: Ge-
meindegebiet Hennersdorf, Biedermannsdorf). Eine räumliche Einschränkung der Eignungszone 
könnte einen weiteren landschaftlichen Eingriff eingrenzen.  
Der Text in der Beschlussvorlage könnte wie folgt lauten: 
Prüfen der Ausweisung der Eignungszone für die Gewinnung grundeigener mineralischer Roh-
stoffe im derzeitigen Flächenumfang. 
- Prüfen der Ausweisung Eignungszone und Konfliktansprache mit Erholung, Freizeit, Natur-
raum (Ruhezone). 
- Prüfen der technischen Voraussetzungen hinsichtlich einer langfristigen (Querung Pottendorfer 
Linie für östlich dieser Linie gelegene Flächenteile der Eignungszone hinsichtlich Verbindung 
zum Werksstandort). 
- Prüfen einer allfälligen Festlegung von Abschnitten oder zeitlichen Fristen für die derzeitige 
Ausweisung der Eignungszone 

HEN6 

Teilweise Ergänzung empfohlen 
Anm.: Der Punkt wird in bestehende Aufzählung kombiniert bzw. auf S.43 im Punkt „Erhalten der großräu-
migen Agrarlandschaft in der „Ebene" östlich der A2“ integriert und in Rahmenbedingungen, dass die be-
stehenden Festlegungen in diesem Bereich evaluiert. 
 

Änderung, Ergänzung: Zielgebiet Steinbruch Kaltenleutgeben und Umfeld 47 

„Nachnutzungskonzept“ streichen bzw. auf „Entlasten, Bewahren oder dgl.“ ändern LNOE12 
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Ergänzung, Änderung empfohlen 

Ergänzung: Trockenlebensräume bei Landschaftsvernetzung 
Landschaftsvernetzung, wie folgt, ergänzen: „Landschaftsräume werden vor allem entlang der 
Bach- und Flussläufe und über Trockenlebensräume …“ 

35  
LNOE6 

Ergänzung: Grundgedanken Reduktion von Nutzungskonflikten und Schutz ökologisch bedeu-
tender Naturräume und Ressourcen noch ein wenig verstärken. 

35 
LNOE7 

 
Ergänzung: Kenntlichmachung LGBI in Bezug auf LSG, Naturparke, NSG, Natura 2000 36 

LSG, Naturparke, NSG, Natura 2000 -> werden vom Naturschutz definiert; hier erfolgt nur eine 
Kenntlichmachung. Das sind kein reg ROP Inhalte, die von uns kommen. Bezug zum Landes-
gesetzblatt passt, auch darauf hinweisen, dass es um das derzeit rechtsgültige LGBl handelt. 

LNOE8 

 
Regionales Raumordnungsprogramm Südliches Wiener Umland umsetzen 38 

Statt: Übernahme der Festlegungen und Kenntlichmachungen …. 
Neu: Prüfung und Übernahme der Festlegungen und Kenntlichmachungen …. 

LNOE9 

 
Änderung, Ergänzung: Vorgaben des Naturschutzes berücksichtigen 38 

Nach dem Block zum Biosphärenpark ein neuer Block zum Naturschutz: 
„Vorgaben des Naturschutzes berücksichtigen“: Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete, 
Europaschutz- und Natura-2000-Gebiete sowie Naturparks bilden die Basis der naturräumlichen 
Entwicklung in Niederösterreich. Ihnen ist entsprechend Beachtung zu schenken. Den im NÖ 
Naturschutzgesetz festgehaltenen Bestimmungen sind besondere Beachtung zu schenken.  

LNOE10 

 
Änderung, Ergänzung: Landschaftskonto 38 

Landschaftskonto – ist nicht weiterzuentwickeln, sondern entsprechend anzugehen. Wichtig 
wäre, dass nicht ÖKO-Konto-Modelle gemeint sind, die ja im UVP- oder im Naturschutzgesetz 
nicht gedeckt sind; gemeint sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf „freiwilliger“ Basis.  

LNOE11 

 
Ergänzung: Thema Besucherlenkung, umweltfreundliche Mobilitätsangebote 39 

Die Seegrotte liegt zwar nicht im Ortsgebiet von Mödling, es wäre aber durchaus sinnvoll sie als 
wichtige Tourismuseinrichtung im Entwurf aufzunehmen, die jedenfalls verkehrstechnisch (viele 
Reisebusse) ein Thema ist. 

MOE7 

 
Änderung, Ergänzung: Steinbruch Gumpoldskirchen 39 

Steinbruch Gumpoldskirchen in Punkt „Nachnutzungskonzepte für Materialgewinnstätten“ auf-
nehmen 
Anm.: Der Steinbruch wird auf Seite 39 und auf der Karte zum Leitbild ergänzt. 

GUM7 

 
Änderung, Ergänzung: Regionale Grünverbindungen 40 

Beim Ausbau von regionalen Grünverbindungen wird die Schaffung von kleinen Erholungsorten 
erwähnt. Bachzugänge könnten als Beispiel für Erholungsorte angeführt werden, da die Bach-
verbindungen (z.B. Mödlingbach) teilweise oder fast zur Gänze renaturiert sind und wichtige 
Grünachsen darstellen. 

MOE8 

 
Ergänzung: Grünraumkorridore 40 
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Der Mödlingbach ist für viele Gemeinden eine wichtige grüne Achse, deren Renaturie-
rung/Gestaltung eine wichtige Rolle spielen sollte. 

MOE9 

 
Ergänzung Projekt: Wiener Neustädter Kanal „Freizeit- und Kulturachse“ entwickeln 43 

Teilnahme des Bezirks an einem interregionalen Projekt zur Revitalisierung des Industriedenk-
mals als identitätsstiftendes Projekt (bestehende Initiative). Verbliebene Industriegebäude si-
chern, Aktivieren von Flächen für kulturelle Nutzungen, Rad- und Fußwegeverbindung vernet-
zen, wichtige Verbindung der Ost-West-gerichteten Bachläufe stärken, Grünraumgestaltung, 
künstlerische Interventionen, BürgerInnenbeteiligung und regionaler Ideenwettbewerb. Erweite-
rung um den Laxenburger Kanal, als Teil der umfassenden Wasserbautätigkeiten im 19. Jahr-
hundert. 
Anm.: Das beschriebene Projekt „Wiener Neustädter Kanal „Freizeit- und Kulturachse“. Entwi-
ckeln“ wird um die eingebrachten Aspekte ergänzt. 

MUE9 

 
Umformulierung: Zielgebiet Südachse B17 Triesterstraße 45 

Anregung zur (unter „Zu berücksichtigende Aspekte“) 
Statt: „In regionaler Abstimmung, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung prüfen, z.B. Reduzie-
rung von Fahrspuren, Unterführung, Parkraumbewirtschaftung“ 
Neu: „…Fahrspuren der B17, Untertunnelung,…“ geschrieben werden. 

WRN14 

 
Ergänzung: Zielgebiet Schlosspark Laxenburg und Umfeld 48 

Schwerpunkt-Maßnahmen in Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Gemeinde Laxenburg 
• Öffnung und Verbesserung der Fuß- und Raderreichbarkeit aus den Nachbargemeinden 

MUE7 

 
Ergänzung: Bestehende Strukturen zur Kooperation bei der Wasserwirtschaft nutzen 51 

Im Bereich der Kooperation bei der Wasserwirtschaft möchte ich auch darauf hinweisen, dass 
bestehende Strukturen genutzt werden sollten. Dies sind insbesondere auch Wasserverbände, 
deren Mitglieder die Gemeinden sind. Wasserverbände gibt es im Bereich der Instandhaltung 
von Gewässer, Abwasser und Trinkwasser. Vielleicht kann man die Nutzung bestehender Struk-
turen noch einmal nennen. 

 
LNOE13 

Anm.: Auf diesen Punkt wird im ersten Absatz eingegangen, Verstärkung prüfen 
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3.6 Kapitel: Gemeinsame Mobilitätslösungen 

Vorbemerkung  

Der Regionale Leitplan Bezirk Mödling ist eine regionale Raumordnungsstrategie, wel-
che unterschiedliche strategische Themenfelder behandelt und miteinander in Bezie-
hung setzt. Wie in den anderen Themenfeldern wurden im Kapitel Mobilität Leitziele, 
Maßnahmen, Projektbündel und Vorschläge für weitere Arbeits- und Abstimmungspro-
zesse formuliert. Die bisher angeführten Maßnahmen wurden mehrheitlich aus dem „Be-
zirksverkehrskonzept“ übernommen. 

Der Regionale Leitplan kann ein regionales Mobilitätskonzept nicht ersetzen und 
soll auch kein Wunschkatalog für Verkehrsmaßnahmen werden. 

Viele, der in den Stellungnahmen angeregten Maßnahmen, sind ortsspezifisch bzw. ent-
sprechen nicht dem Detaillierungsgrad („Flughöhe“) einer Leitplanung. Zudem  wären  
sie vor einer Aufnahme fachlich (verkehrstechnisch) zu prüfen und in einem der Leitpla-
nung angeregten Dialog zur Mobilitätskultur zwischen den Gemeinden zu diskutieren. 

Ergänzung: Erschließung von Baulandreserven Allg. 

Die Siedlungsentwicklung wurde bei der generellen Überarbeitung des Flächenwidmungsplanes 
sehr streng in Aufschließungszonen mit dazugehörigen Freigabebedingungen geregelt, um not-
wendige infrastrukturelle Maßnahmen rechtzeitig einleiten zu können. Die verkehrsmäßige Er-
schließung der Baulandreserven kann auf Grund der geographischen Lage nur über das interne 
Straßennetz erfolgen, weil zusätzliche Anbindungen an das übergeordnete Straßennetz nur mit 
sehr großen Aufwand (Über- oder Unterführungen Baderbahn, Brückenbauwerke über Badner 
Mühlbach, Wr. Neustädter Kanal etc.) nur bedingt möglich sind. 

GUN4 

Keine Änderung empfohlen 
Anm.: Es können aus der Stellungnahme keine Maßnahmen abgeleitet werden. 
 
Ergänzung: Zonengrenzen, Verkürzung der Halteintervalle auf der Südbahnstrecke Allg. 

Öffentlicher Verkehr auf der Südbahnstrecke (Verkürzung der Halteintervalle der Züge, Verle-
gung der Zonengrenze 260 bis zur Bezirksgrenze, Zusammenlegung der Zonen 260+270, Bad-
nerbahn, Südbahn) 

GUM1 

Ergänzung nicht empfohlen 
Anm.: Es ist angedacht die Tarifzonenreform im Sommer 2016 umzusetzen (kleinere Zonen, dadurch Abfe-
derung des Tarifsprungs…). 
Genaue Bezeichnung entspricht nicht dem Detailierungsgrad des Regionalen Leitplans.  
Die Maßnahme ist in Punkt „Prozess zur Änderung der Tarifzonengrenzen (VOR) fortsetzen“ subsumiert. 
 
Hierzu ist es jedoch erforderlich gesetzliche Rahmenbedingungen (gerade bei der Errichtung 
von Radhighways) zu schaffen die eine Umsetzung hinsichtlich einer Beanspruchung von pri-
vatem Grundeigentum sowie aus nachbarschaftsrechtlicher Sicht klar stellen und eine Umset-
zung nicht unnötig erschweren bzw. verhindern. 
Durch Guntramsdorf führt auch der überregionale Thermenradweg entlang dem Wr. Neustädter 
Kanal, eine Verbindung zum Eurovelo 9 im Osten wäre über das untergeordnete Güterwegenetz 
über Guntramsdorf und Münchendorf möglich. 
Die Verbindung des Radweges Guntramsdorf Mödling scheitert seit Jahren am Bahndurchlass 
unter der Südbahn. Es wurde neuerlich eine Sanierung des Durchlasses für 2017 in Aussicht 

GUN7 
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gestellt. 

Keine Änderung empfohlen 
Anm.: Verbindung ist im Leitplan dargestellt. Verbindung unter Südbahn ist in Punkt „Initiative 
Radland NÖ zur Umsetzung eines Radgrundnetzes“ fortführen, enthalten. 

 

 
Ergänzung: Errichtung Autobahnanschluss Spange Guntramsdorf 60 

Errichtung Autobahnanschluss Spange Guntramsdorf GUM6 

Durch die Errichtung der Guntramsdorfer Spange soll in Kombination mit der B17 kein zusätzli-
ches Verkehrsaufkommen erzeugt werden. 

MOE14 

Keine Änderung empfohlen 
Anm.: Auf Seite 60 ist der Neubau einer Straßenverbindung zwischen B17 (im Bereich Badener Spitz) und 
der A2 (Knoten Guntramsdorf) festgehalten. Im Konzept ist 2x von der gleichen Straße die Rede (Spange 
Guntramsdorf ist die Verbindung A2 – B 17). 
 
Ergänzung: Kontingentierung des Schwerverkehrs / Badener Spitz 60 

Firmenzufahrten und deren Anlieferungen durch Schwerverkehr gehören gemeindeübergreifen-
de behandelt. Auch hier ist es in erster Linie erforderlich, dass die Zahl der LKW-Fahrten erho-
ben wird und gemeinsam durch eine regionale Leitstelle kontingentiert bzw. nach Maßgabe 
unter Berücksichtigung der Umgebungsspezifikationen umgeleitet wird.  
Eine Umleitung auf höherrangige Netze oder eine Entlastung der in einem Ort wohnenden Be-
völkerung hinsichtlich Lärm- und Emissionen darf nicht durch Blockaden an Gemeindegrenzen 
sowie durch diverse Maßnahmen von Nachbargemeinden unnötig erschwert oder verhindert 
werden. Geeignetere Standorte für Betriebe oder Widmungen von Betriebsgebieten in anderen 
Gemeinden gehören regional forciert und ein entsprechender finanzieller Ausgleich für Schutz-
maßnahmen sowie zur Verbesserung der Verkehrsanbindung gemeinsam geschaffen. 
Eine Entlastung des Ortskerns vom Schwerverkehr wäre durch eine Verbindung des „Badener 
Spitz“ Richtung Osten zur A2 und in weiterer Folge zur S1 Richtung Schwechat möglich. Die 
Route durch Guntramsdorf wird immer wieder zur Einsparung von Autobahngebühren gewählt, 
bzw. um einem Staurisiko auf der A2 auszuweichen. 

GUN6 

Keine Änderung empfohlen 
Anm.: „Die Konzentration auf den für die jeweilige Nutzung am besten geeigneten Standort“  und „finden 
Modelle eines Ausgleichs von Kosten und Nutzen ist in mehreren Punkten festgehalten“.  
Maßnahmen bei Spange Guntramsdorf (S.60) subsumiert. 
 
Ergänzung: Information zur Intermodalität Allg. 

Thema Mobilitätslösungen (Leitziele) 
Die Information zur Intermodalität sollte zukünftig auch mittels moderner innovativer Hilfsmittel 
(App etc.) gebündelt gesichert werden. 

MOE11 

Keine Änderung empfohlen 
Anm.: Die Weiterentwicklung von Apps wird auf einer überregionalen Ebene gesehen und liegt vor allem 
auch im Verantwortungsbereich der Verkehrsbetriebe. Die Anregung wird in den Ideenspeicher zur Regio-
nalen Leitplanung aufgenommen. 
 
Ergänzung: Sicherung der Kontingente für den Kfz-Verkehr Allg. 

Sicherung der Kontingente für den Kfz-Verkehr  GUM4 

Keine Änderung empfohlen. 
Anm.: Vorgeschlagenen widerspricht den Leitgedanken zu Siedlungsentwicklung und Mobilität.  
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Ergänzung: Herstellung eines ortsgrenzen-übergreifenden Fußwegenetzes Allg. 

Herstellung eines ortsgrenzen-übergreifenden Fußwegenetzes  mit Verbindungen zur Badner-
bahn (Guntramsdorf, Möllersdorf) 

GUM3 

Teilweise Ergänzung empfohlen 
Anm.: Unter dem „Offensive Fußverkehr“, „Verbesserung der Infrastruktur für FußgängerInnen“ kann fol-
gender Satz „Herstellung eines ortsgrenzen-übergreifenden Fußwegenetzes“ ergänzt werden. 
 
Gesetzliche Rahmenbedingungen bez. Umsetzung Radverkehrsinfrastruktur 57, 65 
 
Ergänzung: Anschluss des Radwegenetzes an das (höherrangige) Radwegenetz Allg. 

Anschluss des Radwegenetzes an das (höherrangige) Radwegenetz, inklusive Verbindungen 
zur Badnerbahn (Guntramsdorf, Möllersdorf) 

GUM2 

Teilweise Ergänzung empfohlen 
Anm.: Kann im Kapitel „Offensive Alltagsradverkehr“ unter „Initiative Radland NÖ zur Umsetzung eines 
Radgrundnetz fortführen“ um den Satz „Anschluss des Radwegenetzes an das höherrangige Radwege-
netz“ ergänzt werden. „Verbindung zur Badnerbahn (Guntramsdorf, Möllersdorf) ist in „Haltestellen und 
Mobilitätsdrehscheiben mit Radwegen“ anbinden enthalten. 
 
Ergänzung: Verbindung der Badnerbahn mit  Frachtenbahnhof der ÖBB im IZ Süd 58 

Die Badner Bahn ist ein wichtiges Verkehrsmittel für den öffentlichen Personenverkehr. Dieses 
wird aber auch gerade im Bereich Guntramsdorf vermehrt auch für den Güterverkehr genutzt. 
Dieser Umstand ist grundsätzlich aufgrund der Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schie-
ne zu begrüßen, erfolgt aber leider auch unter massiver Beeinträchtigung der Wohnbevölke-
rung. Es ist aus diesem Grund ein Anliegen der Gemeinde durch Umleitung der Streckenfüh-
rung in Betriebsgebiete oder nicht dicht besiedelte Gebiete eine Verbesserung der derzeitigen 
Situation herbeizuführen. 
Eine Verbindung des Anschlussgleises der Wr. Lokalbahn zum Frachtenbahnhof der ÖBB im IZ 
NÖ Süd wäre relativ leicht herzustellen und würde eine nahezu vollständige Entlastung bringen. 
Die notwendige Grundstücksfläche für das Verbindungsgleis ist zwar bebaut, steht aber momen-
tan frei. 

GUN9 

Teilweise Ergänzung empfohlen 
Anm.: Die Maßnahme soll in der Aufzählung zu „Ausbau Badner Bahn als Höchstleistungsbahn“ mit dem 
Zusatz „ist zu prüfen“ ergänzt werden. 
 
Ergänzung: Betrachtung des öffentlichen SchülerInnenverkehrs 59 

Es wäre sohin erforderlich den öffentlichen Schülerverkehr innerhalb der Region gesondert zu 
betrachten und an frequenzstarken Zeiten (Wochentags Früh-Mittags- Nachmittags) eigene und 
mit den Schulen der Umgebung abgestimmten Schülerbusse in ausreichender Zahl -von zentra-
len HS aus und über „Schülerfrequenzstarke Haltestellen“ zu führen. Erhebungen des Mobili-
tätsverhaltens der Schüler und Schülerinnen müssen aus diesem Grund regional gesteuert 
durchgeführt werden, laufend evaluiert und entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung mög-
lichst unbürokratisch umgesetzt bzw. angepasst werden. (mit z.B. gestaffelten Schulbeginns 
Zeiten, angepasste Linienführung etc.) 

GUN5 

Der Ausbau und die Taktverdichtung von Busverbindungen sollten jedenfalls unter besonderer 
Berücksichtigung von Schulen (z.B. HTL) erfolgen. Attraktive Verbindungen unterstützen die 
Reduzierung des MIV. Aufgrund der Tatsache, dass es im Raum Mödling (insbesondere der 
Stadt Mödling) eine sehr hohe Anzahl an Bildungseinrichtungen gibt, ist dies ein wichtiges Ziel 
und Beitrag zur sanften Mobilität. 

MOE12 
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Teilweise Änderung empfohlen 
Anm.: Die Anregung zur Berücksichtigung des öffentlichen SchülerInnenverkehrs soll auf unter dem Punkt 
„Offensive Öffentlicher Verkehr“ integriert werden: „Regionales Konzept für Öffentlichen SchülerInnenver-
kehr und regionale Steuerung des Mobilitätsverhaltens von SchülerInnen (gestaffelte Zeiten des Schulbe-
ginns, angepasste Linienführung,…)“ 
 
Ergänzung: Ausbau und Taktverdichtung Busverbindungen 59 

Präzisierung bzgl. Ausbau und Taktverdichtung Busverbindungen. Unter „Ausbau und Taktver-
dichtung Busverbindungen“ wird auf einige Relationen vertieft eingegangen. Falls die Taktver-
dichtung und Ausdehnung der Betriebszeiten für alle Buslinien Gültigkeit haben sollte, regen wir 
an dies auch hineinzuschreiben. Für Hennersdorf (und Vösendorf) wäre eine Taktverdichtung 
sowie ein Ausbau der Betriebszeiten der Buslinie 266 von besonderem Interesse. 

HEN5 

Teilweise Änderung empfohlen 
Anm.: Eine Ergänzung des Satzteils „für alle Buslinien“ erscheint nicht notwendig. Die angesprochene Bus-
verbindung kann in die Aufzählung unter „Verbesserung der Ost-West-Verbindung Vösendorf-Hennersdorf-
Leopoldsdorf“ ergänzt werden. 

Ergänzung, Änderung empfohlen 

Korrektur Karte „Leitbild Mobilitätskultur“:  Korrektur Verlauf neue hochrangige Radverbin-
dung neben Pottendorfer Linie 
In der Kartendarstellung ist diese neue Radwegverbindung im Abschnitt Hennersdorf – Inzers-
dorf (Wien) östlich der Pottendorfer Linie eingetragen. Auch wenn die Darstellung lediglich einen 
symbolischen Charakter hat, sollte die Lage korrigiert werden (siehe Ausschnitt anbei).  
Anm.: Die Radverbindung wird in der Karte zum Leitbild Mobilitätskultur geändert. 

54/55 

Ergänzung Karte „Leitbild Mobilitätskultur“; Radschnellverbindung entlang der B16 zur künftigen 
U1 – Endstation Therme Oberlaa 
Im Zuge des RADLgrundnetz im Raum Schwechat wurde eine Radschnellverbindung entlang 
der B16 zur künftigen U1 – Endstation Therme Oberlaa vorgesehen (inkl. Abstimmung mit Stadt 
Wien). Es wäre vorteilhaft, diese in der Karte zum Leitbild Mobilitätsstruktur zu ergänzen. 
Die angeführte Radschnellverbindung wird im Leitbild ergänzt. 

HEN3,4 

 
Ergänzung: Express-Busverbindung zwischen Kaltenleutgeben und dem Bahnhof Liesing 59 

Express-Busverbindung zwischen Kaltenleutgeben und dem Bahnhof Liesing mit Weiterführung 
zur U6, Station Perfektastraße. Umgehende Prüfung der vorgeschlagenen Maßnahmen. 
Anm.: Die Busverbindung kann in die Aufzählung auf Seite 59 aufgenommen werden. 

KAL1 

 
Prüfen: Überprüfung der Zeitangaben zur Gesamtfertigstellung der Pottendorfer Linie 58 

Gem. ÖBB erfolgt die Inbetriebnahme im Streckenabschnitt Hennersdorf – Münchendorf im Jahr 
2018 (mit Restarbeiten 2019). Die Gesamtfertigstellung (inkl. dem Ausbau des zusätzlich aus-
zubauenden Streckenabschnitts Münchendorf – Wampersdorf erfolgt voraussichtlich im Jahr 
2023). Wir ersuchen um Überprüfung und allfällige Ergänzung hinsichtlich Angabe 2023 mit 
Bezugnahme Abschnitt Münchendorf – Wampersdorf (Ebreichsdorf). 
Anm.: Die Zeitangaben der Gesamtfertigstellung werden überprüft und ggfls. geändert. 

HEN2 

 
Änderung: Ausbau der Rad-Schnellverbindung auf RADLgrundnetz Allg. 

Es wird vorgeschlagen, sich beim Ausbau der Rad-Schnellverbindungen ausschließlich auf das MOE13 
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RADLgrundnetz zu beziehen. Die Strecke Wien/Perchtoldsdorf/Brunn ist Bestandteil des Netzes 
entlang der Südbahn und ist als Einheit zu sehen.  

Die Radverbindung ist in der Leitbildkarte dargestellt und es wird auf das in Bearbeitung befindliche 
RADLgrundnetz verwiesen.  
 
Leitziele Gemeinsame Mobilitätslösungen: Änderung der Reihenfolge innerhalb des  Leitziels 53 

„Kfz-Verkehr auf Autobahnen lenken, Durchzugsverkehr verringern, Maßnahmen zum Schutz 
der Bevölkerung vor Lärm und Abgasen forcieren“ zu „Maßnahmen zum Schutz der Bevölke-
rung vor Lärm und Abgasen, Durchzugsverkehr verringern, Kfz-Verkehr auf Autobahnen lenken“ 

WRN15 

 
Korrektur: Ausbau Badner Bahn als Hochleistungsbahn 58 

Änderung „– Taktverdichtung Badner Bahn* und attraktive Gestaltung der Haltestellenbereiche 
bis 2021 Taktverdichtung bis Wiener Neudorf auf 7,5 Minuten“ in „ …Taktverdichtung bis Trais-
kirchen“ 

WRN16 

3.7 Kapitel: Strukturen für die Kooperation 

Ergänzung, Änderung empfohlen 

Umformulierung, Ergänzung: Region über Prozesse und Plattformen weiterentwickeln 63 

Neu: Die begonnenen Abstimmungsprozesse zur regionalen Leitplanung sollen von der operati-
onellen Trägerschaft des GVA und unterstützt durch das SUM weiter forciert werden. AkteurIn-
nen aus der regionalen Wirtschaft, die Sozialpartner und VertreterInnen der Zivilgesellschaft 
werden frühzeitig in die Planungs- und Umsetzungsprozesse eingebunden. Die Dienststellen 
des Amtes der NÖ Landesregierung sowie die ExpertInnen der NÖ.Regional.GmbH, des Ver-
kehrsverbund Ostregion, des Stadt-Umland-Managements Wien Niederösterreich, der ECO-
plus, des Biosphärenparks Wienerwald Managements, des Wienerwald Tourismus und anderen 
durch das Land Niederösterreich, den Bezirk oder den Gemeinden unterstützten Organisationen 
werden als PartnerInnen bei der Entwicklung und Umsetzung von Projekten gewonnen. Die 
Abstimmung mit den Nachbarregionen (insbesondere zur Stadt Wien) wird zur Umsetzung zu-
kunftsfähiger Strategien und Projekte, z.B. zur Mobilität, zur Freizeitinfrastruktur, forciert. Insbe-
sondere die Nähe zu Wien wird stärker genutzt. 

 
In Kooperation mit dem Land NÖ wird die Entwicklung und Umsetzung von Instrumenten und 
Kooperationsformen zur Siedlungsentwicklung und Standortplanung und -entwicklung vorange-
trieben, z.B. zu Baulandmobilisierung, Innenentwicklung, Kosten- / Nutzenteilung. Der Bezirk 
wird damit zum Vorbild und Vorreiter in Sachen abgestimmter Raumentwicklung in Österreich, 
indem gezielt die Ziele und Maßnahmen der regionalen Leitplanung in die Umsetzung gebracht 
werden.  
Wenn die Kennwerte vorne etwas abgeschwächt dargestellt werden, dann müsste man dies hier 
auch machen. 

LNOE14 

 

Umformulierung, Ergänzung: Einsetzen einer strategischen politischen Ebene 64 

Neu: Institutionelle Absicherung der Aktivitäten der Region durch die bestehende Bürgermeis-
terkonferenz bei der Bezirkshauptmannschaft Mödling, in der alle Gemeinden des Bezirks Möd-
ling vertreten sind. Die Konferenz agiert als Beratungs- bzw. Beschlussgremium und zentrales 
Management für regional relevante Aktivitäten. Das soll die Gemeinden entlasten, Konfliktpo-

LNOE15 
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tenziale entschärfen und eine effiziente Umsetzung gemeinsamer Maßnahmen ermöglichen. Die 
Bürgermeisterkonferenz der Bezirkshauptmannschaft Mödling wird als politisches Beschluss-
gremium genützt. Dazu wird eine eigene Geschäftsordnung erarbeitet. Der Vorsitz wird aus dem 
Kreis der BürgermeisterInnen übernommen. Die Bürgermeisterkonferenz hat folgende Aufga-
ben: 

 
Die Bürgermeisterkonferenz befasst sich steuernd mit regional relevanten Projekten der Leitpla-
nung und ggf. darüber hinaus. 

 
Überschrift: Aktiv entwickeln und Impulse geben  

 
Statt „Zivilgesellschaft einbinden“  Breite und frühzeitige Einbindung 

 
Wort „Projektpartnerschaft“ bitte streichen; das ist zu viel. Ebenso den Satz beginnend mit den 
Fachleuten ….; stattdessen ein Spiegelstrich zur Zivilgesellschaft, den Sozialpartnern etc. 
 

Anregung zum Streichen des Punkten und Unformulierung: Unterstützung der strategischen 
Ebene durch eine operationale Ebene 

65 

Eine operationelle Ebene ausstatten  streichen; stattdessen Plattform für Planung und Aus-
tausch einrichten nach oben rücken; Einrichten einer Plattform für Planung und Austausch (Zwi-
schenüberschrift) ebenfalls streichen.  
Das Land Niederösterreich unterstützt mit den Fachleuten des Amtes der NÖ Landesregierung 
und ExpertInnen vom Land NÖ unterstützten / finanzierten ihrer Vorfeldorganisationen die Um-
setzung der Ziele der regionalen Leitplanung den weiteren Abstimmungsprozess. Zu den we-
sentlichen Aufgaben zählen die: 
- (…) 
- Entwicklung eines regionalen Planungsinstrumentariums, z.B. regionale Entwicklungsgesell-
schaften ( was ist hier gemeint), regionaler Bau- und Infrastrukturfonds, Modelle für den Aus-
gleich von Vorteilen und Lasten, Unterstützung zur Innenentwicklung und der Baulandmobilisie-
rung  
Bei den Projekten finden wir die Regionale jetzt nicht so spannend. Wichtig wäre aus unserer 
Sicht die tatsächliche Einrichtung bzw. der Ausbau des GVA als Plattform zu nennen!  

LNOE16 

Empfehlung zur teilweisen Änderung 
Unbestritten ist der Ausbau einer regionalen Plattform das wichtigste Ziel! 
Eine „Regionale“ zu veranstalten, wird dadurch aber nicht ausgeschlossen. Vielleicht wäre das 
sogar ein Vehikel zur weiteren Festigung einer regionalen Plattform. (öfters in den Veranstaltun-
gen zur Regionalen Leitplanung vorgebracht, soll erhalten bleiben) 
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4 ANHANG 

4.1 Stellungnahmen der Gemeinden im vollen Wortlaut 

  



Regionale Leitplanung Bezirk MD 

Stellungnahme MG Breitenfurt zur Beschlussvorlage 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Marktgemeinde Breitenfurt bekennt sich zu einer konstruktiven und zielorientierten 

Zusammenarbeit im Bereich der Raumordnung. 

Es besteht aber der grundsätzliche Eindruck, dass Breitenfurt wie auch die anderen 

Wienerwaldgemeinden vor allem im Kapitel Mobilitätslösungen und hier in der Wechselwirkung mit 

der Stadt Wien stiefmütterlich behandelt werden. 

Im „Step 2025 Stadtentwicklungsplan Wien“ wird auf Seite 7 zwar die Kooperation als zentrales 

Element angepriesen. In der „Perspektive Liesing- Strategieplan für einen Stadtteil im Wachsen“- 

zusätzlich 13.000 Einwohner bis 2024-, das Mobilitätsnetz, Seite 72 folgende, finden sich keine 

Vernetzungen mit dem Umland, mit uns. Ausnahme: Reduktion des grenzüberschreitenden 

Pendlerverkehrs (sic!). Die Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs muss forciert werden! 

In der Beschlussvorlage Seite 19 ist die moderate Entwicklung von Breitenfurt angesprochen.  

Auf Seite 21 ist die Projektabstimmung von z.B. mehr als 100 Wohneinheiten mit den 

Nachbargemeinden und in Kapitel „Defensive KFZ Verkehr“ auf Seite 61 die Festlegung von 

Verkehrskontingenten für den KFZ Verkehr festgeschrieben. Bei konsequenter Anwendung stellt das 

eine Knebelung und damit Verhinderung einer moderaten Weiterentwicklung unserer Gemeinde dar. 

Die Ortskernbildung in der zentralen Aufschließungszone und damit die Strukturierung der Ortsteile 

von Breitenfurt ist größer als 100 Wohneinheiten 

Die Marktgemeinde Breitenfurt spricht sich gegen die Verallgemeinerung dieser Planungsgrundsätze 

ohne konkrete Prüfung der örtlichen und gemeindespezifischen Gegebenheiten aus. 

Wie bereits in der Planungswerkstatt vom 29. Juni 2015 in Giesshübl zusammengefasst, sollen 

Fahrkontingente nur bei Neuwidmung und auch bei großen Verkehrserregern, Spediteuren oder 

Logistikbetrieben Anwendung finden. Zusätzlich sind in dem Dialog die Nachbarn Wien, die Bezirke 

nach Wien- Umgebung und der Bezirk Baden miteinzubeziehen. 

 

Dipl.- Ing. Ernst Morgenbesser 

Bürgermeister 

 

Breitenfurt, 22.12.2015 



Regionale Leitplanung Bezirk Mödling 
 
Stellungnahme der Gemeinde Gießhübl zur Beschlussvorlage 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Die Beschlussvorlage zur Regionalen Leitplanung im Bezirk Mödling wurde im zuständigen 
Ausschuss der Gemeinde Gießhübl vorgestellt und diskutiert.  
 
Aufgrund der Lage der Gemeinde direkt an der A21, welche Gießhübl durchquert und für 
erhebliche Lärmbelastung sorgt, schlagen die Mitglieder des Ausschusses einstimmig 
folgenden Zusatztext zur Aufnahme in die Beschlussvorlage vor: 
 
Seite 60 
Kapitel Schutz der AnrainerInnen vor Emissionen 
 
Einführung eines konstanten, radarüberwachten Tempolimits von 80 km/h auf 
der A2 im Bereich von der Stadtgrenze Wien bis zum Knoten Guntramsdorf – 
abhängig von der Lärm- und Schadstoffbelastung sowie Tages- und Nachtzeit 
mittels Regelung durch die bereits installierten Verkehrsbeeinflussungsanlagen. 
Schutz der Anrainergemeinden entlang der A21 vor Emissionen durch geeignete 
Maßnahmen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Michaela Vogl 
Bürgermeisterin 
 
 
Gießhübl, am 25. Jänner 2016 



Stellungnahme Geimeinde Gumpoldskirchen 
Eingegangen per Mail am 29.1.2015 
 
Sehr geehrter Herr DI Tippel, 
sehr geehrter Herr DI Hacker, 
 
folgende Empfehlungen hat der Bauausschuss in seiner Sitzung vom 19.01.2016 bezüglich die 
Regionale Leitplanung Bezirk Mödling ausgesprochen: 
 

1)      Öffentlicher Verkehr auf der Südbahnstrecke (Verkürzung der Halteintervalle der Züge, 
Verlegung der Zonengrenze 260 bis zur Bezirksgrenze,  
Zusammenlegung der Zonen 260+270, Badnerbahn, Südbahn)  

2)      Anschluss des Radwegenetzes an das (höherrangige) Radwegenetz, inklusive Verbindungen 
zur Badnerbahn (Guntramsdorf, Möllersdorf) 

3)      Herstellung eines ortsgrenzen-übergreifenden Fußwegenetzes  mit Verbindungen zur 
Badnerbahn (Guntramsdorf, Möllersdorf) 

4)      Sicherung der Kontingente für den Kfz-Verkehr  
5)      Sicherung der Grünraumbereiche 
6)      Errichtung Autobahnanschluss Spange Guntramsdorf (Gumpoldskirchen)  
7)      Steinbruch Gumpoldskirchen in Punkt „Nachnutzungskonzepte für Materialgewinnstätten“ 

aufnehmen 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Martin Reisner 
_______________________________________ 
DI Martin Reisner 
Bauamtsleiter 
Marktgemeinde Gumpoldskirchen 
 
2352 Gumpoldskirchen, Schrannenplatz 1 
Telefon:         02252 / 62 101 31 
Telefax:          02252 / 62 101 33 
Mobil:            0699 / 162 101 02 
Email:             martin.reisner@gumpoldskirchen.at 
Homepage:   www.gumpoldskirchen.at 
 

mailto:martin.reisner@gumpoldskirchen.at
http://www.gumpoldskirchen.at/


Stellungnahme der Gemeinde Guntramsdorf zur Beschlussvorlage  
„Regionaler Leitplan Mödling“ 

 

Eingegangen per Mail am 28.1.2016, zHd. Dipl.-Ing. Werner Tippl  

 

Regionale Leitplanung 

Die Marktgemeinde Guntramsdorf bekennt sich im Wesentlichen zu den Inhalten der 
Regionalen Leitplanung für den Bezirk Mödling und beabsichtigt die darin beinhalteten 
Leitgedanken in der nächsten Sitzung des Gemeinderates zur Beschlussfassung 
vorzulegen. 

Die Absichtserklärung bezieht sich auf die in der Regionalen Leitplanung erarbeiteten 
zielorientierten Grundgedanken und decken sich diese inhaltlich mit der von der 
Marktgemeinde Guntramsdorf angestrebten Ortsentwicklung. 

 

Ergänzende Stellungnahme der Markgemeinde Guntramsdorf: 

Entgegen vieler anderer Gemeinden besitzt die Marktgemeinde Guntramsdorf sowohl 
„innere Reserven“ (Druckfabrik; Rathausplatz) als auch die eine oder andere 
Entwicklungsfläche außerhalb des Ortszentrums (Neu-Guntramsdorf; Am Tabor; am Fuße 
des Eichkogels).   

Der zu erwartende Siedlungsdruck aufgrund der immer näher heranrückenden 
städtischen Strukturen wird für unseren Ort in den nächsten Jahren eine zusätzliche 
Herausforderung darstellen. 

Aus diesem Grund ist es wichtig schon jetzt entsprechend darauf zu reagieren und 
geeignete Maßnahmen zu setzen um das Wachstum ausgewogen zu regulieren und die 
Grundstückspreise trotz möglicher einschränkender Maßnahmen in einem zukünftig für 
die Nachfolgegeneration noch leistbaren Maß zu halten.  

Die Marktgemeinde Guntramsdorf sieht es in diesem Zusammenhang unbedingt 
erforderlich auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen um es einer 
Gemeinde zu ermöglichen bzw. zu erleichtern „Städtebauliche Verträge“ im 
Zusammenhang mit der Nutzung von Flächen abzuschließen. Derzeit ist dies nur sehr 
eingeschränkt, wenn überhaupt möglich. Dies erscheint wesentlich, da den Gemeinden 
sehr oft nicht ausreichend Flächen im Eigentum zur Verfügung stehen, welche für soziale 
Einrichtungen (Schulen, Kindergärten, geförderten Wohnraum, öffentliche Freiräume, 
Parks, Spielplätze sowie für die Nahversorgung der Bevölkerung) zwingend erforderlich 
wären. Eine aktive Bodenpolitik einer Gemeinde stützt sich einerseits auf einen 
interkommunalen Finanzausgleich innerhalb der Gemeinden des Bezirkes genauso wie 
auf die Schaffung von gesetzlichen Grundlagen eine aktive Raumordnungspolitik über 
Gemeinde- und Grundgrenzen hinaus durchführen zu können. Dies macht es erforderlich 
eine Basis zu schaffen um entsprechende regionale Grünland-, Bauland- sowie 
Freiraumkonten zu führen die für jede Gemeinde einsehbar sind und ein entsprechender 
Anteil an Kontingenten für die Schaffung von gemeindeübergreifender Einrichtungen 
(Veranstaltungsstätten, Bäder, P&R-Anlagen, Freizeiteinrichtungen etc.) gegebenenfalls 



zur Verfügung zu stellen, welche bei Bedarf auch von anderen Gemeinden mit genutzt 
werden könnten.  

Die Einbindung von Gestaltungsbeiräten, Wettbewerben, kooperativen Planungsverfahren 
sowie Partizipationsverfahren gehören auf eine rechtlich einwandfreie Basis gestellt und 
deren Durchführung vereinfacht sowie entsprechende Fördermittel unabhängig von der 
Teilnahme an der Dorf- und Stadterneuerung vom Land oder der Region bereitgestellt. 
Entsprechende Verbindlichkeiten zur Durchführung gehören geschaffen.  

Richtlinien für eine effiziente, ausreichende und fußläufig erreichbare 
Nahversorgung der Bevölkerung sowie  entsprechende Kennzahlen der in einem 
Gebiet lebenden Einwohner (über Gemeindegrenzen hinaus) sollten regional 
(unter Einbindung der betroffenen Gemeinden) erstellt und daraus resultierend 
Flächen (Bereiche) entsprechend gewidmet werden, sodass diese in Folge auch 
zur Kommunikation und als Treffpunkt für die in einem Gebiet wohnenden 
Menschen dienen können. Die Lage eines Einkaufsmarktes sollte nicht 
ausschließlich der Standortpolitik von Konzernen und deren Gewinnmaximierung 
aufgrund von Frequenzzählungen des motorisierten Verkehrs unterworfen sein, 
sondern auch regionale gesteuert der Befriedigung der Bedürfnissen der 
Wohnbevölkerung zur Verfügung stehen.  

Die Siedlungsentwicklung wurde bei der generellen Überarbeitung des 
Flächenwidmungsplanes sehr streng in Aufschließungszonen mit dazugehörigen 
Freigabebedingungen geregelt, um notwendige infrastrukturelle Maßnahmen 
rechtzeitig einleiten zu können. Die verkehrsmäßige Erschließung der 
Baulandreserven kann auf Grund der geographischen Lage nur über das interne 
Straßennetz erfolgen, weil zusätzliche Anbindungen an das übergeordnete 
Straßennetz nur mit sehr großen Aufwand (Über- oder Unterführungen 
Baderbahn, Brückenbauwerke über Badner Mühlbach, Wr. Neustädter Kanal etc.) 
nur bedingt möglich sind. 

 

Siedlungstätigkeiten mit regionalem Verkehr lenken: 

Hierzu ist es erforderlich, dass die Verkehrsunternehmen auch angehalten werden 
eine entsprechende Anbindung an zentrale Lagen innerhalb eines Ortes auch aktiv 
mit zu entwickeln. Regionale Schwerpunkte hohe Schüler/innenzahlen-schlechte 
Anbindung sollten hierbei vorrangig behandelt und entsprechende Lösungen 
gemeinsam mit der Gemeinde erarbeitet werden. Erhöhung der Frequenzen, 
Verbesserung bzw. Stärkung von vorhandenen Linien usw. 
In Guntramsdorf entsteht im nächsten Jahr zusätzlich zur Erweiterung der 
Mittelschule auch ein ORG, welches voraussichtlich zu 60-70% von Schülern und 
Schülerinnen außerhalb unserer Gemeinde genützt wird. Im Vollausbau soll dieses 
20 Klassen beinhalten. Zusätzlich zu einem erhöhten 

Die Inbetriebnahme des ORG bringt somit zusätzliche Verkehrsströme  
(Fußgänger und PKW) in der Friedhofstraße und F. Grillparzerstrasse, welche 
durch einen Anschluss an den öffentlichen Verkehr zu entlasten wäre. Eine 
Verbindung der Badnerbahnstationen Guntramsdorf und Neu-Guntramsdorf, 
welche am ORG und der Mittelschule vorbeiführt  und möglicherweise auch an 
Mödling angebunden wird, würde eine wesentliche Verbesserung bringen. 
(Citybus, auch in weiterer Folge bis zur HTL Mödling!) 



Es wäre sohin erforderlich den öffentlichen Schülerverkehr innerhalb der Region 
gesondert zu betrachten und an frequenzstarken Zeiten (Wochentags Früh-
Mittags- Nachmittags) eigene und mit den Schulen der Umgebung abgestimmten 
Schülerbusse in ausreichender Zahl -von zentralen HS aus und über 
„Schülerfrequenzstarke Haltestellen“ zu führen. Erhebungen des 
Mobilitätsverhaltens der Schüler und Schülerinnen müssen aus diesem Grund 
regional gesteuert durchgeführt werden, laufend evaluiert und entsprechende 
Maßnahmen zur Verbesserung möglichst unbürokratisch umgesetzt bzw. 
angepasst werden. (mit z.B. gestaffelten Schulbeginns Zeiten, angepasste 
Linienführung etc.). 

 

Schwerverkehr : 

Firmenzufahrten und deren Anlieferungen durch Schwerverkehr gehören 
gemeindeübergreifende behandelt. Auch hier ist es in erster Linie erforderlich, 
dass die Zahl der LKW-Fahrten erhoben wird und gemeinsam durch eine regionale 
Leitstelle kontingentiert bzw. nach Maßgabe unter Berücksichtigung der 
Umgebungsspezifikationen umgeleitet wird.  

Eine Umleitung auf höherrangige Netze oder eine Entlastung der in einem Ort 
wohnenden Bevölkerung hinsichtlich Lärm- und Emissionen darf nicht durch 
Blockaden an Gemeindegrenzen sowie durch diverse Maßnahmen von 
Nachbargemeinden unnötig erschwert oder verhindert werden. Geeignetere 
Standorte für Betriebe oder Widmungen von Betriebsgebieten in anderen 
Gemeinden gehören regional forciert und ein entsprechender finanzieller Ausgleich 
für Schutzmaßnahmen sowie zur Verbesserung der Verkehrsanbindung 
gemeinsam geschaffen. 

Eine Entlastung des Ortskerns vom Schwerverkehr wäre durch eine Verbindung 
des „Badener Spitz“ Richtung Osten zur A2 und in weiterer Folge zur S1 Richtung 
Schwechat möglich. Die Route durch Guntramsdorf wird immer wieder zur 
Einsparung von Autobahngebühren gewählt, bzw. um einem Staurisiko auf der A2 
auszuweichen. 
Die seinerzeitige Aufschließungstätigkeit der Gemeinde Wr. Neudorf unmittelbar 
westlich anschließend an die Autobahntrasse der A2 um einen „Spotpreis“ machte 
im Nachhinein die Errichtung eines Lärmschutzdammes und in weiterer Folge von 
Lärmschutzwänden notwendig. Heute fordert Wr. Neudorf Tempo 80 auf der 
Autobahn! 
Die Ansiedlung eines Speditionsbetriebes auf Laxenburger Gemeindegebiet wird 
ausschließlich über das Guntramsdorfer Straßennetz erschlossen, obwohl auf 
kurzer Distanz die Autobahnauffahrt erreichbar ist. Zu hinterfragen wäre, ob 
Laxenburg die Aufschließungskosten eingehoben hat. 
 
 

Radverkehr:  

Es wird aus Sicht der Marktgemeinde Guntramsdorf begrüßt, dass das 
Radwegenetz innerhalb unseres Ortes verbessert und attraktiver gemacht werden 
soll. Hierzu ist es jedoch erforderlich gesetzliche Rahmenbedingungen (gerade bei 
der Errichtung von Radhighways) zu schaffen die eine Umsetzung hinsichtlich 



einer Beanspruchung von privatem Grundeigentum sowie aus 
nachbarschaftsrechtlicher Sicht klar stellen und eine Umsetzung nicht unnötig 
erschweren bzw. verhindern. 

Durch Guntramsdorf führt auch der überregionale Thermenradweg entlang dem 
Wr. Neustädter Kanal, eine Verbindung zum Eurovelo 9 im Osten wäre über das 
untergeordnete Güterwegenetz über Guntramsdorf und Münchendorf möglich. 
Die Verbindung des Radweges Guntramsdorf Mödling scheitert seit Jahren am 
Bahndurchlass unter der Südbahn. Es wurde neuerlich eine Sanierung des 
Durchlasses für 2017 in Aussicht gestellt. 
 
 

Fußgänger- und Naherholungsverkehr : 

Als Einstiegspunkt in den Wienerwald sowohl für den Fußgänger (Wanderer, 
„walker“, Läufer etc.) als auch für den Radfahrer (Hobbysportler) gehört der 
Bereich Neu-Guntramsdorf (Kaiserbrücke) ergänzt. Dieser liegt direkt an der 
Badnerbahnhaltestelle Neu-Guntramsdorf und ist somit als ein regionaler 
Ausgangspunkt ähnlich wie Guntramsdorf-Thallern an einer 
Schnellbahnhaltestelle, zu werten. Dieser Knotenpunkt gehört als Zugang 
attraktiver gestaltet und verbessert. Sowohl die Aufstellungsflächen und 
Übergangsbereiche zur B17 als auch die barrierefreie Erreichbarkeit mittels 
Fahrrad, Kinderwagen und für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. 
Dies wäre eine dringende und vordergründige Maßnahme zur Verbesserung der 
regionalen Anbindung des Weinwanderweges der Thermenregion. 

Guntramsdorf hat nicht nur die Weinberge am Fuße des Eichkogels und die beiden 
Badeteiche Ozean und Windradlteich als Naherholungsgebiet, auch die Auwälder 
an der Schwechat werden stark frequentiert. Eine bessere Anbindung dieses 
Bereiches an den Ort und auch Richtung Laxenburger Schlosspark wäre 
wünschenswert. 

 

Badner Bahn: 

Die Badner Bahn ist ein wichtiges Verkehrsmittel für den öffentlichen 
Personenverkehr. Dieses wird aber auch gerade im Bereich Guntramsdorf 
vermehrt auch für den Güterverkehr genutzt. Dieser Umstand ist grundsätzlich 
aufgrund der Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene zu begrüßen, 
erfolgt aber leider auch unter massiver Beeinträchtigung der Wohnbevölkerung. 
Es ist aus diesem Grund ein Anliegen der Gemeinde durch Umleitung der 
Streckenführung in Betriebsgebiete oder nicht dicht besiedelte Gebiete eine 
Verbesserung der derzeitigen Situation herbeizuführen. 
Eine Verbindung des Anschlussgleises der Wr. Lokalbahn zum Frachtenbahnhof 
der ÖBB im IZ NÖ Süd wäre relativ leicht herzustellen und würde eine nahezu 
vollständige Entlastung bringen. Die notwendige Grundstücksfläche für das 
Verbindungsgleis ist zwar bebaut, steht aber momentan frei. 
 

--- 
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Regionaler Leitplan   Stellungnahme Gem. Hennersdorf  
Bezirk Mödling   zur Beschlussvorlage November 2015 

Gemeinde Hennersdorf Seite 2 Jänner 2016 

 
Die Gemeinde Hennersdorf unterstützt die Regionale Leitplanung Bezirk Mödling und 
hat dies bereits in Form des einstimmigen GR-Beschluss zur Vereinbarung der 20 
Gemeinden des Bezirkes Mödling sowie in Form der Teilnahme an allen bisher 
stattgefundenen Aktivitäten und Foren im Rahmen der Regionalen Leitplanung zum 
Ausdruck gebracht.   
 
Die Gemeinde Hennersdorf wünscht aufgrund der nochmaligen Behandlung im 
zuständigen GR-Ausschuss im Dezember 2015 sowie den Beratungen in den 
Geemidneratsfraktionen in wenigen Punkten eine Präzisierung bzw. Ergänzung der 
Beschlussvorlage (getrennt nach redaktionellen und inhaltlichen Anmerkungen):  
 
Redaktionelle Anmerkungen: 
 
• Ersichtlichmachung als Projektbündel. Es werden mehrfach Vorschläge zu 

Arbeits- und Abstimmungsprozessen, Projektideen und Impulsen in Richtung 
Umsetzung formuliert. In diesen auch als „Projektbündel“ bezeichneten 
Textblöcken werden bspw. konkrete Abstände (z.B. Seite 19; Größenordnung für 
den ÖV-Einzugsbereich von 1.000m rund um Bahnhaltestellen mit speziellen 
Auflagen zur Verdichtung und Neuentwicklung,  etc.) angegeben, welche im Bsp. 
Hennersdorf den Großteil des Baulandes im gesamten Ort umfassen würde.  
Diese Vorgaben stünden im Widerspruch zu anderen in der Beschlussvorlage 
genannten Zielsetzungen und könnten  missverständlich als Teil der 
Beschlussvorlage interpretiert werden.  
Es wird daher eine verbesserte Ersichtlichmachung dieser Projektbündel als 
solche angeregt um auszuschließen, dass die darin angeführten 
Umsetzungsideen bzw. –vorschläge  als verpflichtender Bestandteil der 
Beschlussvorlage interpretiert werden.  

• Überprüfung Datum Gesamtfertigstellung Ausbau Pottendorfer Linie (vgl. 
Seite 28 oben). Gem. ÖBB erfolgt die Inbetriebnahme im Streckenabschnitt 
Hennersdorf – Münchendorf im Jahr 2018 (mit Restarbeiten 2019). Die 
Gesamtfertigstellung (inkl. dem Ausbau des zusätzlich auszubauenden 
Streckenabschnitt Münchendorf – Wampersdorf erfolgt voraussichtlich im Jahr 
2023). Wir ersuchen um Überprüfung und allfällige Ergänzung hinsichtlich 
Angabe 2023 mit Bezugnahme Abschnitt Münchendorf – Wampersdorf 
(Ebreichsdorf). 

• Korrektur Verlauf neue hochrangige Radverbindung neben Pottendorfer 
Linie (siehe Karte „Leitbild Mobilitätskultur“; Seite 54/55). In der Kartendarstellung 
ist diese neue Radwegverbindung im Abschnitt Hennersdorf – Inzersdorf (Wien) 
östlich der Pottendorfer Linie eingetragen. Auch wenn die Darstellung lediglich 
einen symbolischen Charakter hat, sollte die Lage korrigiert werden (siehe 
Ausschnitt anbei). Diese Lage wurde auch im Rahmen des Regionalen 
RADLgrundnetz angeregt, mit der Stadt Wien hinsichtlich der 
Anschlussmöglichkeit an das Radwegenetz der Stadt Wien (entlang der Liesing, 
etc.) abgestimmt und aufgenommen.  

• Ergänzung der Radschnellverbindung Leopoldsdorf ����  Wien (U1) 
Im Zuge des RADLgrundnetz im Raum Schwechat wurde eine 
Radschnellverbindung entlang der B16 zur künftigen U1 – Endstation Therme 
Oberlaa vorgesehen (inkl. Abstimmung mit Stadt Wien). Es wäre vorteilhaft, diese 
in der Karte zum Leitbild Mobilitätsstruktur zu ergänzen.  
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• Präzisierung bzgl. Ausbau und Taktverdichtung Busverbindungen. Auf Seite 
59 wird unter dem Titel „Ausbau und Taktverdichtung Busverbindungen“ auf 
einige Relationen vertieft eingegangen. Falls die Taktverdichtung und 
Ausdehnung der Betriebszeiten für alle Buslinien Gültigkeit haben sollte, regen 
wir an dies auch hineinzuschreiben. Für Hennersdorf (und Vösendorf) wäre eine 
Taktverdichtung sowie ein Ausbau der Betriebszeiten der Buslinie 266 von 
besonderem Interesse.  
 
 

Inhaltliche Anmerkungen: 
 

• Eignungszone für die Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe. 
Die Eignungszone für die Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe (lt. 
Raumordnungsprogramm Südliches Wiener Umland – LGBl. Nr. 67/2015) betrifft 
u. a. das Hennersdorfer Gemeindegebiet und wird mehrfach dargestellt. Auf Seite 
39 werden unter dem Titel „Eingriffe kompensieren, Belastungen verringern“ 
Nachnutzungskonzepte für Materialgewinnungsstätten im Sinne von „Prüfen der 
Nutzungseignung für Erholung, Freizeit, Naturraum (Ruhezone)“ angeführt. 
Örtlich wird Bezug auf einzelne Steinbrüche sowie auf Abbaugebiete der 
Wienerberger Ziegelwerke genommen.  
Hinsichtlich der Eignungszone für die Gewinnung von mineralischen Rohstoffen 
regt die Gemeinde Hennersdorf eine Überprüfung des Flächenumfanges an.  Es 
ist bspw. zu hinterfragen ob die Eignungszone langfristig weiterhin auch östlich 
der Pottendorfer Linie bestehen bleiben soll (Betroffenheit: Gemeindegebiet 
Hennersdorf, Biedermannsdorf). Eine räumliche Einschränkung der 
Eignungszone könnte einen weiteren landschaftlichen Eingriff eingrenzen. Der 
Text in der Beschlussvorlage könnte wie folgt lauten: 
 
Prüfen der Ausweisung der Eignungszone für die Gewinnung grundeigener 
mineralischer Rohstoffe im derzeitigen Flächenumfang.  
- Prüfen der Ausweisung Eignungszone und Konfliktansprache mit Erholung, 

Freizeit, Naturraum (Ruhezone). 
- Prüfen der technischen Voraussetzungen hinsichtlich einer langfristigen 

(Querung Pottendorfer Linie für östlich dieser Linie gelegene Flächenteile der 
Eignungszone hinsichtlich Verbindung zum Werksstandort).  

- Prüfen einer allfälligen Festlegung von Abschnitten oder zeitlichen Fristen für 
die derzeitige Ausweisung der Eignungszone 

 
• Widerspruch Leitbild Siedlung und Standorte – Leitbild Landschaft und 

Freiräume. 
Der Raum nördlich von Hennersdorf wird in der Karte zum Leitbild „Siedlung und 
Standorte“ als Zielgebiet Nr. 3 (Standortbereich S1-Terminal Inzersdorf- 
Rothneusiedl) ausgewiesen und von einem dynamischen Entwicklungsprozess 
ausgegangen. Dies steht im Widerspruch zur Ausweisung eines Teilbereiches 
dieses Raumes in der Karte zum Leitbild „Landschaft und Freiräume“ gem. 
Regionales Raumordnungsprogramm Südliches Wiener Umland als Regionale 
Grünzone. Es ist nicht ausreichend ersichtlich welche Ansätze zur Lösung dieses 
Zielkonflikts angedacht sind.  
Es wird angeregt, bei der Erläuterung des Zielgebietes 3 (Seite 24) die Vorgabe 
„Regionale Grünzone“  gem. Regionales Raumordnungsprogramm bei den 
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Rahmenbedingungen, zu berücksichtigenden Aspekten oder bei den 
Kooperationsmaßnahmen konkret anzuführen.  
 
Ein ähnlicher Widerspruch ergibt sich innerhalb des Leitbildes „Siedlung und 
Standorte“ zwischen den Inhalten des Zielgebietes 3 und der bestehenden 
Siedlungsgrenze gem. §5 Abs. 1 Z.1 des regionalen Raumordnungsprogrammes 
Südliches Wiener Umland entlang des Petersbaches. Aus der Beschlussvorlage 
geht nicht hervor, welche Lösungsmöglichkeiten für diesen Widerspruch 
angedacht werden.   

 
 
Die Gemeinde Hennersdorf regt eine entsprechende Berücksichtigung der oben 
angeführten Punkte in der Beschlussvorlage an.   
 
 
 
Für die Gemeinde Hennersdorf 
gf. GR DI Klaus Steininger, eh.  
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klaus
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unrichtiger Verlauf, da keine Auffahrt auf Anschlusstelle und keine geeignete Querungsmöglichkeit auf Ast Terminal Inzersdorf
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Regionale Leitplanung Bezirk Mödling - Gemeindeinfogespräche  
 
 
Memo Wr. Neudorf, 12.1.2016, 9:00 bis 11:00, Gemeindeamt Wr. Neudorf 
 
 
Änderungsvorschläge zur Beschlussvorlage zum Regionalen Leitplan Bezirk 
Mödling der Marktgemeinde Wr. Neudorf 
 
Seite 4, 5. Abs. 
Neu: „Wir wollen eine hohe Lebensqualität und hochwertige Wirtschaftsstandorte 
bieten.“ 
 
Seite 4. Punkt 1, 3. Zei. 
Neu: „Ausgleich von Lasten und Nutzen“ 
 
Seite 9, Leitgedanke Siedlungsentwicklung, letzter Absatz 
Erg.: … im Öffentlichen Verkehr (stadtregion+). 
 
Seite 11, „Städtischer Siedlungsraum“,Leitgedanke 
Erg.: Senkung der Verkehrs- und Umweltbelastung, Erhöhung der Aufenthalts- und 
Freiraumqualität. 
 
 
Seite 16, 2. Abs., letzter Satz, 1. Zei. 
Neu: Dabei ist darauf zu achten, dass im Einzugsbereich von hochrangigen 
Haltestellen, der örtlichen Situation angepasst, dichtere Bauformen festgelegt 
werden. 
 
Seite 17 (Abs. „Die Bevölkerung für Innenentwicklung gewinnen“) 
Statt „Entkräften von Befürchtungen“, Aktives Eingehen auf häufig geäußerte 
Bedenken, wie z.B. Preissteigerung, …. 
 
Seite 18, 2. Abs., vorletzte Ziele: 
Steichen: (Mobilität-Verkehrskontingente-Siedlungsentwicklung) 
Letzter Satz, Neu: Im bebauten Bestand sind Potenziale zur Nachverdichtung zu 
prüfen. 
 
Seite 20, vorletzter Abs.,  
Neu: „…Lastenausgleich als ein Instrument für die Kooperation“ 
 
Seite 21, regionaler Infrastrukturfonds… 
Streichen: (als Form des interkommunalen Lastenausgleichs) 
Neu: Im Falle einer Einrichtung wären regionale Vereinbarungen zu treffen: 
Dotierung (…),… 
 
Seite 22, Rahmenbedingungen, vorletzte Aufz. 
Ergänze: …Triesterstraße als urbane Freiraumachse (Querungsmöglichkeiten, 
Gestaltung öffentlicher Raum,…) 
 
Seite 23: Zielgebiet (4) 



Neuer Name: Zielgebiet „Innovationszentrum Nord“  
1. Absatz 
Streichen: zwei Haltestellen 
Ergänze: …Mehrwert für die Region und die Gemeinde, Vermeidung zusätzlicher 
Belastungen. 
 
2. Absatz: Rahmenbedingungen: 
Streichen: - Überprüfung von Möglichkeiten zur Umsetzung von Mischnutzungen,…. 
Ergänzen: … Attraktivieren der Haltestellen der Badner Bahn (Komfort, Information, 
Bike & Ride, …) 
 
Seite 29:  
Streichen gesamter Punkt: Zentrum Wiener Neudorf mit ehemaligen Brauhaus 
 
Seite 33, Spalte 1, Verstärken der Beratungsleistungen… 
Neu: - Um ein effizienteres Beratungsservice bieten zu können,… 
 
Seite 45, Zu berücksichtigende Aspekte, 1. Punkt 
Neu: …Fahrspuren der B17, Untertunnelung, … 
 
 
Seite 53:  
Neu: Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Abgasen, 
Durchzugsverkehr verringern, Kfz-Verkehr auf Autobahnen lenken 
 
Seite 58: Ausbau Badnerbahn… 
Änderung: …Taktverdichtung bis Traiskirchen 
 
Seite 60: Abs. 4: 
Neu: („Prüfen“ gestrichen) Tempobeschränkungen… 
 
Letzer Satz: 
Streichen: abhängig von der Lärm  (…) Verkehrsbeeinflussungsanlagen. 



Stellungnahme zur Beschlussvorlage „Regionaler Leitplan Bezirk Mödling“ 
 
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung , Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik 
Überörtliche Raumordnung 
 
 
 
 
ALLGEMEIN 

• Gendern – bitte hier einmal drüber schauen, es gibt sowohl die Variante mit –
Innen als auch z.B. Vertreterinnen und Vertreter 

• Vielleicht fällt Euch zu den Zielgebieten noch etwas Besseres ein; wichtige 
wäre vor allem eine entsprechende Klarstellung im Bereich des Grün- / 
Freiraumes  

• Schreibweise regionaler Leitplanung, -plan in Groß- oder Kleinschreibung; 
gleiches gilt für regionale oder Regionale Raumordnungsprogramme  bitte 
überprüfen.  

 
INHALTSVERZEICHNIS  

• Kapitelüberschrift "Zielgebiete für ...." Blank zwischen Zielgebiete und für  
• Regionalen Dialog zur Mobilitätskultur in der Region aufbauen (S. 56) 
• Unterstützung der Region Mödling durch das Land NÖ (Umformulierung, S. 

65) 
 
VORSPANN 

• S. 8: wasserwirtschaftlichen Standards 
• S. 8 – bei den aufbauenden Konzepten bitte SRO = Strategien zur räumlichen 

Entwicklung in der Ostregion unbedingt nennen.  
• S. 8: Der bei der Auswertung der Konzepte und einer Bestandserhebung 
• S. 8: bei der Richtschnur des Handelns fehlt das Thema Baukultur 
• S. 9: Die Inhalte des Regionalen Leitplans gehen von folgenden 

grundsätzlichen ….  
• S. 9: Bei Leitgedanken „Grün- und Freiraum“ fehlt ein passender Leitgedanke 

(kursiv gesetzt) 
• S. 9: öffentlichen Verkehr ausbauen und vernetzen 
• S. 10: … für technische und soziale Infrastruktur  
• S. 11: Aufwertung der Kulturlandschaft aufwerten  
• S. 11: großräumige Agrarlandschaft  eigener Spiegelstrich 

 
KAPITEL SIEDLUNG 

• S. 13: Überschriften mit oder ohne Doppelpunkt am Ende, vereinheitlichen 
• S. 13: infrastrukturkosten- (Kleinschreibung) 
• Karte: Hochwasserereignis ist nicht Teil des reg ROP  woher kommt diese 

Festlegung …. ?  
• S. 16: erster Absatz … sollte mit sind enden 
• S. 19: Projektbündel – Bebauungsbestimmungen: Klammerausdruck wird 

nicht geschlossen 
• S. 23: Zielgebiet Vösendorf: bitte bei Umfeld … stark belastetet Straßenraum 

ergänzen  
• S. 27: erster Spiegelstrich bei Rahmenbedingungen: Haltestellen (mit 2 „L“) 



 
KAPTITEL BAUKULTUR  

• S: 32: letzter Absatz – hier fehlt der Punkt.  
• S. 33 – folgender Vorschlag. Bitte NÖ Gestalten als zuständige Stelle 

streichen, Land NÖ steht auch in den anderen Bereichen (ohne die 
Landesstelle), Land NÖ bleibt. Den Punkt mit den Checklisten bitte als dritten 
Punkt „Weiterbildung, Information, Öffentlichkeitsarbeit“ schieben. Seminare 
und Kurse für lokale EntscheidungsträgerInnen, private und öffentliche 
BauträgerInnen bitte anpassen und an die letzte Stelle schieben (weniger 
prominent).  

 
KAPTITEL LANDSCHAFT  

• S. 35: bitte die Landschaftsvernetzung, wie folgt, ergänzen: Landschaftsräume 
werden vor allem entlang der Bach- und Flussläufe und über 
Trockenlebensräume … 

• S. 35 ff: vielleicht kann man den Grundgedanken Reduktion von 
Nutzungskonflikten und Schutz ökologisch bedeutender Naturräume und 
Ressourcen noch ein wenig verstärken.  

• S: 36: LSG, Naturparke, NSG, Natura 2000 -> werden vom Naturschutz 
definiert; hier erfolgt nur eine Kenntlichmachung. Das sind kein reg ROP 
Inhalte, die von uns kommen. Bezug zum Landesgesetzblatt passt, bitte aber 
auch darauf hinweisen, dass es um das derzeit rechtsgültige LGBl handelt.  

• S. 36: es gibt in der Legende den Hinweis auf die Charme Offensive (violetter 
Pfeil); der fehlt aber in der Karte.  

• S. 38: Prüfung und Übernahme der Festlegungen und Kenntlichmachungen 
….  

• S. 38: Wienerwald-Deklaration ohne Blank 
• S. 38: um ggf. herrschende Befürchtungen vom Naturschutz zu entkräften, 

könnte ich mir vorstellen, dass nach dem Block zum Biosphärenpark ein neuer 
Block (auch mit der „fetten“ Überschrift am Rand) zum Naturschutz 
festgehalten wird. „Vorgaben des Naturschutzes berücksichtigen“: 
Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete, Europaschutz- und Natura-2000-
Gebiete sowie Naturparks bilden die Basis der naturräumlichen Entwicklung in 
Niederösterreich. Ihnen ist entsprechend Beachtung zu schenken. Die im NÖ 
Naturschutzgesetz festgehaltenen Bestimmungen ist besondere Beachtung zu 
schenken.  

• S. 38: Landschaftskonto – ist nicht weiterzuentwickeln, sondern entsprechend 
anzugehen. Wichtig wäre hier noch, dass nicht ÖKO-Konto-Modelle gemeint 
sind, die ja im UVP- oder im Naturschutzgesetz nicht gedeckt sind; gemeint 
sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf „freiwilliger“ Basis.  

• S. 39: Mobilitätsangebote: erste Satz ist unvollständig 
• S. 40: hier fehlt bei den Absätzen die Satzzeichen … Punkt, Doppelpunkt  
• S. 47: hier insbesondere das Nachnutzungskonzept streichen bzw. auf das 

besprochen Entlasten, Bewahren oder dgl. ändern 
• S. 51: Kollege Winkler hat mir die deckungsgleiche Stellungnahme vom 

letzten Jahr mitgeschickt; im Mail schreibt er: „Im Bereich der Kooperation bei 
der Wasserwirtschaft möchte ich auch darauf hinweisen, dass bestehende 
Strukturen genutzt werden sollten. Dies sind insbesondere auch 
Wasserverbände, deren Mitglieder die Gemeinden sind. Wasserverbände gibt 
es im Bereich der Instandhaltung von Gewässer, Abwasser und Trinkwasser. 



Ich darf diesbezüglich auch an meinen Beitrag an Hr. Krassnitzer verweisen 
(sh Beilage)“.  eigentlich ist das aus meiner Sicht gedeckt … Vielleicht kann 
man die Nutzung bestehender Strukturen noch einmal nennen.  

 
KAPTITEL VERKEHR  

• S: 56: …. Erster Absatz, fehlende Beistriche: auf eine Gemeinde, ….; und 
umzusetzen, … .  

• S. 58: Kaltenleutgebner Bahn – die Spiegelstriche sind redundant.  
 
 
KAPTITEL KOOPERATION  

• S. 63: 
Die begonnenen Abstimmungsprozesse zur regionalen Leitplanung sollen von 
der operationellen Trägerschaft des GVA und unterstützt durch das SUM 
weiter forciert werden. AkteurInnen aus der regionalen Wirtschaft, die 
Sozialpartner und VertreterInnen der Zivilgesellschaft werden frühzeitig in die 
Planungs- und Umsetzungsprozesse eingebunden. Die Dienststellen des 
Amtes der NÖ Landesregierung sowie die ExpertInnen der 
NÖ.Regional.GmbH, des Verkehrsverbund Ostregion, des Stadt-Uumland-
Managements Wien Niederösterreich, der ECO-plus, des Biosphärenparks 
Wienerwald Managements, des Wienerwald Tourismus und anderen durch 
das Land Niederösterreich, den Bezirk oder den Gemeinden unterstützten 
Organisationen werden als PartnerInnen bei der Entwicklung und Umsetzung 
von Projekten gewonnen. Die Abstimmung mit den Nachbarregionen 
(insbesondere zur Stadt Wien) wird zur Umsetzung zukunftsfähiger Strategien 
und Projekter, z.B. zur Mobilität, zur Freizeitinfrastruktur, forciert. 
Insbesondere die Nähe zu Wien wird stärker genutzt. 
 
In Kooperation mit dem Land NÖ wird die Entwicklung und Umsetzung von 
Instrumenten und Kooperationsformen zur Siedlungsentwicklung und 
Standortplanung und -entwicklung vorangetrieben, z.B. zu 
Baulandmobilisierung, Innenentwicklung, Kosten- / Nutzenteilung. Der Bezirk 
wird damit zum Vorbild und Vorreiter in Sachen abgestimmter 
Raumentwicklung in Österreich, indem gezielt die Ziele und Maßnahmen der 
regionalen Leitplanung in die Umsetzung gebracht werden.  
 
Wenn die Kennwerte vorne etwas abgeschwächt dargestellt werden, dann 
müsste man dies hier auch machen.  
 

• S. 64:  
Institutionelle Absicherung der Aktivitäten der Region durch die bestehende 
Bürgermeisterkonferenz bei der Bezirkshauptmannschaft Mödling, in der alle 
Gemeinden des Bezirks Mödling vertreten sind. Die Konferenz agiert als 
Beratungs- bzw. Beschlussgremium und zentrales Management für regional 
relevante Aktivitäten. Das soll die Gemeinden entlasten, Konfliktpotenziale 
entschärfen und eine effiziente Umsetzung gemeinsamer Maßnahmen 
ermöglichen. Die Bürgermeisterkonferenz der Bezirkshauptmannschaft 
Mödling wird als politisches Beschlussgremium genützt. Dazu wird eine 
eigene Geschäftsordnung erarbeitet. Der Vorsitz wird aus dem Kreis der 
BürgermeisterInnen übernommen. Die Bürgermeisterkonferenz hat folgende 
Aufgaben 



 
Die Bürgermeisterkonferenz befasst sich steuernd mit regional relevanten 
Projekten der Leitplanung und ggf. darüber hinaus. 
 
Überschrift: Aktiv entwickeln und Impulse geben  
 
Statt „Zivilgesellschaft einbinden“  Breite und frühzeitige Einbindung 
 
Wort „Projektpartnerschaft“ bitte streichen; das ist zu viel. Ebenso den Satz 
beginnend mit den Fachleuten ….; stattdessen ein Spiegelstrich zur 
Zivilgesellschaft, den Sozialpartnern etc. 
 

• S. 65  
Eine operationelle Ebene ausstatten  streichen; stattdessen Plattform für 
Planung und Austausch einrichten nach oben rücken; Einrichten einer 
Plattform für Planung und Austausch (Zwischenüberschrift) ebenfalls 
streichen.  
 
Das Land Niederösterreich unterstützt mit den Fachleuten des Amtes der NÖ 
Landesregierung und ExpertInnen vom Land NÖ unterstützten / finanzierten 
ihrer Vorfeldorganisationen die Umsetzung der Ziele der regionalen 
Leitplanung den weiteren Abstimmungsprozess. Zu den wesentlichen 
Aufgaben zählen die: 
- (…) 
- Entwicklung eines regionalen Planungsinstrumentariums, z.B. regionale 
Entwicklungsgesellschaften ( was ist hier gemeint), regionaler Bau- und 
Infrastrukturfonds, Modelle für den Ausgleich von Vorteilen und Lasten, 
Unterstützung zur Innenentwicklung und der Baulandmobilisierung  
 
Bei den Projekten finden wir die Regionale jetzt nicht so spannend. Wichtig 
wäre aus unserer Sicht die tatsächliche Einrichtung bzw. der Ausbau des GVA 
als Plattform zu nennen!  

 
 



Für Vorspann / Gemeinde-Information: 
 
Der Beschluss des regionalen Leitplans durch die Gemeinden und das Land 
Niederösterreich in der Steuerungsgruppe / dem Beschlussorgan erzeugt keine 
unmittelbare (rechts)verbindliche Wirkung in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen. 
Der gemeinsame Prozess der regionalen Leitplanung hat zwischen den beteiligten 
Partnern zu vielen Fragen der Raumentwicklung im Bezirk Mödling ein gemeinsames 
Verständnis erzielt. An den vereinbarten Zielen und Maßnahmen wird im auf der 
regionalen Leitplanung aufsetzenden Umsetzungsprozess weiter gearbeitet. Dieser 
Umsetzungsprozess hat / kann folgende Elemente haben: 
 

1) die mögliche Erstellung eines regionalen Raumordnungsprogramms durch das 
Land Niederösterreich; Inhalte sind die bestehenden Inhalte des derzeit 
rechtsgültigen regionalen Raumordnungsprogramms, die jedoch einer 
Evaluierung und Überprüfung unterzogen werden. Mögliche neue Elemente 
können einfließen, wobei auf die abgestimmten Ziele und Maßnahmen des 
regionalen Leitplans zurückgegriffen werden wird. Dabei ist stets der mögliche 
legistische Anpassungsbedarf als Voraussetzung mitzudenken. Als 
Verordnung des Landes ist bei der Erstellung eines regionalen 
Raumordnungsprogramms die Einbindung der Gemeinden gesetzlich 
vorgesehen. Im Fall des Bezirks Mödling wird als zusätzliches Element – 
insbesondere wenn neue Inhalte diskutiert werden – ein entsprechendes 
Format der Abstimmung eingeplant.  

2) die Verstärkung der Zusammenarbeit im Bezirk durch Etablierung und Ausbau 
einer entsprechenden Kooperationsplattform im Bezirk Mödling (strategische 
und operative Ebene). Kernaufgabe sollte die Erstellung einerseits einer 
Geschäftsordnung und andererseits eines Arbeitsprogramms sein, in welchen 
Bereichen die nächsten Schritte gesetzt und in welchen Bereichen des 
regionalen Leitplans erste Maßnahmen und Projekte angegangen werden. 
Das Arbeitsprogramm wird mit dem Land Niederösterreich gemeinsam 
entwickelt.  

3) Während von überörtlicher Seite einzig das regionale 
Raumordnungsprogramm eine rechtsverbindliche Wirkung auf die Gemeinden 
entfaltet, entsteht erst durch die Übernahme der Inhalte, Ziele und 
Maßnahmen der regionalen Leitplanung in die Gemeindeplanung (Örtliches 
Entwicklungskonzept, Flächenwidmungsplanung) auf Gemeindeebene eine 
entsprechende Verbindlichkeit. Der Gemeinderatsbeschluss (Muster) sieht 
daher vor, dass der regionale Leitplan entsprechend zu berücksichtigen ist. 
Der regionale Leitplan Mödling stellt ein überörtliches Entwicklungskonzept im 
Sinne des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 dar. Deren Umsetzung ist im 
Rahmen der Ziele und Maßnahmen der nachgeordneten Planungen 
anzustreben.  
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4.2 Marktgemeinde Wr. Neudorf 

Stellungnahmen protokolliert im Rahmen des Gemeindeinfogesprächs am 12.1.2016 

Seite 4, 5. Abs. 
Neu: „Wir wollen eine hohe Lebensqualität und hochwertige Wirtschaftsstandorte bieten.“ 

 
WRN1 

Seite 4. Punkt 1, 3. Zei. 
Neu: „Ausgleich von Lasten und Nutzen“ 

 
WRN2 

Seite 9, Leitgedanke Siedlungsentwicklung, letzter Absatz 
Erg.: … im Öffentlichen Verkehr (stadtregion+). 

 
WRN3 

Seite 11, „Städtischer Siedlungsraum“, Leitgedanke 
Erg.: Senkung der Verkehrs- und Umweltbelastung, Erhöhung der Aufenthalts- und Freiraum-
qualität. 

 
WRN4 

Seite 16, 2. Abs., letzter Satz, 1. Zei. 
Neu: Dabei ist darauf zu achten, dass im Einzugsbereich von hochrangigen Haltestellen, der 
örtlichen Situation angepasst, dichtere Bauformen festgelegt werden. 

 
WRN5 

Seite 17 (Abs. „Die Bevölkerung für Innenentwicklung gewinnen“) 
Statt „Entkräften von Befürchtungen“, Aktives Eingehen auf häufig geäußerte Bedenken, wie 
z.B. Preissteigerung, …. 

 
WRN6 

Seite 18, 2. Abs., vorletzte Ziele: 
Steichen: (Mobilität-Verkehrskontingente-Siedlungsentwicklung) 
Letzter Satz, Neu: Im bebauten Bestand sind Potenziale zur Nachverdichtung zu prüfen. 

 
WRN7 

Seite 20, vorletzter Abs.,  
Neu: „…Lastenausgleich als ein Instrument für die Kooperation“ 

 
WRN8 

Seite 21, regionaler Infrastrukturfonds… 
Streichen: (als Form des interkommunalen Lastenausgleichs) 
Neu: Im Falle einer Einrichtung wären regionale Vereinbarungen zu treffen: Dotierung (…),… 

 
WRN9 

Seite 22, Rahmenbedingungen, vorletzte Aufz. 
Ergänze: …Triesterstraße als urbane Freiraumachse (Querungsmöglichkeiten, Gestaltung 
öffentlicher Raum,…) 

 
WRN10 

Seite 23: Zielgebiet (4) 
Neuer Name: Zielgebiet „Innovationszentrum Nord“  
1. Absatz 
Streichen: zwei Haltestellen 
Ergänze: …Mehrwert für die Region und die Gemeinde, Vermeidung zusätzlicher Belastun-
gen. 
2. Absatz: Rahmenbedingungen: 
Streichen: - Überprüfung von Möglichkeiten zur Umsetzung von Mischnutzungen,…. 
Ergänzen:  Attraktivieren der Haltestellen der Badner Bahn (Komfort, Information, Bike & Ride, 
…) 

 
WRN11 

Seite 29:  
Streichen gesamter Punkt: Zentrum Wiener Neudorf mit ehemaligen Brauhaus 

 
WRN12 

Seite 33, Spalte 1, Verstärken der Beratungsleistungen… 
Neu: - Um ein effizienteres Beratungsservice bieten zu können,… 

WRN13 
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Seite 45, Zu berücksichtigende Aspekte, 1. Punkt 
Neu: …Fahrspuren der B17, Untertunnelung, … 

WRN14 

Seite 53:  
Neu: Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Abgasen, Durchzugsverkehr 
verringern, Kfz-Verkehr auf Autobahnen lenken 

 
WRN15 

Seite 58: Ausbau Badnerbahn… 
Änderung: …Taktverdichtung bis Traiskirchen 

 
WRN16 

Seite 60: Abs. 4:  
Neu: („Prüfen“ gestrichen) Tempobeschränkungen… 
Letzter Satz: Streichen: abhängig von der Lärm  (…) Verkehrsbeeinflussungsanlagen. 

 
WRN17 
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4.3 Stellungnahmen der Landesabteilungen 

Stellungnahmen wurden durch die RU2 gesammelt und eingebracht.  
Orthografische Anmerkungen werden direkt eingearbeitet und nicht dargestellt. 

Der Beschluss des regionalen Leitplans durch die Gemeinden und das Land Niederösterreich 
in der Steuerungsgruppe / dem Beschlussorgan erzeugt keine unmittelbare 
(rechts)verbindliche Wirkung in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen. Der gemeinsame 
Prozess der regionalen Leitplanung hat zwischen den beteiligten Partnern zu vielen Fragen 
der Raumentwicklung im Bezirk Mödling ein gemeinsames Verständnis erzielt. An den verein-
barten Zielen und Maßnahmen wird im auf der regionalen Leitplanung aufsetzenden Umset-
zungsprozess weiter gearbeitet. Dieser Umsetzungsprozess hat / kann folgende Elemente 
haben: 
1) die mögliche Erstellung eines regionalen Raumordnungsprogramms durch das Land Nie-
derösterreich; Inhalte sind die bestehenden Inhalte des derzeit rechtsgültigen regionalen 
Raumordnungsprogramms, die jedoch einer Evaluierung und Überprüfung unterzogen werden. 
Mögliche neue Elemente können einfließen, wobei auf die abgestimmten Ziele und Maßnah-
men des regionalen Leitplans zurückgegriffen werden wird. Dabei ist stets der mögliche legis-
tische Anpassungsbedarf als Voraussetzung mitzudenken. Als Verordnung des Landes ist bei 
der Erstellung eines regionalen Raumordnungsprogramms die Ein-bindung der Gemeinden 
gesetzlich vorgesehen. Im Fall des Bezirks Mödling wird als zusätzliches Element – insbeson-
dere wenn neue Inhalte diskutiert werden – ein entsprechendes Format der Abstimmung ein-
geplant.  
2) die Verstärkung der Zusammenarbeit im Bezirk durch Etablierung und Ausbau einer ent-
sprechenden Kooperationsplattform im Bezirk Mödling (strategische und operative Ebene). 
Kernaufgabe sollte die Erstellung einerseits einer Geschäftsordnung und andererseits eines 
Arbeitsprogramms sein, in welchen Bereichen die nächsten Schritte gesetzt und in welchen 
Bereichen des regionalen Leitplans erste Maßnahmen und Projekte angegangen werden. Das 
Arbeitsprogramm wird mit dem Land Niederösterreich gemeinsam entwickelt.  
3) Während von überörtlicher Seite einzig das regionale Raumordnungsprogramm eine 
rechtsverbindliche Wirkung auf die Gemeinden entfaltet, entsteht erst durch die Übernahme 
der Inhalte, Ziele und Maßnahmen der regionalen Leitplanung in die Gemeindeplanung (Örtli-
ches Entwicklungskonzept, Flächenwidmungsplanung) auf Gemeindeebene eine entspre-
chende Verbindlichkeit. Der Gemeinderatsbeschluss (Muster) sieht daher vor, dass der regio-
nale Leitplan entsprechend zu berücksichtigen ist. Der regionale Leitplan Mödling stellt ein 
überörtliches Entwicklungskonzept im Sinne des NÖ Raumordnungs-gesetzes 2014 dar. De-
ren Umsetzung ist im Rahmen der Ziele und Maßnahmen der nachgeordneten Planungen 
anzustreben. 

LNOE1 

S. 8 – bei den aufbauenden Konzepten bitte SRO = Strategien zur räumlichen Entwicklung in 
der Ostregion unbedingt nennen. 
S. 8: bei der Richtschnur des Handelns fehlt das Thema Baukultur 

LNOE2 

S. 9: Bei Leitgedanken „Grün- und Freiraum“ fehlt ein passender Leitgedanke (kursiv gesetzt) LNOE3 

Karte: Hochwasserereignis ist nicht Teil des reg ROP  w       LNOE4 

S. 23: Zielgebiet Vösendorf: bitte bei Umfeld … stark belastetet Straßenraum ergänzen LNOE5 

S. 35: bitte die Landschaftsvernetzung, wie folgt, ergänzen: Landschaftsräume werden vor 
allem entlang der Bach- und Flussläufe und über Trockenlebensräume … 

LNOE6 

S. 35 ff: vielleicht kann man den Grundgedanken Reduktion von Nutzungskonflikten und 
Schutz ökologisch bedeutender Naturräume und Ressourcen noch ein wenig verstärken.  

LNOE7 
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S: 36: LSG, Naturparke, NSG, Natura 2000 -> werden vom Naturschutz definiert; hier erfolgt 
nur eine Kenntlichmachung. Das sind kein reg ROP Inhalte, die von uns kommen. Bezug zum 
Landesgesetzblatt passt, bitte aber auch darauf hinweisen, dass es um das derzeit rechtsgül-
tige LGBl handelt.  

LNOE8 

S. 38: Prüfung und Übernahme der Festlegungen und Kenntlichmachungen …. LNOE9 

S. 38: um ggf. herrschende Befürchtungen vom Naturschutz zu entkräften, könnte ich mir vor-
stellen, dass nach dem Block zum Biosphärenpark ein neuer Block (auch mit der „fetten“ 
Überschrift am Rand) zum Naturschutz festgehalten wird. „Vorgaben des Naturschutzes be-
rücksichtigen“: Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete, Europaschutz- und Natura-2000-
Gebiete sowie Naturparks bilden die Basis der naturräumlichen Entwicklung in Niederöster-
reich. Ihnen ist entsprechend Beachtung zu schenken. Die im NÖ Natur-schutzgesetz festge-
haltenen Bestimmungen ist besondere Beachtung zu schenken.  

LNOE10 

S. 38: Landschaftskonto – ist nicht weiterzuentwickeln, sondern entsprechend anzugehen. 
Wichtig wäre hier noch, dass nicht ÖKO-Konto-Modelle gemeint sind, die ja im UVP- oder im 
Naturschutzgesetz nicht gedeckt sind; gemeint sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf 
„freiwilliger“ Basis.  

LNOE11 

S. 47: hier insbesondere das Nachnutzungskonzept streichen bzw. auf das besprochen Ent-
lasten, Bewahren oder dgl. ändern 

LNOE12 

S. 51: Kollege Winkler hat mir die deckungsgleiche Stellungnahme vom letzten Jahr mitge-
schickt; im Mail schreibt er: „Im Bereich der Kooperation bei der Wasserwirtschaft möchte ich 
auch darauf hinweisen, dass bestehende Strukturen genutzt werden sollten. Dies sind insbe-
sondere auch Wasserverbände, deren Mitglieder die Gemeinden sind. Wasserverbände gibt 
es im Bereich der Instandhaltung von Gewässer, Abwasser und Trinkwasser. Ich darf diesbe-
züglich auch an meinen Beitrag an Hr. Krassnitzer verweisen (sh Beilage)“.     

aus meiner Sicht gedeckt … Vielleicht kann man die Nutzung bestehender Strukturen noch 
einmal nennen. 

LNOE13 

S. 63: 
Die begonnenen Abstimmungsprozesse zur regionalen Leitplanung sollen von der operationel-
len Trägerschaft des GVA und unterstützt durch das SUM weiter forciert werden. AkteurInnen 
aus der regionalen Wirtschaft, die Sozialpartner und VertreterInnen der Zivilgesellschaft wer-
den frühzeitig in die Planungs- und Umsetzungsprozesse eingebunden. Die Dienststellen des 
Amtes der NÖ Landesregierung sowie die ExpertInnen der NÖ.Regional.GmbH, des Ver-
kehrsverbund Ostregion, des Stadt-Umland-Managements Wien Niederösterreich, der ECO-
plus, des Biosphärenparks Wienerwald Managements, des Wienerwald Tourismus und ande-
ren durch das Land Niederösterreich, den Bezirk oder den Gemeinden unterstützten Organisa-
tionen werden als PartnerInnen bei der Entwicklung und Umsetzung von Projekten gewonnen. 
Die Abstimmung mit den Nachbarregionen (insbesondere zur Stadt Wien) wird zur Umsetzung 
zukunftsfähiger Strategien und Projekte, z.B. zur Mobilität, zur Freizeitinfrastruktur, forciert. 
Insbesondere die Nähe zu Wien wird stärker genutzt. 
In Kooperation mit dem Land NÖ wird die Entwicklung und Umsetzung von Instrumenten und 
Kooperationsformen zur Siedlungsentwicklung und Standortplanung und -entwicklung voran-
getrieben, z.B. zu Baulandmobilisierung, Innenentwicklung, Kosten- / Nutzenteilung. Der Be-
zirk wird damit zum Vorbild und Vorreiter in Sachen abgestimmter Raumentwicklung in Öster-
reich, indem gezielt die Ziele und Maßnahmen der regionalen Leitplanung in die Umsetzung 
gebracht werden.  
Wenn die Kennwerte vorne etwas abgeschwächt dargestellt werden, dann müsste man dies 
hier auch machen. 

LNOE14 

S. 64:  
Institutionelle Absicherung der Aktivitäten der Region durch die bestehende Bürgermeisterkon-
ferenz bei der Bezirkshauptmannschaft Mödling, in der alle Gemeinden des Bezirks Mödling 
vertreten sind. Die Konferenz agiert als Beratungs- bzw. Beschlussgremium und zentrales 

LNOE15 
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Management für regional relevante Aktivitäten. Das soll die Gemeinden entlasten, Konfliktpo-
tenziale entschärfen und eine effiziente Umsetzung gemeinsamer Maßnahmen ermöglichen. 
Die Bürgermeisterkonferenz der Bezirkshauptmannschaft Mödling wird als politisches Be-
schlussgremium genützt. Dazu wird eine eigene Geschäftsordnung erarbeitet. Der Vorsitz wird 
aus dem Kreis der BürgermeisterInnen übernommen. Die Bürgermeisterkonferenz hat folgen-
de Aufgaben 
Die Bürgermeisterkonferenz befasst sich steuernd mit regional relevanten Projekten der Leit-
planung und ggf. darüber hinaus. 
Überschrift: Aktiv entwickeln und Impulse geben  
Statt „Zivilgesellschaft einbinden“  Breite und frühzeitige Einbindung 
Wort „Projektpartnerschaft“ bitte streichen; das ist zu viel. Ebenso den Satz beginnend mit den 
Fachleuten ….; stattdessen ein Spiegelstrich zur Zivilgesellschaft, den Sozialpartnern etc. 

S. 65  
Eine operationelle Ebene ausstatten  streichen; stattdessen Plattform für Planung und Aus-
tausch einrichten nach oben rücken; Einrichten einer Plattform für Planung und Austausch 
(Zwischenüberschrift) ebenfalls streichen.  
Das Land Niederösterreich unterstützt mit den Fachleuten des Amtes der NÖ Landesregierung 
und ExpertInnen vom Land NÖ unterstützten / finanzierten ihrer Vorfeldorganisationen die 
Umsetzung der Ziele der regionalen Leitplanung den weiteren Abstimmungsprozess. Zu den 
wesentlichen Aufgaben zählen die: 
- (…) 
- Entwicklung eines regionalen Planungsinstrumentariums, z.B. regionale Entwicklungsgesell-
schaften ( was ist hier gemeint), regionaler Bau- und Infrastrukturfonds, Modelle für den 
Ausgleich von Vorteilen und Lasten, Unterstützung zur Innenentwicklung und der Baulandmo-
bilisierung  
Bei den Projekten finden wir die Regionale jetzt nicht so spannend. Wichtig wäre aus unserer 
Sicht die tatsächliche Einrichtung bzw. der Ausbau des GVA als Plattform zu nennen!  

LNOE16 

 



Bekenntnis 
zum 

Verzicht auf Pestizide 

 

 
Die Gemeinde           

erklärt hiermit, dass im gemeindeeigenen Einflussbereich 

keine Pestizide eingesetzt werden, die nicht der EU-

Bioverordnung in letztgültiger Fassung und dem „Natur im 

Garten“ Gütesiegel entsprechen. 

 

Damit setzen wir ein Zeichen für ökologisches Bewusstsein, 

den Schutz unserer Umwelt und der Erhaltung der 

Lebensgrundlage zukünftiger Generationen. 

 

 

 

 

             

Datum      Unterschrift 

 

             

       Name 

Mac2012
Schreibmaschinentext
Beilage U1



I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EG) Nr. 834/2007 DES RATES

vom 28. Juni 2007

über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen
Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 37,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die ökologische/biologische Produktion bildet ein Gesamt-
system der landwirtschaftlichen Betriebsführung und der
Lebensmittelproduktion, das beste umweltschonende Prakti-
ken, ein hohes Maß der Artenvielfalt, den Schutz der
natürlichen Ressourcen, die Anwendung hoher Tierschutz-
standards und eine Produktionsweise kombiniert, die der
Tatsache Rechnung tragen, dass bestimmte Verbraucher
Erzeugnissen, die unter Verwendung natürlicher Substanzen
und nach natürlichen Verfahren erzeugt worden sind, den
Vorzug geben. Die ökologische/biologische Produktionsweise
spielt somit eine doppelte gesellschaftliche Rolle, denn sie
bedient einerseits auf einem spezifischen Markt die Ver-
brauchernachfrage nach ökologischen/biologischen Erzeugnis-
sen und stellt andererseits öffentliche Güter bereit, die einen
Beitrag zu Umwelt- und Tierschutz ebenso wie zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums leisten.

(2) Der Anteil des ökologischen/biologischen Agrarsektors nimmt
in den meisten Mitgliedstaaten zu. Besonders in den letzten
Jahren ist eine wachsende Verbrauchernachfrage zu ver-
zeichnen. Die jüngsten Reformen der gemeinsamen Agrar-
politik, die auf Marktorientierung und den
Verbraucherwünschen entsprechende Qualitätserzeugnisse
abheben, werden den Markt für ökologische/biologische
Erzeugnisse voraussichtlich weiter stimulieren. Vor diesem
Hintergrund nehmen die Rechtsvorschriften über die ökolo-
gische/biologische Produktion einen zunehmend wichtigen
Stellenwert in der agrarpolitischen Strategie ein und stehen in
enger Beziehung zu den Entwicklungen auf den Agrar-
märkten.

(3) Der gemeinschaftsrechtliche Rahmen für den ökologischen/
biologischen Produktionssektor sollte dem Ziel dienen, einen

fairen Wettbewerb und einen ordnungsgemäß funktionie-
renden Binnenmarkt für ökologische/biologische Erzeugnisse
zu gewährleisten und das Vertrauen der Verbraucher in als
ökologisch/biologisch gekennzeichnete Erzeugnisse zu wah-
ren und zu rechtfertigen. Er sollte ferner auf die Schaffung von
Voraussetzungen abzielen, unter denen sich dieser Sektor
entsprechend den jeweiligen Produktions- und Marktentwick-
lungen fortentwickeln kann.

(4) Die Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europä-
ische Parlament über einen Europäischen Aktionsplan für
ökologische Landwirtschaft und ökologisch erzeugte Lebens-
mittel sieht eine Verbesserung und Verstärkung der gemein-
schaftlichen Standards für den ökologischen/biologischen
Landbau sowie der Einfuhr- und Kontrollvorschriften vor.
Der Rat hat die Kommission in seinen Schlussfolgerungen
vom 18. Oktober 2004 aufgefordert, den gemeinschaftsrecht-
lichen Rahmen dafür im Hinblick auf Vereinfachung und
Gesamtkohärenz zu überarbeiten und insbesondere durch
Festlegung von Grundprinzipien eine Harmonisierung der
Normen zu begünstigen und nach Möglichkeit eine weniger
ins Detail gehende Regelung anzustreben.

(5) Es ist daher angezeigt, die Ziele, Grundsätze und Regeln für
die ökologische/biologische Produktion genauer zu formulie-
ren, um so zu mehr Transparenz, Verbrauchervertrauen und
einer harmonisierten Sichtweise in Bezug auf das ökologische/
biologische Produktionskonzept beizutragen.

(6) Zu diesem Zweck sollte die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
des Rates vom 24. Juni 1991 über den ökologischen Landbau/
die biologische Landwirtschaft und die entsprechende Kenn-
zeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebens-
mittel (2) aufgehoben und durch eine neue Verordnung ersetzt
werden.

(7) Es sollte ein gemeinschaftlicher Rechtsrahmen mit allge-
meinen Vorschriften für die ökologische/biologische Produk-
tion festgelegt werden, der sich auf die pflanzliche und die
tierische Erzeugung sowie die Aquakulturproduktion, ein-
schließlich der Vorschriften für das Sammeln von Wild-
pflanzen und Meeresalgen, für die Umstellung und für die

20.7.2007 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 189/1

(1) Stellungnahme vom 22. Mai 2007 (noch nicht im Amtsblatt
veröffentlicht).

(2) ABl. L 198 vom 22.7.1991, S. 1. Zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 394/2007 der Kommission (ABl. L 98 vom
13.4.2007, S. 3).
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Produktion von verarbeiteten Lebensmitteln, einschließlich
Wein, sowie von Futtermitteln und von ökologischer/biologi-
scher Hefe erstreckt. Die Kommission sollte die Verwendung
der Erzeugnisse und Stoffe zulassen und darüber entscheiden,
welche Verfahren im ökologischen/biologischen Landbau und
bei der Verarbeitung von ökologischen/biologischen Lebens-
mitteln eingesetzt werden.

(8) Die Entwicklung der ökologischen/biologischen Produktion
sollte insbesondere durch Förderung der Verwendung neuer,
für die ökologische/biologische Produktionsweise besser
geeigneter Techniken und Substanzen weiter unterstützt
werden.

(9) Genetisch veränderte Organismen (GVO) und Erzeugnisse,
die aus oder durch GVO erzeugt wurden, sind mit dem
ökologischen/biologischen Produktionskonzept und der Auf-
fassung der Verbraucher von ökologischen/biologischen
Erzeugnissen unvereinbar. Sie sollten daher nicht im
ökologischen/biologischen Landbau oder bei der Verarbei-
tung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen verwendet
werden.

(10) Es ist das Ziel, das Vorkommen von GVO in ökologischen/
biologischen Erzeugnissen auf das geringstmögliche Maß zu
beschränken. Bei den bestehenden Kennzeichnungsschwellen
handelt es sich um Höchstwerte, die ausschließlich mit einem
zufälligen und technisch nicht zu vermeidenden Vorhanden-
sein von GVO im Zusammenhang stehen.

(11) Der ökologische/biologische Landbau sollte in erster Linie
erneuerbare Ressourcen in lokal organisierten landwirt-
schaftlichen Systemen nutzen. Um so wenig wie möglich auf
nicht erneuerbare Ressourcen zurückzugreifen, sollten
Abfälle und Nebenerzeugnisse pflanzlichen und tierischen
Ursprungs verwertet werden, um den Anbauflächen die
Nährstoffe wieder zuzuführen.

(12) Der ökologische/biologische Pflanzenbau sollte dazu bei-
tragen, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und zu verbessern
und die Bodenerosion zu verhindern. Die Pflanzen sollten
ihre Nährstoffe vorzugsweise über das Ökosystem des
Bodens und nicht aus auf den Boden ausgebrachten löslichen
Düngemitteln beziehen.

(13) Zentrale Elemente im Bewirtschaftungssystem des ökologi-
schen/biologischen Pflanzenbaus sind die Pflege der Boden-
fruchtbarkeit, die Wahl geeigneter Arten und Sorten, eine
mehrjährige Fruchtfolge, die Wiederverwertung organischen
Materials und Anbautechniken. Zusätzliche Düngemittel,
Bodenverbesserer und Pflanzenschutzmittel sollten nur ver-
wendet werden, wenn sie mit den Zielen und Grundsätzen
der ökologischen/biologischen Produktion vereinbar sind.

(14) Die Tierhaltung ist von fundamentaler Bedeutung für die
Organisation der landwirtschaftlichen Erzeugung in einem
ökologisch/biologisch wirtschaftenden Betrieb, insofern als
sie das notwendige organische Material und die Nährstoffe
für die Anbauflächen liefert und folglich zur Bodenver-
besserung und damit zur Entwicklung einer nachhaltigen
Landwirtschaft beiträgt.

(15) Zur Vermeidung einer Belastung der Umwelt, insbesondere
von natürlichen Ressourcen wie Boden und Wasser, sollte in
der ökologischen/biologischen tierischen Erzeugung grund-
sätzlich für eine enge Verbindung zwischen tierischer
Erzeugung und dem Land, für geeignete mehrjährige
Fruchtfolgen und die Fütterung der Tiere mit ökologischen/
biologischen Pflanzenerzeugnissen, die im Betrieb selbst
oder in benachbarten ökologisch/biologisch wirtschaftenden
Betrieben erzeugt werden, gesorgt werden.

(16) Da die ökologische/biologische Tierhaltung eine an das Land
gebundene Wirtschaftstätigkeit darstellt, sollten die Tiere so
oft als möglich Zugang zu Auslauf im Freien oder zu
Weideflächen haben.

(17) Die ökologische/biologische Tierhaltung sollte hohe Tier-
schutzstandards achten sowie den tierartspezifischen ver-
haltensbedingten Bedürfnissen genügen, und die
Gesunderhaltung des Tierbestands sollte auf der Krankheits-
vorbeugung basieren. Besondere Aufmerksamkeit sollte in
diesem Zusammenhang den Bedingungen der Stallunter-
bringung, den Haltungspraktiken und der Besatzdichte gelten.
Darüber hinaus sollte bei der Wahl der Tierrassen deren
Fähigkeit zur Anpassung an die lokalen Verhältnisse
berücksichtigt werden. Die Durchführungsbestimmungen
für die tierische Erzeugung und die Aquakultur sollten
wenigstens die Befolgung der Bestimmungen des Euro-
päischen Übereinkommens zum Schutz von Tieren in
landwirtschaftlichen Tierhaltungen und der sich daran
anschließenden Empfehlungen seines Ständigen Ausschusses
(T-AP) gewährleisten.

(18) Das System der ökologischen/biologischen tierischen Erzeu-
gung sollte anstreben, die Produktionszyklen der verschiede-
nen Tierarten mit ökologisch/biologisch aufgezogenen Tieren
zu realisieren. Daher sollte eine Vergrößerung des Genpools
der ökologisch/biologisch gehaltenen Tiere gefördert, die
Selbstversorgung verbessert und so die Entwicklung des
Sektors gewährleistet werden.

(19) Ökologisch/biologisch verarbeitete Erzeugnisse sollten mit-
hilfe von Verarbeitungsmethoden erzeugt werden, die
sicherstellen, dass die ökologische/biologische Integrität
und die entscheidenden Qualitätsmerkmale des Erzeugnisses
auf allen Stufen der Produktionskette gewahrt bleiben.

(20) Verarbeitete Lebensmittel sollten nur dann als ökologische/
biologische Erzeugnisse gekennzeichnet werden, wenn alle
oder fast alle Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs aus
ökologischer/biologischer Produktion stammen. Jedoch soll-
ten für verarbeitete Lebensmittel, in denen Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs enthalten sind, die nicht aus
ökologischer/biologischer Produktion stammen können, wie
zum Beispiel für Erzeugnisse der Jagd und der Fischerei,
besondere Kennzeichnungsvorschriften erlassen werden.
Darüber hinaus sollte es zur Unterrichtung des Verbrauchers
und im Interesse der Markttransparenz und der verstärkten
Verwendung von Zutaten aus ökologischer/biologischer
Produktion unter bestimmten Voraussetzungen möglich
sein, im Verzeichnis der Zutaten auf die ökologische/
biologische Produktion hinzuweisen.

(21) In der Anwendung der Produktionsvorschriften ist eine
gewisse Flexibilität angezeigt, um eine Anpassung der
ökologischen/biologischen Standards und Anforderungen
an die lokalen klimatischen und geografischen Gegeben-
heiten, spezifische Tierhaltungspraktiken und den örtlichen
Entwicklungsstand zu ermöglichen. Deshalb sollte die
Anwendung von Ausnahmeregelungen zugestanden werden,
aber nur in den Grenzen der im Gemeinschaftsrecht genau
festgelegten Bedingungen.

(22) Es ist wichtig, das Vertrauen der Verbraucher in ökologische/
biologische Erzeugnisse zu wahren. Daher sollten Aus-
nahmen von den Anforderungen an die ökologische/
biologische Produktion unbedingt auf die Fälle begrenzt
sein, in denen die Anwendung von Ausnahmeregelungen als
gerechtfertigt anzusehen ist.
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(23) Im Interesse des Verbraucherschutzes und eines fairen
Wettbewerbs sollten die Begriffe, die der Kennzeichnung
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen dienen, in der
gesamten Gemeinschaft und unabhängig von der verwende-
ten Sprache vor der Benutzung für nicht ökologische/
biologische Erzeugnisse geschützt werden. Der Schutz sollte
sich auch auf die gebräuchlichen Ableitungen und Diminu-
tive dieser Begriffe erstrecken, ganz gleich, ob sie alleine oder
kombiniert verwendet werden.

(24) Um Klarheit für den Verbraucher auf dem gesamten
Gemeinschaftsmarkt zu schaffen, sollte das Gemeinschafts-
logo für alle in der Gemeinschaft produzierten vorver-
packten ökologischen/biologischen Lebensmittel
vorgeschrieben werden. Für alle in der Gemeinschaft
produzierten nicht vorverpackten ökologischen/biologischen
Erzeugnisse und alle aus Drittländern eingeführten ökologi-
schen/biologischen Erzeugnisse sollte das Gemeinschaftslogo
auf freiwilliger Basis ebenfalls benutzt werden können.

(25) Es erscheint jedoch angezeigt, die Verwendung des Gemein-
schaftslogos auf Erzeugnisse zu beschränken, die ausschließ-
lich oder fast ausschließlich ökologische/biologische Zutaten
enthalten, um eine Irreführung des Verbrauchers in Bezug
auf den ökologischen/biologischen Charakter des gesamten
Erzeugnisses zu verhindern. Daher sollte es nicht verwendet
werden dürfen zur Kennzeichnung von Umstellungserzeug-
nissen oder von Verarbeitungserzeugnissen, bei denen
weniger als 95 % der Zutaten landwirtschaftlichen
Ursprungs aus ökologischer/biologischer Produktion stam-
men.

(26) Das Gemeinschaftslogo sollte in keinem Fall die gleichzeitige
Verwendung nationaler oder privater Logos ausschließen.

(27) Ferner sollten die Verbraucher zur Verhinderung betrüge-
rischer Praktiken und zur Vermeidung von Unklarheiten
darüber, ob das Erzeugnis aus der Gemeinschaft stammt oder
nicht, bei der Verwendung des Gemeinschaftslogos über den
Ort der Erzeugung der landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe,
aus denen sich die Erzeugnisse zusammensetzen, informiert
werden.

(28) Die Gemeinschaftsvorschriften sollten zur Förderung eines
einheitlichen ökologischen/biologischen Produktionskon-
zepts beitragen. Die zuständigen Behörden, die Kontrollbe-
hörden und die Kontrollstellen sollten sich jeglicher
Verhaltensweisen enthalten, die den freien Verkehr von
Erzeugnissen, deren Konformität von einer Behörde oder
Stelle eines anderen Mitgliedstaats bescheinigt wurde,
behindern könnten. Insbesondere sollten sie keine zusätz-
lichen Kontrollen einführen oder finanzielle Belastungen
auferlegen.

(29) Im Hinblick auf die Kohärenz mit den Gemeinschaftsvor-
schriften in anderen Bereichen sollte den Mitgliedstaaten
erlaubt werden, für die pflanzliche und tierische Erzeugung
in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet nationale Produktionsvor-
schriften anzuwenden, die strenger sind als die gemein-
schaftlichen Produktionsvorschriften für die ökologische/
biologische Produktion, sofern diese nationalen Vorschriften
auch auf die nichtökologische/nichtbiologische Erzeugung
Anwendung finden und im Übrigen mit dem Gemein-
schaftsrecht vereinbar sind.

(30) Die Verwendung von GVO in der ökologischen/biologischen
Produktion ist verboten. Im Interesse der Klarheit und

Kohärenz sollte es nicht möglich sein, ein Erzeugnis als
ökologisch/biologisch zu kennzeichnen, aus dessen Etikett
hervorgehen muss, dass es GVO enthält oder aus GVO
besteht oder hergestellt wurde.

(31) Um sicherzustellen, dass die ökologischen/biologischen
Erzeugnisse im Einklang mit den Anforderungen erzeugt
werden, die der gemeinschaftsrechtliche Rahmen für die
ökologische/biologische Produktion vorschreibt, sollten die
Tätigkeiten der Unternehmer auf allen Stufen der Produk-
tion, der Aufbereitung und des Vertriebs ökologischer/
biologischer Erzeugnisse einem im Einklang mit der Ver-
ordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 29. April 2004 über amtliche Kontrollen
zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und
Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tier-
gesundheit und Tierschutz (1) eingerichteten und betriebenen
Kontrollsystem unterliegen.

(32) In einigen Fällen könnte es als unverhältnismäßig erscheinen,
die Melde- und Kontrollvorschriften auf bestimmte Arten
von Einzelhandelsunternehmern, z. B. auf solche, die
Erzeugnisse direkt an Endverbraucher oder -nutzer ver-
kaufen, anzuwenden. Es ist daher angebracht, den Mitglied-
staaten zu erlauben, solche Unternehmer von diesen
Anforderungen auszunehmen. Um jedoch Betrug zu ver-
hindern, sollte die Ausnahmeregelung nicht für diejenigen
Einzelhandelsunternehmer gelten, die ökologische/biologi-
sche Erzeugnisse erzeugen, aufbereiten oder an einem
anderen Ort als der Verkaufsstelle lagern, aus einem
Drittland einführen oder die vorgenannten Tätigkeiten an
Dritte vergeben haben.

(33) Ökologische/biologische Erzeugnisse, die in die Europäische
Gemeinschaft eingeführt werden, sollten auf dem Gemein-
schaftsmarkt als ökologisch/biologisch in den Verkehr
gebracht werden dürfen, wenn sie nach Produktionsvor-
schriften und im Rahmen von Kontrollvorkehrungen erzeugt
wurden, die den gemeinschaftsrechtlichen Anforderungen
entsprechen oder aber diesen gleichwertig sind. Ferner sollte
für die aufgrund gleichwertiger Garantien eingeführten
Erzeugnisse eine durch die zuständige Behörde oder die
anerkannte Kontrollbehörde oder -stelle des betreffenden
Drittlands ausgestellte Bescheinigung vorliegen.

(34) Die Gleichwertigkeitsprüfung für die Einfuhrerzeugnisse
sollte die internationalen Standards im Codex Alimentarius
berücksichtigen.

(35) Es erscheint angebracht, die Liste der Drittländer beizube-
halten, deren Produktionsvorschriften und Kontrollvorkeh-
rungen durch die Kommission als gleichwertig mit den
gemeinschaftsrechtlichen Anforderungen anerkannt wurden.
Für nicht in dieser Liste aufgeführte Drittländer sollte die
Kommission ein Verzeichnis der Kontrollbehörden und
-stellen aufstellen, die als zuständig für die Durchführung
der Kontrollen und Zertifizierung in den betreffenden
Drittländern anerkannt sind.

(36) Es sollten zweckdienliche statistische Daten erhoben werden,
um verlässliche Informationen für die Durchführung und
Begleitung dieser Verordnung und als Instrumente für
Produzenten, Marktteilnehmer und politische Entscheidungs-
träger zu erhalten. Der Bedarf an statistischen Daten sollte im
Rahmen des Statistischen Programms der Gemeinschaft
festgelegt werden.
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(37) Diese Verordnung sollte ab einem Zeitpunkt gelten, der der
Kommission hinreichend Zeit lässt, die zu ihrer Durch-
führung erforderlichen Maßnahmen zu erlassen.

(38) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der
Modalitäten für die Ausübung der der Kommission über-
tragenen Durchführungsbefugnisse (1) erlassen werden.

(39) Angesichts der dynamischen Entwicklung des Öko-/Bio-
sektors, einiger äußerst sensibler Fragen im Zusammenhang
mit ökologischen/biologischen Produktionsmethoden und
der Notwendigkeit, ein reibungsloses Funktionieren des
Binnenmarktes und des Kontrollsystems zu gewährleisten,
erscheint es angezeigt, die Gemeinschaftsvorschriften für
den ökologischen/biologischen Landbau unter Berücksich-
tigung der bei der Anwendung dieser Bestimmungen
gewonnenen Erfahrungen einer künftigen Überprüfung zu
unterziehen.

(40) Solange keine detaillierten Produktionsvorschriften der
Gemeinschaft für bestimmte Tierarten, Wasserpflanzen
und Mikroalgen vorliegen, sollten die Mitgliedstaaten die
Möglichkeit haben, nationale Standards oder bei deren
Fehlen private Standards anzuwenden, die von den Mit-
gliedstaaten genehmigt oder anerkannt worden sind —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

TITEL I

ZIEL, GELTUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Ziel und Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung schafft die Grundlage für eine nach-
haltige Entwicklung der ökologischen/biologischen Produktion,
wobei gleichzeitig ein reibungsloses Funktionieren des Binnen-
markts sichergestellt, ein fairer Wettbewerb gewährleistet, das
Vertrauen der Verbraucher gewahrt und die Verbraucherinteres-
sen geschützt werden.

In ihr sind allgemeine Ziele und Grundsätze festgelegt, um die
Vorschriften dieser Verordnung zu untermauern und die
Folgendes betreffen:

a) alle Stufen der Produktion, der Aufbereitung und des
Vertriebs ökologischer/biologischer Erzeugnisse und deren
Kontrollen;

b) die Verwendung von Angaben in der Kennzeichnung und
Werbung, die auf die ökologische/biologische Produktion
Bezug nehmen.

(2) Diese Verordnung gilt für folgende Erzeugnisse der Land-
wirtschaft, einschließlich der Aquakultur, sofern sie in Verkehr
gebracht werden oder dazu bestimmt sind, in Verkehr gebracht
zu werden:

a) lebende oder unverarbeitete landwirtschaftliche Erzeug-
nisse,

b) verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmittel bestimmt sind,

c) Futtermittel,

d) vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den
Anbau.

Die Erzeugnisse der Jagd und der Fischerei wild lebender Tiere
gelten nicht als aus ökologischer/biologischer Produktion stam-
mend.

Diese Verordnung gilt auch für als Lebensmittel oder Futtermittel
verwendete Hefen.

(3) Diese Verordnung findet auf alle Unternehmer Anwendung,
die auf irgendeiner Stufe der Produktion, der Aufbereitung oder
des Vertriebs von Erzeugnissen im Sinne des Absatzes 2 tätig
sind.

Die Arbeitsgänge in gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtun-
gen unterliegen jedoch nicht dieser Verordnung. Die Mitglied-
staaten können nationale Vorschriften oder bei deren Fehlen
private Standards für die Kennzeichnung und die Kontrolle von
Erzeugnissen aus Arbeitsgängen in gemeinschaftlichen Verpfle-
gungseinrichtungen anwenden, sofern diese Regelungen mit dem
Gemeinschaftsrecht vereinbar sind.

(4) Diese Verordnung gilt unbeschadet der sonstigen Rechts-
vorschriften der Gemeinschaft oder der nationalen Vorschriften,
die im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht auf die in diesem
Artikel definierten Erzeugnisse Anwendung finden, wie z. B. die
Bestimmungen für die Produktion, Aufbereitung, Vermarktung,
Etikettierung und Kontrolle dieser Erzeugnisse, einschließlich der
lebens- und futtermittelrechtlichen Vorschriften.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbe-
stimmungen:

a) „ökologische/biologische Produktion“: Anwendung des
Produktionsverfahrens nach den Vorschriften dieser Ver-
ordnung auf allen Stufen der Produktion, der Aufbereitung
und des Vertriebs;

b) „Stufen der Produktion, der Aufbereitung und des Ver-
triebs“: alle Stufen, angefangen von der Primärproduktion
eines ökologischen/biologischen Erzeugnisses bis zu seiner
Lagerung, seiner Verarbeitung, seiner Beförderung, seinem
Verkauf oder seiner Abgabe an den Endverbraucher und
gegebenenfalls der Kennzeichnung, der Werbung, der
Einfuhr, der Ausfuhr und der im Rahmen von Unterauf-
trägen ausgeführten Tätigkeiten;

c) „ökologisch/biologisch“: aus ökologischer/biologischer Pro-
duktion stammend oder sich darauf beziehend;

d) „Unternehmer“: die natürlichen oder juristischen Personen,
die für Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung in
den ihrer Kontrolle unterliegenden ökologischen/biologi-
schen Betrieben verantwortlich sind;

e) „pflanzliche Erzeugung“: Erzeugung landwirtschaftlicher
Kulturpflanzen, einschließlich der Ernte von Wildpflanzen
für Erwerbszwecke;
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f) „tierische Erzeugung“: Erzeugung von an Land lebenden
Haustieren oder domestizierten Tieren (einschließlich
Insekten);

g) die Begriffsbestimmung für „Aquakultur“ ist die Begriffsbe-
stimmung der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 des Rates
vom 27. Juli 2006 über den Europäischen Fischerei-
fonds (1);

h) „Umstellung“: Übergang von nichtökologischem/nichtbio-
logischem auf ökologischen/biologischen Landbau inner-
halb eines bestimmten Zeitraums, in dem die Vorschriften
für die ökologische/biologische Produktion angewendet
wurden;

i) „Aufbereitung“: Arbeitsgänge zur Haltbarmachung und/
oder Verarbeitung ökologischer/biologischer Erzeugnisse,
einschließlich Schlachten und Zerlegen bei tierischen
Erzeugnissen, sowie Verpackung, Kennzeichnung und/oder
Änderung der Kennzeichnung betreffend die ökologische/
biologische Produktionsweise;

j) die Begriffsbestimmungen für „Lebensmittel“, „Futtermittel“
und „Inverkehrbringen“ sind die Begriffsbestimmungen der
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung
der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des
Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen
Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung
von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (2);

k) „Kennzeichnung“: alle Begriffe, Angaben, Bezeichnungen,
Hersteller- oder Handelsmarken, Abbildungen oder Zeichen
auf Verpackungen, Schriftstücken, Schildern, Etiketten,
Ringen oder Verschlüssen, die ein Erzeugnis begleiten oder
sich auf dieses beziehen;

l) die Begriffsbestimmung für „vorverpackte Lebensmittel“ ist
die Begriffsbestimmung des Artikels 1 Absatz 3 Buchstabe b
der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 20. März 2000 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettie-
rung und Aufmachung von Lebensmitteln sowie die
Werbung hierfür (3);

m) „Werbung“: jede Darstellung gegenüber der Öffentlichkeit
mit anderen Mitteln als einem Etikett, mit der beabsichtigt
oder wahrscheinlich die Einstellung, die Überzeugung oder
das Verhalten beeinflusst oder verändert wird, um direkt
oder indirekt den Verkauf von ökologischen/biologischen
Erzeugnissen zu fördern;

n) „zuständige Behörde“: die für die Durchführung amtlicher
Kontrollen im Bereich der ökologischen/biologischen
Produktion gemäß dieser Verordnung zuständige zentrale
Behörde eines Mitgliedstaats oder jede andere Behörde, der

diese Zuständigkeit übertragen wurde, gegebenenfalls auch
die entsprechende Behörde eines Drittlandes;

o) „Kontrollbehörde“: eine öffentliche Verwaltungsorganisa-
tion eines Mitgliedstaats, der die zuständige Behörde ihre
Zuständigkeit für die Inspektion und die Zertifizierung im
Bereich der ökologischen/biologischen Produktion gemäß
dieser Verordnung ganz oder teilweise übertragen hat,
gegebenenfalls auch die entsprechende Behörde eines
Drittlandes oder die entsprechende Behörde, die ihre
Tätigkeit in einem Drittland ausübt;

p) „Kontrollstelle“: ein unabhängiger privater Dritter, der die
Inspektion und die Zertifizierung im Bereich der ökologi-
schen/biologischen Produktion gemäß dieser Verordnung
wahrnimmt, gegebenenfalls auch die entsprechende Stelle
eines Drittlandes oder die entsprechende Stelle, die ihre
Tätigkeit in einem Drittland ausübt;

q) „Konformitätszeichen“: Bestätigung der Übereinstimmung
mit bestimmten Standards oder anderen normativen
Dokumenten in Form eines Zeichens;

r) die Begriffsbestimmung für „Zutaten“ ist die Begriffsbe-
stimmung des Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie 2000/13/
EG;

s) die Begriffsbestimmung für „Pflanzenschutzmittel“ ist die
Begriffsbestimmung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates
vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von
Pflanzenschutzmitteln (4);

t) die Begriffsbestimmung für „genetisch veränderter Organis-
mus (GVO)“ ist die Begriffsbestimmung der Richtlinie
2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 12. März 2001 über die absichtliche Freisetzung
genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und zur
Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des Rates (5) und
der nicht aus einem der in Anhang I.B der Richtlinie 2001/
18/EG aufgeführten Verfahren der genetischen Veränderung
hervorgegangen ist;

u) „aus GVO hergestellt“: ganz oder teilweise aus GVO
gewonnen, jedoch nicht aus GVO bestehend oder GVO
enthaltend;

v) „durch GVO hergestellt“: unter Verwendung eines GVO als
letztem lebenden Organismus im Produktionsverfahren
gewonnen, jedoch nicht aus GVO bestehend, GVO ent-
haltend oder aus GVO hergestellt;

w) die Begriffsbestimmung für „Futtermittelzusatzstoffe“ ist die
Begriffsbestimmung der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Sep-
tember 2003 über Zusatzstoffe zur Verwendung in der
Tierernährung (6);
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x) „gleichwertig“: in Bezug auf verschiedene Systeme oder
Maßnahmen, durch Anwendung von Bestimmungen, die
die gleiche Konformitätsgewähr bieten, geeignet, die
gleichen Ziele und Grundsätze zu erfüllen;

y) „Verarbeitungshilfsstoffe“: Stoffe, die nicht selbst als Lebens-
mittelzutaten verzehrt werden, jedoch bei der Verarbeitung
von Rohstoffen, Lebensmitteln oder deren Zutaten aus
technologischen Gründen während der Be- oder Verarbei-
tung verwendet werden und unbeabsichtigte, technisch
unvermeidbare Rückstände oder Rückstandsderivate im
Enderzeugnis hinterlassen können, unter der Bedingung,
dass diese Rückstände gesundheitlich unbedenklich sind
und sich technologisch nicht auf das Enderzeugnis aus-
wirken;

z) die Begriffsbestimmung für „ionisierende Strahlung“ ist die
Begriffsbestimmung der Richtlinie 96/29/Euratom vom
13. Mai 1996 zur Festlegung der grundlegenden Sicher-
heitsnormen für den Schutz der Gesundheit der Arbeits-
kräfte und der Bevölkerung gegen die Gefahren durch
ionisierende Strahlungen (1) mit der Einschränkung des
Artikels 1 Absatz 2 der Richtlinie 1999/2/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Februar
1999 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über mit ionisierenden Strahlen behandelte Lebens-
mittel und Lebensmittelbestandteile (2);

aa) „Arbeitsgänge in gemeinschaftlichen Verpflegungseinrich-
tungen“: die Aufbereitung ökologischer/biologischer
Erzeugnisse in Gaststättenbetrieben, Krankenhäusern, Kan-
tinen und anderen ähnlichen Lebensmittelunternehmen an
der Stelle, an der sie an den Endverbraucher verkauft oder
abgegeben werden.

TITEL II

ZIELE UND GRUNDSÄTZE DER ÖKOLOGISCHEN/
BIOLOGISCHEN PRODUKTION

Artikel 3

Ziele

Die ökologische/biologische Produktion verfolgt folgende allge-
meine Ziele:

a) Errichtung eines nachhaltigen Bewirtschaftungssystems für
die Landwirtschaft, das

i) die Systeme und Kreisläufe der Natur respektiert und
die Gesundheit von Boden, Wasser, Pflanzen und
Tieren sowie das Gleichgewicht zwischen ihnen erhält
und fördert,

ii) zu einem hohen Niveau der biologischen Vielfalt
beiträgt,

iii) die Energie und die natürlichen Ressourcen wie
Wasser, Boden, organische Substanz und Luft verant-
wortungsvoll nutzt,

iv) hohe Tierschutzstandards beachtet und insbesondere
tierartspezifischen verhaltensbedingten Bedürfnissen
nachkommt;

b) Produktion qualitativ hochwertiger Erzeugnisse;

c) Herstellung einer reichen Vielfalt an Lebensmitteln und
anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die der Nach-
frage der Verbraucher nach Erzeugnissen entsprechen, die
durch Verfahren hergestellt wurden, die der Umwelt, der
menschlichen Gesundheit, der Pflanzengesundheit, sowie
der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Tiere nicht
abträglich sind.

Artikel 4

Allgemeine Grundsätze

Die ökologische/biologische Produktion hat auf folgenden
Grundsätzen zu beruhen:

a) geeignete Gestaltung und Handhabung biologischer Pro-
zesse auf der Grundlage ökologischer Systeme unter
Nutzung systeminterner natürlicher Ressourcen und unter
Einsatz von Methoden, für die Folgendes gilt:

i) Verwendung lebender Organismen und mechanischer
Produktionsverfahren,

ii) Pflanzenbau und Tiererzeugung sind flächengebun-
den; Aquakultur in Einklang mit dem Grundsatz der
nachhaltigen Nutzung der Fischerei,

iii) keine Verwendung von GVO und aus oder durch GVO
hergestellten Erzeugnissen mit Ausnahme von Tier-
arzneimitteln,

iv) Vornahme von Risikobewertungen und gegebenenfalls
Durchführung von Vorsorge- und Präventivmaßnah-
men;

b) Beschränkung der Verwendung externer Produktionsmittel.
Sind externe Produktionsmittel erforderlich oder gibt es die
geeigneten Bewirtschaftungspraktiken oder -verfahren nach
Buchstabe a nicht, so beschränken sie sich auf

i) Produktionsmittel aus der ökologischen/biologischen
Produktion,

ii) natürliche oder naturgemäß gewonnene Stoffe,

iii) schwer lösliche mineralische Düngemittel;

c) strenge Beschränkung der Verwendung chemisch-syntheti-
scher Produktionsmittel auf Ausnahmefälle, in denen

i) geeignete Bewirtschaftungspraktiken fehlen und

ii) die externen Produktionsmittel nach Buchstabe b auf
dem Markt nicht erhältlich sind oder

iii) die Verwendung von externen Produktionsmitteln
nach Buchstabe b unannehmbare Umweltfolgen hätte;
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d) erforderlichenfalls Anpassung im Rahmen dieser Verord-
nung der Vorschriften für die ökologische/biologische
Produktion zur Berücksichtigung des Gesundheitszustan-
des, regionaler Unterschiede bei Klima und örtlichen
Verhältnissen, der Entwicklungsstadien und spezifischer
Tierhaltungspraktiken.

Artikel 5

Spezifische Grundsätze für die landwirtschaftliche
Erzeugung

Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 4 hat der
ökologische/biologische Landbau auf folgenden spezifischen
Grundsätzen zu beruhen:

a) Erhaltung und Förderung des Bodenlebens und der natür-
lichen Fruchtbarkeit des Bodens, der Bodenstabilität und
der biologischen Vielfalt des Bodens zur Verhinderung und
Bekämpfung der Bodenverdichtung und -erosion und zur
Versorgung der Pflanzen mit Nährstoffen hauptsächlich
über das Ökosystem des Bodens;

b) Minimierung der Verwendung von nicht erneuerbaren
Ressourcen und von außerbetrieblichen Produktionsmit-
teln;

c) Wiederverwertung von Abfallstoffen und Nebenerzeugnis-
sen pflanzlichen und tierischen Ursprungs als Produktions-
mittel in der pflanzlichen und tierischen Erzeugung;

d) Berücksichtigung des örtlichen oder regionalen ökologi-
schen Gleichgewichts bei den Produktionsentscheidungen;

e) Erhaltung der Tiergesundheit durch Stärkung der natür-
lichen Abwehrkräfte der Tiere sowie durch Auswahl der
geeigneten Rassen und durch entsprechende Haltungs-
praktiken;

f) Erhaltung der Pflanzengesundheit durch vorbeugende
Maßnahmen wie Auswahl geeigneter Arten und Sorten,
die gegen Schädlinge und Krankheiten resistent sind,
geeignete Fruchtfolge, mechanische und physikalische
Methoden und Schutz von Nützlingen;

g) Betreiben einer flächengebundenen und an den Standort
angepassten Tiererzeugung;

h) Beachtung eines hohen Tierschutzniveaus unter Berücksich-
tigung tierartspezifischer Bedürfnisse;

i) Gewinnung ökologischer/biologischer tierischer Erzeug-
nisse von Tieren, die seit Geburt bzw. Schlupf ununter-
brochen in ökologischen/biologischen Betrieben gehalten
wurden;

j) Wahl von Tierrassen unter Berücksichtigung ihrer Anpas-
sungsfähigkeit an die örtlichen Bedingungen, ihrer Vitalität
und ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten oder
Gesundheitsprobleme;

k) Verwendung ökologischer/biologischer Futtermittel in der
Tierhaltung, die sich aus Ausgangserzeugnissen aus dem
ökologischen/biologischen Landbau und natürlichen, nicht
landwirtschaftlichen Stoffen zusammensetzen;

l) Anwendung von Tierhaltungspraktiken, durch die das
Immunsystem der Tiere und ihre natürlichen Abwehrkräfte
gegen Krankheiten gestärkt werden; dazu gehören insbe-
sondere regelmäßige Bewegung und Zugang zu Freigelände
und gegebenenfalls zu Weideland;

m) Verzicht auf die Zucht künstlich erzeugter polyploider
Tiere;

n) Erhaltung der biologischen Vielfalt der natürlichen aqua-
tischen Ökosysteme und längerfristig der Gesundheit der
aquatischen Umwelt und der Qualität der angrenzenden
aquatischen und terrestrischen Ökosysteme in der Aqua-
kultur;

o) Verwendung von Futtermitteln in der Aquakultur, die
gemäß der nachhaltigen Nutzung der Fischereiressourcen
im Sinne des Artikels 3 der Verordnung (EG) Nr. 2371/
2002 des Rates vom 20. Dezember 2002 über die
Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Fischereiressourcen
im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik (1) gewonnen
wurden, oder von ökologischen/biologischen Futtermitteln,
die sich aus Ausgangserzeugnissen aus dem ökologischen/
biologischen Landbau und aus natürlichen, nicht landwirt-
schaftlichen Stoffen zusammensetzen.

Artikel 6

Spezifische Grundsätze für die Verarbeitung von
ökologischen/biologischen Lebensmitteln

Neben den allgemeinen Grundsätzen des Artikels 4 hat die
Herstellung verarbeiteter ökologischer/biologischer Lebensmittel
auf folgenden spezifischen Grundsätzen zu beruhen:

a) Herstellung ökologischer/biologischer Lebensmittel aus
ökologischen/biologischen landwirtschaftlichen Zutaten,
außer wenn eine Zutat auf dem Markt nicht als ökologi-
sches/biologisches Erzeugnis erhältlich ist;

b) Beschränkung der Verwendung von Lebensmittelzusatzs-
toffen, von nichtökologischen/nichtbiologischen Zutaten
mit überwiegend technischen und sensorischen Funktionen
sowie von Mikronährstoffen und Verarbeitungshilfsstoffen
auf ein Minimum und auf Fälle, in denen dies ein
wesentliches technologisches Erfordernis darstellt oder
besonderen Ernährungszwecken dient;

c) Ausschluss von Stoffen und Herstellungsverfahren, die in
Bezug auf die tatsächliche Beschaffenheit des Erzeugnisses
irreführend sein könnten;

d) sorgfältige Verarbeitung der Lebensmittel, vorzugsweise
unter Anwendung biologischer, mechanischer und physi-
kalischer Methoden.
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Artikel 7

Spezifische Grundsätze für die Verarbeitung von
ökologischen/biologischen Futtermitteln

Neben den allgemeinen Grundsätzen des Artikels 4 hat die
Herstellung verarbeiteter ökologischer/biologischer Futtermittel
auf folgenden spezifischen Grundsätzen zu beruhen:

a) Herstellung ökologischer/biologischer Futtermittel aus öko-
logischen/biologischen Futtermittel-Ausgangserzeugnissen,
außer wenn ein Futtermittel-Ausgangserzeugnis auf dem
Markt nicht als ökologisches/biologisches Erzeugnis erhält-
lich ist;

b) Beschränkung der Verwendung von Futtermittel-Zusatz-
stoffen und Verarbeitungshilfsstoffen auf ein Minimum und
auf Fälle, in denen dies ein wesentliches technologisches
oder zootechnisches Erfordernis darstellt oder besonderen
Ernährungszwecken dient;

c) Ausschluss von Stoffen und Herstellungsverfahren, die in
Bezug auf die tatsächliche Beschaffenheit des Erzeugnisses
irreführend sein könnten;

d) sorgfältige Verarbeitung der Futtermittel, vorzugsweise
unter Anwendung biologischer, mechanischer und physi-
kalischer Methoden.

TITEL III

PRODUKTIONSVORSCHRIFTEN

KAPITEL 1

Allgemeine Produktionsvorschriften

Artikel 8

Allgemeine Anforderungen

Die Unternehmer müssen die Produktionsvorschriften einhalten,
die in diesem Titel und in den in Artikel 38 Buchstabe a
genannten Durchführungsbestimmungen festgelegt sind.

Artikel 9

Verbot der Verwendung von GVO

(1) GVO und aus oder durch GVO hergestellte Erzeugnisse
dürfen nicht als Lebensmittel, Futtermittel, Verarbeitungshilfs-
stoff, Pflanzenschutzmittel, Düngemittel, Bodenverbesserer, Saat-
gut, vegetatives Vermehrungsmaterial, Mikroorganismus oder
Tier in der ökologischen/biologischen Produktion verwendet
werden.

(2) Für die Zwecke des Verbots nach Absatz 1 betreffend GVO
oder aus GVO hergestellte Erzeugnisse in Zusammenhang mit
Lebensmitteln und Futtermitteln können sich Unternehmer auf
das Etikett auf dem Erzeugnis oder auf die Begleitpapiere
verlassen, die gemäß der Richtlinie 2001/18/EG, der Verordnung
(EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 22. September 2003 über genetisch veränderte Lebens-
mittel und Futtermittel (1) oder der Verordnung (EG) Nr. 1830/
2003 über die Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von
genetisch veränderten Organismen und über die Rückverfolg-
barkeit von aus genetisch veränderten Organismen hergestellten

Lebensmitteln und Futtermitteln an ihm angebracht sind oder
mit ihm bereitgestellt werden.

Die Unternehmer können davon ausgehen, dass keine GVO oder
aus GVO hergestellte Erzeugnisse bei der Herstellung gekaufter
Lebensmittel und Futtermittel verwendet wurden, wenn diese
nicht gemäß den genannten Verordnungen gekennzeichnet oder
mit einem Begleitpapier versehen sind, es sei denn, den
Unternehmern liegen Informationen vor, die darauf hindeuten,
dass die Kennzeichnung der betreffenden Erzeugnisse nicht mit
den genannten Verordnungen im Einklang stehen.

(3) Für die Zwecke des Verbots nach Absatz 1 bezüglich
anderer Erzeugnisse als Lebensmittel und Futtermittel oder durch
GVO hergestellte Erzeugnisse haben Unternehmer vom Ver-
käufer eine Bestätigung zu verlangen, dass die gelieferten
Erzeugnisse nicht aus oder durch GVO hergestellt wurden, wenn
sie solche nichtökologischen/nichtbiologischen Erzeugnisse von
Dritten beziehen und verwenden.

(4) Die Kommission entscheidet nach dem in Artikel 37
Absatz 2 genannten Verfahren über Maßnahmen zur Durch-
führung des Verbots der Verwendung von GVO sowie von
Erzeugnissen, die aus oder durch GVO hergestellt wurden.

Artikel 10

Verbot der Verwendung ionisierender Strahlung

Die Verwendung ionisierender Strahlung zur Behandlung
ökologischer/biologischer Lebens- oder Futtermittel oder der in
ökologischen/biologischen Lebens- oder Futtermitteln verwende-
ten Ausgangsstoffe ist verboten.

KAPITEL 2

Landwirtschaftliche Erzeugung

Artikel 11

Allgemeine Vorschriften für die landwirtschaftliche
Erzeugung

Der gesamte landwirtschaftliche Betrieb ist nach den Vorschriften
für die ökologische/biologische Produktion zu bewirtschaften.

Im Einklang mit besonderen Bestimmungen, die nach dem in
Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren festzulegen sind, kann
ein Betrieb jedoch in deutlich getrennte Produktionseinheiten
oder, im Falle der Aquakultur, Produktionsstätten aufgeteilt
werden, die nicht alle nach den Vorschriften für die ökologische/
biologische Produktion wirtschaften. Dabei muss es sich bei
Tieren um verschiedene Arten handeln. Bei der Aquakultur kann
dies die gleiche Art betreffen, sofern eine angemessene Trennung
zwischen den Produktionsstätten besteht. Bei Pflanzen muss es
sich um verschiedene leicht zu unterscheidende Sorten handeln.

Wirtschaften gemäß Absatz 2 nicht alle Einheiten des Betriebs
ökologisch/biologisch, muss der Unternehmer die Flächen, Tiere
und Erzeugnisse, die in den ökologischen/biologischen Betriebs-
einheiten genutzt bzw. erzeugt werden, von den Flächen, Tieren
und Erzeugnissen, die in den nichtökologischen/nichtbiologi-
schen Einheiten genutzt bzw. erzeugt werden, getrennt halten
und über die Trennung in angemessener Weise Buch führen.
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Artikel 12

Vorschriften für die pflanzliche Erzeugung

(1) Neben den allgemeinen Vorschriften für die landwirtschaft-
liche Erzeugung des Artikels 11 gelten für die ökologische/
biologische pflanzliche Erzeugung folgende Vorschriften:

a) Bei der ökologischen/biologischen pflanzlichen Erzeugung
müssen Bodenbearbeitungs- und Anbauverfahren ange-
wendet werden, die die organische Bodensubstanz erhalten
oder vermehren, die Bodenstabilität und die biologische
Vielfalt im Boden verbessern und Bodenverdichtung und
Bodenerosion verhindern.

b) Fruchtbarkeit und biologische Aktivität des Bodens müssen
durch mehrjährige Fruchtfolge, die Leguminosen und
andere Gründüngungspflanzen einschließt, und durch
Einsatz von aus ökologischer/biologischer Produktion
stammenden Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft oder
organischen Substanzen, die vorzugsweise kompostiert
sind, erhalten und gesteigert werden.

c) Die Verwendung biodynamischer Zubereitungen ist zuläs-
sig.

d) Zusätzliche Düngemittel und Bodenverbesserer dürfen
lediglich eingesetzt werden, wenn sie nach Artikel 16 für
die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produk-
tion zugelassen wurden.

e) Mineralische Stickstoffdünger dürfen nicht verwendet
werden.

f) Alle verwendeten Anbauverfahren müssen dazu beitragen,
Belastungen der Umwelt zu vermeiden oder so gering wie
möglich zu halten.

g) Die Verhütung von Verlusten durch Schädlinge, Krank-
heiten und Unkräuter hat sich hauptsächlich auf den Schutz
durch Nützlinge, geeignete Arten- und Sortenwahl, Frucht-
folge, Anbauverfahren und thermische Prozesse zu stützen.

h) Bei einer festgestellten Bedrohung der Kulturen dürfen
lediglich solche Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, die
nach Artikel 16 für die Verwendung in der ökologischen/
biologischen Produktion zugelassen wurden.

i) Für die Erzeugung anderer Erzeugnisse als Saatgut und
vegetativem Vermehrungsmaterial darf nur ökologisch/
biologisch erzeugtes Saatgut und Vermehrungsmaterial
verwendet werden. Zu diesem Zweck muss die Mutter-
pflanze bei Saatgut bzw. die Elternpflanze bei vegetativem
Vermehrungsmaterial mindestens während einer Genera-
tion oder bei mehrjährigen Kulturen für die Dauer von zwei
Wachstumsperioden nach den Vorschriften dieser Ver-
ordnung erzeugt worden sein.

j) Bei der pflanzlichen Erzeugung dürfen nur solche Reini-
gungs- und Desinfektionsmittel eingesetzt werden, die nach
Artikel 16 für die Verwendung in der ökologischen/
biologischen Produktion zugelassen wurden.

(2) Das Sammeln von Wildpflanzen und ihrer Teile, die in der
freien Natur, in Wäldern und auf landwirtschaftlichen Flächen
natürlich vorkommen, gilt als ökologische/biologische Produk-
tion, sofern

a) diese Flächen vor dem Sammeln der Pflanzen mindestens
drei Jahre nicht mit anderen als den nach Artikel 16 für die
Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion
zugelassenen Mitteln behandelt worden sind;

b) das Sammeln die Stabilität des natürlichen Lebensraums
und die Erhaltung der Arten in dem Sammelgebiet nicht
beeinträchtigt.

(3) Die zur Durchführung der Erzeugungsvorschriften dieses
Artikels erforderlichen Maßnahmen werden nach dem in
Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.

Artikel 13

Vorschriften für die Erzeugung von Meeresalgen

(1) Das Sammeln von im Meer natürlich vorkommenden wild
wachsenden Algen und ihrer Teile gilt als ökologische/biologi-
sche Produktion, sofern

a) die betreffenden Gewässer von hoher ökologischer Qualität
im Sinne der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur
Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (1) und von
einer Qualität sind, die bezeichneten Gewässern im Sinne
der noch umzusetzenden Richtlinie 2006/113/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember
2006 über die Qualitätsanforderungen an Muschelge-
wässer (2) entspricht und in gesundheitlicher Hinsicht nicht
ungeeignet sind. Solange im Rahmen von Durchführungs-
bestimmungen keine detaillierten Vorschriften erlassen
wurden, dürfen wild wachsende essbare Algen nicht in
Gebieten gesammelt werden, die nicht den Kriterien für die
Gebiete der Klasse A oder der Klasse B im Sinne des
Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April
2004 mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amt-
liche Überwachung von zum menschlichen Verzehr
bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs (3) genügen;

b) das Sammeln die langfristige Stabilität des natürlichen
Lebensraums oder die Erhaltung der Arten im Sammelge-
biet nicht beeinträchtigt.

(2) Die Algenzucht erfolgt in Küstengebieten, deren Umwelt-
und Gesundheitsmerkmale mindestens den in Absatz 1 beschrie-
benen Merkmalen entsprechen müssen, um als ökologisch/
biologisch gelten zu können; ferner

a) sind auf allen Stufen der Erzeugung von der Sammlung von
Jungalgen bis zur Ernte nachhaltige Praktiken anzuwenden;

b) sind regelmäßig Jungalgen in freien Gewässern zu sammeln,
um den Zuchtbestand in Innenanlagen zu ergänzen und
sicherzustellen, dass ein großer Genpool erhalten bleibt;
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c) dürfen außer in Innenanlagen keine Düngemittel verwendet
werden; es dürfen nur solche Düngemittel eingesetzt
werden, die nach Artikel 16 für die Verwendung in der
ökologischen/biologischen Produktion zu diesem Zweck
zugelassen wurden.

(3) Die zur Durchführung der Produktionsvorschriften dieses
Artikels erforderlichen Maßnahmen werden nach dem in
Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.

Artikel 14

Vorschriften für die tierische Erzeugung

(1) Neben den allgemeinen Vorschriften für die landwirtschaft-
liche Erzeugung des Artikels 11 gelten für die ökologische/
biologische tierische Erzeugung folgende Vorschriften:

a) Herkunft der Tiere:

i) Die ökologischen/biologischen Tiere müssen in öko-
logischen/biologischen Betrieben geboren und aufge-
zogen worden sein.

ii) Nichtökologisch/nichtbiologisch aufgezogene Tiere
können unter bestimmten Voraussetzungen zu Zucht-
zwecken in den ökologischen/biologischen Betrieb
eingestellt werden. Solche Tiere und von ihnen
gewonnene Erzeugnisse können nach Einhaltung des
in Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c genannten
Umstellungszeitraums als ökologisch/biologisch gel-
ten.

iii) Tiere, die sich zu Beginn des Umstellungszeitraums in
dem Betrieb befinden, und von ihnen gewonnene
Erzeugnisse können nach Einhaltung des in Artikel 17
Absatz 1 Buchstabe c genannten Umstellungszeit-
raums als ökologisch/biologisch gelten.

b) Haltungspraktiken und Unterbringung der Tiere:

i) Die Tierhalter müssen die nötigen Grundkenntnisse
und -fähigkeiten in Bezug auf die Tiergesundheit und
den Tierschutz besitzen.

ii) Die Haltungspraktiken, einschließlich Besatzdichte
und Unterbringung, müssen den entwicklungsbeding-
ten, physiologischen und ethologischen Bedürfnissen
der Tiere gerecht werden.

iii) Die Tiere müssen ständigen Zugang zu Freigelände,
vorzugsweise zu Weideland, haben, wann immer die
Witterungsbedingungen und der Zustand des Bodens
dies erlauben, es sei denn, es gelten mit dem
Gemeinschaftsrecht im Einklang stehende Einschrän-
kungen und Pflichten zum Schutz der Gesundheit von
Mensch und Tier.

iv) Der Tierbesatz muss so niedrig sein, dass Über-
weidung, Zertrampeln des Bodens, Erosion oder
Umweltbelastung verursacht durch die Tiere oder die
Ausbringung des von ihnen stammenden Wirtschafts-
düngers möglichst gering gehalten werden.

v) Ökologische/biologische Tiere müssen von anderen
Tieren getrennt gehalten werden. Das Weiden ökolo-
gischer/biologischer Tiere auf Gemeinschaftsweiden
und das Weiden nichtökologischer/nichtbiologischer
Tiere auf ökologischem/biologischem Grünland ist

jedoch unter bestimmten restriktiven Bedingungen
zulässig.

vi) Anbindung oder Isolierung der Tiere ist untersagt,
außer wenn dies bei einzelnen Tieren aus Sicherheits-,
Tierschutz- oder tierärztlichen Gründen gerechtfertigt
ist und zeitlich begrenzt wird.

vii) Die Dauer von Tiertransporten muss möglichst kurz
gehalten werden.

viii) Ein Leiden der Tiere, einschließlich Verstümmelung, ist
während der gesamten Lebensdauer der Tiere sowie
bei der Schlachtung so gering wie möglich zu halten.

ix) Der Standort von Bienenstöcken muss so gewählt
werden, dass Nektar- und Pollenquellen vorhanden
sind, die im Wesentlichen aus ökologisch/biologisch
erzeugten Pflanzen oder gegebenenfalls aus Wild-
pflanzen oder nichtökologisch/nichtbiologisch
bewirtschafteten Wäldern oder Kulturpflanzen beste-
hen, die nur mit Methoden bewirtschaftet werden, die
eine geringe Umweltbelastung mit sich bringen. Der
Standort von Bienenstöcken muss sich in ausreich-
ender Entfernung von Verschmutzungsquellen befin-
den, die die Imkereierzeugnisse kontaminieren oder
die Gesundheit der Bienen beeinträchtigen können.

x) Bienenstöcke und in der Bienenhaltung verwendetes
Material müssen hauptsächlich aus natürlichen Stoffen
bestehen.

xi) Die Vernichtung von Bienen in den Waben als
Methode zur Ernte der Imkereierzeugnisse ist unter-
sagt.

c) Züchtung:

i) Die Fortpflanzung hat auf natürlichem Wege zu
erfolgen. Künstliche Befruchtung ist jedoch zulässig.

ii) Die Fortpflanzung darf außer im Rahmen einer
therapeutischen tierärztlichen Behandlung eines ein-
zelnen Tieres nicht durch die Behandlung mit
Hormonen oder ähnlichen Stoffen eingeleitet werden.

iii) Andere Formen der künstlichen Fortpflanzung, wie
zum Beispiel Klonen und Embryonentransfer, sind
untersagt.

iv) Es sind geeignete Rassen auszuwählen. Die Wahl
geeigneter Rassen trägt auch zur Vermeidung von
Leiden und Verstümmelung der Tiere bei.

d) Futtermittel:

i) Die Futtermittel für die Tierhaltung sind hauptsächlich
in dem Betrieb, in dem die Tiere gehalten werden,
oder in anderen ökologischen/biologischen Betrieben
im gleichen Gebiet zu erzeugen.

ii) Die Tiere sind mit ökologischen/biologischen Futter-
mitteln zu füttern, die dem ernährungsphysiologi-
schen Bedarf der Tiere in ihren verschiedenen
Entwicklungsstadien entsprechen. Die Futterration
kann teilweise Futtermittel enthalten, die aus Produk-
tionseinheiten stammen, die sich in der Umstellung
auf ökologischen/biologischen Landbau befinden.
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iii) Mit der Ausnahme von Bienen müssen die Tiere
ständigen Zugang zu Weideland oder Raufutter haben.

iv) Nichtökologische/nichtbiologische Futtermittelaus-
gangserzeugnisse pflanzlichen Ursprungs, Futtermit-
telausgangserzeugnisse tierischen und mineralischen
Ursprungs, Futtermittelzusatzstoffe, bestimmte
Erzeugnisse für die Tierernährung und Verarbeitungs-
hilfsstoffe dürfen nur dann verwendet werden, wenn
sie nach Artikel 16 für die Verwendung in der
ökologischen/biologischen Produktion zugelassen
wurden.

v) Die Verwendung von Wachstumsförderern und syn-
thetischen Aminosäuren ist untersagt.

vi) Junge Säugetiere müssen während der Säugeperiode
mit natürlicher Milch, vorzugsweise mit der Milch der
Muttertiere, gefüttert werden.

e) Krankheitsvorsorge und tierärztliche Behandlung:

i) Die Krankheitsvorsorge muss auf der Wahl geeigneter
Rassen und Linien, Tierhaltungsmanagementmetho-
den, hochwertigen Futtermitteln und Auslauf, ange-
messener Besatzdichte und einer geeigneten und
angemessenen Unterbringung unter hygienischen
Bedingungen beruhen.

ii) Krankheiten sind unverzüglich zu behandeln, um ein
Leiden der Tiere zu vermeiden; chemisch-synthetische
allopathische Tierarzneimittel einschließlich Antibio-
tika dürfen erforderlichenfalls unter strengen Bedin-
gungen verwendet werden, wenn die Behandlung mit
phytotherapeutischen, homöopathischen und anderen
Erzeugnissen ungeeignet ist. Insbesondere sind
Beschränkungen in Bezug auf die Zahl der Behandlun-
gen und Bestimmungen über die Wartezeiten festzu-
legen.

iii) Die Verwendung immunologischer Tierarzneimittel ist
gestattet.

iv) Nach dem Gemeinschaftsrecht zum Schutz der
Gesundheit von Mensch und Tier vorgeschriebene
Behandlungen sind zulässig.

f) Zur Reinigung und Desinfektion dürfen in Gebäuden und
Anlagen, in denen die Tiere gehalten werden, lediglich
Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwendet werden, die
nach Artikel 16 für die Verwendung in der ökologischen/
biologischen Produktion zugelassen wurden.

(2) Die zur Durchführung der Produktionsvorschriften dieses
Artikels erforderlichen Maßnahmen und Bedingungen werden
nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.

Artikel 15

Vorschriften für die Erzeugung von Aquakulturtieren

(1) Neben den allgemeinen Vorschriften für die landwirtschaft-
liche Erzeugung des Artikels 11 gelten für die Erzeugung von
Aquakulturtieren folgende Vorschriften:

a) Herkunft der Aquakulturtiere:

i) Die ökologische/biologische Aquakultur beruht auf
der Aufzucht eines Jungbestands, der aus ökologi-
schen/biologischen Brutbeständen und ökologischen/
biologischen Betrieben stammt.

ii) Sind keine Jungbestände aus ökologischen/biologi-
schen Brutbeständen oder Betrieben erhältlich, so
können unter bestimmten Bedingungen nichtökolo-
gisch/nichtbiologisch erzeugte Tiere in einen Betrieb
eingebracht werden.

b) Haltungspraktiken:

i) Die Tierhalter müssen die nötigen Grundkenntnisse
und -fähigkeiten in Bezug auf die Tiergesundheit und
Tierschutz besitzen.

ii) Haltungspraktiken, einschließlich Fütterung, Bauweise
der Anlagen, Besatzdichte und Wasserqualität müssen
den entwicklungsbedingten, physiologischen und ver-
haltensmäßigen Bedürfnissen der Tiere gerecht wer-
den.

iii) Durch die Haltungspraktiken müssen negative Aus-
wirkungen des Betriebs auf die Umwelt — einschließ-
lich des Entweichens von Beständen — so gering wie
möglich gehalten werden.

iv) Ökologische/biologische Tiere müssen von anderen
Aquakulturtieren getrennt gehalten werden.

v) Beim Transport ist sicherzustellen, dass der Tierschutz
erhalten bleibt.

vi) Ein Leiden der Tiere, einschließlich bei der Schlach-
tung, ist so gering wie möglich zu halten.

c) Fortpflanzung:

i) Künstliche Polyploidie-Induktion, künstliche Hybridi-
sierung, das Klonen und die Erzeugung von gleichge-
schlechtlichen Linien — mit Ausnahme einer
manuellen Sortierung — ist untersagt.

ii) Es sind geeignete Linien auszuwählen.

iii) Es sind artenspezifische Bedingungen für die Bewirt-
schaftung der Brutbestände, für die Aufzucht und die
Erzeugung von Jungfischen festzulegen.
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d) Futtermittel für Fische und Krebstiere:

i) Die Tiere sind mit Futtermitteln zu füttern, die dem
ernährungsphysiologischen Bedarf der Tiere in ihren
verschiedenen Entwicklungsstadien entsprechen.

ii) Der pflanzliche Anteil der Futtermittel muss aus
ökologischer/biologischer Produktion stammen; der
aus Wassertieren gewonnene Anteil der Futtermittel
muss aus der nachhaltigen Nutzung der Fischerei
stammen.

iii) Nichtökologische/nichtbiologische Futtermittelaus-
gangserzeugnisse pflanzlichen Ursprungs, Futtermit-
telausgangserzeugnisse tierischen und mineralischen
Ursprungs, Futtermittelzusatzstoffe, bestimmte
Erzeugnisse für die Tierernährung und Verarbeitungs-
hilfsstoffe dürfen nur dann verwendet werden, wenn
sie nach Artikel 16 für die Verwendung in der
ökologischen/biologischen Produktion zugelassen
wurden.

iv) Die Verwendung von Wachstumsförderern und syn-
thetischen Aminosäuren ist untersagt.

e) Muscheln und andere Arten, die nicht gefüttert werden,
sondern sich von natürlichem Plankton ernähren:

i) Diese Tiere, die sich durch Ausfiltern von Kleinlebe-
wesen aus dem Wasser ernähren, müssen ihren
ernährungsphysiologischen Bedarf in der Natur
decken; dies gilt nicht für Jungtiere, die in Brutanlagen
und Aufzuchtbecken gehalten werden.

ii) Sie müssen in Gewässern gehalten werden, die die
Kriterien für die Gebiete der Klasse A oder der Klasse B
im Sinne des Anhangs II der Verordnung (EG)
Nr. 854/2004 erfüllen.

iii) Die betreffenden Gewässer müssen von hoher ökolo-
gischer Qualität im Sinne der Richtlinie 2000/60/EG
und von einer Qualität sein, die bezeichneten
Gewässern im Sinne der noch umzusetzenden
Richtlinie 2006/113/EG entspricht.

f) Krankheitsvorsorge und tierärztliche Behandlung:

i) Die Krankheitsvorsorge muss auf einer Haltung der
Tiere unter optimalen Bedingungen durch eine ange-
messene Standortwahl, eine optimale Gestaltung des
Betriebs, die Anwendung guter Haltungs- und Bewirt-
schaftungspraktiken, einschließlich regelmäßiger Rei-
nigung und Desinfektion der Anlagen, hochwertige
Futtermittel, eine angemessene Besatzdichte und die
Wahl geeigneter Rassen und Linien beruhen.

ii) Krankheiten sind unverzüglich zu behandeln, um ein
Leiden der Tiere zu vermeiden; chemisch-synthetische
allopathische Tierarzneimittel einschließlich Antibio-
tika dürfen erforderlichenfalls unter strengen Bedin-
gungen verwendet werden, wenn die Behandlung mit
phytotherapeutischen, homöopathischen und anderen
Erzeugnissen ungeeignet ist. Insbesondere sind
Beschränkungen in Bezug auf die Zahl der

Behandlungen und Bestimmungen über die Warte-
zeiten festzulegen.

iii) Die Verwendung immunologischer Tierarzneimittel ist
gestattet.

iv) Nach dem Gemeinschaftsrecht zum Schutz der
Gesundheit von Mensch und Tier vorgeschriebene
Behandlungen sind zulässig.

g) Zur Reinigung und Desinfektion dürfen in Teichen, Käfigen,
Gebäuden und Anlagen lediglich Reinigungs- und Des-
infektionsmittel verwendet werden, die nach Artikel 16 für
die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produk-
tion zugelassen wurden.

(2) Die zur Durchführung der Produktionsvorschriften dieses
Artikels erforderlichen Maßnahmen und Vorkehrungen werden
nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.

Artikel 16

Im Landbau verwendete Erzeugnisse und Stoffe und
Kriterien für ihre Zulassung

(1) Die Kommission lässt nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren die Erzeugnisse und Stoffe, die im
ökologischen/biologischen Landbau für folgende Zwecke ver-
wendet werden dürfen, zur Verwendung in der ökologischen/
biologischen Produktion zu und nimmt sie in ein beschränktes
Verzeichnis auf:

a) als Pflanzenschutzmittel;

b) als Düngemittel und Bodenverbesserer;

c) als nichtökologische/nichtbiologische Futtermittelausgangs-
erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs, Futtermittelausgangs-
erzeugnisse tierischen und mineralischen Ursprungs und
bestimmte Erzeugnisse für die Tierernährung;

d) als Futtermittelzusatzstoffe und Verarbeitungshilfsstoffe;

e) als Mittel zur Reinigung und Desinfektion von Teichen,
Käfigen, Gebäuden und Anlagen für die tierische Erzeu-
gung;

f) als Mittel zur Reinigung und Desinfektion von Gebäuden
und Anlagen für die pflanzliche Erzeugung, einschließlich
Lagerung in einem landwirtschaftlichen Betrieb.

Die in dem beschränkten Verzeichnis aufgeführten Erzeugnisse
und Stoffe dürfen nur insoweit verwendet werden, wie die
entsprechende Verwendung in der Landwirtschaft allgemein in
den betreffenden Mitgliedstaaten gemäß den einschlägigen
Gemeinschaftsvorschriften oder den nationalen Vorschriften im
Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht zugelassen ist.

(2) Die Zulassung der in Absatz 1 genannten Erzeugnisse und
Stoffe unterliegt den Zielen und Grundsätzen des Titels II sowie
folgenden allgemeinen und speziellen Kriterien, die als Ganzes zu
bewerten sind:

a) Ihre Verwendung ist für eine nachhaltige Produktion
notwendig und für die beabsichtigte Verwendung uner-
lässlich;
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b) alle Erzeugnisse und Stoffe müssen pflanzlichen, tierischen,
mikrobiellen oder mineralischen Ursprungs sein, es sei
denn, solche Erzeugnisse oder Stoffe sind nicht in aus-
reichender Menge oder Qualität erhältlich oder Alternativen
stehen nicht zur Verfügung;

c) im Falle der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Erzeugnisse
gilt Folgendes:

i) Ihre Verwendung ist unerlässlich für die Bekämpfung
eines Schadorganismus oder einer bestimmten Krank-
heit, zu deren Bekämpfung keine anderen biologi-
schen, physischen, züchterischen Alternativen oder
anbautechnischen Praktiken oder sonstigen effizienten
Bewirtschaftungspraktiken zur Verfügung stehen;

ii) Erzeugnisse, die nicht pflanzlichen, tierischen, mikro-
biellen oder mineralischen Ursprungs und nicht mit
ihrer natürlichen Form identisch sind, dürfen nur
zugelassen werden, wenn in ihren Verwendungs-
bedingungen jeglicher Kontakt mit den essbaren Teilen
der Pflanze ausgeschlossen wird;

d) im Falle der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse
ist die Verwendung unerlässlich, um die Fruchtbarkeit des
Bodens zu fördern oder zu erhalten oder einen besonderen
ernährungsphysiologischen Bedarf von Pflanzen zu decken
oder spezifische Bodenverbesserungszwecke zu erfüllen;

e) im Falle der in Absatz 1 Buchstaben c und d genannten
Erzeugnisse gilt Folgendes:

i) Sie sind für die Erhaltung der Tiergesundheit, des
Wohls und der Vitalität der Tiere erforderlich und
tragen zu einer angemessenen Ernährung bei, die den
physiologischen und verhaltensgemäßen Bedürfnissen
der betreffenden Art entspricht, oder es ist ohne
Rückgriff auf diese Stoffe unmöglich, solche Futter-
mittel herzustellen oder haltbar zu machen;

ii) Futtermittel mineralischen Ursprungs, Spurenele-
mente, Vitamine oder Provitamine sind natürlichen
Ursprungs. Stehen diese Stoffe nicht zur Verfügung, so
können chemisch genau definierte analoge Stoffe für
die Verwendung in der ökologischen/biologischen
Produktion zugelassen werden.

(3) a) Die Kommission kann nach dem in Artikel 37
Absatz 2 genannten Verfahren Bedingungen und
Einschränkungen hinsichtlich der landwirtschaftlichen
Erzeugnisse, bei denen die in Absatz 1 genannten
Erzeugnisse und Stoffe angewendet werden dürfen,
der Anwendungsweise, der Dosierung, des Verwen-
dungszeitraums und des Kontakts mit den landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen festlegen und gegebenenfalls
über die Rücknahme der Zulassung dieser Erzeugnisse
und Stoffe entscheiden.

b) Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, dass ein Erzeugnis
oder Stoff in das in Absatz 1 genannte Verzeichnis
aufgenommen oder daraus gestrichen werden sollte
oder dass die unter Buchstabe a genannten Spezifi-
kationen für die Anwendung geändert werden sollten,
so stellt er sicher, dass der Kommission und den
Mitgliedstaaten offiziell ein Dossier mit den Gründen
für die Aufnahme, Streichung oder Änderungen
übermittelt wird.

Änderungs- oder Rücknahmeanträge sowie die dies-
bezüglichen Entscheidungen werden veröffentlicht.

c) Erzeugnisse und Stoffe, die vor der Annahme dieser
Verordnung für Zwecke verwendet wurden, die den in
Absatz 1 genannten Zwecken entsprechen, können
nach deren Annahme weiter verwendet werden. Die
Kommission kann die Zulassung solcher Erzeugnisse
oder Stoffe in jedem Fall gemäß Artikel 37 Absatz 2
zurücknehmen.

(4) Die Mitgliedstaaten können in ihrem Hoheitsgebiet die
Verwendung von Erzeugnissen und Stoffen im ökologischen/
biologischen Landbau für andere als die in Absatz 1 aufgeführten
Zwecke regeln, sofern ihre Verwendung den Zielen und Grund-
sätzen des Titels II und den allgemeinen und spezifischen
Kriterien des Absatzes 2 entspricht und dabei das Gemein-
schaftsrecht beachtet wird. Die betreffenden Mitgliedstaaten
unterrichten die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission
über solche nationalen Vorschriften.

(5) Die Verwendung von Erzeugnissen und Stoffen, die nicht
von den Absätzen 1 und 4 erfasst werden, ist im ökologischen/
biologischen Landbau zulässig, sofern ihre Verwendung den
Zielen und Grundsätzen des Titels II und den allgemeinen
Kriterien dieses Artikels entspricht.

Artikel 17

Umstellung

(1) Folgende Vorschriften gelten für landwirtschaftliche
Betriebe, auf denen mit der ökologischen/biologischen Produk-
tion begonnen wird:

a) Der Umstellungszeitraum beginnt frühestens, wenn der
Unternehmer den zuständigen Behörden seine Tätigkeit
gemeldet und seinen Betrieb dem Kontrollsystem gemäß
Artikel 28 Absatz 1 unterstellt hat.

b) Während des Umstellungszeitraums finden sämtliche Vor-
schriften dieser Verordnung Anwendung.

c) Je nach der Art der pflanzlichen oder tierischen Erzeugung
werden spezifische Umstellungszeiträume festgelegt.

d) In einem Betrieb oder einer Betriebseinheit mit teilweiser
ökologischer/biologischer Produktion und teilweiser
Umstellung auf ökologische/biologische Produktion muss
der Unternehmer die ökologisch/biologisch produzierten
Erzeugnisse und die Umstellungserzeugnisse getrennt
halten, und die entsprechenden Tiere müssen getrennt oder
leicht unterscheidbar sein, und er muss über die Trennung
Buch führen.

e) Zur Bestimmung des genannten Umstellungszeitraums
kann ein dem Zeitpunkt des Beginns des Umstellungs-
zeitraums unmittelbar vorangehender Zeitraum berücksich-
tigt werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

f) Während des unter Buchstabe c genannten Umstellungs-
zeitraums produzierte Tiere und tierische Erzeugnisse
dürfen nicht unter Verwendung der in den Artikeln 23
und 24 genannten Angaben bei der Kennzeichnung und
Werbung vermarktet werden.
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(2) Die zur Durchführung der Bestimmungen dieses Artikels
erforderlichen Maßnahmen und Bedingungen und insbesondere
die Zeiträume nach Absatz 1 Buchstaben c bis f werden nach
dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt.

KAPITEL 3

Herstellung verarbeiteter Futtermittel

Artikel 18

Allgemeine Vorschriften für die Herstellung verarbeiteter
Futtermittel

(1) Die Herstellung verarbeiteter ökologischer/biologischer
Futtermittel muss räumlich oder zeitlich getrennt von der
Herstellung verarbeiteter nichtökologischer/nichtbiologischer
Futtermittel erfolgen.

(2) Ökologische/biologische Futtermittelausgangserzeugnisse
oder Umstellungsfuttermittelausgangserzeugnisse dürfen nicht
zusammen mit den gleichen Futtermittelausgangserzeugnissen
aus nichtökologischer/nichtbiologischer Produktion zur Her-
stellung eines ökologischen/biologischen Futtermittels verwendet
werden.

(3) Futtermittelausgangserzeugnisse, die bei der Herstellung
ökologischer/biologischer Futtermittel eingesetzt oder weiterver-
arbeitet werden, dürfen nicht unter Einsatz von chemisch-
synthetischen Lösungsmitteln hergestellt worden sein.

(4) Stoffe und Verfahren, die bei der Verarbeitung und
Lagerung ökologischer/biologischer Futtermittel verloren gegan-
gene Eigenschaften wiederherstellen oder das Ergebnis nach-
lässiger Verarbeitung korrigieren oder anderweitig in Bezug auf
die tatsächliche Beschaffenheit dieser Erzeugnisse irreführend
sein könnten, dürfen nicht verwendet werden.

(5) Die zur Durchführung der Erzeugungsvorschriften dieses
Artikels erforderlichen Maßnahmen und Vorkehrungen werden
nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.

KAPITEL 4

Herstellung verarbeiteter Lebensmittel

Artikel 19

Allgemeine Vorschriften für die Herstellung verarbeiteter
Lebensmittel

(1) Die Aufbereitung verarbeiteter ökologischer/biologischer
Lebensmittel muss räumlich oder zeitlich getrennt von jener
nichtökologischer/nichtbiologischer Lebensmittel erfolgen.

(2) Für die Zusammensetzung verarbeiteter ökologischer/
biologischer Lebensmittel gilt Folgendes:

a) Das Erzeugnis wird überwiegend aus Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs hergestellt; bei der Bestimmung, ob
ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirtschaft-
lichen Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefügtes
Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt.

b) Es dürfen nur Zusatzstoffe, Verarbeitungshilfsstoffe, Aroma-
stoffe, Wasser, Salz, Zubereitungen aus Mikroorganismen
und Enzymen, Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine
sowie Aminosäuren und andere Mikronährstoffe in

Lebensmitteln, die für eine besondere Ernährung bestimmt
sind, verwendet werden, sofern diese gemäß Artikel 21 für
die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produk-
tion zugelassen worden sind.

c) Nichtökologische/nichtbiologische landwirtschaftliche
Zutaten dürfen nur verwendet werden, wenn sie nach
Artikel 21 für die Verwendung in der ökologischen/
biologischen Produktion zugelassen worden sind oder
von einem Mitgliedstaat vorläufig zugelassen wurden.

d) Eine ökologische/biologische Zutat darf nicht zusammen
mit der gleichen nichtökologischen/nichtbiologischen oder
während der Umstellung erzeugten Zutat vorkommen.

e) Lebensmittel aus während der Umstellung erzeugten
Pflanzen dürfen nur eine pflanzliche Zutat landwirtschaft-
lichen Ursprungs enthalten.

(3) Stoffe und Verfahren, die bei der Verarbeitung und
Lagerung ökologischer/biologischer Lebensmittel verloren gegan-
gene Eigenschaften wiederherstellen oder das Ergebnis nach-
lässiger Verarbeitung korrigieren oder anderweitig in Bezug auf
die tatsächliche Beschaffenheit dieser Erzeugnisse irreführend
sein könnten, dürfen nicht verwendet werden.

Die zur Durchführung der Produktionsvorschriften dieses
Artikels erforderlichen Maßnahmen, insbesondere hinsichtlich
der Verarbeitungsverfahren und der Bedingungen für die in
Absatz 2 Buchstabe c genannte vorläufige Zulassung durch die
Mitgliedstaaten, werden nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren erlassen.

Artikel 20

Allgemeine Vorschriften für die Herstellung ökologischer/
biologischer Hefe

(1) Für die Herstellung ökologischer/biologischer Hefe dürfen
nur ökologisch/biologisch erzeugte Substrate verwendet werden.
Andere Erzeugnisse und Stoffe dürfen nur insoweit verwendet
werden, wie sie nach Artikel 21 für die Verwendung in der
ökologischen/biologischen Produktion zugelassen wurden.

(2) Ökologische/biologische Hefe darf in ökologischen/biologi-
schen Lebens- oder Futtermitteln nicht zusammen mit nicht-
ökologischer/nichtbiologischer Hefe vorkommen.

(3) Ausführliche Vorschriften für die Herstellung können nach
dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt
werden.

Artikel 21

Kriterien für bestimmte Erzeugnisse und Stoffe bei der
Verarbeitung

(1) Die Zulassung von Erzeugnissen und Stoffen nach
Artikel 19 Absatz 2 Buchstaben b und c zur Verwendung in
der ökologischen/biologischen Produktion und deren Aufnahme
in ein beschränktes Verzeichnis unterliegen den Zielen und
Grundsätzen des Titels II sowie folgenden Kriterien, die als
Ganzes zu bewerten sind:

i) Gemäß diesem Kapitel zugelassene Alternativen stehen
nicht zur Verfügung;
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ii) ohne sie kann das Lebensmittel nicht hergestellt oder
haltbar gemacht werden oder können ernährungsspezifi-
sche Anforderungen, die aufgrund des Gemeinschaftsrechts
festgelegt wurden, nicht eingehalten werden.

Außerdem müssen die in Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe b
genannten Erzeugnisse und Stoffe in der Natur vorkommen und
dürfen nur mechanischen, physikalischen, biologischen, enzy-
matischen oder mikrobiologischen Prozessen unterzogen wor-
den sein, außer wenn die betreffenden Erzeugnisse und Stoffe aus
solchen Quellen nicht in ausreichender Menge oder Qualität auf
dem Markt erhältlich sind.

(2) Die Kommission entscheidet nach dem in Artikel 37
Absatz 2 genannten Verfahren über die Zulassung und die
Aufnahme der Erzeugnisse und Stoffe in das beschränkte
Verzeichnis gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels und legt
spezifische Bedingungen und Einschränkungen ihrer Verwen-
dung fest; sie entscheidet erforderlichenfalls auch über die
Rücknahme der Zulassung.

Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, dass ein Erzeugnis oder Stoff in
das in Absatz 1 genannte Verzeichnis aufgenommen oder daraus
gestrichen werden sollte oder dass die im vorliegenden Absatz
genannten Spezifikationen für die Verwendung geändert werden
sollten, so stellt er sicher, dass der Kommission und den
Mitgliedstaaten offiziell ein Dossier mit den Gründen für die
Aufnahme, Streichung oder Änderungen übermittelt wird.

Änderungs- oder Rücknahmeanträge sowie die diesbezüglichen
Entscheidungen werden veröffentlicht.

Erzeugnisse und Stoffe, die vor der Annahme dieser Verordnung
für die Zwecke des Artikels 19 Absatz 2 Buchstaben b und c
verwendet wurden, können nach deren Annahme weiterhin
verwendet werden. Die Kommission kann die Zulassung für
diese Erzeugnisse und Stoffe in jeden Fall im Einklang mit
Artikel 37 Absatz 2 zurücknehmen.

KAPITEL 5

Flexibilität

Artikel 22

Ausnahmen von den Produktionsvorschriften

(1) Die Kommission kann im Rahmen der Ziele und Grund-
sätze des Titels II und der Bestimmungen des Absatzes 2 des
vorliegenden Artikels nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren Bestimmungen über die Gewährung von
Ausnahmen von den in den Kapiteln 1 bis 4 festgelegten
Produktionsvorschriften erlassen.

(2) Ausnahmen nach Absatz 1 sind auf ein Mindestmaß zu
beschränken und gegebenenfalls zeitlich zu begrenzen; sie dürfen
nur gewährt werden, wenn

a) sie für die Aufnahme oder die Aufrechterhaltung der
ökologischen/biologischen Produktion in Betrieben mit
klimabedingten, geografischen oder strukturellen Beschrän-
kungen erforderlich sind;

b) sie zur Versorgung mit Futtermitteln, Saatgut und vege-
tativem Vermehrungsmaterial, lebenden Tieren oder ande-
ren landwirtschaftlichen Produktionsmitteln erforderlich
sind, soweit diese nicht als ökologische/biologische Erzeug-
nisse auf dem Markt erhältlich sind;

c) sie zur Versorgung mit Zutaten landwirtschaftlichen
Ursprungs erforderlich sind, soweit diese nicht als ökolo-
gische/biologische Erzeugnisse auf dem Markt erhältlich
sind;

d) sie zur Lösung spezifischer Probleme in der ökologischen/
biologischen Tierhaltung erforderlich sind;

e) sie im Hinblick auf die Verwendung spezifischer Erzeug-
nisse und Stoffe in der Verarbeitung nach Artikel 19
Absatz 2 Buchstabe b erforderlich sind, damit seit langem
eingeführte Lebensmittel als ökologische/biologische
Erzeugnisse hergestellt werden können;

f) sie als befristete Maßnahme zur Erhaltung oder Wieder-
aufnahme der ökologischen/biologischen Produktion in
Katastrophenfällen erforderlich sind;

g) Lebensmittelzusatzstoffe oder andere Stoffe nach Artikel 19
Absatz 2 Buchstabe b oder Futtermittelzusatzstoffe oder
andere Stoffe nach Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe d
verwendet werden müssen und diese Stoffe anders als durch
GVO hergestellt auf dem Markt nicht erhältlich sind;

h) die Verwendung von Lebensmittelzusatzstoffen oder ande-
ren Stoffen nach Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe b oder von
Futtermittelzusatzstoffen nach Artikel 16 Absatz 1 Buch-
stabe d aufgrund von Rechtsvorschriften der Gemeinschaft
oder von nationalen Rechtsvorschriften erforderlich ist.

(3) Die Kommission kann nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren spezifische Bestimmungen zur Anwendung
der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Ausnahmen
erlassen.

TITEL IV

KENNZEICHNUNG

Artikel 23

Verwendung von Bezeichnungen mit Bezug auf die
ökologische/biologische Produktion

(1) Im Sinne dieser Verordnung gilt ein Erzeugnis als mit Bezug
auf die ökologische/biologische Produktion gekennzeichnet,
wenn in der Etikettierung, der Werbung oder den Geschäfts-
papieren das Erzeugnis, seine Zutaten oder die Futtermittelaus-
gangserzeugnisse mit Bezeichnungen versehen werden, die dem
Käufer den Eindruck vermitteln, dass das Erzeugnis, seine
Bestandteile oder die Futtermittelausgangserzeugnisse nach den
Vorschriften dieser Verordnung gewonnen wurden. Insbesondere
dürfen die im Anhang aufgeführten Bezeichnungen, daraus
abgeleitete Bezeichnungen und Verkleinerungsformen wie „Bio-“
und „Öko-“, allein oder kombiniert, in der gesamten Gemein-
schaft und in allen ihren Amtssprachen bei der Kennzeichnung
von Erzeugnissen und der Werbung für sie verwendet werden,
wenn diese Erzeugnisse die mit dieser Verordnung oder im
Einklang mit ihr erlassenen Vorschriften erfüllen.

Bei der Kennzeichnung von lebenden oder unverarbeiteten
landwirtschaftlichen Erzeugnissen und der Werbung für diese
dürfen Bezeichnungen mit Bezug auf die ökologische/biologische
Produktion nur dann verwendet werden, wenn darüber hinaus
alle Bestandteile dieses Erzeugnisses im Einklang mit dieser
Verordnung erzeugt worden sind.
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(2) Die Bezeichnungen nach Absatz 1 dürfen nirgendwo in der
Gemeinschaft und in keiner ihrer Amtssprachen bei der
Kennzeichnung und Werbung sowie in den Geschäftspapieren
für Erzeugnisse, die die Vorschriften dieser Verordnung nicht
erfüllen, verwendet werden, außer wenn sie nicht für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse in Lebensmitteln oder Futtermitteln
verwendet werden oder eindeutig keinen Bezug zur ökologi-
schen/biologischen Produktion haben.

Darüber hinaus sind alle Bezeichnungen, einschließlich in
Handelsmarken verwendeter Bezeichnungen, sowie Kennzeich-
nungs- und Werbepraktiken, die den Verbraucher oder Nutzer
irreführen können, indem sie ihn glauben lassen, dass das
betreffende Erzeugnis oder die zu seiner Produktion verwendeten
Zutaten die Vorschriften dieser Verordnung erfüllen, nicht
zulässig.

(3) Die Bezeichnungen nach Absatz 1 dürfen nicht für
Erzeugnisse verwendet werden, die nach den gemeinschaftlichen
Vorschriften eine Kennzeichnung oder einen Hinweis tragen
müssen, die bzw. der besagt, dass sie GVO enthalten, aus GVO
bestehen oder aus GVO hergestellt worden sind.

(4) Bei verarbeiteten Lebensmitteln dürfen die Bezeichnungen
nach Absatz 1 in folgenden Fällen verwendet werden:

a) in der Verkehrsbezeichnung, vorausgesetzt

i) die verarbeiteten Lebensmittel erfüllen die Anforde-
rungen des Artikels 19;

ii) mindestens 95 Gewichtsprozent ihrer Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs sind ökologisch/biolo-
gisch;

b) nur im Verzeichnis der Zutaten, vorausgesetzt die Lebens-
mittel erfüllen die Anforderungen des Artikels 19 Absatz 1
und Absatz 2 Buchstaben a, b und d;

c) im Verzeichnis der Zutaten und im selben Sichtfeld wie die
Verkehrsbezeichnung, vorausgesetzt

i) die Hauptzutat ist ein Erzeugnis der Jagd oder der
Fischerei;

ii) sie enthalten andere Zutaten landwirtschaftlichen
Ursprungs, die ausschließlich ökologisch/biologisch
sind;

iii) die Lebensmittel erfüllen die Anforderungen des
Artikels 19 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstaben a, b
und d.

Im Verzeichnis der Zutaten ist anzugeben, welche Zutaten
ökologisch/biologisch sind.

Finden die Buchstaben b und c dieses Absatzes Anwendung, so
darf der Bezug auf die ökologische/biologische Produktion nur
im Zusammenhang mit den ökologischen/biologischen Zutaten
erscheinen und muss im Verzeichnis der Zutaten der Gesamt-
anteil der ökologischen/biologischen Zutaten an den Zutaten
landwirtschaftlichen Ursprungs angegeben werden.

Die Bezeichnungen und die Prozentangabe gemäß Unterabsatz 3
müssen in derselben Farbe, Größe und Schrifttype wie die
übrigen Angaben im Verzeichnis der Zutaten erscheinen.

(5) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen,
um die Einhaltung dieses Artikels sicherzustellen.

(6) Die Kommission kann die Liste der Bezeichnungen im
Anhang nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren
anpassen.

Artikel 24

Verbindliche Angaben

(1) Werden Bezeichnungen nach Artikel 23 Absatz 1 verwen-
det, muss

a) die Kennzeichnung auch die nach Artikel 27 Absatz 10
erteilte Codenummer der Kontrollbehörde oder Kontroll-
stelle enthalten, die für die Kontrolle des Unternehmers
zuständig ist, der die letzte Erzeugungs- oder Aufberei-
tungshandlung vorgenommen hat;

b) bei vorverpackten Lebensmitteln auf der Verpackung auch
das Gemeinschaftslogo nach Artikel 25 Absatz 1 erschei-
nen;

c) bei der Verwendung des Gemeinschaftslogos im selben
Sichtfeld wie das Logo auch der Ort der Erzeugung der
landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe erscheinen, aus denen
sich das Erzeugnis zusammensetzt, und zwar je nach Fall in
einer der folgenden Formen:

— „EU-Landwirtschaft“, wenn die landwirtschaftlichen
Ausgangsstoffe in der EU erzeugt wurden;

— „Nicht-EU-Landwirtschaft“, wenn die landwirtschaft-
lichen Ausgangsstoffe in Drittländern erzeugt wurden;

— „EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft“, wenn die landwirt-
schaftlichen Ausgangsstoffe zum Teil in der Gemein-
schaft und zum Teil in einem Drittland erzeugt
wurden.

Sind alle landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe, aus denen sich das
Erzeugnis zusammensetzt, in demselben Land erzeugt worden,
so kann die genannte Angabe „EU“ oder „Nicht-EU“ durch die
Angabe dieses Landes ersetzt oder um diese ergänzt werden.

Bei der genannten Angabe „EU“ oder „Nicht-EU“ können kleine
Gewichtsmengen an Zutaten außer Acht gelassen werden, sofern
die Gesamtmenge der nicht berücksichtigten Zutaten 2 Gewichts-
prozent der Gesamtmenge der Ausgangsstoffe landwirtschaft-
lichen Ursprungs nicht übersteigt.

Die genannte Angabe „EU“ oder „Nicht-EU“ darf nicht in einer
auffälligeren Farbe, Größe oder Schrifttype als die Verkehrsbe-
zeichnung des Erzeugnisses erscheinen.

Bei aus Drittländern eingeführten Erzeugnissen sind die Ver-
wendung des Gemeinschaftslogos nach Artikel 25 Absatz 1 und
die Angaben nach Unterabsatz 1 fakultativ. Erscheint das
Gemeinschaftslogo nach Artikel 25 Absatz 1 jedoch in der
Kennzeichnung, so müssen die Angaben nach Unterabsatz 1
auch in der Kennzeichnung erscheinen.

(2) Die Angaben nach Absatz 1 müssen an gut sichtbarer
Stelle, deutlich lesbar und unverwischbar angebracht sein.
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(3) Spezifische Kriterien zur Aufmachung, Zusammensetzung
und Größe der Angaben nach Absatz 1 Buchstaben a und c
werden von der Kommission nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren erlassen.

Artikel 25

Logos für ökologische/biologische Produktion

(1) Das Gemeinschaftslogo für ökologische/biologische Pro-
duktion darf in der Kennzeichnung, Aufmachung und Werbung
von Erzeugnissen verwendet werden, sofern diese die Vor-
schriften dieser Verordnung erfüllen.

Das Gemeinschaftslogo darf nicht für Umstellungserzeugnisse
und Lebensmittel im Sinne des Artikels 23 Absatz 4 Buch-
staben b und c verwendet werden.

(2) Nationale und private Logos dürfen in der Kennzeichnung
und Aufmachung von Erzeugnissen sowie in der Werbung
hierfür verwendet werden, sofern diese Erzeugnisse die Vor-
schriften dieser Verordnung erfüllen.

(3) Die Kommission legt nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren spezifische Kriterien für die Aufmachung,
Zusammensetzung, Größe und Gestaltung des Gemeinschafts-
logos fest.

Artikel 26

Besondere Kennzeichnungsvorschriften

Die Kommission erlässt nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren besondere Vorschriften für die Kenn-
zeichnung und Zusammensetzung von

a) ökologischen/biologischen Futtermitteln,

b) Umstellungserzeugnissen pflanzlichen Ursprungs,

c) vegetativem Vermehrungsmaterial und Saatgut für den
Anbau.

TITEL V

KONTROLLEN

Artikel 27

Kontrollsystem

(1) Die Mitgliedstaaten führen ein System für Kontrollen ein
und bestimmen eine oder mehrere zuständige Behörde(n), die für
die Kontrolle der Einhaltung der Verpflichtungen gemäß der
vorliegenden Verordnung im Einklang mit der Verordnung (EG)
Nr. 882/2004 zuständig ist (sind).

(2) Zusätzlich zu den Bedingungen gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 882/2004 umfasst das für die Zwecke der vorliegenden
Verordnung eingerichtete Kontrollsystem mindestens die Anwen-
dung von Vorkehrungen und Kontrollmaßnahmen, die von der
Kommission nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten
Verfahren festzulegen sind.

(3) Im Rahmen dieser Verordnung werden Art und Häufigkeit
der Kontrollen auf der Grundlage einer Bewertung des Risikos
des Auftretens von Unregelmäßigkeiten und Verstößen in Bezug
auf die Erfüllung der Anforderungen dieser Verordnung
bestimmt. Alle Unternehmer mit Ausnahme von Großhändlern,
die nur mit abgepackten Erzeugnissen handeln, und Unter-
nehmern nach Artikel 28 Absatz 2, die an Endverbraucher oder
-nutzer verkaufen, müssen in jedem Fall mindestens einmal
jährlich darauf überprüft werden, ob sie die Vorschriften dieser
Verordnung einhalten.

(4) Die zuständige Behörde kann

a) ihre Kontrollbefugnisse einer oder mehreren anderen
Kontrollbehörden übertragen. Die Kontrollbehörden müs-
sen angemessene Garantien für Objektivität und Unpartei-
lichkeit bieten und über qualifiziertes Personal und die
erforderlichen Ressourcen für die Wahrnehmung ihrer
Aufgaben verfügen;

b) Kontrollaufgaben einer oder mehreren Kontrollstellen
übertragen. In diesem Fall benennen die Mitgliedstaaten
Behörden, die für die Zulassung und Überwachung dieser
Kontrollstellen zuständig sind.

(5) Die zuständige Behörde kann einer bestimmten Kontroll-
stelle nur dann Kontrollaufgaben übertragen, wenn die Voraus-
setzungen des Artikels 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 882/
2004 erfüllt sind und wenn insbesondere

a) die Aufgaben, die die Kontrollstelle wahrnehmen darf,
sowie die Bedingungen, der sie hierbei unterliegt, genau
beschrieben sind;

b) nachgewiesen ist, dass die Kontrollstelle

i) über die Sachkompetenz, Ausrüstung und Infra-
struktur verfügt, die zur Wahrnehmung der ihr
übertragenen Aufgaben notwendig sind,

ii) über eine ausreichende Zahl entsprechend qualifizier-
ter und erfahrener Mitarbeiter verfügt und

iii) im Hinblick auf die Durchführung der ihr übertrage-
nen Aufgaben unabhängig und frei von jeglichem
Interessenkonflikt ist;

c) die Kontrollstelle nach der Europäischen Norm EN 45011
bzw. ISO Guide 65 (Allgemeine Anforderungen an Stellen,
die Produktzertifizierungssysteme betreiben) in der zuletzt
im Amtsblatt der Europäischen Union, Reihe C, bekannt
gemachten Fassung akkreditiert und von den zuständigen
Behörden zugelassen ist;

d) die Kontrollstelle der zuständigen Behörde regelmäßig bzw.
immer, wenn diese darum ersucht, die Ergebnisse der
durchgeführten Kontrollen mitteilt. Wird aufgrund der
Ergebnisse der Kontrollen ein Verstoß festgestellt oder
vermutet, so unterrichtet die Kontrollstelle unverzüglich die
zuständige Behörde;

e) eine wirksame Koordinierung zwischen der übertragenden
zuständigen Behörde und der Kontrollstelle stattfindet.
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(6) Zusätzlich zu den Voraussetzungen des Absatzes 5
berücksichtigt die zuständige Behörde bei der Zulassung einer
Kontrollstelle folgende Kriterien:

a) das vorgesehene Standardkontrollverfahren mit einer aus-
führlichen Beschreibung der Kontrollmaßnahmen und
Vorkehrungen, die die Stelle den ihrer Kontrolle unter-
liegenden Unternehmern gegenüber zur Auflage macht;

b) die Maßnahmen, die die Kontrollstelle bei Feststellung von
Unregelmäßigkeiten und/oder Verstößen zu ergreifen
gedenkt.

(7) Die zuständigen Behörden dürfen folgende Aufgaben den
Kontrollstellen nicht übertragen:

a) Überwachung und Überprüfung anderer Kontrollstellen;

b) Gewährung von Ausnahmen nach Artikel 22, es sei denn,
dies ist in den von der Kommission nach Artikel 22
Absatz 3 erlassenen spezifischen Bestimmungen vorge-
sehen.

(8) Gemäß Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 882/
2004 veranlassen die zuständigen Behörden, die Kontrollstellen
Aufgaben übertragen, bei Bedarf Überprüfungen oder Inspektio-
nen der Kontrollstellen. Ergibt eine Überprüfung oder Inspektion,
dass diese Stellen die ihnen übertragenen Aufgaben nicht
ordnungsgemäß ausführen, so kann die übertragende zuständige
Behörde die Übertragung entziehen. Dies geschieht unverzüglich,
wenn die Kontrollstelle nicht rechtzeitig angemessene Abhilfe-
maßnahmen trifft.

(9) Zusätzlich zu den Anforderungen nach Absatz 8 muss die
zuständige Behörde

a) sicherstellen, dass die Kontrollstelle ihre Kontrollen objektiv
und unabhängig wahrnimmt;

b) die Wirksamkeit der Kontrollen überprüfen;

c) etwaige festgestellte Unregelmäßigkeiten oder Verstöße
sowie die daraufhin getroffenen Abhilfemaßnahmen zur
Kenntnis nehmen;

d) der Kontrollstelle die Zulassung entziehen, wenn diese die
Voraussetzungen nach den Buchstaben a und b nicht erfüllt
oder den Kriterien nach den Absätzen 5 und 6 nicht mehr
genügt oder die Anforderungen der Absätze 11, 12 und 14
nicht erfüllt.

(10) Die Mitgliedstaaten teilen jeder Kontrollbehörde oder
Kontrollstelle, die Kontrollaufgaben nach Absatz 4 durchführt,
eine Codenummer zu.

(11) Die Kontrollbehörden und Kontrollstellen gewähren den
zuständigen Behörden Zugang zu ihren Diensträumen und
Einrichtungen und leisten jede Auskunft und Unterstützung, die
den zuständigen Behörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach
diesem Artikel erforderlich erscheint.

(12) Die Kontrollbehörden und Kontrollstellen stellen sicher,
dass gegenüber den ihrer Kontrolle unterstehenden

Unternehmern mindestens die Vorkehrungen und Kontroll-
maßnahmen nach Absatz 2 angewandt werden.

(13) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das eingerichtete
Kontrollsystem im Einklang mit Artikel 18 der Verordnung (EG)
Nr. 178/2002 für jedes Erzeugnis die Rückverfolgbarkeit auf
allen Stufen der Produktion, der Aufbereitung und des Vertriebs
erlaubt, um insbesondere den Verbrauchern die Gewähr dafür zu
bieten, dass die ökologischen/biologischen Erzeugnisse in Über-
einstimmung mit den Anforderungen der vorliegenden Ver-
ordnung hergestellt worden sind.

(14) Die Kontrollbehörden und Kontrollstellen übermitteln den
zuständigen Behörden jährlich spätestens bis zum 31. Januar ein
Verzeichnis der Unternehmer, die am 31. Dezember des
Vorjahres ihrer Kontrolle unterstanden. Bis spätestens zum
31. März jedes Jahres ist ein zusammenfassender Bericht über
die im Vorjahr ausgeführten Kontrolltätigkeiten vorzulegen.

Artikel 28

Teilnahme am Kontrollsystem

(1) Jeder Unternehmer, der Erzeugnisse im Sinne des Artikels 1
Absatz 2 erzeugt, aufbereitet, lagert, aus einem Drittland einführt
oder in Verkehr bringt, ist verpflichtet, vor dem Inverkehr-
bringen von jeglichen Erzeugnissen als ökologische/biologische
Erzeugnisse oder als Umstellungserzeugnisse

a) seine Tätigkeit den zuständigen Behörden des Mitglied-
staats, in dem diese Tätigkeit ausgeübt wird, zu melden;

b) sein Unternehmen dem Kontrollsystem nach Artikel 27 zu
unterstellen.

Unterabsatz 1 gilt auch für Ausführer, die Erzeugnisse ausführen,
die im Einklang mit den Produktionsvorschriften dieser Ver-
ordnung hergestellt wurden.

Lässt ein Unternehmer eine seiner Tätigkeiten von einem Dritten
ausüben, so unterliegt dieser Unternehmer dennoch den unter
den Buchstaben a und b genannten Pflichten, und die in Auftrag
gegebenen Tätigkeiten unterliegen dem Kontrollsystem.

(2) Die Mitgliedstaaten können Unternehmer, die Erzeugnisse
direkt an Endverbraucher oder -nutzer verkaufen, von der
Anwendung dieses Artikels befreien, sofern diese Unternehmer
die Erzeugnisse nicht selbst erzeugen, aufbereiten oder an einem
anderen Ort als in Verbindung mit der Verkaufsstelle lagern oder
solche Erzeugnisse nicht aus einem Drittland einführen oder
solche Tätigkeiten auch nicht von Dritten ausüben lassen.

(3) Die Mitgliedstaaten bestimmen eine Behörde oder Stelle, die
diesbezügliche Meldungen entgegennimmt.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jeder Unternehmer,
der die Vorschriften dieser Verordnung erfüllt und als Beitrag zu
den Kontrollkosten eine angemessene Gebühr entrichtet, einen
Anspruch hat, in das Kontrollsystem einbezogen zu werden.

(5) Die Kontrollbehörden und Kontrollstellen führen ein
aktualisiertes Verzeichnis mit Namen und Anschriften der ihrer
Kontrolle unterliegenden Unternehmer. Dieses Verzeichnis ist
den betroffenen Parteien zur Einsicht bereitzuhalten.

L 189/18 DE Amtsblatt der Europäischen Union 20.7.2007



(6) Die Kommission erlässt nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren Durchführungsbestimmungen zur Rege-
lung des Verfahrens für die Meldung und Unterstellung nach
Absatz 1 des vorliegenden Artikels, insbesondere hinsichtlich der
in die Meldung nach Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden
Artikels aufzunehmenden Informationen.

Artikel 29

Bescheinigungen

(1) Die Kontrollbehörden und Kontrollstellen nach Artikel 27
Absatz 4 stellen jedem Unternehmer, der ihren Kontrollen
unterliegt und in seinem Tätigkeitsbereich die Anforderungen
dieser Verordnung erfüllt, eine entsprechende Bescheinigung aus.
Diese Bescheinigung muss zumindest über die Identität des
Unternehmers und die Art oder das Sortiment der Erzeugnisse
sowie über die Geltungsdauer der Bescheinigung Aufschluss
geben.

(2) Jeder Unternehmer muss die Bescheinigungen seiner
Lieferanten prüfen.

(3) Die Form der in Absatz 1 genannten Bescheinigung wird
nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren erstellt,
wobei die Vorteile einer elektronischen Bescheinigung zu
berücksichtigen sind.

Artikel 30

Maßnahmen bei Verstößen und Unregelmäßigkeiten

(1) Bei Feststellung einer Unregelmäßigkeit hinsichtlich der
Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung stellt die Kontroll-
behörde oder Kontrollstelle sicher, dass in der Kennzeichnung
und Werbung für die gesamte von der Unregelmäßigkeit
betroffene Partie oder Erzeugung kein Bezug auf die ökologi-
sche/biologische Produktion erfolgt, wenn dies in einem ange-
messenen Verhältnis zur Bedeutung der Vorschrift, gegen die
verstoßen wurde, sowie zu der Art und den besonderen
Umständen der Unregelmäßigkeit steht.

Bei Feststellung eines schwerwiegenden Verstoßes oder eines
Verstoßes mit Langzeitwirkung untersagt die Kontrollbehörde
oder Kontrollstelle dem betreffenden Unternehmer die Ver-
marktung von Erzeugnissen mit einem Bezug auf die ökologi-
sche/biologische Produktion in der Kennzeichnung und
Werbung für eine mit der zuständigen Behörde des betreffenden
Mitgliedstaats vereinbarte Dauer.

(2) Die Informationen über Unregelmäßigkeiten oder Verstöße,
die den ökologischen/biologischen Status eines Erzeugnisses
beeinträchtigen, müssen umgehend zwischen den betroffenen
Kontrollstellen, Kontrollbehörden, zuständigen Behörden und
Mitgliedstaaten ausgetauscht und gegebenenfalls der Kommission
mitgeteilt werden.

Die Ebene, auf der die Mitteilung erfolgt, ist von der Schwere und
dem Umfang der Unregelmäßigkeit bzw. des Verstoßes abhängig.

Die Form und die Modalitäten dieser Mitteilungen können von
der Kommission nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten
Verfahren geregelt werden.

Artikel 31

Informationsaustausch

Auf Antrag müssen die zuständigen Behörden, die Kontrollbe-
hörden und die Kontrollstellen einschlägige Informationen über
die Ergebnisse ihrer Kontrollen mit anderen zuständigen
Behörden, Kontrollbehörden und Kontrollstellen austauschen,
soweit der Antrag mit der Notwendigkeit begründet ist zu
gewährleisten, dass ein Erzeugnis nach den Vorschriften dieser
Verordnung hergestellt wurde. Sie können diese Informationen
auch von sich aus austauschen.

TITEL VI

HANDEL MIT DRITTLÄNDERN

Artikel 32

Einfuhr konformer Erzeugnisse

(1) Ein aus einem Drittland eingeführtes Erzeugnis darf in der
Gemeinschaft als ökologisches/biologisches Erzeugnis in Verkehr
gebracht werden, sofern

a) das Erzeugnis den Vorschriften der Titel II, III und IV sowie
den gemäß dieser Verordnung erlassenen für seine Produk-
tion einschlägigen Durchführungsbestimmungen genügt;

b) alle Unternehmer, einschließlich der Ausführer, der Kon-
trolle durch eine nach Absatz 2 anerkannte Kontrollbe-
hörde oder Kontrollstelle unterworfen worden sind;

c) die betreffenden Unternehmer den Einführern oder den
nationalen Behörden die von der Kontrollbehörde oder
Kontrollstelle gemäß Buchstabe b ausgestellte Bescheini-
gung nach Artikel 29 jederzeit vorlegen können, die die
Identität des Unternehmers, der den letzten Arbeitsgang
durchgeführt hat, belegt und es ermöglicht, die Einhaltung
der Bestimmungen der Buchstaben a und b dieses Absatzes
durch diesen Unternehmer zu überprüfen.

(2) Die Kommission erkennt nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren die Kontrollbehörden und Kontrollstellen
nach Absatz 1 Buchstabe b des vorliegenden Artikels, einschließ-
lich der Kontrollbehörden und Kontrollstellen nach Artikel 27,
die in Drittländern für die Durchführung der Kontrollen und die
Ausstellung der Bescheinigungen nach Absatz 1 Buchstabe c des
vorliegenden Artikels zuständig sind, an und stellt ein Ver-
zeichnis dieser Kontrollbehörden und Kontrollstellen auf.

Die Kontrollstellen müssen nach der Europäischen Norm EN
45011 bzw. ISO Guide 65 (Allgemeine Anforderungen an
Stellen, die Produktzertifizierungssysteme betreiben) in der
zuletzt im Amtsblatt der Europäischen Union, Reihe C, bekannt
gemachten Fassung akkreditiert sein. Die Kontrollstellen werden
einer regelmäßigen Evaluierung vor Ort, Überwachung und
mehrjährigen Wiederbewertung ihrer Tätigkeiten durch die
Akkreditierungsstelle unterzogen.

Bei der Prüfung der Anträge auf Anerkennung fordert die
Kommission bei der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle alle
erforderlichen Informationen an. Die Kommission kann auch
Sachverständige beauftragen, vor Ort eine Prüfung der Produk-
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tionsvorschriften und der von der betreffenden Kontrollbehörde
oder Kontrollstelle in dem Drittland durchgeführten Kontroll-
tätigkeiten vorzunehmen.

Die anerkannten Kontrollstellen oder Kontrollbehörden stellen
die Bewertungsberichte der Akkreditierungsstelle oder gege-
benenfalls der zuständigen Behörde über die regelmäßige
Evaluierung vor Ort, Überwachung und mehrjährige Wiederbe-
wertung ihrer Tätigkeiten zur Verfügung.

Auf der Grundlage der Bewertungsberichte stellt die Kommission
mit Unterstützung der Mitgliedstaaten eine angemessene Über-
wachung über die anerkannten Kontrollbehörden und Kontroll-
stellen sicher, indem sie eine regelmäßige Überprüfung ihrer
Anerkennung vornimmt. Die Art der Überwachung wird anhand
einer Bewertung des Risikos von Unregelmäßigkeiten oder
Verstößen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung festgelegt.

Artikel 33

Einfuhr von Erzeugnissen mit gleichwertigen Garantien

(1) Ein aus einem Drittland eingeführtes Erzeugnis darf auch in
der Gemeinschaft als ökologisches/biologisches Erzeugnis in
Verkehr gebracht werden, sofern

a) das Erzeugnis nach Produktionsvorschriften produziert
wurde, die den Vorschriften der Titel III und IV gleichwertig
sind;

b) die Unternehmer Kontrollmaßnahmen unterworfen wor-
den sind, die an Wirksamkeit denjenigen des Titels V
gleichwertig sind und die fortlaufend und effektiv ange-
wandt worden sind;

c) die Unternehmer ihre Tätigkeiten auf allen Stufen der
Produktion, der Aufbereitung und des Vertriebs des
Erzeugnisses in dem betreffenden Drittland einem nach
Absatz 2 anerkannten Kontrollsystem oder einer nach
Absatz 3 anerkannten Kontrollbehörde oder Kontrollstelle
unterstellt haben;

d) die zuständigen Behörden, Kontrollbehörden oder Kontroll-
stellen des nach Absatz 2 anerkannten Drittlandes oder eine
nach Absatz 3 anerkannte Kontrollbehörde oder Kontroll-
stelle eine Kontrollbescheinigung für das Erzeugnis erteilt
hat, wonach es den Bestimmungen dieses Absatzes genügt.

Das Original der Bescheinigung gemäß diesem Absatz muss der
Ware bis zum Betrieb des ersten Empfängers beigefügt sein;
anschließend hat der Einführer die Bescheinigung mindestens
zwei Jahre lang für die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle
bereitzuhalten.

(2) Die Kommission kann nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren diejenigen Drittländer anerkennen, deren
Produktionssystem Grundsätzen und Produktionsvorschriften
genügt, die denen der Titel II, III und IV gleichwertig sind, und
deren Kontrollmaßnahmen von gleichwertiger Wirksamkeit sind
wie diejenigen des Titels V; sie kann diese Länder in ein
entsprechendes Verzeichnis aufnehmen. Bei der Gleichwertig-
keitsprüfung sind die Leitlinien CAC/GL 32 des Codex Alimen-
tarius zu berücksichtigen.

Bei der Prüfung der Anträge auf Anerkennung fordert die
Kommission bei dem Drittland alle erforderlichen Informationen
an. Die Kommission kann Sachverständige beauftragen, vor Ort
eine Prüfung der Produktionsregeln und Kontrollmaßnahmen
des betreffenden Drittlandes vorzunehmen.

Bis zum 31. März jedes Jahres übermitteln die anerkannten
Drittländer der Kommission einen kurzen Jahresbericht über die
Anwendung und Durchsetzung der in dem betreffenden Land
geltenden Kontrollmaßnahmen.

Auf der Grundlage der in diesen Jahresberichten enthaltenen
Informationen stellt die Kommission mit Unterstützung der
Mitgliedstaaten eine angemessene Überwachung der anerkannten
Drittländer sicher, indem sie deren Anerkennung regelmäßig
überprüft. Die Art der Überwachung wird anhand einer
Bewertung des Risikos von Unregelmäßigkeiten oder Verstößen
gegen die Bestimmungen dieser Verordnung festgelegt.

(3) Für Erzeugnisse, die nicht gemäß Artikel 32 eingeführt und
nicht aus einem nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels
anerkannten Drittland eingeführt werden, kann die Kommission
nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren die
Kontrollbehörden und Kontrollstellen, einschließlich der Kon-
trollbehörden und Kontrollstellen nach Artikel 27, die in
Drittländern für die Durchführung von Kontrollen und die
Erteilung von Bescheinigungen nach Absatz 1 des vorliegenden
Artikels zuständig sind, anerkennen und ein Verzeichnis dieser
Kontrollbehörden und Kontrollstellen erstellen. Bei der Gleich-
wertigkeitsprüfung sind die Leitlinien CAC/GL 32 des Codex
Alimentarius zu berücksichtigen.

Die Kommission prüft jeden Antrag auf Anerkennung, der von
einer Kontrollbehörde oder Kontrollstelle eines Drittlandes
eingereicht wird.

Bei der Prüfung der Anträge auf Anerkennung fordert die
Kommission bei der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle alle
erforderlichen Informationen an. Die Tätigkeit der Kontrollstelle
oder Kontrollbehörde wird von einer Akkreditierungsstelle oder
gegebenenfalls einer dafür zuständigen Behörde einer regel-
mäßigen Evaluierung vor Ort, Überwachung und mehrjährigen
Wiederbewertung unterzogen. Die Kommission kann auch
Sachverständige beauftragen, vor Ort eine Prüfung der Produk-
tionsvorschriften und der von der betreffenden Kontrollbehörde
oder Kontrollstelle in dem Drittland durchgeführten Kontroll-
tätigkeiten vorzunehmen.

Die anerkannten Kontrollstellen oder Kontrollbehörden stellen
die Bewertungsberichte der Akkreditierungsstelle oder gege-
benenfalls der zuständigen Behörde über die regelmäßige
Evaluierung vor Ort, Überwachung und mehrjährige Wiederbe-
wertung ihrer Tätigkeiten zur Verfügung.

Auf der Grundlage dieser Bewertungsberichte stellt die Kommis-
sion mit Unterstützung der Mitgliedstaaten eine angemessene
Überwachung der anerkannten Kontrollbehörden und Kontroll-
stellen sicher, indem sie eine regelmäßige Überprüfung der
Anerkennung vornimmt. Die Art der Überwachung wird anhand
einer Bewertung des Risikos von Unregelmäßigkeiten oder
Verstößen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung festgelegt.
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TITEL VII

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 34

Freier Warenverkehr für ökologische/biologische
Erzeugnisse

(1) Die zuständigen Behörden, Kontrollbehörden und Kontroll-
stellen dürfen die Vermarktung von ökologischen/biologischen
Erzeugnissen, die von einer in einem anderen Mitgliedstaat
ansässigen anderen Kontrollbehörde oder Kontrollstelle kontrol-
liert wurden, nicht aus Gründen des Produktionsverfahrens, der
Kennzeichnung oder der Darstellung dieses Verfahrens verbieten
oder einschränken, sofern diese Erzeugnisse den Anforderungen
dieser Verordnung entsprechen. Insbesondere dürfen keine
anderen als die in Titel V vorgesehenen Kontrollen oder
finanziellen Belastungen vorgeschrieben werden.

(2) Die Mitgliedstaaten können in ihrem Hoheitsgebiet für die
ökologische/biologische pflanzliche und tierische Erzeugung
strengere Vorschriften anwenden, sofern diese Vorschriften auch
für die nichtökologische/nichtbiologische Erzeugung gelten und
mit dem Gemeinschaftsrecht im Einklang stehen und die
Vermarktung außerhalb des Hoheitsgebiets des betreffenden
Mitgliedstaats produzierter ökologischer/biologischer Erzeug-
nisse dadurch nicht unterbunden oder eingeschränkt wird.

Artikel 35

Mitteilungen an die Kommission

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission regelmäßig
folgende Informationen:

a) Name und Anschrift sowie gegebenenfalls Codenummer
und Konformitätszeichen der zuständigen Behörden;

b) Liste der Kontrollbehörden und Kontrollstellen und ihrer
Codenummern sowie gegebenenfalls ihrer Konformitäts-
zeichen. Die Kommission veröffentlicht regelmäßig das
Verzeichnis der Kontrollbehörden und Kontrollstellen.

Artikel 36

Statistische Informationen

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die statistischen
Angaben, die für die Durchführung dieser Verordnung und die
Folgemaßnahmen erforderlich sind. Diese statistischen Angaben
werden im Rahmen des statistischen Programms der Gemein-
schaft definiert.

Artikel 37

Ausschuss für ökologische/biologische Produktion

(1) Die Kommission wird von einem Regelungsausschuss für
ökologische/biologische Produktion unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/
468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

Artikel 38

Durchführungsbestimmungen

Die Kommission erlässt nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren im Rahmen der Ziele und Grundsätze des
Titels II Durchführungsbestimmungen zu dieser Verordnung.
Dazu gehören insbesondere Durchführungsbestimmungen zu

a) den Produktionsvorschriften des Titels III, insbesondere
hinsichtlich der spezifischen Anforderungen und Bedingun-
gen, die die Unternehmer zu erfüllen haben;

b) den Kennzeichnungsvorschriften des Titels IV;

c) dem Kontrollsystem des Titels V, insbesondere zu Mindest-
kontrollanforderungen, Überwachung und Überprüfung,
spezifischen Kriterien für die Übertragung von Aufgaben an
private Kontrollstellen, den Kriterien für deren Zulassung
und den Entzug der Zulassung sowie den Bescheinigungen
gemäß Artikel 29;

d) den Vorschriften für Einfuhren aus Drittländern nach
Titel VI, insbesondere hinsichtlich der Kriterien und
Verfahren für die Anerkennung von Drittländern und
Kontrollstellen nach Artikel 32 und Artikel 33, einschließ-
lich der Veröffentlichung der Verzeichnisse der anerkannten
Drittländer und Kontrollstellen sowie hinsichtlich der
Bescheinigung nach Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe d
wobei die Vorteile einer elektronischen Bescheinigung zu
berücksichtigen sind;

e) den Vorschriften für den freien Warenverkehr für ökologi-
sche/biologische Erzeugnisse nach Artikel 34 und für
Mitteilungen an die Kommission nach Artikel 35.

Artikel 39

Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 wird zum 1. Januar
2009 aufgehoben.

(2) Verweisungen auf die aufgehobene Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 gelten als Verweisungen auf die vorliegende
Verordnung.

Artikel 40

Übergangsmaßnahmen

Sofern erforderlich, werden Maßnahmen zur Erleichterung des
Übergangs von den Vorschriften der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 zu den Vorschriften der vorliegenden Verordnung
nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.
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Artikel 41

Bericht an den Rat

(1) Die Kommission legt dem Rat bis zum 31. Dezember 2011
einen Bericht vor.

(2) In dem Bericht werden insbesondere die bei der Anwen-
dung dieser Verordnung gesammelten Erfahrungen dargelegt und
Überlegungen insbesondere zu folgenden Fragen angestellt:

a) Anwendungsbereich dieser Verordnung, insbesondere hin-
sichtlich ökologischer/biologischer Lebensmittel, die durch
gemeinschaftliche Verpflegungseinrichtungen aufbereitet
werden;

b) Verbot der Verwendung von GVO, einschließlich der
Verfügbarkeit von nicht durch GVO hergestellten Erzeug-
nissen, der Erklärung des Verkäufers sowie der Durch-
führbarkeit spezifischer Toleranzschwellen und deren
Auswirkungen auf den ökologischen/biologischen Sektor;

c) Funktionieren des Binnenmarktes und des Kontrollsystems,
wobei insbesondere zu bewerten ist, ob die eingeführten

Verfahren nicht zu unlauterem Wettbewerb oder zu
Hindernissen für die Produktion und die Vermarktung
ökologischer/biologischer Erzeugnisse führen.

(3) Die Kommission fügt dem Bericht gegebenenfalls geeignete
Vorschläge bei.

Artikel 42

Inkrafttreten und Anwendung

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Für bestimmte Tierarten, Wasserpflanzen und Mikroalgen, für
die keine ausführlichen Produktionsvorschriften vorliegen, gelten
die Kennzeichnungsvorschriften des Artikels 23 und die
Kontrollvorschriften des Titels V. Bis zur Aufnahme ausführlicher
Produktionsvorschriften gelten nationale Bestimmungen oder —
falls solche Bestimmungen nicht bestehen — von den Mitglied-
staaten akzeptierte oder anerkannte private Standards.

Diese Verordnung gilt ab dem 1. Januar 2009.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 28. Juni 2007.

Im Namen des Rates

Der Präsident

S. GABRIEL
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ANHANG

ANGABEN NACH ARTIKEL 23 ABSATZ 1

BG: биологичен

ES: ecológico, biológico
CS: ekologické, biologické
DA: økologisk
DE: ökologisch, biologisch
ET: mahe, ökoloogiline
EL: βιολογικό

EN: organic
FR: biologique
GA: orgánach
IT: biologico
LV: bioloģisks, ekoloģisks
LT: ekologiškas
LU: biologesch
HU: ökológiai
MT: organiku
NL: biologisch
PL: ekologiczne
PT: biológico
RO: ecologic
SK: ekologické, biologické
SL: ekološki
FI: luonnonmukainen
SV: ekologisk.
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Einleitung 
 

 
Impulsgebend aus Niederösterreich ist „Natur im Garten“ eine internationale Organisation zur 
Förderung der Ökologisierung von Gärten und Grünräumen. Im Vordergrund stehen biologische 
Vielfalt und Gestaltung mit ökologisch wertvollen Pflanzen. Die Kernkriterien legen fest, dass 
Gärten und Grünraume ohne chemische Pestizide, ohne chemisch-synthetische Dünger und 
ohne Torf gepflegt werden.  

Gärten und Grünräume brauchen spezielle Herangehensweisen und Beratungsangebote, 
Pflegestandards, Substrate, Pflanzenschutz- und auch andere Pflanzenpflegemittel als die 
Landwirtschaft, daher hat „Natur im Garten“ ein eigenes Gütesiegel entwickelt. Am Beispiel Torf 
aufgezeigt: Moore sind einzigartige, gefährdete Sonderstandorte für viele Pflanzen und Tiere und 
zusätzlich enorme CO2 Speicher. Moore speichern auf nur 3 % der Erdoberfläche rund 30 % des 
erdgebundenen Kohlenstoffs. Das macht Moore zu einem „Global Player“ im Klimaschutz 
(www.wwf.at/de/moore). Torfabbau ist für die Landwirtschaft nur ein kleines, aber für Naturgärten 
ein wichtiges Thema. So ist es für uns nicht akzeptabel einerseits Naturräume zu schaffen und 
andererseits andere zu zerstören. 

 

Im Wissen um die Bedeutung naturnaher Lebensräume für die heimische Fauna und Flora, und im 
Bewusstsein des Einflusses der Gartenkultur auf die Mit- und Umwelt, setzt „Natur im Garten“ sich 
massiv für folgende Zielsetzungen ein: 

 Reduktion des Eintrages von Schadstoffen durch Verringerung des Einsatzes von chemisch-
synthetischen Mineraldüngern und Pestiziden  

 Reduktion der Torfverwendung 
 Forcierung einer naturnahen Gestaltung mit naturnahen Gartenelementen zur Förderung 

eines ökologischen Gleichgewichts (Nützlingsförderung, robuste und standortgerechte 
Bepflanzung, Kreislaufwirtschaft) 

 Bewusstseinsbildung und Identifikation breiter Bevölkerungsschichten mit dem 
Ökologiegedanken  

„Natur im Garten“ ist eine breite Anlaufstelle im deutschsprachigen Raum, ob HobbygärtnerIn, 
SchaugartenbesitzerIn, Gemeinde-GrünraumpflegerIn, BürgermeisterIn, ZimmergärtnerIn, 
EndverbraucherIn – alle bekommen bei der „Natur im Garten“ Hotline Auskunft über ökologisch 
wirksame Alternativen. (Derzeit rund 40.000 Anrufe und Kontakte aus Österreich, Deutschland, 
Schweiz und Südtirol.) 

„Natur im Garten“ ist die einzige Vertretung HobbygärtnerInnen und der Gruppe von 
Verwaltern nicht landwirtschaftlich genutzter Grünräume und Grünflächen. 

All dies macht ein „Natur im Garten“ Gütesiegel zum weltweit umfassendsten Gartensiegel! 
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Die Kernkriterien im Allgemeinen 
 

 
Natur im Garten  
Das „Natur im Garten“ Gütesiegel hält sich an die Kriterien von „Natur im Garten“ und an die 
Richtlinien der EU BIO Verordnung  834/2007 bzw. 889/2008 (Anlage 1 und 2).  

In der Bio-Landwirtschaft sind sinnvolle ökologische Mittel für den Garten und Grünraumbereich 
nicht zugelassen. Mit dem „Natur im Garten“ Gütesiegel können auch Präparate ausgezeichnet 
werden, die nicht für den biologischen Landbau zugelassen sind, wenn sie ausschließlich 
natürliche, naturidentische oder traditionell verwendete ungiftige Substanzen enthalten. 
(Berücksichtigung findet hier auch die Grundstoffliste der EU Pflanzenschutzverordnung.) 

Darüber hinaus spricht sich „Natur im Garten“ aus ökologischen Gründen klar gegen 
Torfverwendung aus. 

Genetisch veränderte Organismen (GVO) und Erzeugnisse, die aus oder durch GVO erzeugt 
werden, sind mit den ökologischen Produktionskonzept und auch mit den "Natur im Garten" 
Grundeinstellung nicht vereinbar und werden grundsätzlich abgelehnt. 

Das „Natur im Garten Gütesiegel“ hebt sich von der biologischen Landwirtschaft und anderen 
Gütesiegel  ab und repräsentiert die Bedürfnisse des ökologisch und naturnahen Gartens und 
Grünraums ganzheitlich. 
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Die Kernkriterien für Pflanzenschutzmittel 
 

 
Für eine erfolgreiche Auszeichnung nach „Natur im Garten“ sind Pflanzenschutzmittel dann 
geeignet, wenn sie dem Anhang II der EU-Bio-Verordnung (EG) 889/2008 entsprechen und in dem 
Land, in dem die Zertifizierung erteilt wird, zugelassen und registriert sind. 
 
Darüber hinaus ist es möglich zugelassene Pflanzenschutzmittel mit dem „Natur im Garten 
Gütesiegel“ aus zu zeichnen, wenn sie einen Nutzen für den Naturgarten oder Grünraum haben. 
Grundvoraussetzung ist hier aber, dass die Wirkstoffe, Synergisten und andere Zusatzstoffe 
natürlichen oder naturidentischen Ursprungs sind, und dass diese Mittel keine schädlichen 
Auswirkungen auf Mensch und Natur haben. 
 
Solche Wirkstoffe können z.B. sein: 
 
- natürliche oder naturidentische Fettsäuren (z.B. Essigsäure) 
- natürliche Pflanzenöle 
- Lebensmittel oder Lebensmittelzusatzstoffe (z.B. Soda) 
 
Einschränkungen: 
- die Verpackungen müssen frei von halogenierten organischen Materialien sein und ein reduzierter 
Verpackungs-Materialaufwand ist anzustreben 
 
 

Zugelassene Pestizide - Pflanzenschutzmittel  
(Überarbeiteter Auszug aus Anhang II EU Verordnung 889/2008, Artikel 5 Absatz 1) 
 
Bezeichnung Beschreibung, Anforderung an die 

Zusammensetzung, Verwendungsvorschriften
Azadirachtin aus Azadirachta indica 
(Neembaum) 

Insektizid 

Bienenwachs Einsatz beim Baumschnitt 
Gelatine Insektizid 

Gelatine muss aus kontrolliert biologischer 
Tierhaltung stammen, sofern am Markt erhältlich 

Hydrolysiertes Eiweiß Lockmittel, nur in zugelassenen Anwendungen in 
Verbindung mit anderen geeigneten 
Erzeugnissen dieses Anhangs 

Lecithin Fungizid 
Pflanzenöle (z. B. Minzöl, Kienöl, Kümmelöl) Insektizid, Akarizid, Fungizid und Keimhemmstoff 
Pyrethrine aus Chrysanthemum cinerariaefolium Insektizid 
Quassia aus Quassia amara. Insektizid, Repellent 
Rotenon aus Derris spp. und Lonchocarpus spp. 
und Terphrosia spp. 

Insektizid 

Eisen-III-Phosphat (Eisen-III-Orthophosphat) Molluskizid 
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Mikroorganismen zur biologischen Schädlings- und Krankheitsbekämpfung 
Bezeichnung Beschreibung, Anforderung an die 

Zusammensetzung, Verwendungsvorschriften

Mikroorganismen (Bakterien, Viren und Pilze)  

 
Von Mikroorganismen erzeugte Substanzen 
Spinosad Insektizid  

Nur wenn Maßnahmen getroffen werden, um die 
Risiken für Hauptparasitoiden und das Risiko 
einer Resistenzentwicklung möglichst gering zu 
halten 

 
Andere Substanzen, die traditionell im ökologischen Landbau verwendet werden 
Kupfer in Form von Kupferhydroxid, 
Kupferoxichlorid, (dreibasischem) Kupfersulfat, 
Kupferoxid, Kupferoktanoat 

Fungizid 
Bis zu 6 kg Kupfer je Hektar und Jahr - bzw. bis 
zu 0,6 g pro m² - muss auf der Verpackung 
angegeben werden. Bei mehrjährigen Kulturen 
können die Mitgliedstaaten abweichend vom 
vorherigen Absatz vorsehen, dass die 6-kg-
Begrenzung für Kupfer in einem gegebenen Jahr 
überschritten werden kann, sofern die über einen 
Fünfjahreszeitraum, der das betreffende Jahr 
und die vier vorangegangenen Jahre umfasst, 
tatsächlich verwendete Durchschnittsmenge 6 kg 
nicht überschreitet 

Ethylen Nachreifung von Bananen, Kiwis und Kakis; 
Nachreifung von Zitrusfrüchten nur als Teil einer 
Strategie zur Vermeidung von Schäden durch 
Fruchtfliegen; Blüteninduktion bei Ananas; 
Keimverhinderung bei Kartoffeln und Zwiebeln 

Kaliseife (Schmierseife) Insektizid 
Kalialaun (Kalinit) Verzögerung der Reifung von Bananen 
Schwefelkalk (Calciumpolysulfid) Fungizid, Insektizid, Akarizid 
Paraffinöl Insektizid, Akarizid 
Mineralöle Insektizid, Fungizid  

Nur bei Obstbäumen, Reben, Olivenbäumen und 
tropischen Kulturen (z. B. Bananen) 

Kaliumpermanganat Fungizid, Bakterizid; nur bei Obstbäumen, 
Olivenbäumen und Reben 

Quarzsand Repellent 
Schwefel Fungizid, Akarizid, Repellent 
Calciumhydroxid Fungizid  

Nur bei Obstbäumen, einschließlich in 
Obstbaumschulen, zur Bekämpfung der Nectria 
galligena 

Potassiumbicarbonat Fungizid 
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Die Kernkriterien für Pflanzenhilfs- und Pflanzenstärkungsmittel 
 

 
Pflanzenhilfs- und Pflanzenstärkungsmittel sind von großer Bedeutung im Naturgarten, helfen sie 
doch Pflanzen gesund zu halten und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten und 
Schädlingen zu erhöhen. 
 
Für die Zertifizierung ist die VO (EG) 889/2008 („EU-Bio-Verordnung“) mit Einschränkungen 
maßgeblich. Einschränkungen ergeben sich aus den Kriterien von „Natur im Garten“. Ebenfalls 
sollte das Mittel eine sinnvolle Ergänzung für die Gesundhaltung der Pflanzen und des Bodens 
bieten. 

Mögliche Pflanzenhilfs- und Pflanzenstärkungsmittel: 
 

 Stärkungsmittel auf anorganischer Basis  
SiO2 und Silikate (Gesteinsmehle), CaCO3, Al2O3, NaHCO3 ... 

 Stärkungsmittel auf organischer Basis  
Algenextrakte, Huminsäuren, Pflanzenextrakte, -aufbereitungen und -öle, Wachse, tierische 
Produkte 

 Homöopathika  
Homöopathische (potenzierte) Form aller unter Punkt 1 und 2 genannten Ausgangsstoffe 

 Präparationen auf mikrobieller Basis 
 Altbewährte Hausmittel (Inhaltstoffe müssen der „EU-Bio-Verordnung“ entsprechen) 

Einschränkungen: 

 kein Torf 
 keine Inhaltsstoffe, bei denen der Abbau mit Umweltzerstörung einhergeht 
 keine Inhaltsstoffe, die mit Hilfe entwürdigender Kinderarbeit abgebaut oder hergestellt 

wurden  
 wenn möglich, sollten regionale Rohstoffe verwendet werden  
 die Verpackungen müssen frei von halogenierten organischen Materialien sein und ein 

reduzierter Verpackungs-Materialaufwand ist anzustreben 
 
 

Für die Zertifizierung von Pflanzenhilfs- und Pflanzenstärkungsmittel maßgebliche 
zugelassene Düngemittel, Bodenverbesserer und Nährstoffe  
(Überarbeiteter Auszug aus Anhang I EU Verordnung 889/2008, Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 6d Absatz 2) 
 
Bezeichnung Erzeugnisse, die nur 
nachstehende Stoffe enthalten oder 
Gemische daraus 

Beschreibung, Anforderung an die 
Zusammensetzung, Verwendungsvorschriften 

Stallmist Gemisch aus tierischen Exkrementen und 
pflanzlichem Material (Einstreu)  
Produkt darf nicht aus der industriellen 
Tierhaltung stammen.  
Produkt soll aus kontrolliert biologischer 
Tierhaltung stammen, sofern am Markt erhältlich 

Getrockneter Stallmist und getrockneter 
Geflügelmist 

Produkt darf nicht aus der industriellen 
Tierhaltung stammen. 
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Produkt soll aus kontrolliert biologischer 
Tierhaltung stammen, sofern am Markt erhältlich 

Kompost aus tierischen Exkrementen, 
einschließlich Geflügelmist und 
kompostierter Stallmist 

Produkt darf nicht aus der industriellen 
Tierhaltung stammen. 
Produkt soll aus kontrolliert biologischer 
Tierhaltung stammen, sofern am Markt erhältlich 

Flüssige tierische Exkremente Verwendung nach kontrollierter Fermentation 
und/oder geeigneter Verdünnung.  
Produkt darf nicht aus der industriellen 
Tierhaltung stammen. 
Produkt soll aus kontrolliert biologischer 
Tierhaltung stammen, sofern am Markt erhältlich 

Exkremente von Würmern (Wurmkompost) 
und Insekten 

Nur aus kontrolliert biologischem Anbau, sofern 
am Markt erhältlich 

Kompostiertes oder fermentiertes Gemisch 
aus pflanzlichem Material 

Erzeugnis aus gemischtem pflanzlichem Material 
(keine genetisch veränderte Organismen (GVO) 
und Erzeugnisse, pflanzliches Material aus 
kontrolliert biologischem Anbau und 
nachgewiesen unbelasteten Grünschnitt), 
gewonnen durch Kompostierung oder anaerobe 
Gärung bei der Erzeugung von Biogas. 

Nachstehende Produkte oder 
Nebenprodukte tierischen Ursprungs: 
Blutmehl, Hufmehl, Hornmehl, Knochenmehl, 
bzw. entleimtes Knochenmehl, Fischmehl, 
Fleischmehl, Federn- und Haarmehl, 
gemahlene Fell- und Hautteile, Wolle 
Walkhaare (Filzherstellung), Fellteile Haare 
und Borsten 

Fell: Höchstgehalt der Trockenmasse an Chrom 
(VI) in mg/kg: 0 
Aus kontrolliert biologischer Tierhaltung, sofern 
am Markt erhältlich 

Produkte und Nebenprodukte pflanzlichen 
Ursprungs für Düngezwecke 

Beispiele: Filterkuchen von Ölfrüchten, 
Malzkeime. 
Aus kontrolliert biologischem Anbau, sofern am 
Markt erhältlich 

Algen und Algenerzeugnisse Ausschließlich aus kontrolliert biologischem 
Anbau, gewonnen durch 
- physikalische Verfahren einschließlich 
Dehydratisierung, Gefrieren oder Mahlen 
- Extraktion mit Wasser oder sauren und/ oder 
alkalischen wässrigen Lösungen  
- Fermentation. 

Sägemehl und Holzschnitt Von Holz, das kurz vor und nach dem Einschlag 
nicht chemisch behandelt wurde. 

Rindenkompost Von Holz, das kurz vor und nach dem Einschlag 
nicht chemisch behandelt wurde. 

Weicherdiges Rohphosphat Cadmiumgehalt höchstens 90 mg/kg P 2 O 5 
Sparsamer Umgang wird dringend empfohlen. 
Produkt gemäß Anhang I Abschnitt A.2 Nummer 
7 der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über 
Düngemittel: „Durch Vermahlen weicherdiger 
Rohphosphate gewonnenes Erzeugnis, das als 
Hauptbestandteile Tricalciumphosphat sowie Calciumcarbonat 
enthält. 
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25 % P 2 O 5 Phosphat bewertet als mineralsäurelösliches P 2 O 5 
, bei dem mindestens 55 % des zugesicherten Gehalts an P 2 O 5 
in 2 %iger Ameisensäure löslich sind Mahlfeinheiten: — 
mindestens 90 % Siebdurchgang bei 0,063 mm lichter 
Maschenweite — mindestens 99 % Siebdurchgang bei 0,125 
mm lichter Maschenweite 
Mineralsäurelösliches Phosphat in 2 %iger Ameisensäure 
lösliches Phosphat Siebdurchgang in Gewichtsprozenten bei 
einem Sieb mit einer lichten Maschenweite von 0,063 mm“ 

Aluminiumcalciumphosphate Cadmiumgehalt höchstens 90 mg/kg P 2 O 5 . 
Nur auf alkalischen Böden zu verwenden (pH > 
7,5). 
Produkt gemäß Anhang I Abschnitt A.2 Nummer 
6 der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003: „Durch 
thermischen Aufschluss und Vermahlen in amorpher Form 
gewonnenes Erzeugnis, das als Hauptbestandteile Aluminium- 
und Calciumphosphat enthält.  
30 % P 2 O 5 Phosphat bewertet als mineralsäurelösliches P 2 O 5 
, bei dem mindestens 75 % des zugesicherten Gehalts an P 2 O 5 
in alkalischem Ammoncitrat löslich sind (nach Joulie) 
Mahlfeinheiten: — mindestens 90 % Siebdurchgang bei 0,160 
mm lichter Maschenweite — mindestens 98 % Siebdurchgang 
bei 0,630 mm lichter Maschenweite.  
Mineralsäurelösliches Phosphat insgesamt Alkalisch-
ammoncitratlösliches Phosphat“

Schlacken der Eisen- und Stahlbereitung Produkt gemäß Anhang I Abschnitt A.2, Nummer 
1 der Verordnung (EG) Nr. 2003/ 2003:  
„In Stahlwerken durch Bearbeitung phosphorhaltiger 
Schmelzen gewonnenes Erzeugnis, das als Hauptbestandteil 
Calciumsilicophosphate enthält.  
12 % P 2 O 5 Phosphat bewertet als mineralsäurelösliches P 2 O 5 
, bei dem mindestens 75 % des zugesicherten Gehalts an P 2 O 5 
in 2 %iger Zitronensäure löslich sind oder 10 % P 2 O 5 
Phosphat bewertet als in 2 %iger Zitronensäure lösliches P 2 O 5 
Mahlfeinheiten: — mindestens 75 % Siebdurchgang bei 0,160 
mm lichter Maschenweite — mindestens 96 % Siebdurchgang 
bei 0,630 mm lichter Maschenweite.  
Mineralsäurelösliches Phosphat, davon 75 % (in 
Gewichtsprozenten anzugeben) in 2 %iger Zitronensäure 
lösliches Phosphat (für das Inverkehrbringen in Frankreich 
Italien, Spanien Portugal, Griechenland, der Tschechischen 
Republik, Estland, Zypern, Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slowenien, Slowakei, Bulgarien und der Rumänien ) 
Mineralsäurelösliches Phosphat und in 2 %iger Zitronensäure 
lösliches Phosphat (für das Inverkehrbringen im Vereinigten 
Königreich) In 2 %iger Zitronensäure lösliches Phosphat (für 
das Inverkehrbringen in Belgien, Deutschland, Dänemark, 
Irland, Luxemburg und den Niederlanden und Österreich)“ 

Kalirohsalz oder Kainit Produkt gemäß Anhang I Abschnitt A.3, Nummer 
1 der Verordnung (EG) Nr. 2003/ 2003:  
„Aus Kalirohsalzen gewonnenes Erzeugnis. 10 % K 2 O Kali 
bewertet als wasserlösliches K 2 O 5 % MgO 5 % MgO. 
Magnesium in Form wasserlöslicher Salze, ausgedrückt als 
Magnesiumoxid. Die handelsüblichen Bezeichnungen können 
hinzugefügt werden Wasserlösliches Kaliumoxid 
Wasserlösliches Magnesiumoxid.“ 

Kaliumsulfat, möglicherweise auch 
Magnesiumsalz enthaltend 

Aus Kalirohsalz durch physikalische Extraktion 
gewonnen, möglicherweise auch Magnesiumsalz 
enthaltend. 

Schlempe und Schlempeextrakt Keine Ammoniakschlempe. 
Aus kontrolliert biologischem Anbau, sofern am 
Markt erhältlich 
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Calciumcarbonat (z. B. Kreide, Mergel, 
Kalksteinmehl, Algenkalk, Phosphatkreide 
usw.) 

Nur natürlichen Ursprungs. 

Calcium- und Magnesiumcarbonat Nur natürlichen Ursprungs. (z. B. 
Magnesiumkalk, Magnesiumkalksteinmehl, 
Kalkstein usw.). 

Magnesiumsulfat (Kieserit) Nur natürlichen Ursprungs. 
Calciumchloridlösung Blattbehandlung bei Apfelbäumen bei 

nachgewiesenem Calciummangel. 
Calciumsulfat (Gips) Produkte gemäß Anhang ID Nummer 1 der 

Verordnung (EG) Nr. 2003/2003. Nur natürlichen 
Ursprungs. 

Industriekalk aus der Zuckerherstellung Nebenprodukt der Zuckerherstellung aus 
Zuckerrüben. 
Aus kontrolliert biologischem Anbau, sofern am 
Markt erhältlich 

Industriekalk aus der Siedesalzherstellung Nebenprodukt der Siedesalzherstellung aus 
Sole, die bergmännisch gewonnen wird. 

Elementarer Schwefel Produkte gemäß Anhang ID.3 der Verordnung 
(EG) Nr. 2003/2003:  
Natur- oder Industrieprodukt.  
98 % S (245 %: SO 3 ) Schwefel, bewertet als Gesamt-SO 3.  
Gesamt-Schwefelsäureanhydrid“ 

Spurennährstoffe Mineralische Spurennährstoffe gemäß Anhang I 
Abschnitt E der Verordnung (EG) Nr. 2003/ 2003 

Natriumchlorid Ausschließlich Steinsalz. 
Gesteinsmehl und Ton  
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Nützlinge und Mikroorganismen 
 

 
Nützlinge und Mikroorgansimen können als biologischer Pflanzenschutz gegen Schädlinge und 
Krankheiten eingesetzt werden. Weiterhin können sie z.B. als Kompostierungshilfe, zur 
Bestäubung, zur Bodenverbesserung oder zur Pflanzenstärkung eingesetzt werden. 
 
Werden diese Organismen zum biologischen Pflanzenschutz verwendet, müssen sie zur 
Zertifizierung in Österreich auch bei der BAES registriert und zugelassen sein. 
 
Nützlinge und Mikroorganismen dürfen keine unannehmbaren negativen Auswirkungen und Risiken 
auf die Umwelt (unter besonderer Berücksichtigung einer allfälligen Einschleppung oder 
Ausbreitung invasiver Arten) haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Kernkriterien für Biozide 
 

 
Biozide sind Mittel, die nicht an Pflanzen angewendet werden, sondern in der Regel auf Wegen und 
Terrassen, sowie im Haus- und Hygienebereich eingesetzt werden. Für die Bekämpfung (Ratten) 
oder Vertreibung (Maulwurf) von Lästlingen gibt es durchaus auch naturfreundliche Produkte. 
 
Sind die Wirkstoffe in den Bioziden auch als Pflanzenschutzmittel zugelassen, können sie zertifiziert 
werden, wenn sie dem Anhang II der EU-Bio-Verordnung (EG) 889/2008 entsprechen. 
 
Darüber hinaus ist es möglich Biozide mit  anderen Wirkstoffen zu zertifizieren, wenn sie einen 
Nutzen für den Naturgarten oder Grünraum haben und eine Anwendung sinnvoll ist (z.B. kein 
„Spinnenfrei“). Grundvoraussetzung ist hier aber, dass die Wirkstoffe, Synergisten und andere 
Zusatzstoffe natürlichen oder naturidentischen Ursprungs sind, und dass diese Mittel keine 
schädlichen Auswirkungen auf Mensch und Natur haben.  
 
Da es für Biozide derzeit keine offizielle Bio-Auszeichnung gibt, können diese nur mit dem "Natur im 
Garten" Gütesiegel ausgezeichnet werden, wenn ausnahmslos alle Inhaltsstoffe offengelegt 
werden. 
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Die Kernkriterien für Dünger, Bodenhilfsstoffe und Substrate 
 

 
Ein wesentlicher Punkt für die naturnahe Gartenbewirtschaftung ist die Düngung. Sie erfolgt nach 
den Gesichtspunkten des ökologischen Landbaues und unterscheidet sich wesentlich zur 
Vorgehensweise in der konventionellen Bewirtschaftungsweise. 
Die Grundlage für ein nachhaltig gesundes Pflanzenwachstum keine direkte Düngung mit 
wasserlöslichen Nährsalzen sondern vielmehr eine harmonische Ernährung über die Aktivierung 
des Bodenlebens. Im Boden gebundene Nährstoffe werden durch ein aktives Bodenleben rasch 
umgesetzt und sind dann für die Kulturpflanzen verfügbar. 
 
Eine ökologische Bewirtschaftung nutzt in erster Linie erneuerbare Ressourcen, die vor allem aus 
lokal organisierten Systemen stammen (Nutzung des eigenen Kompostes, Mist….) 
Sind die eigenen Ressourcen nicht im ausreichenden Maße verfügbar werden nur Produkte 
verwendet, die mit den Zielen und Grundsätzen des ökologischen Anbaues vereinbar sind. 
 
Für die Zertifizierung ist der Anhang I der VO (EG) 889/2008 („EU-Bio-Verordnung“) mit 
Einschränkungen maßgeblich. Einschränkungen ergeben sich z.B. aus den Kriterien von „Natur im 
Garten“. 
 
„Natur im Garten“-zertifizierte Produkte müssen über die EU-Bio-Verordnung hinaus folgenden 
Kriterien entsprechen: 
 
- kein Torf 
- Stallmist und daraus verarbeitete Produkte nur aus kontrolliert biologischer Tierhaltung 
- keine Dünger und Düngerinhaltsstoffe, bei denen der Abbau mit Umweltzerstörung einhergeht 
(z.B. südamerikanischer Guano) 
- keine Dünger oder Düngerinhaltsstoffe, die mit Hilfe entwürdigender Kinderarbeit abgebaut oder 
hergestellt wurden 
- wenn möglich, sollten regionale Rohstoffe verwendet werden (z.B. Hornprodukte) - die 
Verpackungen müssen frei von halogenierten organischen Materialien sein und ein reduzierter 
Verpackungs-Materialaufwand ist anzustreben 
- Holzaschen sind aufgrund der eventuell enthaltenen Schadstoffe (PAK und Schwermetalle) nicht 
zertifizierbar 
- für Substrate und zur Bodenverbesserung eingesetzte Pflanzenkohlen sind erlaubt, wenn die 
Herstellung den europäischen Umweltstandards entspricht. 
 
 

Zugelassene Düngemittel, Bodenverbesserer und Nährstoffe  
(Überarbeiteter Auszug aus Anhang I EU Verordnung 889/2008, Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 6d Absatz 2) 
 
Bezeichnung Erzeugnisse, die nur 
nachstehende Stoffe enthalten oder 
Gemische daraus 

Beschreibung, Anforderung an die 
Zusammensetzung, Verwendungsvorschriften 

Stallmist Gemisch aus tierischen Exkrementen und 
pflanzlichem Material (Einstreu)  
Produkt darf nicht aus der industriellen 
Tierhaltung stammen.   
Produkt soll aus kontrolliert biologischer 
Tierhaltung stammen, sofern am Markt erhältlich 

Getrockneter Stallmist und getrockneter 
Geflügelmist 

Produkt darf nicht aus der industriellen 
Tierhaltung stammen. 
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Produkt muss aus kontrolliert biologischer 
Tierhaltung stammen, sofern am Markt erhältlich 

Kompost aus tierischen Exkrementen, 
einschließlich Geflügelmist und 
kompostierter Stallmist 

Produkt darf nicht aus der industriellen 
Tierhaltung stammen. 
Produkt soll aus kontrolliert biologischer 
Tierhaltung stammen, sofern am Markt erhältlich 

Flüssige tierische Exkremente Verwendung nach kontrollierter Fermentation 
und/oder geeigneter Verdünnung.  
Produkt darf nicht aus der industriellen 
Tierhaltung stammen. 
Produkt soll aus kontrolliert biologischer 
Tierhaltung stammen, sofern am Markt erhältlich 

Exkremente von Würmern (Wurmkompost) 
und Insekten 

Nur aus kontrolliert biologischem Anbau, sofern 
am Markt erhältlich  

Kompostiertes oder fermentiertes Gemisch 
aus pflanzlichem Material 

Erzeugnis aus gemischtem pflanzlichem Material 
(keine genetisch veränderte Organismen (GVO) 
und Erzeugnisse, pflanzliches Material aus 
kontrolliert biologischem Anbau und 
nachgewiesen unbelasteten Grünschnitt), 
gewonnen durch Kompostierung oder anaerobe 
Gärung bei der Erzeugung von Biogas. 

>XANachstehende Produkte oder 
Nebenprodukte tierischen Ursprungs: 
Blutmehl, Hufmehl, Hornmehl, Knochenmehl, 
bzw. entleimtes Knochenmehl, Fischmehl, 
Fleischmehl, Federn- und Haarmehl, 
gemahlene Fell- und Hautteile, Wolle 
Walkhaare (Filzherstellung), Fellteile Haare 
und Borsten 

Fell: Höchstgehalt der Trockenmasse an Chrom 
(VI) in mg/kg: 0 
Aus kontrolliert biologischer Tierhaltung, sofern 
am Markt erhältlich 

Produkte und Nebenprodukte pflanzlichen 
Ursprungs für Düngezwecke 

Beispiele: Filterkuchen von Ölfrüchten, 
Malzkeime. 
Aus kontrolliert biologischem Anbau, sofern am 
Markt erhältlich 

Algen und Algenerzeugnisse Ausschließlich aus kontrolliert biologischem 
Anbau, gewonnen durch 
- physikalische Verfahren einschließlich 
Dehydratisierung, Gefrieren oder Mahlen 
- Extraktion mit Wasser oder sauren und/ oder 
alkalischen wässrigen Lösungen  
- Fermentation. 

Sägemehl und Holzschnitt Von Holz, das kurz vor und nach dem Einschlag 
nicht chemisch behandelt wurde. 

Rindenkompost Von Holz, das kurz vor und nach dem Einschlag 
nicht chemisch behandelt wurde. 

Weicherdiges Rohphosphat Cadmiumgehalt höchstens 90 mg/kg P 2 O 5 
Sparsamer Umgang wird dringend empfohlen. 
Produkt gemäß Anhang I Abschnitt A.2 Nummer 
7 der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über 
Düngemittel: „Durch Vermahlen weicherdiger 
Rohphosphate gewonnenes Erzeugnis, das als 
Hauptbestandteile Tricalciumphosphat sowie Calciumcarbonat 
enthält. 
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25 % P 2 O 5 Phosphat bewertet als mineralsäurelösliches P 2 O 5 
, bei dem mindestens 55 % des zugesicherten Gehalts an P 2 O 5 
in 2 %iger Ameisensäure löslich sind Mahlfeinheiten: — 
mindestens 90 % Siebdurchgang bei 0,063 mm lichter 
Maschenweite — mindestens 99 % Siebdurchgang bei 0,125 
mm lichter Maschenweite 
Mineralsäurelösliches Phosphat in 2 %iger Ameisensäure 
lösliches Phosphat Siebdurchgang in Gewichtsprozenten bei 
einem Sieb mit einer lichten Maschenweite von 0,063 mm“ 

Aluminiumcalciumphosphate Cadmiumgehalt höchstens 90 mg/kg P 2 O 5 . 
Nur auf alkalischen Böden zu verwenden (pH > 
7,5). 
Produkt gemäß Anhang I Abschnitt A.2 Nummer 
6 der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003: „Durch 
thermischen Aufschluss und Vermahlen in amorpher Form 
gewonnenes Erzeugnis, das als Hauptbestandteile Aluminium- 
und Calciumphosphat enthält.  
30 % P 2 O 5 Phosphat bewertet als mineralsäurelösliches P 2 O 5 
, bei dem mindestens 75 % des zugesicherten Gehalts an P 2 O 5 
in alkalischem Ammoncitrat löslich sind (nach Joulie) 
Mahlfeinheiten: — mindestens 90 % Siebdurchgang bei 0,160 
mm lichter Maschenweite — mindestens 98 % Siebdurchgang 
bei 0,630 mm lichter Maschenweite.  
Mineralsäurelösliches Phosphat insgesamt Alkalisch-
ammoncitratlösliches Phosphat“

Schlacken der Eisen- und Stahlbereitung Produkt gemäß Anhang I Abschnitt A.2, Nummer 
1 der Verordnung (EG) Nr. 2003/ 2003:  
„In Stahlwerken durch Bearbeitung phosphorhaltiger 
Schmelzen gewonnenes Erzeugnis, das als Hauptbestandteil 
Calciumsilicophosphate enthält.  
12 % P 2 O 5 Phosphat bewertet als mineralsäurelösliches P 2 O 5 
, bei dem mindestens 75 % des zugesicherten Gehalts an P 2 O 5 
in 2 %iger Zitronensäure löslich sind oder 10 % P 2 O 5 
Phosphat bewertet als in 2 %iger Zitronensäure lösliches P 2 O 5 
Mahlfeinheiten: — mindestens 75 % Siebdurchgang bei 0,160 
mm lichter Maschenweite — mindestens 96 % Siebdurchgang 
bei 0,630 mm lichter Maschenweite.  
Mineralsäurelösliches Phosphat, davon 75 % (in 
Gewichtsprozenten anzugeben) in 2 %iger Zitronensäure 
lösliches Phosphat (für das Inverkehrbringen in Frankreich 
Italien, Spanien Portugal, Griechenland, der Tschechischen 
Republik, Estland, Zypern, Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slowenien, Slowakei, Bulgarien und der Rumänien ) 
Mineralsäurelösliches Phosphat und in 2 %iger Zitronensäure 
lösliches Phosphat (für das Inverkehrbringen im Vereinigten 
Königreich) In 2 %iger Zitronensäure lösliches Phosphat (für 
das Inverkehrbringen in Belgien, Deutschland, Dänemark, 
Irland, Luxemburg und den Niederlanden und Österreich)“ 

Kalirohsalz oder Kainit Produkt gemäß Anhang I Abschnitt A.3, Nummer 
1 der Verordnung (EG) Nr. 2003/ 2003:  
„Aus Kalirohsalzen gewonnenes Erzeugnis. 10 % K 2 O Kali 
bewertet als wasserlösliches K 2 O 5 % MgO 5 % MgO. 
Magnesium in Form wasserlöslicher Salze, ausgedrückt als 
Magnesiumoxid. Die handelsüblichen Bezeichnungen können 
hinzugefügt werden Wasserlösliches Kaliumoxid 
Wasserlösliches Magnesiumoxid.“ 

Kaliumsulfat, möglicherweise auch 
Magnesiumsalz enthaltend 

Aus Kalirohsalz durch physikalische Extraktion 
gewonnen, möglicherweise auch Magnesiumsalz 
enthaltend. 

Schlempe und Schlempeextrakt Keine Ammoniakschlempe. 
Aus kontrolliert biologischem Anbau, sofern am 
Markt erhältlich 
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Calciumcarbonat (z. B. Kreide, Mergel, 
Kalksteinmehl, Algenkalk, Phosphatkreide 
usw.) 

Nur natürlichen Ursprungs. 

Calcium- und Magnesiumcarbonat Nur natürlichen Ursprungs. (z. B. 
Magnesiumkalk, Magnesiumkalksteinmehl, 
Kalkstein usw.). 

Magnesiumsulfat (Kieserit) Nur natürlichen Ursprungs. 
Calciumchloridlösung Blattbehandlung bei Apfelbäumen bei 

nachgewiesenem Calciummangel. 
Calciumsulfat (Gips) Produkte gemäß Anhang ID Nummer 1 der 

Verordnung (EG) Nr. 2003/2003. Nur natürlichen 
Ursprungs. 

Industriekalk aus der Zuckerherstellung Nebenprodukt der Zuckerherstellung aus 
Zuckerrüben. 
Aus kontrolliert biologischem Anbau, sofern am 
Markt erhältlich 

Industriekalk aus der Siedesalzherstellung Nebenprodukt der Siedesalzherstellung aus 
Sole, die bergmännisch gewonnen wird. 

Elementarer Schwefel Produkte gemäß Anhang ID.3 der Verordnung 
(EG) Nr. 2003/2003:  
Natur- oder Industrieprodukt.  
98 % S (245 %: SO 3 ) Schwefel, bewertet als Gesamt-SO 3.  
Gesamt-Schwefelsäureanhydrid“ 

Spurennährstoffe Mineralische Spurennährstoffe gemäß Anhang I 
Abschnitt E der Verordnung (EG) Nr. 2003/ 2003 

Natriumchlorid Ausschließlich Steinsalz. 
Gesteinsmehl und Ton  
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Die Kernkriterien für Biotechnik und physikalischen Pflanzenschutz 
 

 
Im integrierten Pflanzenschutz sind vorbeugende Maßnahmen auch durch biotechnische und 
physikalische Maßnahmen durchführbar. In der Biotechnik wird der Reiz eines Schädlings genutzt, 
um ihn zu bekämpfen (z.B. Farbfallen oder Sexuallockstoffe). Der physikalische Pflanzenschutz ist 
schlicht eine Barriere (z.B. Gemüseschutznetz) oder ein Leimring gegen Schädlinge, die den 
Stamm hochkriechen. 
 
Materialien und Verpackungen müssen frei von halogenierten organischen Materialien sein (PVC) 
und eine Gefährdung von Wildtieren durch Beschaffenheit des Produktes oder zweckdienlicher 
Verwendung (insbesondere Vögel durch Leim) sollte ausgeschlossen sein. 
 
Sexualpheromone müssen der EU-Bio-Verordnung VO (EG) 889/2008 entsprechen und dürfen nur 
in Fallen und Spendern verwendet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Kernkriterien für Gartenhilfen 
 

 
Unter Gartenhilfen werden Produkte (Werkzeug, Hochbeete, Kompostierhilfen, Anzuchthilfen, 
Töpfe, Abdeckmaterialien, Mulchmaterialien, etc.) zusammengefasst, welche bei der ökologischen 
Bewirtschaftung des Gartens und der Grünräume sinnvoll und nützlich sind und das ökologische 
naturnahe Gärtnern fördern. 

Nachwachsende Rohstoffe wie Holz- oder Pflanzenteile müssen aus heimischer Produktion oder 
nachhaltiger Bewirtschaftung (FSC) stammen. 

Tropenholzprodukte können nicht mit dem Gütesiegel ausgezeichnet werden, auch wenn diese mit 
einem Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet sind. 

Produkte aus nicht nachwachsenden Rohstoffen z.B. Kunststoff, können nur dann das „Natur im 
Garten“ Gütesiegel erhalten, wenn die Produktion aus nachwachsenden Rohstoffen im jeweiligen 
Einsatzgebiet nicht sinnvoll ist. Kunststoffprodukte sind bevorzugt aus Recyclingmaterial, und diese 
Produkte können, wenn diese das ökologische Gärtnern fördern, mit dem Gütesiegel ausgezeichnet 
werden. 

Bewertet wird die hochwertige Verarbeitung für einen langen Einsatz des Produktes. 

In diesem Bereich gilt es im Besonderen, dass ein Produzent keinen, wie auch immer gearteten 
Anspruch auf die Verleihung des „Natur im Garten“ Gütesiegel hat. In Fällen von Produkten mit jetzt 
von "Natur im Garten" noch nicht bekannten Möglichkeiten und/oder Materialien wird eine „Natur im 
Garten“ - Fachjury über die Verleihung des Gütesiegels entscheiden. 
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